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Anhang 
des Volkswagen Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022 

Allgemeine Angaben 

Die Volkswagen AG hat ihren Sitz in Wolfsburg, Deutschland, und ist beim Amtsgericht Braunschweig unter 

der Registernummer HRB 100484 eingetragen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.  

Die Volkswagen AG hat gemäß der Verordnung 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 

ihren Konzernabschluss für das Jahr 2022 nach den durch die Europäische Union übernommenen inter-

nationalen Rechnungslegungsstandards, den International Financial Reporting Standards (IFRS), erstellt. 

Hierbei werden alle von der EU übernommenen und verpflichtend anzuwendenden IFRS berücksichtigt.  

Die im Vorjahr angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich beibehalten 

worden. Erforderliche Änderungen ergaben sich lediglich durch geänderte Standards.  

Darüber hinaus werden bei der Erstellung des Konzernabschlusses alle Vorschriften nach deutschem 

Handelsrecht, zu deren Anwendung Volkswagen zusätzlich verpflichtet ist, sowie dem deutschen Corporate 

Governance Kodex beachtet.  

Der Konzernabschluss wird in Euro aufgestellt. Soweit nicht anders vermerkt, werden alle Beträge in Millio-

nen Euro (Mio. €) angegeben. 

Alle Beträge sind jeweils für sich kaufmännisch gerundet; das kann bei der Addition zu geringfügigen 

Abweichungen führen. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem international gebräuchlichen Umsatzkostenverfahren 

erstellt. 

Die Erstellung des Konzernabschlusses unter Beachtung der oben genannten Normen erfordert bei eini-

gen Posten, dass Annahmen getroffen werden, die sich auf den Ansatz in der Bilanz oder der Gewinn- und 

Verlustrechnung des Konzerns sowie auf die Angabe von Eventualforderungen und -verbindlichkeiten aus-

wirken. Der Konzernabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Cashflows. 

Der Vorstand hat den Konzernabschluss am 21. Februar 2023 aufgestellt. Zu diesem Zeitpunkt endet 

der Wertaufhellungszeitraum. 
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Auswirkungen neuer beziehungsweise geänderter IFRS 

Die Volkswagen AG hat alle von der EU übernommenen und ab dem Geschäftsjahr 2022 verpflichtend anzu-

wendenden Rechnungslegungsnormen umgesetzt.  

Mit dem 1. Januar 2022 sind im Rahmen der Verbesserungen der International Financial Reporting  

Standards 2020 (Annual Improvements Project 2020) diverse Regelungen in Kraft getreten. Diese beinhalten 

Klarstellungen an IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 und IAS 41 (Jährliche Verbesserungen der IFRS 2018-2020). Da IFRS 1 

die Erstanwendung der IFRS und IAS 41 die Bilanzierung in der Landwirtschaft regeln, ergeben sich aus die-

sen Standardänderungen keine Auswirkungen für den Volkswagen Konzern. Die Änderung im IFRS 9 enthält 

eine Klarstellung hinsichtlich der Gebühren, die ein Unternehmen bei der Beurteilung, ob sich die Bedin-

gungen einer neuen oder geänderten finanziellen Verbindlichkeit wesentlich von den Bedingungen der 

ursprünglichen finanziellen Verbindlichkeit unterscheiden, einbezieht. In den Illustrative Examples zum 

IFRS 16 wurde ein Beispiel gestrichen, welches wiederholt zu Missverständnissen bezüglich Mietereinbauten 

geführt hatte. 

Ferner wurden Änderungen am IAS 16 vorgenommen, die ebenfalls seit dem 1. Januar 2022 anzuwenden 

sind. Demnach sind Erlöse aus dem Verkauf von in der Testphase von Sachanlagen hergestellten Gütern 

zukünftig als Ertrag und nicht mehr aufwandsmindernd zu erfassen. Die Kosten und Erlöse für die Herstel-

lung von Produkten in der Testphase von Sachanlagen sind demnach nun separat im Aufwand und Ertrag zu 

erfassen.  

Ebenfalls seit dem 1. Januar 2022 anzuwenden sind Änderungen am IAS 37. Diese stellen klar, dass bei der 

Beurteilung, ob es sich bei einem Vertrag um einen belastenden Vertrag (onerous contract) handelt, neben 

den durch den Vertrag zusätzlich entstehenden Kosten (incremental cost) auch weitere der Vertragserfüllung 

direkt zurechenbare Kosten (z.B. anteilige Abschreibung einer zur Vertragserfüllung genutzten Sachanlage) 

mit in die Bestimmung der Vertragserfüllungskosten einzubeziehen sind. 

Schließlich wurden im IFRS 3 ein Verweis auf das Rahmenkonzept aktualisiert und Klarstellungen aufge-

nommen, die sicherstellten, dass die bisherige Bilanzierungspraxis unter IFRS 3 grundsätzlich unverändert 

bleiben kann. 
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Seit dem 1. Januar 2021 sind Änderungen an IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 und IFRS 16 (Reform der Referenz-

zinssätze – Phase 2) verpflichtend anzuwenden.  

Der Volkswagen Konzern ist von der Reform der Referenzzinssätze aufgrund der Verwendung von IBORs 

bei variablen Zinsgeschäften betroffen. Zur Vermeidung wesentlicher Risiken, die aus der Ablösung beste-

hender durch alternative Referenzzinsätze resultieren (Zinsbasisrisiko, Liquiditätsrisiko, Rechtsrisiko, opera-

tives Risiko) wurden Risikomanagement-Strategien und -Prozesse implementiert. Der Volkswagen Konzern 

hat den Markt und die Ergebnisse der verschiedenen Branchenarbeitsgruppen, die den Übergang zu den 

neuen Referenzzinssätzen steuern, genau beobachtet. Dies schließt Ankündigungen der zuständigen Auf-

sichtsbehörden ein. 

Bezüglich der Finanzinstrumente, die abzulösende Referenzzinssätze verwenden, beabsichtigt der Volks-

wagen Konzern die erforderlichen Umstellungen vor deren offiziellen Ablösedaten vollständig sicherzustellen, 

beispielsweise indem bestehende derivative Geschäfte („legacy trades“) vorzeitig auf die neuen Referenzzins-

sätze angepasst werden (aktiver Ansatz) und somit eine Inanspruchnahme von Rückfallmechanismen, die 

auf dem ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) oder 

auf entsprechenden bilateralen Vereinbarungen mit den Kontrahenten des Volkswagen Konzerns basieren 

(passiver Ansatz), vermieden werden kann. Für den Fall neuer Derivate-Transaktionen, die abzulösende  

Referenzzinssätze verwenden, wurden entsprechende Rückfallmechanismen anhand des ISDA 2020 IBOR Fall-

backs Supplements zu den 2006 ISDA Definitions, der 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions und/oder 

des 2018 ISDA Benchmark Supplements in die relevanten Rahmenverträge mit externen Gegenparteien  

integriert. 

Das Volumen der Finanzinstrumente, das zum Bilanzstichtag noch von einer Umstellung auf neue Refe-

renzzinssätze betroffen ist, entfällt auf derivative und nicht-derivative finanzielle Vermögenswerte und 

Schulden. Diese sind im Wesentlichen den nachstehenden Referenzzinssätzen zuzuordnen. Aus Sicht des 

Volkswagen Konzerns ist der EURIBOR nicht von einer Ablösung betroffen und demnach sind solche Finanzin-

strumente nicht in der Angabe enthalten. 

Volumen der Finanzinstrumente, die zum 31. Dezember 2022 von der Umstellung auf neue Referenzzinssätze 

betroffen sind: 

 

Mio. €  

Nicht-derivative 

finanzielle 

Vermögenswerte 

Buchwert  

Nicht-derivative 

finanzielle 

Verbindlichkeiten 

Buchwert  

Derivate 

Nominalvolumen  
        

USD LIBOR  47  3.933  10.011  

CAD CDOR  15  265  2.339  

SEK STIBOR  0  1.693  2.483  

Summe  62  5.891  14.833  

 

 

Die oben genannten geänderten Regelungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-,  

Finanz- und Ertragslage des Volkswagen Konzerns. 
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Nicht angewendete neue beziehungsweise geänderte IFRS 

Die Volkswagen AG hat in ihrem Konzernabschluss 2022 die nachstehenden Rechnungslegungsnormen, die 

vom IASB bis zum 31. Dezember 2022 verabschiedet worden sind, die aber für das Geschäftsjahr noch 

nicht verpflichtend anzuwenden waren, nicht berücksichtigt. 

 

Standard/Interpretation  
Veröffentlicht 
durch das IASB  

Anwendungs- 
pflicht1  

Übernahme 
durch EU  Voraussichtliche Auswirkungen 

         

IFRS 16  Sale and Leaseback Transaktionen  22.09.2022  01.01.2024  Nein  Keine wesentlichen Auswirkungen 

IFRS 17  Versicherungsverträge  18.05.2017  01.01.2023  Ja²  

Detaillierte Beschreibungen nach der tabellarischen 

Übersicht 

IFRS 17  

Versicherungsverträge – 

Änderungen an IFRS 17  25.06.2020  01.01.2023  Ja²  

Detaillierte Beschreibungen nach der tabellarischen 

Übersicht 

IFRS 17  

Erstmalige Anwendung von IFRS 17 

und IFRS 9 – Vergleichsinformationen  09.12.2021  01.01.2023  Ja²  Keine wesentlichen Auswirkungen 

IAS 1  Klassifizierung von Verbindlichkeiten  23.01.2020  01.01.2024  Nein  Keine wesentlichen Auswirkungen 

IAS 1  

Angaben zu Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden  12.02.2021  01.01.2023  Ja  

Anpassung der entsprechenden Anhangangaben.  

Im Wesentlichen Verzicht auf Widergabe der 

gesetzlichen Vorschriften. 

IAS 1  

Langfristige Schulden mit bestimmten 

Kreditbedingungen  31.10.2022  01.01.2024  Nein  Keine wesentlichen Auswirkungen 

IAS 8  

Definition rechnungslegungs- 

bezogener Schätzungen  12.02.2021  01.01.2023  Ja  Keine wesentlichen Auswirkungen 

IAS 12  

Latente Steuern auf Leasing- 

verhältnisse sowie Stilllegungs- 

und Rückbauverpflichtungen  07.05.2021  01.01.2023  Ja  Keine wesentlichen Auswirkungen 

 
1 Pflicht zur erstmaligen Anwendung aus Sicht der Volkswagen AG. 

2 Das Endorsement durch die EU enthält eine Ausnahme, die Unternehmen in bestimmten Fällen von der Anwendung einer Bewertungsvorgabe wahlweise befreit.  

 

IFRS 17 – VERSICH ERU NGSVERTRÄGE  

IFRS 17 ändert die Vorschriften zur Bilanzierung von Versicherungsverträgen und ersetzt den bisherigen 

Standard IFRS 4. Der Volkswagen Konzern wird erstmalig zum 1. Januar 2023 grundsätzlich unter Anwen-

dung des vollständig retrospektiven Ansatzes sowie bei bestimmten Sachverhalten unter Anwendung des 

modifiziert retrospektiven Ansatzes auf die neuen Vorgaben des IFRS 17 umstellen. Auf Basis der zum  

1. Januar 2023 bestehenden Versicherungsverträge wird sich nach aktueller Schätzung aufgrund der Umstel-

lung der geänderten Systematik eine Reduktion des Eigenkapitals im mittleren zweistelligen Millionenbereich 

ergeben. Aufgrund der saldierten Betrachtung bei der Bewertung wird es gleichermaßen zu einer Reduktion 

von Vermögenswerten und Rückstellungen aus dem Versicherungsgeschäft im mittleren dreistelligen Millio-

nenbereich kommen. 
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Wesentliche Ereignisse 

Dieselthematik 

Am 18. September 2015 veröffentlichte die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (Environmental Protec-

tion Agency – EPA) eine „Notice of Violation“ und gab öffentlich bekannt, dass bei Abgastests an bestimmten 

Fahrzeugen mit 2.0 l Dieselmotoren des Volkswagen Konzerns in den USA Unregelmäßigkeiten bei Stick-

oxid (NOx)- Emissionen festgestellt wurden. In diesem Zusammenhang informierte die Volkswagen AG dar-

über, dass bei Dieselmotoren des Typs EA 189 auffällige Abweichungen zwischen Prüfstandswerten und rea-

lem Fahrbetrieb festgestellt wurden und dieser Motortyp weltweit in rund elf Millionen Fahrzeugen verbaut 

worden sei. Am 2. November 2015 gab die EPA mit einer „Notice of Violation“ bekannt, dass auch bei der 

Software von US-Fahrzeugen mit Dieselmotoren des Typs V6 mit 3.0 l Hubraum Unregelmäßigkeiten festge-

stellt wurden. 

Die sogenannte Dieselthematik hatte ihren Ursprung in einer – nach Rechtsauffassung der Volkswagen AG 

nur nach US-amerikanischem Recht unzulässigen – Veränderung von Teilen der Software der betreffenden 

Motorsteuerungseinheiten für das seinerzeit von der Volkswagen AG entwickelte Dieselaggregat EA 189. 

Diese Softwarefunktion wurde ab 2006 ohne Wissen der Vorstandsebene entwickelt und implementiert. Vor-

standsmitglieder hatten bis zum Sommer 2015 keine Kenntnis von der Entwicklung und Implementierung 

dieser Softwarefunktion erlangt. 

Auch gibt es keine Erkenntnisse, dass den für die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2014 

verantwortlichen Personen im Nachgang zur Veröffentlichung der Studie des International Council on Clean 

Transportation im Mai 2014 ein nach US-amerikanischem Recht unzulässiges „Defeat Device“ als Ursache 

der hohen NOx-Emissionen bei bestimmten US-Fahrzeugen mit 2.0 l Dieselmotoren des Typs EA 189 offen-

gelegt wurde. Vielmehr war die Erwartung der für die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2014 

verantwortlichen Personen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2014, 

dass die Thematik mit vergleichsweise geringem Aufwand zu beheben sei.  

Im Laufe des Sommers 2015 wurde für einzelne Mitglieder des Vorstands der Volkswagen AG sukzessive 

erkennbar, dass die Auffälligkeiten in den USA durch eine Veränderung von Teilen der Motorsteuerungssoft-

ware verursacht wurden, welche später als nach US-amerikanischem Recht unzulässiges „Defeat Device“ iden-

tifiziert wurde. Dies mündete in der Offenlegung eines „Defeat Device“ durch Volkswagen gegenüber der 

EPA und dem California Air Resources Board (CARB) – einer Einheit der Umweltbehörde des US-Bundesstaates 

Kalifornien – am 3. September 2015. Die in der Folge zu erwartenden Kosten für den Volkswagen Konzern 

(Rückrufkosten, Nachrüstungskosten und Strafzahlungen) bewegten sich nach damaliger Einschätzung der 

verantwortlichen, mit der Sache befassten, Personen nicht in einem grundlegend anderen Umfang als in 

früheren Fällen, in die andere Fahrzeughersteller involviert waren, und erschienen deshalb mit Blick auf die 

Geschäftstätigkeit des Volkswagen Konzerns insgesamt beherrschbar. Diese Beurteilung der Volkswagen AG 

fußte unter anderem auf der Beratung einer in den USA für Zulassungsfragen beauftragten Anwaltssozietät, 

wonach ähnlich gelagerte Fälle in der Vergangenheit mit den US-Behörden einvernehmlich gelöst werden 

konnten. Die am 18. September 2015 erfolgte Veröffentlichung der „Notice of Violation“ durch die EPA, die für 

den Vorstand vor allem zu diesem Zeitpunkt unerwartet kam, ließ die Lage sodann völlig anders erscheinen. 

Im Geschäftsjahr 2022 waren im Zusammenhang mit der Dieselthematik Sondereinflüsse in Höhe von 

399,1 Mio. € (Vorjahr: 750,8 Mio. €) zu erfassen, die im Wesentlichen im Sonstigen betrieblichen Ergebnis 

ausgewiesen sind. Diese resultieren aus zusätzlichen Aufwendungen im Wesentlichen für Rechtsrisiken.  

Weitere Angaben zu den Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Dieselthematik finden sich  

unter der Angabe „Rechtsstreitigkeiten“. 
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Kartellrechtliche Untersuchungen 
Die Europäische Kommission führte im Jahr 2011 Durchsuchungen bei europäischen Lkw-Herstellern wegen 
des Verdachts eines unzulässigen Informationsaustauschs im Zeitraum zwischen 1997 und 2011 durch und 
übermittelte im November 2014 in diesem Zusammenhang MAN, Scania und den übrigen betroffenen Lkw-
Herstellern die sogenannten Beschwerdepunkte. Mit ihrer Vergleichsentscheidung im Juli 2016 verhängte 
die Europäische Kommission gegen fünf europäische Lkw-Hersteller Geldbußen. Da MAN die Europäische 
Kommission als Kronzeuge über die Unregelmäßigkeiten informiert hatte, wurde MAN die Geldbuße voll-
ständig erlassen. Im September 2017 verhängte die Europäische Kommission gegen Scania eine Geldbuße 
von 0,88 Mrd. €. Scania hatte dagegen Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg eingelegt 
und sich umfassend verteidigt. Das Gericht der Europäischen Union (Gericht erster Instanz) hat die Rechts-
mittel von Scania in einem Urteil im Februar 2022 vollinhaltlich abgelehnt. Gegen dieses Urteil legte Scania 
im April 2022 beim Europäischen Gerichtshof Rechtsmittel ein. Scania bildete bereits im Jahr 2016 eine Rück-
stellung in Höhe von 0,4 Mrd. € und erhöhte diese in 2021 auf rund 0,9 Mrd. €. Darüber hinaus sind Kartell-
schadensersatzklagen von Kunden eingegangen. Wie in jedem Kartellverfahren können weitere Schadenser-
satzklagen folgen. Da sich die meisten Fälle noch in einem frühen Stadium befinden und dadurch eine  
Bewertung aktuell nicht möglich ist, wurden für diese weder Rückstellungen gebildet noch Eventualverbind-
lichkeiten angegeben. In anderen Fällen ist eine letztinstanzliche Entscheidung, nach der MAN oder Scania 
Kartellschadensersatz zahlen müssten, aktuell eher unwahrscheinlich.   
 
Im Juli 2021 hatte die Europäische Kommission gegen die Volkswagen AG, die AUDI AG und die  
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im Rahmen einer Settlement-Entscheidung ein Gesamtbußgeld in Höhe von 
rund 502 Mio. € verhängt. Dieser Betrag wurde im Vorjahr als Sonstiger betrieblicher Aufwand erfasst.  
Volkswagen verzichtete auf die Einlegung von Rechtsmitteln, sodass die Entscheidung 2021 rechtskräftig 
geworden ist. Der Gegenstand der Entscheidung beschränkt sich inhaltlich auf die Kooperation deutscher 
Automobilhersteller zu einzelnen technischen Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Ein-
führung von SCR (Selective Catalytic Reduction)-Systemen für Pkw, die im Europäischen Wirtschaftsraum 
verkauft worden sind. Andere Verhaltensweisen wie Preisabsprachen oder die Aufteilung von Märkten 
und Kunden werden den Herstellern nicht vorgeworfen. 
 
Die Koreanische Wettbewerbsbehörde KFTC analysiert mögliche Verstöße auf der Grundlage des EU-Sach-
verhalts. Der finale Bericht des zuständigen „Case Handler“ der KFTC ist im November 2021 ergangen. 
Volkswagen, Audi und Porsche haben darauf erwidert. Im Februar 2023 hat die KFTC eine Pressemitteilung 
veröffentlicht, wonach eine Bußgeldentscheidung im SCR-Kontext gegen vier Automobilhersteller erlassen 
werden soll. Danach soll kein Bußgeld gegen die Volkswagen AG verhängt werden und die Porsche AG soll 
nicht von der Entscheidung betroffen sein. Gegen die AUDI AG hingegen soll danach eine Bußgeldent-
scheidung im SCR-Kontext erlassen werden. Die Zustellung der finalen Entscheidung der Behörde zusam-
men mit den Entscheidungsgründen steht noch aus und wird in der ersten Jahreshälfte 2023 erwartet. Die 
türkische Wettbewerbsbehörde, die ähnliche Sachverhalte untersucht hat, hat im Januar 2022 ihre finale 
Entscheidung erlassen und festgestellt, dass angebliche wettbewerbswidrige Verhaltensweisen vorliegen, 
die sich aber nicht auf die Türkei ausgewirkt haben, weshalb von der Verhängung von Bußgeldern gegen 
die deutschen Automobilhersteller abgesehen wurde. Volkswagen, Audi und Porsche prüfen derzeit die 
Einlegung von Rechtsmitteln. Die chinesische Wettbewerbsbehörde hat wegen vergleichbaren Sachverhalten 
Verfahren unter anderem gegen Volkswagen, Audi und Porsche eröffnet und Auskunftsersuchen erlassen. 
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Russland-Ukraine-Konflikt / Covid-19-Pandemie / Halbleiter-Knappheit 

Mit dem Beginn des Russland-Ukraine-Konflikts im Februar 2022 kam es neben der humanitären Krise welt-

weit zu Verwerfungen auf den Märkten. Insbesondere auf den Energie- und Rohstoffmärkten kam es zu  

erheblichen Preissteigerungen und international war ein deutlicher Anstieg der Zins- und Inflationsraten zu 

verzeichnen.  

Zudem verschärften sich in diesem Zusammenhang direkt nach dem Beginn des Konflikts die Engpässe 

bei der Teileversorgung. Im Volkswagen Konzern war insbesondere die Zulieferung von Kabelsträngen aus der 

Ukraine betroffen. Volkswagen hat umgehend Maßnahmen ergriffen, diese Lieferengpässe aus der Ukraine zu 

beheben, so dass derzeit diesbezüglich keine wesentlichen Lieferengpässe zu verzeichnen sind.  

Im Zuge des Konflikts wurden darüber hinaus insbesondere von der EU und den USA unterschiedliche 

Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Sanktionen schränken wirtschaftliche Transaktionen mit Russ-

land ein und haben Auswirkungen auf die russischen Gesellschaften beziehungsweise Werke des Volkswagen 

Konzerns sowie den Absatz von Fahrzeugen nach Russland. Die Sanktionen betreffen auch das Neugeschäft 

mit Finanzdienstleistungen in Russland und führen zu Werthaltigkeitsrisiken bestehender vermieteter Ver-

mögenswerte und Finanzforderungen. Volkswagen hat vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Konflikts 

und den daraus resultierenden Folgen entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf wei-

teres einzustellen. Ebenfalls wurde der Fahrzeugexport nach Russland gestoppt. Ergänzend dazu werden auch 

bei Lieferung von Ersatzteilen beziehungsweise Bereitstellung von technischen Informationen die jeweiligen 

Sanktionsvorgaben eingehalten. Darüber hinaus hat Russland selbst in seiner Rolle als Energie-Exporteur Gas-

lieferungen nach Europa eingeschränkt. Der daraus resultierende Anstieg der Rohstoffpreise und weiter ver-

schärfte Versorgungsengpässe erhöhen die Gefahr einer anhaltend hohen Inflation.  

Die russische Teilmobilmachung am 21. September 2022 sowie die darauf folgenden weiteren Verschär-

fungen der Sanktionen führten zu einer angepassten Risikoeinschätzung in Bezug auf die Situation in Russland 

im dritten Quartal und die mögliche weitere Entwicklung der Geschäftstätigkeit des Konzerns in Russland. 

Im vierten Quartal zeichnete sich keine Entspannung des Russland-Ukraine-Konflikts ab. Daher konkre-

tisierte sich im Volkswagen Konzern die Einstellung der geschäftlichen Tätigkeiten in Russland. In diesem 

Zusammenhang wurden einzelne Gesellschaften bereits veräußert beziehungsweise weitere Verkaufsver-

handlungen gestartet (siehe hierzu auch Angabe „IFRS 5 – Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“). Ins-

gesamt wurden im Geschäftsjahr umfassende Wertberichtigungen auf Vermögenswerte von Produktions-

stätten und Finanzdienstleistungsgesellschaften sowie Risikovorsorgen insbesondere für erwartete externe 

Aufwendungen aus der Einstellung der Tätigkeiten in Russland vorgenommen.  

Insgesamt wurde im Geschäftsjahr durch die unmittelbaren Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kon-

flikts ein Aufwand von rund 2 Mrd. € erfasst, welcher in den Kosten der Umsatzerlöse sowie im Sonstigen 

betrieblichen Ergebnis ausgewiesen wird. Dies belastete den Konzernbereich Automobile in Höhe von 1,5 Mrd. € 

und den Konzernbereich Finanzdienstleistungen in Höhe von 0,5 Mrd. €. 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Inflationsraten unterlagen auch die bei den Werthaltig-

keitstests verwendeten Kapitalkosten (WACC) für die verschiedenen zahlungsmittelgenerierenden Einhei-

ten einer starken Veränderung. Diesbezüglich wird auf die Angabe „Bilanzierungs- und Bewertungsgrund-

sätze“ verwiesen.  

Darüber hinaus waren durch die Turbulenzen auf den Rohstoff- und Kapitalmärkten vor allem aus den 

Fair Value Bewertungen und Realisierungen von Derivaten außerhalb des Hedge Accountings (insbesondere 

Rohstoff-, Währungs- und Zinssicherungen) Erträge in Höhe von insgesamt 3,7 Mrd. € innerhalb des Sonsti-

gen betrieblichen Ergebnisses zu erfassen.  
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Im Verlauf des Jahres 2022 wurden die restriktiven Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 

in vielen Ländern weitestgehend aufgehoben. Positiv wirkten die Fortschritte bei der Verabreichung von 

Impfstoffen an die Bevölkerung, während das Auftreten der neuen Virusvariante Omikron und deren Subva-

rianten national wieder zu stark steigenden Infektionszahlen mit meist milderen Krankheitsverläufen, aber 

erhöhten Krankenständen führte. Insbesondere in China kam es im Laufe des Jahres 2022 infolge von lokalen 

Infektionsausbrüchen im Rahmen der dort verfolgten Null-Covid-Strategie zu strikten Einschränkungen und 

daraus resultierenden wirtschaftlichen Beeinträchtigungen sowie Störungen in den internationalen Liefer-

ketten. Die Abkehr von dieser Strategie führte zum Jahresende in China zu einer hohen Dynamik im Infektions-

geschehen. 

Neben der Unsicherheit und den weltweit ergriffenen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-

Pandemie führten anhaltende Versorgungsengpässe bei Halbleitern und die daraus resultierende einge-

schränkte Verfügbarkeit von Konzernmodellen mit regionalen Unterschieden dazu, dass die Nachfrage nicht 

ausreichend bedient werden konnte. 

 

Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Konzernlagebericht 2022, insbesondere in den Kapiteln Geschäfts-

verlauf, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage, Prognosebericht sowie Risiko- und Chancenbericht. 
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Wesentliche Transaktionen des laufenden Geschäftsjahres 

Börsengang der Porsche AG 

Im Rahmen des Börsengangs der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart (Porsche AG), konnten am 28. Septem-

ber 2022 insgesamt 113.875.000 Vorzugsaktien der Porsche AG zu einem Platzierungspreis von 82,50 € je Vor-

zugsaktie und damit zu einem Wert von insgesamt rund 9,4 Mrd. € erfolgreich bei Investoren platziert werden – 

einschließlich 14.853.260 Vorzugsaktien, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken. Die auf den Inhaber lau-

tenden stimmrechtslosen Stückaktien ohne Nennbetrag stammen aus dem Bestand der Porsche Holding 

Stuttgart GmbH, Stuttgart – einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Die gesamte  

Anzahl der im Rahmen des Börsengangs angebotenen Vorzugsaktien entsprach bis zu 25 % des Vorzugsaktien-

kapitals der Porsche AG (inklusive Mehrzuteilungen). Die stimmrechtslosen Vorzugsaktien der Porsche AG 

werden seit dem 29. September 2022 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Bis 

zur vorzeitigen Beendigung der Stabilisierungsperiode am 11. Oktober 2022 wurden insgesamt 

3.794.199 Vorzugsaktien wieder am Markt zurückgekauft. Der Free-Float der Vorzugsaktien beträgt damit 

nach Beendigung der Stabilisierungsperiode 24,2 % und umfasst 110.080.801 Vorzugsaktien. 

Zusätzlich hat Volkswagen im Zusammenhang mit dem Börsengang eine Beteiligung von 25 % der Porsche AG 

Stammaktien zuzüglich einer Stammaktie an die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart (Porsche SE), veräu-

ßert. Als Gegenleistung hat sich die Porsche SE verpflichtet, einen Kaufpreis von rund 10,1 Mrd. € an Volks-

wagen zu zahlen; dieser Kaufpreis beinhaltet eine Prämie von 7,5 % auf den Platzierungspreis der Vorzugs-

aktien je Aktie. Der Vollzug des Erwerbs der Stammaktien erfolgt in zwei Tranchen zu 79.712.501 bzw. 

34.162.500 Aktien. 

Das Eigenkapital des Volkswagen Konzerns hat sich durch die Transaktionen nach Berücksichtigung von 

direkt mit dem Eigenkapital verrechneten Bankprovisionen und -gebühren von 0,1 Mrd. € um 19,1 Mrd. €  

erfolgsneutral erhöht, wovon 10,8 Mrd. € als Anteile von Minderheiten ausgewiesen werden. Der Mittelzufluss 

für die Vorzugsaktien sowie die erste Tranche der Stammaktien ist zu Beginn des vierten Quartals 2022 erfolgt.  

Aufgrund des Beschlusses auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Volkswagen AG am 16. Dezem-

ber 2022 bestand die Verpflichtung zur Zahlung der um 19,06 € je Stamm- und Vorzugsaktie erhöhten Dividende 

(„Sonderdividende“), was zu einer Gesamtverpflichtung gegenüber den Anteilseignern der Volkswagen AG 

in Höhe von 9,6 Mrd. € führte. Hierfür wurde zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der nachfolgend 

beschriebenen Aufrechnung eine entsprechende Verbindlichkeit erfasst. Der Mittelabfluss war für den  

9. Januar 2023 terminiert und ist an diesem Tag erfolgt. 

Die Volkswagen AG und die Porsche SE haben sich auf eine Aufrechnung der Verpflichtung gegenüber der 

Porsche SE auf Zahlung der Sonderdividende mit dem Anspruch der Volkswagen AG auf die Zahlung des 

noch ausstehenden Kaufpreises für die zweite Tranche der Stammaktien geeinigt. Die Kaufpreisforderung 

der zweiten Tranche in Höhe von 3,0 Mrd. € und die Dividendenverbindlichkeit in Höhe von 3,1 Mrd. € wer-

den daher im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 saldiert ausgewiesen. Mit der Zahlung der Sonder-

dividende am 9. Januar 2023 wurde die Aufrechnung vollzogen. 

Die Beschäftigten der Volkswagen AG und der Volkswagen Sachsen GmbH sollen über eine Einmalzah-

lung von bis zu 2.000 € pro Mitarbeiter am wirtschaftlichen Erfolg der Platzierung der Vorzugsaktien und der 

Veräußerung der Stammaktien an der Porsche AG partizipieren. Hierfür wurde zum Bilanzstichtag eine Ver-

bindlichkeit in Höhe von 0,3 Mrd. € erfasst. Am 17. Oktober 2022 haben Vorstand und Betriebsrat der Por-

sche AG eine Sonderzahlung an die Mitarbeiter zum erfolgreichen Börsengang kommuniziert, welche im 

vierten Quartal 2022 aufwandswirksam in Höhe von 0,2 Mrd. € erfasst und ausgezahlt wurde.  

Insgesamt beträgt der Bonus an Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Börsengang der Porsche AG im 

Volkswagen Konzern zum Bilanzstichtag 0,5 Mrd. €.  
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Erwerb Europcar 

Volkswagen hatte 2021 mit dem Finanzinvestor Attestor Limited und der Pon Holdings B.V. ein gemeinsames 

öffentliches Übernahmeangebot auf die Anteile an der Europcar Mobility Group S.A., Paris/Frankreich (Europcar) 

über die Konsortialgesellschaft Green Mobility Holding S.A. (GMH) mit Sitz in Strassen/Luxembourg abgegeben. 

Ende Mai 2022 erfolgte die letzte kartellrechtliche Freigabe durch die EU-Kommission. Innerhalb einer verlänger-

ten Angebotsfrist gab die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde den Europcar-Aktionären die Möglichkeit, 

ihre Aktien der Konsortialgesellschaft anzudienen. Insgesamt nahmen 93,6 % der Europcar-Aktionäre das  

Angebot an. Das Konsortium hat Mitte Juni 2022 gemeinsam die Beherrschung über Europcar übernommen. 

Da die Annahmequote über 90 % lag, wurde im Juli 2022 ein Squeeze-out Verfahren für die noch verbleiben-

den Europcar-Aktien eingeleitet und ein Delisting vorgenommen. Seit 13. Juli 2022 hält die Konsortialgesell-

schaft 100 % der Europcar-Anteile. Der Kaufpreis liegt bei 51 Cent je Europcar-Aktie. 

Ende Juni 2022 wurde der gesamte auf Volkswagen entfallende Kaufpreisanteil in Höhe von 1,7 Mrd. € in 

die GMH eingelegt. Die Gesellschaft, an der Volkswagen 66 % der Anteile hält, wird im Volkswagen Konzern-

abschluss aufgrund der vertraglich vereinbarten gemeinsamen Beherrschung nach der Equity-Methode bilan-

ziert. Zudem ist Volkswagen Stillhalter von Put-Optionen der anderen Konsortialgesellschafter und die ande-

ren Gesellschafter haben Volkswagen Call-Optionen auf ihre Anteile an der Konsortialgesellschaft einge-

räumt. Die Optionen mit Attestor wurden im Dezember 2022 langfristig verlängert. Aus der Bewertung der 

Optionen ergab sich im Geschäftsjahr 2022 insgesamt ein nicht zahlungswirksamer Aufwand in Höhe von 

325 Mio. €, der im Finanzergebnis erfasst wurde.  

Mit dem Abschluss der Europcar-Transaktion hat Volkswagen im Rahmen der Konzerninitiative Mobility  

Solutions der NEW AUTO-Strategie einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Mit Hilfe dieser Transaktion 

will sich der Volkswagen Konzern einen bedeutenden Anteil am weltweiten Markt für Mobilitätsdienste  

sichern. Die Europcar Mobility Group soll dabei ein Eckpfeiler für die von Volkswagen geplante Mobilitäts-

plattform werden. 

Argo AI 

Volkswagen hat im dritten Quartal 2022 die strategische Entscheidung getroffen, zur Entwicklung autono-

men Fahrens nicht weiter in Argo AI, LLC, Pittsburgh/USA (Argo AI) zu investieren. Da Argo AI zuvor nicht in 

der Lage war, neue Investoren zu gewinnen, wurde die Beteiligung in Ermangelung zu erwartender Rück-

flüsse vollständig wertberichtigt. Hieraus resultierte im Geschäftsjahr 2022 ein Aufwand von 1,9  Mrd. €, 

der im Übrigen Finanzergebnis ausgewiesen wird. Es ist geplant, dass Argo AI abgewickelt wird. Hierfür hat 

Volkswagen im Januar 2023 50 Mio. USD in Argo AI eingelegt. Darüber hinaus befindet sich Volkswagen in 

Verhandlung zur Übernahme von Personal und Vermögenswerten der Argo AI. 
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Wesentliche Transaktionen des Vorjahres 

Verschmelzung der MAN SE auf die TRATON SE 

Am 29. Juni 2021 wurde die Verschmelzung von MAN SE mit TRATON SE auf der Hauptversammlung der 

MAN SE beschlossen. Mit Beschlussfassung der Verschmelzung wurde auch das Verfahren zur Übertragung 

der Aktien der Minderheitsaktionäre von MAN SE auf TRATON SE gegen die Gewährung einer angemessenen 

Barabfindung durchgeführt (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out). In diesem Zusammenhang war der Bar-

wert des gewährten Andienungsrechts von rund 587 Mio. € erfolgsneutral als kurzfristige Verbindlichkeit zu 

erfassen. Entsprechend reduzierten sich die Minderheitenanteile am Eigenkapital des Volkswagen Konzerns 

sowie die Gewinnrücklagen und Übrige Rücklagen der Aktionäre der Volkswagen AG.  

Am 31. August 2021 ist die Eintragung der Verschmelzung der MAN SE auf die TRATON SE in die Handels-

register der MAN SE und TRATON SE erfolgt. Mit Eintragung in das Handelsregister wurde der Squeeze-out 

rechtswirksam. Im Anschluss erfolgte am 3. September 2021 die Auszahlung der Barabfindung in Höhe von 

70,68 € je Stamm- und Vorzugsaktie an die MAN SE Minderheitsaktionäre. Damit wurde der MAN SE 

Squeeze-out abgeschlossen. Die Angemessenheit der Barabfindung wurde durch ein gerichtliches Spruch-

verfahren, das von im Squeeze-out abgefundenen Minderheitsaktionären initiiert wurde, überprüft.  

Investition in Northvolt AB 

Mitte Juni 2021 hatten sich Volkswagen und der schwedische Batteriezellhersteller Northvolt AB, Stock-

holm/Schweden (Northvolt AB) darauf geeinigt, die Produktion von Volkswagen Premium-Zellen im schwedi-

schen Skellefteå zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang hatte Volkswagen an einer Finanzierungsrunde 

von Northvolt AB beteiligungsproportional teilgenommen und weitere 650 Mio. USD investiert. Außerdem 

hatte Volkswagen sein bestehendes Wandeldarlehen um weitere 190 Mio. € ausgereicht und diesen Teil des 

Wandeldarlehens zeitgleich in Vorzugsanteile gewandelt. Die Beteiligungsquote von Volkswagen an North-

volt AB stieg damit auf 23,6 %. Aufgrund vorteilhafter Konditionen bei Wandlung resultierte im Vorjahr aus 

der Bewertung des gewandelten Darlehens ein nicht zahlungswirksamer Ertrag in Höhe von 62 Mio. €. Im 

Ergebnis stieg damit der Buchwert der Beteiligung an Northvolt AB um 796 Mio. €. Ausgereicht bleibt noch 

ein Wandeldarlehen in Höhe von 240 Mio. €.  

Gründung der Bugatti Rimac d.o.o.  

In 2021 hatten der Volkswagen Konzern und Rimac Automobili d.o.o., Sveta Nedelja/Kroatien (Rimac) die 

Bugatti Rimac d.o.o. mit Hauptsitz in Sveta Nedelja gegründet. Volkswagen hatte dabei seine vollkonsolidier-

ten Tochtergesellschaften Bugatti Automobiles S.A.S, Molsheim/Frankreich und zunächst 51 % der Bugatti 

International S.A., Strassen/Luxemburg eingebracht. Aus der Einbringung ergab sich im Vorjahr unter Berück-

sichtigung einer anteiligen Ergebniseliminierung ein nicht liquiditätswirksamer Ertrag im Sonstigen betrieb-

lichen Ergebnis in Höhe von 124 Mio. €. An dem Unternehmen halten Rimac 55 % und Volkswagen über die 

Porsche AG 45 % der Anteile. Außerdem ist Porsche mit 22 % direkt an Rimac beteiligt. Beide Beteiligungen 

werden im Konzernabschluss unter den At Equity bewerteten Anteilen ausgewiesen. 

Zunächst wird Bugatti Rimac d.o.o. mit dem Bugatti Chiron und dem Rimac Nevera zwei Hypercar-Modelle 

produzieren. Für die weitere Zukunft ist angedacht, dass ein gemeinsames Produktportfolio unter dem Mar-

kennamen Bugatti mit dem Ziel der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs elektrisch betriebener Luxus-

Hypersportwagen das Kernstück von Bugatti Rimac d.o.o. sein soll. 

Beteiligung an der Gotion High-Tech Co., Ltd. 

Zur Ausweitung der Batterie-Kompetenz hatte sich Volkswagen in 2021 über die Volkswagen (China) Invest-

ment Co. Ltd. an der Gotion High-Tech Co., Ltd., Hefei/China (Gotion) beteiligt und ist damit der größte  

Anteilseigner des chinesischen Batterielieferanten. Der Konzern hat hierfür im Vorjahr insgesamt 1,2 Mrd. € 

investiert. Die Beteiligung wird nach der Equity-Methode bilanziert. 
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Erwerb Navistar 

Am 1. Juli 2021 hat eine Gesellschaft der TRATON GROUP alle ausstehenden Anteile des US-amerikanischen 

Nutzfahrzeugherstellers Navistar International Corporation (Navistar) mit Sitz in Lisle, Illinois/USA erwor-

ben. Der mit Zahlungsmitteln gezahlte Kaufpreis betrug 3.118 Mio. € (3.700 Mio. USD). TRATON SE hält mit-

telbar 100 % der Anteile an der bis zum 30. Juni 2021 bisher nach der Equity-Methode bilanzierten Beteili-

gung (Anteil von 16,7 %) an der Navistar International Corporation. Der Handel der Navistar-Aktie an der New 

Yorker Börse wurde eingestellt.  

Der zum 31. Dezember 2021 aus dem Erwerb ermittelte Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 2.783 Mio. € 

bildete die aus der Tätigkeit mit Navistar entstehenden Synergien insbesondere durch den Ausbau der Markt-

anteile, im Einkauf, bei den Produktionskosten, durch Modularisierung und Verwendung gemeinsamer 

Komponenten sowie im Bereich Forschung und Entwicklung ab. 

Der Fair Value des Eigenkapitalanteils an Navistar, den die TRATON GROUP unmittelbar vor dem Erwerbs-

zeitpunkt gehalten hat, wurde auf Basis des Börsenkurses von 44,50 USD/Aktie zum Erwerbszeitpunkt ermittelt, 

und betrug 624 Mio. €. Aus der Neubewertung dieses Eigenkapitalanteils ergab sich in 2021 ein Ertrag von 

219 Mio. €. Darüber hinaus wurden aufgrund der im Rahmen der Erstkonsolidierung von Navistar erfolgten 

Ausbuchung des At Equity Anteils zuvor im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen in die Gewinn- 

und Verlustrechnung umgegliedert, was im Vorjahr zu einem Aufwand von 37 Mio. € geführt hat. In Summe 

resultierte hieraus im Vorjahr ein Ertrag in Höhe von 182 Mio. €, der im Ergebnis aus At Equity bewerteten 

Anteilen ausgewiesen wurde. Die sich daraus im Vorjahr ergebene vorläufige Verteilung des Kaufpreises 

auf die übernommenen Vermögenswerte und Schulden wird im Folgenden dargestellt:  

 

Mio. €  

 

Vorläufige 

Fair Values zum 

1. Juli 2021 
   

Übertragene Gegenleistung   

Zahlungsmittel  3.118 

Abwicklung vorher bestehender Beziehungen  126 

Austausch anteilsbasierter Vergütungsprämien  22 

Summe  3.266 
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Mio. €  

 

Vorläufige 

Fair Values zum 

1. Juli 2021 
   

Übernommenes Nettovermögen   

Immaterielle Vermögenswerte  3.542 

davon Kundenbeziehungen  2.163 

davon Markennamen  736 

Sachanlagen  917 

Vermietete Vermögenswerte  316 

Sonstige Beteiligungen  621 

Langfristige Forderungen und finanzielle Vermögenswerte  369 

Vorräte  1.045 

Kurzfristige Forderungen und finanzielle Vermögenswerte  1.732 

Flüssige Mittel  565 

Aktive latente Steuern  600 

Summe Vermögenswerte  9.709 

   

Langfristige Finanzschulden  509 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  1.066 

Passive latente Steuern  114 

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen  695 

Kurzfristige Finanzschulden  3.322 

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen  2.894 

Summe Schulden  8.599 

Saldo übernommenes Nettovermögen  1.109 

 

 

 

Mio. €  

 

Ermittlung des 

vorläufigen 

Geschäfts- oder 

Firmenwertes 
   

 

Übertragene Gegenleistung  3.266 

Anteile von Minderheiten  3 

Fair Value zuvor gehaltener Kapitalanteile  624 

abzüglich   

Übernommenes Nettovermögen  1.109 

Geschäfts- oder Firmenwert  2.783 

 

 

Der in der Übertragenen Gegenleistung enthaltene Betrag für die Abwicklung vorher bestehender Beziehun-

gen in Höhe von 126 Mio. € entsprach in 2021 dem Fair Value der im Volkswagen Konzern zum Erwerbs-

zeitpunkt bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Navistar. Der Fair Value einer Forde-

rung der MAN Truck & Bus gegenüber Navistar aus der Kündigung eines Entwicklungsprojektes überstieg 

dabei den bisher bilanzierten Buchwert um 12 Mio €. Der Unterschiedsbetrag wurde in 2021 erfolgswirksam 

in den Sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. 
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Die Forderungen und finanziellen Vermögenswerte enthielten folgende Gruppen von Forderungen, für die 

der Bruttobetrag vom Fair Value in 2021 abwich: 

 

Mio. €  Bruttobetrag  

Voraussichtlich 

uneinbringlicher 

Betrag 
     

Forderungen Finanzierungsgeschäft  924  15 

Leasingforderungen  201  36 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  501  15 

Sonstige Forderungen  512  1 

 
 

 

Die bis 31. Dezember 2021 angefallenen Transaktionskosten für die Durchführung des Unternehmenszu-

sammenschlusses wurden in Höhe von 34 Mio. € in den Verwaltungskosten erfasst.  

Durch die Einbeziehung von Navistar zum 1. Juli 2021 erhöhte sich der Umsatz des Volkswagen Konzerns 

zum 31. Dezember 2021 um 3.494 Mio. € und das Ergebnis nach Steuern unter Berücksichtigung von Abschrei-

bungen auf die aufgedeckten stillen Reserven verringerte sich um 217 Mio. €.  

Wäre Navistar schon seit 1. Januar 2021 vollkonsolidiert in den Volkswagen Konzernabschluss einbezogen 

worden, hätte der zum 31. Dezember 2021 ausgewiesene Konzernumsatz nach Konsolidierung 253.802 Mio. € 

betragen und das ausgewiesene Ergebnis nach Steuern wäre mit 14.942 Mio. € um 526 Mio. € niedriger ausge-

fallen. 

Auf Grund der Größe der Transaktion konnten die internen Prüfungen der der Kaufpreisallokation  

zugrunde liegenden Informationen erst im Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen werden. Aus der Aktualisie-

rung der Kaufpreisallokation ergaben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Volkswagen Konzerns.  
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Auswirkungen des Klimawandels 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und den damit verbundenen Verschärfungen der Emissionsrege-

lungen schreitet die Transformation der Automobilindustrie hin zu Elektromobilität und weiterer Digitali-

sierung voran. Mit der Strategie „NEW AUTO“ hat der Volkswagen Konzern die Transformation zur Elektro-

mobilität nochmals beschleunigt.  

Im Rahmen der Aufstellung des Konzernabschlusses hat der Vorstand die möglichen Auswirkungen des 

Klimawandels und künftiger regulatorischer Vorgaben, insbesondere der damit verbundenen Transforma-

tion zur Elektromobilität, berücksichtigt. Potenzielle Effekte insbesondere auf langfristige Vermögenswerte, 

Rückstellungen für Emissionsabgaben und künftige Cashflows wurden im Rahmen der in den Konzernab-

schluss einfließenden wesentlichen Schätzungen und Beurteilungen soweit möglich einbezogen. Der Volks-

wagen Konzern strebt an, den Anteil von vollelektrischen Fahrzeugen an den gesamten Auslieferungen von 

6,9 % im Jahr 2022 mittelfristig auf rund 20 % im Jahr 2025 zu steigern. Bis 2030 will der Konzern seinen 

Kunden weltweit rund 50 rein batterieelektrische Modelle anbieten können. Die Auswirkungen der Transfor-

mation zur Elektromobilität und die in diesem Zusammenhang geplante Erhöhung des Anteils vollelektri-

scher Fahrzeuge werden bei der Ermittlung der Mittelfristplanung und damit bei der Ableitung der künftigen 

Cashflows für die Ermittlung des erzielbaren Betrags im Rahmen der Werthaltigkeitstests der Goodwills und 

Immateriellen Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer insbesondere bei der Planung künftiger 

Fahrzeugmodelle, Entwicklungskosten sowie Produktionsanlagen berücksichtigt. Dafür wird in der Mittel-

fristplanung ein niedriger dreistelliger Milliarden-Euro-Betrag vorgesehen. Darüber hinaus beurteilt Volks-

wagen regelmäßig, ob sich aus diesen Entwicklungen die Notwendigkeit von anlassbezogenen Wertminde-

rungstests oder der Anpassung von Nutzungsdauern bei sonstigen langfristigen nicht finanziellen Vermö-

genswerten ergibt. Wesentliche Auswirkungen auf die Nutzungsdauern von aktivierten Entwicklungskosten 

oder Sachanlagen wurden angesichts der Betrachtungszeiträume der regulatorischen Vorgaben und auf-

grund der parallelen Produktion von batterieelektrischen Fahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungs-

motor in den nächsten Jahren nicht festgestellt. In Bezug auf die sich verschärfenden Emissionsregelungen 

wird sichergestellt, dass die verschiedenen international bestehenden Regelungen berücksichtigt und etwaige 

Verpflichtungen sachgerecht erfasst werden. Wesentliche Auswirkungen auf den Konzernabschluss ergaben 

sich hieraus nicht. Durch die erhöhten Entwicklungsaufwendungen in den Bereichen Elektromobilität und 

Digitalisierung ergibt sich jedoch ein entsprechender Anstieg der selbst erstellten Immateriellen Vermögens-

werte. Siehe hierzu auch die Erläuterungen in der Angabe „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“.  

Bezüglich der ausführlichen Darstellung der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Rahmen der Konzern-

strategie sowie der Steuerung und Planung des Konzerns wird auf die Abschnitte „Ziele und Strategien“ sowie 

„Nachhaltige Wertsteigerung“ im Konzernlagebericht verwiesen. 
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Konzernkreis 

Neben der Volkswagen AG werden in den Konzernabschluss alle wesentlichen in- und ausländischen Tochter-

unternehmen einschließlich strukturierter Unternehmen einbezogen, die die Volkswagen AG unmittelbar  

oder mittelbar beherrscht. Dies ist der Fall, wenn die Volkswagen AG unmittelbar oder mittelbar die Ver-

fügungsgewalt aufgrund von Stimmrechten oder anderen Rechten über das potenzielle Tochterunternehmen 

besitzt, an positiven oder negativen variablen Rückflüssen aus dem potenziellen Tochterunternehmen par-

tizipiert und diese Rückflüsse beeinflussen kann. Bei den im Volkswagen Konzern konsolidierten struktu-

rierten Unternehmen bestimmt Volkswagen auch bei nicht vorliegender Kapitalbeteiligung die nach Auf-

setzen der Struktur verbleibenden wesentlichen relevanten Aktivitäten und beeinflusst dadurch die eigenen 

variablen Rückflüsse. Die strukturierten Unternehmen dienen im Wesentlichen der Durchführung von  

Asset-Backed-Securities-Transaktionen zur Refinanzierung des Finanzdienstleistungsgeschäfts sowie 

der Anlage finanzieller Mittel in Wertpapierspezialfonds. Die Einbeziehung von Tochterunternehmen  

beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beherrschung besteht; sie endet, wenn die Beherrschung nicht mehr 

gegeben ist. 

Tochtergesellschaften mit ruhender oder einer Geschäftstätigkeit, die für die Vermittlung eines den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Cashflows 

des Volkswagen Konzerns sowohl einzeln als auch gesamt von untergeordneter Bedeutung sind, werden 

nicht konsolidiert. Sie werden mit ihren jeweiligen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung gegebenen-

falls vorzunehmender Wertminderungen und Wertaufholungen im Konzernabschluss bilanziert. 

Wesentliche Gesellschaften, bei denen die Volkswagen AG mittelbar oder unmittelbar die Möglichkeit hat, 

die finanz- und geschäftspolitischen Entscheidungen maßgeblich zu beeinflussen (assoziierte Unternehmen) 

oder sich mittelbar oder unmittelbar die Beherrschung teilt (Gemeinschaftsunternehmen), werden nach der 

Equity-Methode bewertet. Zu den Gemeinschaftsunternehmen werden auch Gesellschaften gerechnet, bei 

denen der Volkswagen Konzern zwar über die Mehrheit der Stimmrechte verfügt, bei denen aufgrund der 

Gesellschaftsverträge wesentliche Entscheidungen jedoch nur einstimmig getroffen werden können. Assoziierte 

Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen von untergeordneter Bedeutung werden mit ihren jeweiligen 

Anschaffungskosten unter Berücksichtigung gegebenenfalls vorzunehmender Wertminderungen und Wertauf-

holungen angesetzt. 

Die Zusammensetzung des Volkswagen Konzerns ergibt sich aus der folgenden Tabelle: 

 

  2022  2021 
     

Volkswagen AG und vollkonsolidierte Tochtergesellschaften     

Inland  149  144 

Ausland  797  803 

Zu Anschaffungskosten geführte Tochtergesellschaften     

Inland  86  80 

Ausland  290  284 

At Equity bewertete assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

sowie zum Fair Value geführte Beteiligungen     

Inland  45  38 

Ausland  102  88 

Zu Anschaffungskosten geführte assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen     

Inland  51  45 

Ausland  48  47 

  1.568  1.529 
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Die Aufstellung des gesamten Anteilsbesitzes, die einen Teil des Jahresabschlusses der Volkswagen AG dar-
stellt, ist unter folgendem Pfad beim elektronischen Unternehmensregister www.unternehmensregister.de 
sowie auf https://www.volkswagenag.com/de/InvestorRelations.html abrufbar. 
 
Folgende vollkonsolidierte verbundene deutsche Unternehmen in der Rechtsform einer Kapital- beziehungs-
weise Personengesellschaft haben die Bedingungen des § 264 Abs. 3 beziehungsweise § 264b HGB erfüllt und 
nehmen die Befreiungsvorschrift so weit wie möglich in Anspruch: 
 ARTEMIS GmbH, Wolfsburg 
 AUDI AG, Ingolstadt 
 Audi Berlin GmbH, Berlin 
 Audi Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main 
 Audi Hamburg GmbH, Hamburg 
 Audi Hannover GmbH, Hannover 
 Audi Leipzig GmbH, Leipzig 
 Audi München GmbH, München 
 Audi Sport GmbH, Neckarsulm 
 Audi Stuttgart GmbH, Stuttgart 
 Auto & Service PIA GmbH, München 
 Autostadt GmbH, Wolfsburg 
 Bugatti Engineering GmbH, Wolfsburg 
 CARIAD SE, Wolfsburg 
 dx.one GmbH, Wolfsburg 
 Eberhardt Kraftfahrzeug GmbH & Co. KG, Ulm 
 GETAS Verwaltung GmbH & Co. Objekt Augsburg KG, Pullach i. Isartal 
 GETAS Verwaltung GmbH & Co. Objekt Heinrich-von-Buz-Straße KG, Pullach i. Isartal 
 HABAMO Verwaltung GmbH & Co. Objekt Sterkrade KG, Pullach i. Isartal 
 Haberl Beteiligungs-GmbH, München 
 Held & Ströhle GmbH & Co. KG, Ulm 
 H-Tec SYSTEMS GmbH, Augsburg 
 MAHAG Automobilhandel und Service GmbH & Co. oHG, München 
 MAHAG GmbH, München 
 MAHAG Sportwagen Zentrum Albrechtstraße GmbH, München 
 MAN Energy Solutions SE, Augsburg 
 MOIA GmbH, Berlin 
 MOIA Operations Germany GmbH, Hannover 
 Porsche Holding Stuttgart GmbH, Stuttgart 
 Porsche Niederlassung Mannheim GmbH, Mannheim 
 Porsche Siebte Vermögensverwaltung GmbH, Wolfsburg 
 PowerCo SE, Salzgitter 
 PZ Leipzig GmbH, Leipzig 
 Schwaba GmbH, Augsburg 
 SEAT Deutschland Niederlassung GmbH, Frankfurt am Main 
 SKODA AUTO Deutschland GmbH, Weiterstadt 
 SZM Sportwagen Zentrum München GmbH, München 
 VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, Wolfsburg 
 VGRB GmbH, Berlin 
 VGRD GmbH, Wolfsburg 
 VGRHH GmbH, Hamburg 
 Volkswagen ADMT Hannover GmbH, Hannover 
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 Volkswagen AirService GmbH, Braunschweig 

 Volkswagen Automobile Berlin GmbH, Berlin 

 Volkswagen Automobile Chemnitz GmbH, Chemnitz 

 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main 

 Volkswagen Automobile Hamburg GmbH, Hamburg 

 Volkswagen Automobile Hannover GmbH, Hannover 

 VOLKSWAGEN Automobile Leipzig GmbH, Leipzig 

 Volkswagen Automobile Region Hannover GmbH, Hannover 

 Volkswagen Automobile Rhein-Neckar GmbH, Mannheim 

 Volkswagen Automobile Stuttgart GmbH, Stuttgart 

 Volkswagen Beteiligungsverwaltung GmbH, Wolfsburg 

 Volkswagen Deutschland GmbH & Co. KG, Wolfsburg 

 Volkswagen Deutschland Verwaltungs GmbH, Wolfsburg 

 Volkswagen Dritte Leasingobjekt GmbH, Braunschweig 

 Volkswagen Erste Leasingobjekt GmbH, Braunschweig 

 Volkswagen Fünfte Leasingobjekt GmbH, Braunschweig 

 Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH, Langenhagen 

 Volkswagen Group IT Solutions GmbH, Wolfsburg 

 Volkswagen Group Real Estate GmbH & Co. KG, Wolfsburg 

 Volkswagen Group Services GmbH, Wolfsburg 

 Volkswagen Immobilien GmbH, Wolfsburg 

 Volkswagen Konzernlogistik GmbH & Co. OHG, Wolfsburg 

 Volkswagen Original Teile Logistik GmbH & Co. KG, Baunatal 

 Volkswagen Osnabrück GmbH, Osnabrück 

 Volkswagen Sachsen GmbH, Zwickau 

 Volkswagen Sechste Leasingobjekt GmbH, Braunschweig 

 Volkswagen Siebte Leasingobjekt GmbH, Braunschweig 

 Volkswagen Software Asset Management GmbH, Wolfsburg 

 Volkswagen Vermögensverwaltungs-GmbH, Wolfsburg 

 Volkswagen Vierte Leasingobjekt GmbH, Braunschweig 

 Volkswagen Zubehör GmbH, Dreieich 

 Volkswagen Zweite Leasingobjekt GmbH, Braunschweig 
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VOLLKONSOLIDI ERTE TOCHTERGESELLSCHAFTE N 

 

Die Änderungen im Konsolidierungskreis des Geschäftsjahres sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

 

Anzahl  Inland  Ausland 
     

Erstkonsolidierungen     

Bisher zu Anschaffungskosten geführte Tochtergesellschaften  5  23 

Neu erworbene Tochtergesellschaften  –  11 

Neu gegründete Tochtergesellschaften  3  5 

Sonstiges  1  – 

  9  39 

Entkonsolidierungen     

Fusionen  1  22 

Liquidationen  1  8 

Verkäufe/Sonstige  2  15 

  4  45 

    

 

Die Erst- beziehungsweise Entkonsolidierung dieser Tochtergesellschaften hatte auf die Darstellung der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzeln und insgesamt keinen wesentlichen Einfluss. Die nicht konso-

lidierten strukturierten Unternehmen sind aus Konzernsicht unwesentlich. Insbesondere bestehen daraus 

keine wesentlichen Risiken für den Konzern. 
 

BETEILIGUNGEN AN ASS OZI I ERTEN U NTERN EHME N 

Aus Konzernsicht sind die im Geschäftsfeld Battery tätigen assoziierten Unternehmen QuantumScape Corpo-

ration, San José/USA (QuantumScape), Northvolt AB und Gotion sowie die sonstigen assoziierten Unter-

nehmen Sinotruk (Hong Kong) Ltd., Hongkong/China (Sinotruk), Bertrandt AG, Ehningen (Bertrandt) und 

There Holding B.V., Rijswijk/Niederlande (There Holding), zum Bilanzstichtag wesentlich. 

QuantumScape 

QuantumScape ist ein US-Start-up für Lithium-Metall Feststoffbatterien. Zwischen Konzernunternehmen 

und QuantumScape besteht eine strategische Partnerschaft für eine zukünftige gemeinsame Produktion 

von Batteriezellen. Die Hauptniederlassung von QuantumScape ist in San José/USA. 

Zum 31. Dezember 2022 betrug der Börsenwert der Anteile an QuantumScape 453 Mio. € (Vorjahr:  

1.682 Mio. €). 

Gotion 

Gotion ist ein chinesisches Technologie-Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Forschung und Ent-

wicklung, Produktion und dem Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterien sowie elektrischen Übertragungs- und 

Umwandlungsgeschäften beschäftigt. Zwischen Konzernunternehmen und Gotion besteht ein strategischer 

Kooperationsrahmen in der Entwicklung, Fertigung und Lieferung von Batteriezellen. Die Hauptniederlas-

sung von Gotion ist in Hefei/China. 

Zum 31. Dezember 2022 betrug der Börsenwert der Anteile an Gotion 1,8 Mrd. € (Vorjahr: 3,1 Mrd. €). 

Northvolt AB 

Northvolt AB entwickelt und produziert Lithium-Ionen-Batterien. Zwischen Konzernunternehmen und 

Northvolt AB bestehen Batterieabnahmeverträge. Die Hauptniederlassung von Northvolt AB ist in Stock-

holm/Schweden. 
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Sinotruk 

Sinotruk ist einer der größten Lkw-Hersteller auf dem chinesischen Markt. Zwischen Konzernunternehmen 

und Sinotruk besteht eine Vereinbarung über eine langfristige strategische Partnerschaft, wodurch der 

Konzern am lokalen Markt partizipiert. Die Hauptniederlassung von Sinotruk ist in Hongkong/China. 

Zum 31. Dezember 2022 betrug der Börsenwert der Anteile an Sinotruk 903 Mio. € (Vorjahr: 938 Mio. €). 

Bertrandt 

Bertrandt ist ein Engineering-Partner von Unternehmen der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Das Leis-

tungsspektrum reicht von der Entwicklung einzelner Komponenten über komplexe Module bis zu kompletten 

Lösungen. Die Hauptniederlassung von Bertrandt ist in Ehningen. 

Zum 31. Dezember 2022 betrug der Börsenwert der Anteile an Bertrandt 118 Mio. € (Vorjahr: 168 Mio. €). 

There Holding 

Gemeinsam mit der BMW Group, der Mercedes-Benz Group (vormals Daimler AG) und weiteren Gesellschaften 

hält Volkswagen eine Beteiligung an der There Holding B.V., Rijswijk/Niederlande, einer Investmentgesell-

schaft. Die There Holding B.V. verfügt zum Geschäftsjahresende 2022 über rund 60 % der Anteile an der 

HERE International B.V., Eindhoven/Niederlande. Die HERE International B.V. ist einer der weltweit größ-

ten Hersteller von digitalen Straßenkarten für Navigationssysteme. Da die gehaltenen Anteile jedoch keine 

Kontrolle nach IFRS 10 vermitteln, wird die HERE International B.V. als assoziiertes Unternehmen nach 

der Equity Methode in den Abschluss der There Holding B.V. einbezogen. 
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Z US A M M E NG E F AS S TE F IN A NZ INF O RM A TIO N E N ZU  D E N W E S EN TL IC H EN   

A SS OZ I IE R TEN  UN TE R N E H M E N  IM G ES CH Ä F TS F E LD  BA T TE R Y  A U F  100 % -  B A S IS  

Mio. €  QuantumScape¹  Gotion²  Northvolt AB³ 
       

2022       

Höhe des Anteils in %  20  25  23 

       

Langfristige Vermögenswerte  387  3.823  2.137 

Kurzfristige Vermögenswerte  1.194  4.936  2.905 

Langfristige Schulden  113  1.653  1.323 

Kurzfristige Schulden  47  3.774  248 

Nettobuchwert  1.422  3.332  3.471 

       

Umsatzerlöse  –  1.985  67 

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern  –398  35  –65 

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern  –  –  – 

Sonstiges Ergebnis  –24  –21  16 

Gesamtergebnis  –422  14  –49 

Erhaltene Dividenden⁴  –  6  – 

2021       

Höhe des Anteils in %  20  26  24 

       

Langfristige Vermögenswerte  179  –  2.137 

Kurzfristige Vermögenswerte  1.342  –  2.905 

Langfristige Schulden  57  –  1.323 

Kurzfristige Schulden  31  –  248 

Nettobuchwert  1.432  –  3.471 

       

Umsatzerlöse  –  –  67 

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern  18  –  –65 

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern  –  –  – 

Sonstiges Ergebnis  0  –  16 

Gesamtergebnis  18  –  –49 

Erhaltene Dividenden⁴  –  –  – 

 
1 Die Bilanzangaben betreffen den Bilanzstichtag zum 30. September und die GuV-Angaben betreffen den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. September. Die Bilanzangaben des 

Vorjahres betreffen den Bilanzstichtag zum 30. September und die GuV-Angaben des Vorjahres betreffen den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September. 

2 Die Bilanzangaben betreffen den Bilanzstichtag zum 30. September und die GuV-Angaben betreffen den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September. 

3 Die dargestellen Finanzinformationen betreffen das Geschäftsjahr 2021. 

4 Anteilige Dividenden nach Abzug von Quellensteuer. 
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Ü B E R L E ITU NG S R E CH N UNG  V ON  D E N F IN A NZ IN F OR M A TIO N E N ZU M  EQ U ITY - B U CH W E RT  

Mio. €  QuantumScape  Gotion  Northvolt AB2 
       

2022       

Nettobuchwert 01.01.  1.432  2.725  1.109 

Gewinn/Verlust  –398  35  –65 

Sonstiges Ergebnis  –24  –21  16 

Veränderung Stammkapital  0  16  0 

Veränderung Rücklagen  132  630  2.463 

Währungsumrechnungsdifferenzen  279  –30  –53 

Dividenden¹  –  –24  – 

Nettobuchwert 31.12.  1.422  3.332  3.471 

Anteiliges Eigenkapital  281  790  818 

Konsolidierungen/Goodwill/Sonstiges  842  231  93 

Buchwert des Equity-Anteils  1.123  1.021  911 

2021       

Nettobuchwert 01.01.  288  –  1.109 

Gewinn/Verlust  18  –  –65 

Sonstiges Ergebnis  0  –  16 

Veränderung Stammkapital  0  –  0 

Veränderung Rücklagen  1.072  –  2.463 

Währungsumrechnungsdifferenzen  54  –  –53 

Dividenden¹  –  –  – 

Nettobuchwert 31.12.  1.432  –  3.471 

Anteiliges Eigenkapital  292  –  818 

Konsolidierungen/Goodwill/Sonstiges  855  –  279 

Buchwert des Equity-Anteils  1.147  1.072  1.097 

 
1 Dividenden vor Abzug von Quellensteuer. 

2 Die dargestellen Finanzinformationen betreffen das Geschäftsjahr 2021. 
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Z US A M M E NG E F AS S TE F IN A NZ INF O RM A TIO N E N ZU  D E N S ON STIG E N  W ES EN TL IC H EN   

A SS OZ I IE R TEN  UN TE R N E H M E N  A U F 100 %  -  BAS I S  

Mio. €  Sinotruk¹  Bertrandt²  There Holding 
       

2022       

Höhe des Anteils in %  25  29  30 

       

Langfristige Vermögenswerte  4.150  581  1.076 

Kurzfristige Vermögenswerte  10.393  512  1 

Langfristige Schulden  180  232  129 

Kurzfristige Schulden  8.258  336  0 

Nettobuchwert  6.105  524  947 

       

Umsatzerlöse  7.863  1.008  – 

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern  309  –2  –134 

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern  –  –  – 

Sonstiges Ergebnis  5  4  –9 

Gesamtergebnis  314  3  –143 

Erhaltene Dividenden³  54  1  – 

2021       

Höhe des Anteils in %  25  29  30 

       

Langfristige Vermögenswerte  3.852  610  1.175 

Kurzfristige Vermögenswerte  12.346  476  2 

Langfristige Schulden  161  407  87 

Kurzfristige Schulden  10.499  155  0 

Nettobuchwert  5.539  524  1.090 

       

Umsatzerlöse  15.273  846  – 

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern  1.057  –16  –108 

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern  –  –  – 

Sonstiges Ergebnis  –10  0  –17 

Gesamtergebnis  1.047  –16  –125 

Erhaltene Dividenden³  75  0  – 

 
1 Die Bilanzangaben betreffen den Bilanzstichtag zum 30. Juni und die GuV-Angaben betreffen den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni. 

2 Die Bilanzangaben betreffen den Bilanzstichtag zum 30. September und die GuV-Angaben betreffen den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 30. September. 

3 Anteilige Dividenden nach Abzug von Quellensteuer. 
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Ü B E R L E ITU NG S R E CH N UNG  V ON  D E N F IN A NZ IN F OR M A TIO N E N ZU M  EQ U ITY - B U CH W E RT  

Mio. €  Sinotruk  Bertrandt  There Holding 
       

2022       

Nettobuchwert 01.01.  5.539  524  1.090 

Gewinn/Verlust  309  –2  –134 

Sonstiges Ergebnis  5  4  –9 

Veränderung Rücklagen  –74  –  – 

Währungsumrechnungsdifferenzen  565  –  – 

Dividenden¹  –238  –3  – 

Nettobuchwert 31.12.  6.105  524  947 

Anteiliges Eigenkapital  1.526  152  282 

Konsolidierungen/Goodwill/Sonstiges  –682  –30  – 

Buchwert des Equity-Anteils  845  122  282 

2021       

Nettobuchwert 01.01.  3.969  541  1.214 

Gewinn/Verlust  1.057  –16  –108 

Sonstiges Ergebnis  –10  0  –17 

Veränderung Rücklagen  697  –  – 

Währungsumrechnungsdifferenzen  168  –  – 

Dividenden¹  –342  –1  – 

Nettobuchwert 31.12.  5.539  524  1.090 

Anteiliges Eigenkapital  1.385  152  324 

Konsolidierungen/Goodwill/Sonstiges  –553  14  – 

Buchwert des Equity-Anteils  832  166  324 

 
1 Dividenden vor Abzug von Quellensteuer. 

 

Z US A M M E NG E F AS S TE AN T E IL IG E  F IN A NZ INF O RM A TIO N E N D E R  E INZ E LN  F Ü R  S ICH  G E N O M M E N  

U N W ES E N TLIC H E N ASS OZ I IE R TE N  U NTE R N E H M E N  

Mio. €  2022  2021 
     

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern  –32  –191 

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern  –  – 

Sonstiges Ergebnis  16  21 

Gesamtergebnis  –16  –170 

Buchwert der Equity-Anteile  1.440  4.304 

    

 

Die Veränderung der oben dargestellten Buchwerte resultiert im Wesentlichen aus der separaten Darstel-

lung der im Geschäftsfeld Battery tätigen Unternehmen im Geschäftsjahr 2022. 

Es bestehen nicht erfasste Verluste im Zusammenhang mit den Anteilen an assoziierten Unternehmen in 

Höhe von 2 Mio. € (Vorjahr: 7 Mio. €). Gegenüber assoziierten Unternehmen bestehen Finanzgarantien in 

Höhe von 1 Mio. € (Vorjahr: – Mio. €).  
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BETEILIGUNGEN AN GEM EINSCHAFTS UNTERN EHMEN  

Aus Konzernsicht sind die Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd., 

Changchun/China, SAIC-Volkswagen Automotive Company Ltd., Shanghai/China und SAIC-Volkswagen  

Sales Company Ltd., Shanghai/China aufgrund ihrer Unternehmensgröße zum Bilanzstichtag wesentlich. 

FAW-Volkswagen Automotive Company 

Die FAW-Volkswagen Automotive Company entwickelt, produziert und vertreibt Pkw. Zwischen Konzern-

unternehmen und dem Joint Venture Partner China FAW Corporation Limited besteht eine Vereinbarung 

über eine langfristige strategische Partnerschaft. Die Hauptniederlassung ist in Changchun/China. 

SAIC-Volkswagen Automotive Company 

Die SAIC-Volkswagen Automotive Company entwickelt und produziert Pkw. Zwischen Konzernunternehmen 

und dem Joint Venture Partner Shanghai Automotive Industry Corporation besteht eine Vereinbarung über 

eine langfristige strategische Partnerschaft. Die Hauptniederlassung ist in Shanghai/China. 

SAIC-Volkswagen Sales Company 

Die SAIC-Volkswagen Sales Company vertreibt Pkw für die SAIC-Volkswagen Automotive Company. Zwischen 

Konzernunternehmen und dem Joint Venture Partner Shanghai Automotive Industry Corporation besteht 

eine Vereinbarung über eine langfristige strategische Partnerschaft. Die Hauptniederlassung ist in Shang-

hai/China. 



309 

Konzernabschluss Anhang  

Z US A M M E NG E F AS S TE  F IN A NZ INF O RM A TIO N E N  Z U  D E N W E S EN TL IC H EN   

G E M E IN S CHA F TSU N TE RN E H M E N  A UF  1 0 0  % -  BAS IS  

Mio. €  

FAW-Volkswagen 

Automotive 

Company  

SAIC-Volkswagen 

Automotive 

Company1  

SAIC-Volkswagen 

Sales Company 
       

2022       

Höhe des Anteils in %  40  50  30 

       

Langfristige Vermögenswerte  11.021  7.003  937 

Kurzfristige Vermögenswerte  13.941  6.459  3.656 

davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  8.355  1.243  525 

Langfristige Schulden  1.112  593  128 

davon finanzielle Verbindlichkeiten²  25  2  24 

Kurzfristige Schulden  14.832  9.831  4.091 

davon finanzielle Verbindlichkeiten²  30  2.135  13 

Nettobuchwert  9.018  3.039  374 

       

Umsatzerlöse  47.986  22.844  25.112 

Planmäßige Abschreibungen  2.333  1.899  25 

Zinserträge  316  45  7 

Zinsaufwendungen  2  24  3 

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen vor Steuern  5.711  1.391  453 

Ertragsteueraufwand  1.510  80  126 

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern  4.201  1.311  328 

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern  –  –  – 

Sonstiges Ergebnis  161  26  – 

Gesamtergebnis  4.361  1.337  328 

Erhaltene Dividenden³  1.527  683  100 

2021       

Höhe des Anteils in %  40  50  30 

       

Langfristige Vermögenswerte  12.154  10.253  973 

Kurzfristige Vermögenswerte  13.417  5.335  3.355 

davon Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  6.856  2.444  338 

Langfristige Schulden  1.312  593  135 

davon finanzielle Verbindlichkeiten²  12  18  35 

Kurzfristige Schulden  15.536  11.793  3.801 

davon finanzielle Verbindlichkeiten²  10  2.078  14 

Nettobuchwert  8.724  3.202  392 

       

Umsatzerlöse  46.841  18.113  20.791 

Planmäßige Abschreibungen  1.648  1.777  22 

Zinserträge  162  49  5 

Zinsaufwendungen  1  18  2 

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen vor Steuern  5.188  1.122  416 

Ertragsteueraufwand  1.352  215  104 

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern  3.837  907  312 

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern  –  –  – 

Sonstiges Ergebnis  –4  –8  – 

Gesamtergebnis  3.833  899  312 

Erhaltene Dividenden³  1.309  938  106 

 
1 Die SAIC-Volkswagen Sales Company vertreibt Pkw für die SAIC-Volkswagen Automotive Company. Der bei der SAIC-Volkswagen Automotive Company ausgewiesene Umsatz ist 

daher im Wesentlichen mit der SAIC-Volkswagen Sales Company erwirtschaftet worden. 

2 Ohne Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. 

3 Anteilige Dividenden nach Abzug von Quellensteuer. 



310 

Konzernabschluss Anhang 

 

Ü B E R L E ITU NG S R E CH N UNG  V ON  D E N F IN A NZ IN F O R M A TIO N E N  ZU M  EQ U ITY - B U CH W E RT  

Mio. €  

FAW-Volkswagen 

Automotive 

Company  

SAIC-Volkswagen 

Automotive 

Company  

SAIC-Volkswagen 

Sales Company 
       

2022       

Nettobuchwert 01.01.  8.724  3.202  392 

Gewinn/Verlust  4.201  1.311  328 

Sonstiges Ergebnis  161  26  – 

Veränderung Stammkapital  –  –  – 

Veränderung Rücklagen  –  –  – 

Währungsumrechnungsdifferenzen  –67  –73  –12 

Dividenden¹  –4.001  –1.427  –334 

Nettobuchwert 31.12.  9.018  3.039  374 

Anteiliges Eigenkapital  3.607  1.519  112 

Konsolidierungen/Goodwill/Sonstiges  –824  –891  – 

Buchwert des Equity-Anteils  2.783  628  112 

2021       

Nettobuchwert 01.01.  7.528  3.936  399 

Gewinn/Verlust  3.837  907  312 

Sonstiges Ergebnis  –4  –8  – 

Veränderung Stammkapital  –  –  – 

Veränderung Rücklagen  –  –  – 

Währungsumrechnungsdifferenzen  779  324  35 

Dividenden¹  –3.416  –1.957  –353 

Nettobuchwert 31.12.  8.724  3.202  392 

Anteiliges Eigenkapital  3.490  1.601  117 

Konsolidierungen/Goodwill/Sonstiges  –868  –867  – 

Buchwert des Equity-Anteils  2.622  734  117 

 
1 Dividenden vor Abzug von Quellensteuer. 

Z US A M M E NG E F AS S TE  AN TE IL IG E  F IN A NZ INF O RM A TIO N E N  D E R  E INZ E LN  FÜ R  S ICH  G E N O M M E N  

U N W ES E N TLIC H E N  G E M EIN S CH AF TS UN TE R N E H M EN  

Mio. €  2022  2021 
     

Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern  190  218 

Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern  –  – 

Sonstiges Ergebnis  346  124 

Gesamtergebnis  536  342 

Buchwert der Equity-Anteile  3.436  3.431 

    

 

In dem Buchwert ist die Beteiligung an der GMH enthalten. Die im Vorjahr enthaltene Beteiligung an Argo AI 

wurde im Geschäftsjahr 2022 vollständig wertberichtigt. Weitere Erläuterungen dazu finden sich unter der 

Angabe „Wesentliche Ereignisse“. 

Im laufenden Geschäftsjahr bestehen keine nicht erfassten Verluste im Zusammenhang mit den Anteilen 

an Gemeinschaftsunternehmen (Vorjahr: 2 Mio. €). Gegenüber Gemeinschaftsunternehmen bestehen Even-

tualschulden in Höhe von 236 Mio. € (Vorjahr: 239 Mio. €) und Finanzgarantien in Höhe von 70 Mio. € (Vor-

jahr: 70 Mio. €). Im Rahmen von Asset-Backed-Securities-Transaktionen sind Zahlungsmittel von Gemein-

schaftsunternehmen in Höhe von 172 Mio. € (Vorjahr: 185 Mio. €) als Sicherheit hinterlegt und sind damit 

nicht frei verfügbar. 
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IFRS 5 – ZUR VERÄUSSERUNG GEHALTENE VERMÖGENSWERTE 

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Veräußerungsgruppen des laufenden Geschäftsjahres 

Die Porsche AG hat im Dezember eine Vereinbarung mit einem unabhängigen konzernfremden Investor über 

die Veräußerung zweier russischer Vertriebsgesellschaften des Segments Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, 

OOO Porsche Russland, Moskau/Russland und OOO Porsche Center Moscow, Moskau/Russland sowie einer 

russischen Gesellschaft, die dem Segment Finanzdienstleistungen zugeordnet ist, OOO Porsche Financial 

Services Russland, Moskau/Russland, geschlossen. Des Weiteren wurde mit diesem Investor eine Vereinba-

rung über die Rückkaufoption getroffen, die frühestens fünf und spätestens zehn Jahre nach Veräußerung 

ausgeübt werden kann. Die rechtliche Übertragung des Eigentums an den russischen Tochterunternehmen 

der Porsche AG unterliegt zum Stichtag der noch ausstehenden Zustimmungen der russischen Behörden.  

Aktuell ist davon auszugehen, dass die rechtliche Übertragung des Eigentums und eine finale Feststellung 

des Kaufpreises innerhalb des ersten Quartals des Jahres 2023 stattfinden wird. Für die Veräußerungsgruppe 

wurde ein Wertminderungsbedarf in Höhe von 25 Mio. € ermittelt. Der korrespondierende Wertminde-

rungsaufwand wurde in den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. 

 

Im vierten Quartal 2022 wurde beschlossen, die dem Segment Finanzdienstleistungen zugehörigen vollkon-

solidierten Tochtergesellschaften OOO Volkswagen Bank RUS, Moskau/Russland, OOO Volkswagen Group  

Finanz, Moskau/Russland und OOO Volkswagen Financial Services RUS, Moskau/Russland zu veräußern. 

Nach Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien wurde bereits mit der Umsetzung eines Veräuße-

rungsplans begonnen, dessen Abschluss voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 erwartet wird. Wertmin-

derungen, die aus Bewertungsvorgaben des IFRS 5 resultieren, wurden für die Veräußerungsgruppe nicht 

erfasst, da die bilanziellen Wertansätze bereits unter erhöhten makroökonomischen Unsicherheiten gebildet 

wurden und weitere Wertminderungen aus der Umsetzung des Veräußerungsplans nicht für wahrscheinlich 

gehalten werden. 

 

Am 15. Dezember 2022 hat der Aufsichtsrat der Volkswagen AG beschlossen, das MAN ES Gasturbinenge-

schäft der MAN Energy Solutions SE, Augsburg und der MAN Energy Solutions Schweiz AG, Zürich/Schweiz 

mittels Asset Deal an die CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co. Ltd., Harbin/China und deren noch zu gründen-

den Tochtergesellschaften deutschen und schweizerischen Rechts zu veräußern. Die Transaktion wird  

voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 Monate abgeschlossen sein. 

 

Die Zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte und Schulden wurden gemäß IFRS 5 zum niedrigeren 

Wert aus Buchwert und beizulegendem Zeitwert abzüglich der voraussichtlichen Veräußerungskosten  

angesetzt. 
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Nachfolgend sind die Hauptgruppen der zum 31. Dezember 2022 im Volkswagen Konzern als Zur Veräuße-

rung gehalten klassifizierten Vermögenswerte und Schulden dargestellt: 

 

Mio. €  31.12.2022  
    

Immaterielle Vermögenswerte  55  

Sachanlagen  35  

Vorräte  3  

Zahlungsmittel und Wertpapiere  566  

Sonstige Vermögenswerte  73  

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte  733  

    

Finanzschulden  127  

Rückstellungen  10  

Sonstige Verbindlichkeiten  21  

Schulden im Zusammenhang mit Zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten  158  

 

 

Die im Sonstigen Ergebnis erfassten kumulativen Erträge und Aufwendungen, die in Verbindung mit den als 

Zur Veräußerung gehalten eingestuften Veräußerungsgruppen stehen, belaufen sich auf –178 Mio. €.  

Im laufenden Geschäftsjahr abgewickelte Transaktionen 

Die TRATON GROUP hat im dritten Quartal 2022 eine Absichtserklärung unterschrieben, wonach 100 % 

der Anteile an der OOO Scania-Rus, Moskau, Golitsino/Russland (OOO Scania-Rus) veräußert werden sollen. 

Zum 30. September 2022 wurde die OOO Scania-Rus daraufhin als zur Veräußerung gehaltene Veräußerungs-

gruppe eingestuft. Der Verkauf wurde am 14. Dezember 2022 zu einem Kaufpreis von 75 Mio. € vollzogen. 

Im Zusammenhang mit der Veräußerung wurde ein Aufwand in Höhe von 102 Mio. € erfasst. Mit Aus-

nahme der Flüssigen Mittel und der Sonstigen Forderungen wurden alle Vermögenswerte der OOO Scania-

Rus in Gänze wertberichtigt. Der gesamte Aufwand entfällt mit 56 Mio. € auf die Sonstigen betrieblichen Auf-

wendungen und mit 3 Mio. € auf das Steuerergebnis. 

Außerdem entfällt ein negatives kumuliertes Sonstiges Ergebnis in Höhe von 43 Mio. € auf die OOO Scania-Rus, 

welches sich auf Währungsumrechnungseffekte bezieht und mit der Veräußerung in die Sonstigen betrieb-

lichen Aufwendungen umgegliedert wurde. Aus der Veräußerung der Anteile resultierte ein Nettozahlungs-

mittelabfluss von 11 Mio. €. 

Darüber hinaus schloss die TRATON GROUP im dritten Quartal 2022 einen Vertrag mit einem russischen 

Vertriebspartner über den Verkauf von 100 % der Anteile an OOO MAN Truck and Bus RUS, Moskau/Russ-

land, ab. Die Gesellschaft wurde aus diesem Grund zum 30. September 2022 als Zur Veräußerung gehaltene 

Veräußerungsgruppe ausgewiesen.  

Der Verkauf wurde mit Wirkung zum 2. Dezember 2022 für einen Veräußerungspreis von 5 Mio. € vollzo-

gen. Die Transaktion beinhaltet eine Option zum Rückerwerb der Anteile der veräußerten Gesellschaft durch 

die TRATON GROUP. Diese kann im Zeitraum 1. Januar 2024 bis 31. Juli 2037 ausgeübt werden. Im Zusam-

menhang mit der Veräußerung wurde ein Aufwand in Höhe von 97 Mio. € erfasst. Mit Ausnahme der Flüssi-

gen Mittel wurden alle Vermögenswerte in Gänze wertberichtigt. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche 

Rückstellung in Höhe von 43 Mio. € gebildet, die außerhalb der Veräußerungsgruppe bilanziert wurde; die 

Rückstellung ist im Zuge der Entkonsolidierung abgegangen. Der gesamte Aufwand aus Wertminderungen 

entfällt mit 74 Mio. € auf die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen und mit 5 Mio. € auf das Steuerergebnis. 

Außerdem entfällt ein negatives kumuliertes Sonstiges Ergebnis in Höhe von 18 Mio. € auf die OOO MAN 

Truck and Bus RUS, welches sich auf Währungsumrechnungseffekte bezieht und mit Veräußerung ebenfalls 

in die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen umgegliedert wurde. Aus der Veräußerung der Anteile resul-

tierte ein Nettozahlungsmittelabfluss von 59 Mio. €.  
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Im April 2022 schloss die TRATON GROUP eine endgültige Vereinbarung mit Tupy S.A. Brasilien über den 

Verkauf der International Indústria Automotiva Da América Do Sul Ltda. (MWM) ab. MWM ist spezialisiert 

auf die Herstellung von Dieselmotoren. In diesem Zusammenhang wurde MWM zum 30. Juni 2022 als Zur 

Veräußerung gehaltene Veräußerungsgruppe ausgewiesen.  

Der Verkauf von MWM wurde am 30. November 2022 vollzogen. Der Verkaufspreis beträgt 224 Mio. €, 

wobei 158 Mio. € bereits gezahlt wurden. Der darüber hinausgehende Teil wird in den Sonstigen finanziellen 

Vermögenswerten ausgewiesen und bezieht sich mit 52 Mio. € auf Kaufpreisanpassungen in Bezug auf die 

Schlussbilanz von MWM und mit 14 Mio. € auf eine bedingte Gegenleistung. Im Zusammenhang mit der 

Veräußerung wurde ein Ertrag in Höhe von 7 Mio. € erfasst. Darin sind Wertminderungsaufwendungen in 

Höhe von 2 Mio. € enthalten, die in den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen werden. Außer-

dem entfällt ein positives kumuliertes Sonstiges Ergebnis in Höhe von 9 Mio. € auf MWM, welches sich auf 

Währungsumrechnungseffekte bezieht und mit Veräußerung in die Sonstigen betrieblichen Erträge umge-

gliedert wurde. Aus der Veräußerung der Anteile an MWM resultierte ein Nettozahlungsmittelzufluss von 

113 Mio. €. 

Am 26. März 2021 haben die Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft (Brose) und die VW Finance 

Luxemburg S.A., eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG, einen Vertrag zur Schaffung eines gemeinsamen 

Unternehmens im Bereich Entwicklung und Fertigung von Komplettsitzen, Sitzstrukturen und -komponen-

ten sowie Innenraumlösungen geschlossen. Dabei beteiligt sich Brose zur Hälfte an der Volkswagen Konzern-

gesellschaft SITECH Sp. z o.o., Polkowice/Polen. An dem gemeinsamen Unternehmen Brose Sitech Sp. z o.o., 

Polkowice/Polen (Brose Sitech)  halten Brose und Volkswagen jeweils 50 %, Brose übernimmt jedoch die in-

dustrielle Führung. In der Folge beherrscht Brose das gemeinsame Unternehmen und aufgrund des dann 

vorliegenden maßgeblichen Einflusses bilanziert Volkswagen dieses als assoziiertes Unternehmen At Equity.  

Gemäß IFRS 5 wurden die SITECH Sp. z o.o., Polkowice/Polen sowie deren vollkonsolidierte Tochterunter-

nehmen SITECH Sitztechnik GmbH, Wolfsburg und SITECH Dongchang Automotive Seating Technology  

Limited, Shanghai/China, zum 31. Dezember 2021 als Zur Veräußerung gehaltene Veräußerungsgruppe klas-

sifiziert, die zum Buchwert bewertet wurde.  

Mit Erfüllung aller Vollzugsbedingungen fand der Vollzug der Transaktion am 1. Januar 2022 statt. 
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Konsolidierungsgrundsätze 

Die Vermögenswerte und Schulden der in den Konzernabschluss einbezogenen inländischen und ausländi-

schen Unternehmen werden nach den für den Volkswagen Konzern einheitlich geltenden Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden angesetzt. Bei den At Equity bewerteten Unternehmen werden grundsätzlich diesel-

ben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Ermittlung des anteiligen Eigenkapitals zugrunde  

gelegt. Dabei wird auf den letzten geprüften Jahresabschluss der jeweiligen Gesellschaft abgestellt. 

Bei erstmalig konsolidierten Tochterunternehmen sind die Vermögenswerte und Schulden grundsätzlich 

mit ihrem Fair Value zum Erwerbszeitpunkt zu bewerten. Die Wertansätze werden in den Folgejahren fortge-

führt. Soweit der Kaufpreis der Beteiligung den Zeitwert der identifizierten Vermögenswerte abzüglich Schul-

den übersteigt, entsteht ein Goodwill. Dieser wird einem mindestens einmal jährlich durchzuführenden  

Impairment-Test unterzogen, bei dem die Werthaltigkeit des Goodwill überprüft wird. Ist die Werthaltigkeit 

nicht mehr gegeben, wird eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Anderenfalls wird der Wertan-

satz des Goodwill unverändert gegenüber dem Vorjahr beibehalten. Soweit der Kaufpreis der Beteiligung den 

Nettobetrag der identifizierten Vermögenswerte und Schulden unterschreitet, wird die Differenz im Erwerbs-

jahr ertragswirksam vereinnahmt. Goodwill werden bei den Tochterunternehmen in deren funktionaler 

Währung geführt. Ein Unterschiedsbetrag, der sich beim Erwerb weiterer Anteile an einem bereits konsoli-

dierten Tochterunternehmen ergibt, wird direkt mit dem Eigenkapital verrechnet. Soweit nicht anders ange-

geben, wird der Eigenkapitalanteil direkter Minderheiten (nicht beherrschende Anteile) im Erwerbszeitpunkt 

mit dem auf sie entfallenden Anteil am Zeitwert der Vermögenswerte (ohne Goodwill) und Schulden bestimmt. 

Bedingte Gegenleistungen werden im Erwerbszeitpunkt mit ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Spätere 

Wertänderungen bedingter Gegenleistungen führen grundsätzlich nicht zu einer Anpassung der Bewertung 

im Erwerbszeitpunkt. Mit der Akquisition verbundene Kosten (Anschaffungsnebenkosten), die nicht der  

Beschaffung von Eigenkapital dienen, werden nicht dem Kaufpreis hinzugerechnet, sondern sofort als Auf-

wand erfasst. 

Im Rahmen der Konsolidierung erfolgt eine Anpassung der sich aus der Selbstständigkeit der Einzelge-

sellschaften ergebenden Bilanzierung und Bewertung, so dass diese so dargestellt werden, als gehörten sie 

zu einer einzigen wirtschaftlichen Einheit. Konzerninterne Vermögenswerte und Schulden, Eigenkapital, 

Aufwendungen und Erträge sowie Zahlungsströme werden vollständig eliminiert. Die Konzernvorräte und das 

Anlagevermögen werden um Zwischenergebnisse bereinigt. Konsolidierungsvorgänge unterliegen der 

Abgrenzung latenter Steuern, wobei aktive und passive latente Steuern saldiert werden, wenn der Steuer-

gläubiger identisch ist und die Fristigkeiten übereinstimmen. 
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Währungsumrechnung 

Fremdwährungsgeschäfte werden in den Einzelabschlüssen der Volkswagen AG und der einbezogenen 

Tochtergesellschaften mit den Kursen zum Zeitpunkt der Geschäftsvorfälle umgerechnet. In der Bilanz wer-

den monetäre Posten in fremder Währung unter Verwendung des Mittelkurses am Bilanzstichtag angesetzt,  

wobei die eingetretenen Kursgewinne und -verluste ergebniswirksam erfasst werden. Ausgenommen hier-

von sind Währungsumrechnungsdifferenzen aus Darlehensforderungen, die einen Teil der Nettoinvestition 

in einen ausländischen Geschäftsbetrieb darstellen. Die Abschlüsse ausländischer Gesellschaften werden nach 

dem Konzept der funktionalen Währung in Euro umgerechnet. Demnach werden Aktiv- und Passivposten 

mit dem Bilanzstichtagskurs umgerechnet. Das Eigenkapital wird mit Ausnahme der direkt im Eigenkapital 

erfassten Erträge und Aufwendungen zu historischen Kursen geführt. Die sich hieraus ergebenden Währungs-

umrechnungsdifferenzen werden bis zum Abgang der Tochtergesellschaft ergebnisneutral behandelt und als 

gesonderte Position im Eigenkapital ausgewiesen. 

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung werden mit gewichteten Durchschnittskursen in Euro  

umgerechnet. 

Die für die Umrechnung verwendeten Kurse ergeben sich aus der folgenden Tabelle: 

 

    

B I L A N Z  

M I TT E LK UR S  A M  31 . 12 .   

G E W IN N -  U N D  

V E R L U ST R E C H N U N G  

D UR C H SC H N I T T SKU R S  

  1 € =  2022  2021  2022  2021 
           

Argentinien  ARS  188,75869  116,24508  136,67276  112,29685 

Australien  AUD  1,57060  1,56120  1,51749  1,57478 

Brasilien  BRL  5,64440  6,30680  5,44441  6,38119 

Großbritannien  GBP  0,88680  0,84000  0,85256  0,86000 

Indien  INR  88,16400  84,16900  82,73456  87,46457 

Japan  JPY  140,66500  130,32000  138,02361  129,86045 

Kanada  CAD  1,44395  1,44170  1,37048  1,48331 

Mexiko  MXN  20,88790  23,14175  21,21209  23,99548 

Polen  PLN  4,68600  4,59425  4,68566  4,56535 

Republik Korea  KRW  1.338,29500  1.344,96500  1.358,19726  1.353,93832 

Russland  RUB  76,28680  84,97785  73,27417  87,22880 

Schweden  SEK  11,07865  10,25475  10,62776  10,14603 

Südafrika  ZAR  18,07945  18,05315  17,20322  17,48226 

Tschechische Republik  CZK  24,14500  24,85900  24,55830  25,65394 

USA  USD  1,06770  1,13200  1,05409  1,18341 

Volksrepublik China  CNY  7,36605  7,18700  7,08135  7,63330 
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Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

BEWERTUNGSPRINZ IPIEN 

Die Bilanzierung im Volkswagen Konzern folgt mit Ausnahme bestimmter Posten, wie zum Beispiel Zum 

beizulegenden Zeitwert bewertete Finanzinstrumente sowie Rückstellungen für Pensionen und pensions-

ähnliche Verpflichtungen, dem Prinzip der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die für die 

einzelnen Posten verwendeten Bewertungsmethoden werden im Folgenden näher erläutert. 

IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE 

Entgeltlich erworbene Immaterielle Vermögenswerte werden zu Anschaffungskosten aktiviert und – sofern sie 

eine begrenzte Nutzungsdauer haben – planmäßig linear über ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrie-

ben. Hierbei handelt es sich insbesondere um Software, die in der Regel über drei Jahre abgeschrieben wird. 

Forschungskosten werden gemäß IAS 38 als laufender Aufwand ausgewiesen. 

Entwicklungskosten für künftige Serienprodukte und andere selbst erstellte Immaterielle Vermögens-

werte werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert, sofern die zahlungsmittelgenerie-

rende Einheit, welcher der jeweilige Immaterielle Vermögenswert zuzuordnen ist, werthaltig ist und die übri-

gen Voraussetzungen für eine Aktivierung erfüllt sind. Sofern mindestens eine der Voraussetzungen für die 

Aktivierung nicht erfüllt ist, werden die Aufwendungen im Jahr ihrer Entstehung ergebniswirksam erfasst. 

Aktivierte Entwicklungskosten umfassen alle dem Entwicklungsprozess direkt zurechenbaren Einzel- und  

Gemeinkosten. Die Abschreibung erfolgt linear ab dem Beginn der Nutzung (z.B. Produktionsbeginn) über die 

vorgesehene Laufzeit der entwickelten Modelle, Aggregate beziehungsweise Software, die im Allgemeinen 

zwischen drei und neun Jahren liegt. 

Die Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte werden den entsprechenden Funktionsbereichen  

zugeordnet. 

Markennamen aus Unternehmenszusammenschlüssen haben in der Regel eine unbestimmte Nutzungs-

dauer und werden entsprechend nicht planmäßig abgeschrieben. Eine unbestimmte Nutzungsdauer ergibt 

sich regelmäßig aus der weiteren Nutzung und Pflege einer Marke. 

Ein Werthaltigkeitstest wird bei Goodwill, bei Immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nut-

zungsdauer sowie bei Immateriellen Vermögenswerten, die noch nicht nutzungsbereit sind, mindestens ein-

mal jährlich durchgeführt. Bei in Nutzung befindlichen Vermögenswerten und anderen Immateriellen Ver-

mögenswerten mit begrenzter Nutzungsdauer erfolgt ein Werthaltigkeitstest nur bei Vorliegen konkreter 

Anhaltspunkte für eine Wertminderung. Zur Ermittlung der Werthaltigkeit von Goodwill sowie Immateri-

ellen Vermögenswerten mit unbestimmter und bestimmter Nutzungsdauer wird im Volkswagen Konzern 

grundsätzlich der höhere Wert aus Nutzungswert und Fair Value abzüglich Veräußerungskosten der betreffen-

den zahlungsmittelgenerierenden Einheit herangezogen. In der Regel stellt die jeweilige Marke die zahlungs-

mittelgenerierende Einheit als Testebene dar. Gemeinschaftlich genutzte Vermögenswerte (sogenannte Cor-

porate Assets) werden dabei anhand von Schlüsselgrößen den zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zuge-

ordnet. Basis für die Bewertung des Nutzungswerts ist die vom Management erstellte aktuelle Mittelfrist-

planung (sogenannte Planungsrunde). Die Planungsperiode erstreckt sich grundsätzlich über einen Zeitraum 

von fünf Jahren. Diese Planung basiert auf Erwartungen im Hinblick auf die zukünftige weltwirtschaftliche 

Entwicklung sowie daraus abgeleiteten Annahmen hinsichtlich der Pkw- beziehungsweise Nutzfahrzeug-

gesamtmärkte, die erwartete Entwicklung der Marktanteile des Volkswagen Konzerns, die Zeitpunkte sowie 

die Kosten für die Entwicklung von Fahrzeugmodellen und den Umfang von Investitionen in Produktions-

anlagen sowie die Entwicklung der Preis- und Kostenstrukturen unter besonderer Berücksichtigung der 

Transformation zur Elektromobilität und gestiegener regulatorischer Vorgaben. Auf Basis dieser Erwartungen 

werden auch die Planungen des Segments Finanzdienstleistungen unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Marktdurchdringung, des erwarteten Fahrzeugabsatzes mit Finanzierungs- beziehungsweise Leasingverträgen 

und weiteren Dienstleistungen sowie regulatorischer Anforderungen erstellt. Die Planungen für das Seg-

ment Power Engineering berücksichtigen Erwartungen zur Entwicklung der unterschiedlichen Einzelmärkte. 
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In den Planungen werden dabei angemessene Annahmen zu makroökonomischen Trends (Währungs-, Zins- 

und Rohstoffpreisentwicklung) sowie historische Entwicklungen berücksichtigt.  

Den Planungen im Volkswagen Konzern liegt die Annahme zugrunde, dass die globale Wirtschaftsleistung 

im Jahr 2023 insgesamt mit einer verringerten Dynamik wachsen wird. Die anhaltend hohe Inflation in vielen 

Regionen und die daraus resultierenden restriktiven geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken sollten 

sich zunehmend negativ auf die private Nachfrage auswirken. Risiken ergeben sich weiterhin aus protektionis-

tischen Tendenzen, aus Turbulenzen auf den Finanzmärkten sowie aus strukturellen Defiziten in einzelnen 

Ländern. Die Wachstumsaussichten werden zudem von anhaltenden geopolitischen Spannungen und Konflik-

ten belastet; weiterhin birgt der Russland-Ukraine-Konflikt Risiken. Darüber hinaus können Risiken im Zusam-

menhang mit dem möglichen Auftreten neuer Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2, insbesondere regionale 

Ausbrüche und damit verbundene Maßnahmen, nicht ausgeschlossen werden. Es wird davon ausgegangen, 

dass sowohl die fortgeschrittenen Volkswirtschaften als auch die Schwellenländer im Durchschnitt eine posi-

tive Dynamik aufweisen werden, wenngleich mit unterdurchschnittlichen Wachstumsraten des Bruttoinlands-

produkts. Außerdem wird damit gerechnet, dass sich die Weltwirtschaft im Jahr 2024 erholen und bis 2027 mit 

stabilen Veränderungsraten weiter wachsen wird. Ausgehend von den hohen Inflationsraten im Jahr 2022 

werden für das Jahr 2023 inflationäre Tendenzen auf einem etwas niedrigeren Niveau erwartet. 

Die Automobilmarkt- und Volumenplanung des Volkswagen Konzerns reflektiert die oben genannte regio-

nale Differenzierung und berücksichtigt die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, des Russland-Ukraine-

Konfliktes sowie der Engpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen auf die ersten Jahre des Planungszeitraumes. 

Erwartete Belastungen des Ergebnisses ab 2023 aus der verschärften Abgas- und Verbrauchsgesetzgebung 

und nachhaltige Effekte aus der Covid-19-Pandemie sollen durch entsprechende Effizienzsteigerungspro-

gramme kompensiert werden. Darüber hinaus liegt der Planung die Annahme zugrunde, dass sich die Ver-

sorgungslage bei Vorprodukten und Rohstoffen ab dem Geschäftsjahr 2023 verbessert. Die im Rahmen des 

Werthaltigkeitstests für das Geschäftsjahr 2023 unterstellte Entwicklung der operativen Rendite liegt dabei 

im Rahmen der Prognose von Volkswagen. 

Für die Ermittlung der Cashflows werden grundsätzlich die erwarteten Wachstumsraten der betreffenden 

Märkte zugrunde gelegt. Die Schätzung der Cashflows nach Beendigung des Planungszeitraums basiert im  

Segment Pkw grundsätzlich auf einer Wachstumsrate von bis zu 1 % p.a. (Vorjahr: bis zu 1 % p.a.) und in den  

Segmenten Power Engineering sowie Nutzfahrzeuge auf einer Wachstumsrate von bis zu 1 % p.a. (Vorjahr: 

bis zu 1 % p.a.). 

Bei der Ermittlung des Nutzungswerts im Rahmen des Werthaltigkeitstests für den Goodwill und für  

Immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer sowie Immaterielle Vermögenswerte mit  

begrenzter Nutzungsdauer, im Wesentlichen aktivierte Entwicklungskosten, werden folgende Kapitalkosten-

sätze (WACC) vor Steuern zugrunde gelegt, die, soweit notwendig, um länderspezifische Abzinsungsfaktoren 

angepasst werden: 

WACC  2022  2021 
     

Segment Pkw  10,2%  6,2% 

Segment Nutzfahrzeuge  13,4%  8,3% 

Segment Power Engineering  14,2%  9,2% 

 

 

Die Ermittlung der Kapitalkostensätze basiert auf dem Zinssatz für risikofreie Anlagen, der Marktrisikoprämie 

und dem Fremdkapitalzinssatz. Darüber hinaus werden spezifische Peer-Group-Informationen für Beta-Fakto-

ren und Verschuldungsgrad berücksichtigt. Die Zusammensetzung der Peer Groups zur Ermittlung der Beta-

Faktoren und der Verschuldungsgrade wird fortlaufend überprüft und, falls geboten, angepasst. 
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Bezüglich der Annahmen im Detailplanungszeitraum wird auf den Prognosebericht verwiesen, der Teil des 

Lageberichts ist. Für die Folgejahre werden plausible Annahmen über die künftige Entwicklung getroffen. 

Die Planungsprämissen werden jeweils an den aktuellen Erkenntnisstand angepasst. 

SACHAN LAGEVERMÖGEN  

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige und,  

sofern erforderlich, außerplanmäßige Abschreibungen bewertet. Erhaltene Investitionszuschüsse werden 

grundsätzlich von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt. Der Ansatz der Herstellungskosten 

erfolgt auf Basis der direkt zurechenbaren Einzel- und Gemeinkosten. Die Spezialbetriebsmittel werden unter 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen wird linear pro 

rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauern der Sachanlagen 

werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Rahmen dieser Überprüfung kam es im   

Januar 2023 zu einer Neueinschätzung und Verlängerung von Nutzungsdauern für bestimmte Sachanlagen. 

Die zu erwartenden Effekte im operativen Ergebnis werden unter der Angabe „Schätzungen und Beurteilungen 

des Managements“ erläutert. 

 

Den planmäßigen Abschreibungen liegen hauptsächlich folgende Nutzungsdauern zugrunde: 

 

  Nutzungsdauer 
   

Gebäude  20 bis 50 Jahre 

Grundstückseinrichtungen  10 bis 20 Jahre 

Maschinen und technische Anlagen  6 bis 12 Jahre 

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Spezialbetriebsmittel  3 bis 15 Jahre 

 

 

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen werden gemäß IAS 36 vorgenommen, wenn der erziel-

bare Betrag des betreffenden Vermögenswertes unter den Buchwert gesunken ist. Der erzielbare Betrag 

ist der höhere Wert aus Nutzungswert und Fair Value abzüglich Veräußerungskosten. Die Ermittlung des 

Nutzungswerts folgt den für Immaterielle Vermögenswerte beschriebenen Grundsätzen. Die Abzinsungssätze 

für produktspezifische Werkzeuge und sonstige Investitionen sind mit den oben je Segment dargestellten 

Abzinsungssätzen für Immaterielle Vermögenswerte identisch. Sollten die Gründe für eine in Vorjahren vor-

genommene außerplanmäßige Abschreibung entfallen, werden Zuschreibungen maximal bis zu dem Betrag 

vorgenommen, der sich bei einem planmäßigen Abschreibungsverlauf ergeben hätte. 

Entsprechend dem wirtschaftlichen Gehalt werden auch Vermögenswerte, die formal im Rahmen einer 

Sale-and-Leaseback-Transaktion mit Rückkaufsoption auf Dritte übertragen wurden, weiterhin als eigene Vermö-

genswerte bilanziert. 

LEASINGVERHÄLTN ISSE  

Der Volkswagen Konzern bilanziert Leasingverhältnisse gemäß IFRS 16. Dieser definiert ein Leasingverhält-

nis als einen Vertrag oder den Teil eines Vertrags, mit dem ein Leasinggeber einem Leasingnehmer das Recht 

zur Nutzung eines Vermögenswerts für einen vereinbarten Zeitraum gegen eine Gegenleistung gewährt. 

Tritt der Volkswagen Konzern als Leasingnehmer auf, erfasst er in seiner Bilanz grundsätzlich für alle Leasing-

verhältnisse ein Nutzungsrecht und eine Leasingverbindlichkeit. Die Leasingverbindlichkeit wird im Volks-

wagen Konzern mit dem Barwert der ausstehenden Leasingzahlungen bemessen, während das Nutzungs-

recht grundsätzlich mit dem Betrag der Leasingverbindlichkeit zuzüglich direkter Kosten bewertet wird. 

Während der Leasinglaufzeit wird das Nutzungsrecht grundsätzlich linear über die Laufzeit des Leasing-

verhältnisses abgeschrieben. Die Leasingverbindlichkeit wird unter Anwendung der Effektivzinsmethode 

und Berücksichtigung der Leasingzahlungen fortgeschrieben. 
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Die in der Bilanz angesetzten Nutzungsrechte werden in denjenigen Bilanzpositionen ausgewiesen, in denen 

die dem Leasingvertrag zugrundeliegenden Vermögenswerte bilanziert worden wären, wenn sie im wirt-

schaftlichen Eigentum des Volkswagen Konzerns stehen würden. Die Nutzungsrechte werden daher zum 

Stichtag unter den langfristigen Vermögenswerten, im Wesentlichen in dem Posten Sachanlagen, ausgewie-

sen und im Rahmen des nach den Regelungen des IAS 36 durchgeführten Wertminderungstests für Sachan-

lagen berücksichtigt. 

Anwendungserleichterungen bestehen für kurzfristige und geringwertige Leasingverhältnisse, die der  

Volkswagen Konzern in Anspruch nimmt und daher für solche Leasingverhältnisse kein Nutzungsrecht und 

keine Verbindlichkeit ansetzt. Die diesbezüglichen Leasingzahlungen werden als Aufwand in der Gewinn- 

und Verlustrechnung erfasst. Als geringwertig wird ein Leasingverhältnis behandelt, sofern der Neuwert des 

Leasinggegenstands maximal 5.000 € beträgt. Des Weiteren werden die Bilanzierungsvorschriften des 

IFRS 16 nicht auf Leasingverhältnisse über Immaterielle Vermögenswerte angewendet. 

Eine Vielzahl von Leasingverhältnissen enthält Verlängerungs- und Kündigungsoptionen. Bei der Bestim-

mung der Leasinglaufzeiten werden alle maßgeblichen Fakten und Umstände, die einen wirtschaftlichen  

Anreiz zur Ausübung beziehungsweise Nichtausübung der Option geben, berücksichtigt. Optionale Zeiträume 

werden bei der Bestimmung der Leasinglaufzeit berücksichtigt, sofern die Ausübung beziehungsweise Nicht-

ausübung der Option hinreichend sicher ist. 

VERMI ETETE VERMÖGENSWERTE 

Die Bilanzierung von Leasingverhältnissen bei Vermieteten Vermögenswerten basiert auf der Klassifizierung 

in Operating-Leasing-Verhältnisse und Finanzierungsleasingverhältnisse. Die Klassifizierung erfolgt anhand 

der Verteilung der mit dem Eigentum am Leasinggegenstand verbundenen Chancen und Risiken. 

Bei einem Operating-Leasing-Verhältnis liegen die wesentlichen Risiken und Chancen beim Volkswagen  

Konzern. Der Leasinggegenstand wird zu fortgeführten Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten 

im Anlagevermögen des Volkswagen Konzerns bilanziert und die in der Periode vereinnahmten Leasingraten 

als Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Vermietete Fahrzeuge werden im Falle von Operating-Leasing-Verträgen zu Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten aktiviert und linear über die Vertragslaufzeit auf den kalkulierten Restwert abgeschrieben. Wert-

minderungen, die aufgrund des Impairment-Tests nach IAS 36 zu erfassen sind, werden durch außerplanmä-

ßige Abschreibungen berücksichtigt. In Abhängigkeit von den lokalen Besonderheiten und Erfahrungswerten aus 

der Gebrauchtwagenvermarktung gehen fortlaufend aktualisierte interne und externe Informationen über 

Restwertentwicklungen in die Restwertprognosen ein. Im Rahmen dessen müssen vor allem Annahmen 

bezüglich des zukünftigen Fahrzeugangebots und der Fahrzeugnachfrage sowie der Entwicklung der Fahr-

zeugpreise getroffen werden. Diesen Annahmen liegen entweder qualifizierte Schätzungen oder Veröffentli-

chungen sachverständiger Dritter zugrunde. Qualifizierte Schätzungen beruhen, soweit verfügbar, auf exter-

nen Daten unter Berücksichtigung intern vorliegender Zusatzinformationen, wie zum Beispiel Erfahrungs-

werte und zeitnahe Verkaufsdaten. 

Bei einem Finanzierungsleasingverhältnis werden die wesentlichen Chancen und Risiken auf den Leasing-

nehmer übertragen. Der Leasinggegenstand wird aus dem Anlagevermögen des Volkswagen Konzerns ausge-

bucht und stattdessen eine Forderung in Höhe des Nettoinvestitionswerts aus dem Leasingverhältnis bilan-

ziert. 

ALS FINANZI NVESTITIO N GEHALTEN E IMMOBI LI EN 

Zur Erzielung von Mieterträgen gehaltene Grundstücke und Gebäude (Investment Property) werden zu fort-

geführten Anschaffungskosten bilanziert, wobei die für die Abschreibungen zugrunde gelegten Nutzungs-

dauern grundsätzlich denen der selbst genutzten Sachanlagen entsprechen. Die Fair Values werden im Anhang 

angegeben. Grundlage für die Fair Value Ermittlung ist grundsätzlich ein Ertragswertverfahren auf Basis inter-

ner Berechnungen. In diesem Verfahren wird der Ertragswert auf Basis des Rohertrags unter Berücksichti-

gung weiterer Faktoren wie Bodenwert, Restnutzungsdauer und eines immobilienspezifischen Vervielfälti-

gers gebäudebezogen ermittelt. 
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AKTIVI ERUNG VON FREM DKAPITALKOSTEN  

Für qualifizierte Vermögenswerte werden Fremdkapitalkosten als Teil der Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten aktiviert. Ein qualifizierter Vermögenswert liegt vor, wenn ein Zeitraum von mindestens einem Jahr 

zur Versetzung in den beabsichtigten gebrauchsbereiten Zustand erforderlich ist. 

AT EQUITY BEWERTETE ANTEILE 

Die Anschaffungskosten von nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen werden entsprechend dem 

auf den Volkswagen Konzern entfallenden Anteil der nach dem Erwerb bei den assoziierten Unternehmen 

und Gemeinschaftsunternehmen eingetretenen Eigenkapitalmehrungen und -minderungen unter Berück-

sichtigung etwaiger Auswirkungen aus einer Kaufpreisallokation fortgeschrieben. Zusätzlich wird bei Vorliegen 

entsprechender Indikatoren ein Werthaltigkeitstest durchgeführt und bei Bedarf eine außerplanmäßige  

Abschreibung auf den niedrigeren erzielbaren Betrag erfasst. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags folgt 

den für die Immateriellen Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer beschriebenen Prinzipien. 

Entfällt zu einem späteren Zeitpunkt der Grund für die außerplanmäßige Abschreibung, erfolgt eine  

Zuschreibung auf den Betrag, der sich ohne Erfassung der außerplanmäßigen Abschreibung ergeben hätte. 

FINANZINSTRUMENTE  

Finanzinstrumente sind Verträge, die bei einem Unternehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und 

bei einem anderen zu einer finanziellen Schuld oder einem Eigenkapitalinstrument führen. Die Bilanzierung 

von Finanzinstrumenten erfolgt bei üblichem Kauf oder Verkauf zum Erfüllungstag, das heißt zu dem Tag, 

an dem der Vermögenswert geliefert wird. 

Die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten wird anhand des betriebenen  

Geschäftsmodells und der Struktur der Zahlungsströme bestimmt. 

IFRS 9 unterteilt finanzielle Vermögenswerte dabei in folgende Kategorien: 

  Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte, 

  Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fremdkapitalinstrumente), 

  Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte (Eigenkapitalinstrumente) und 

  Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte. 

 

Finanzielle Schulden werden in nachstehende Kategorien eingeordnet: 

  Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Schulden und 

  Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Schulden. 

 

Die oben dargestellten Kategorien werden im Volkswagen Konzern den Klassen „Zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten bewertet“ und „Zum Fair Value bewertet“ zugeordnet. 
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ZU FORTGEFÜHRTEN ANSCHAFFUNGSKOSTEN BEWERTETE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE UND SCHULDEN 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte werden im Rahmen eines  

Geschäftsmodells gehalten, dessen Zielsetzung die Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme ist (Geschäfts-

modell „Halten“). Die Zahlungsströme dieser Vermögenswerte betreffen ausschließlich Tilgungs- und Zins-

zahlungen auf den ausstehenden Kapitalbetrag. Als fortgeführte Anschaffungskosten eines finanziellen Ver-

mögenswertes oder einer finanziellen Schuld wird der Betrag bezeichnet: 

  mit dem ein finanzieller Vermögenswert oder eine finanzielle Schuld bei der erstmaligen Erfassung 

bewertet wurde, 

  abzüglich eventueller Tilgungen, 

  unter Berücksichtigung etwaiger gebildeter Risikovorsorgen, Abschreibungen für Wertminderungen und   

Uneinbringlichkeit bei finanziellen Vermögenswerten sowie 

  zu- oder abzüglich der kumulierten Verteilung einer etwaigen Differenz zwischen dem ursprünglichen 

Betrag und dem bei der Endfälligkeit rückzahlbaren Betrag (Agio, Disagio), die mittels der Effektivzins-

methode über die Laufzeit des finanziellen Vermögenswertes oder der finanziellen Schuld verteilt wird. 

 

Bei den finanziellen Schulden, die zu fortgeführten Anschaffungskosten nach der Effektivzinsmethode  

bilanziert werden, handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Anleihen und Schuldver-

schreibungen, Darlehen und übrigen Verbindlichkeiten. Gewinne oder Verluste aus der Wertentwicklung 

der fortgeführten Anschaffungskosten werden einschließlich der Effekte aus Wechselkursveränderungen 

erfolgswirksam erfasst. Bei kurzfristigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis ein Jahr) wird aus Wesentlich-

keitsgründen auf eine Auf-/Abzinsung verzichtet. 

Um die Kreditbereitstellung an private Haushalte und Unternehmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie 

zu unterstützen, hat die EZB im Rahmen des TLTRO III-Programms zusätzliche Liquidität zu vergünstigten 

Konditionen bereitgestellt. Nach Einschätzung des Volkswagen Konzerns stellt die Unterstützung eine  

Zuwendung durch die öffentliche Hand dar. Die Erträge aus diesen Zuwendungen der Öffentlichen Hand im 

Sinne des IAS 20 werden im Zinsergebnis erfasst. 

Bei den Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlich-

keiten handelt es sich um 

  Forderungen aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft, 

  Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 

  Sonstige Forderungen und finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, 

  Finanzschulden, 

  Termingeldanlagen sowie 

 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. 

ZUM FAIR VALU E BEWERTETE FINANZI ELLE VER MÖGENSWERTE UN D SCH U LDEN 

Die Wertänderung von Zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten wird entweder erfolgs-

neutral im OCI bilanziert oder erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

In die Kategorie Erfolgsneutral zum Fair Value bilanziert (Fremdkapitalinstrumente) fallen ausschließlich 

Fremdkapitalinstrumente. Änderungen des Fair Values werden dabei grundsätzlich erfolgsneutral im Eigen-

kapital nach Berücksichtigung latenter Steuern erfasst. Bei diesen Schuldinstrumenten werden jedoch  

bestimmte Wertänderungen (Wertminderungen, Fremdwährungsgewinne und -verluste, Zinsen nach der  

Effektivzinsmethode) sofort erfolgswirksam erfasst. 

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fremdkapitalinstrumente) werden 

im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten, dass sowohl die Vereinnahmung vertraglich vereinbarter Cash-

flows als auch den Verkauf finanzieller Vermögenswerte vorsieht (Geschäftsmodell „Halten und Verkaufen“). 
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Finanzielle Vermögenswerte, die ein Eigenkapitalinstrument darstellen, werden ebenfalls zum Fair Value  

bewertet. Hierbei übt Volkswagen die Option aus, die Bewertungsänderungen ausschließlich erfolgsneutral im 

Eigenkapital zu erfassen, das heißt Gewinne und Verluste aus der Bewertung der Beteiligungen werden  

niemals in die Gewinn- und Verlustrechnung, sondern bei Abgang in die Gewinnrücklagen umgebucht 

(ohne Reklassifizierung). 

Alle finanziellen Vermögenswerte, die weder Zu fortgeführten Anschaffungskosten noch Erfolgsneutral 

zum Fair Value bilanziert werden, fallen in die Kategorie Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet. Die Erfolgs-

wirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte sehen insbesondere die Realisierung von 

Cashflows im Rahmen von Verkäufen von Finanzinstrumenten vor (Geschäftsmodell „Verkaufen“). 

In diese Kategorie fallen bei Volkswagen im Wesentlichen 

  Sicherungsgeschäfte außerhalb Hedge Accounting und 

  Anteile an Investmentfonds. 

 

Die Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Schulden betreffen ausschließ-

lich Derivate außerhalb Hedge Accounting. 

Der Fair Value entspricht im Allgemeinen dem Markt- oder Börsenwert. Wenn kein aktiver Markt existiert, 

wird der Fair Value, soweit möglich, anhand von anderen beobachtbaren Inputfaktoren bestimmt. Stehen 

keine beobachtbaren Inputfaktoren zur Verfügung, wird der Fair Value mittels finanzmathematischer  

Methoden, zum Beispiel durch Diskontierung der zukünftigen Zahlungsströme mit dem Marktzinssatz oder 

der Anwendung anerkannter Optionspreismodelle, ermittelt und soweit möglich durch Bestätigungen der 

Banken, die die Geschäfte abwickeln, überprüft. 

Bei kurzfristigen finanziellen Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechen die fortgeführten Anschaf-

fungskosten grundsätzlich dem Nennbetrag beziehungsweise dem Rückzahlungsbetrag. 

Die Fair-Value-Option für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten wird im Volkswagen Konzern 

nicht angewendet. 

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Bruttowert 

ausgewiesen. Eine Saldierung wird nur dann vorgenommen, wenn die Aufrechnung der Beträge zum  

gegenwärtigen Zeitpunkt vom Volkswagen Konzern rechtlich durchsetzbar ist und die Absicht besteht, tat-

sächlich zu saldieren. 

Tochterunternehmen beziehungsweise assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, die 

aus Wesentlichkeitsgründen nicht konsolidiert werden, fallen nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 9 

und IFRS 7. 

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE U N D H EDGE ACCOUNTING 

Unternehmen des Volkswagen Konzerns setzen derivative Finanzinstrumente zur Absicherung von Bilanz-

posten und zukünftigen Zahlungsströmen (sogenannte Grundgeschäfte) ein. Dafür werden als Sicherungs-

instrumente entsprechende Derivate verwendet, zum Beispiel Swaps, Termingeschäfte und Optionen.  

Voraussetzung für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen (Hedge Accounting) ist, dass der eindeu-

tige Sicherungszusammenhang zwischen Grundgeschäft und Sicherungsinstrument dokumentiert und des-

sen Effektivität nachgewiesen ist. 

Die bilanzielle Berücksichtigung der Fair Value Änderungen der Sicherungsinstrumente ist vo n der 

Art der Sicherungsbeziehung abhängig. Im Falle der Absicherung gegen Wertänderungsrisiken von Bilanz-

posten (Fair-Value-Hedges) wird sowohl das Sicherungsinstrument als auch der gesicherte Risikoanteil des 

Grundgeschäfts zum Fair Value angesetzt. Gegebenenfalls werden mehrere Risikoanteile der Grundgeschäfte 

zu einem Portfolio zusammengefasst. Bei einem Fair-Value-Hedge auf Portfoliobasis erfolgt die Bilanzierung 

der Änderungen des beizulegenden Zeitwerts wie beim Fair-Value-Hedging auf Einzelgeschäftsbasis. Bewer-

tungsänderungen der Sicherungsgeschäfte und Grundgeschäfte werden ergebniswirksam erfasst. Im Volks-

wagen Konzern werden neben den Regelungen des IFRS 9 die Regelungen des IAS 39 zu Portfolio-Hedges zur 

Absicherung des Zinsrisikos im Konzernbereich Finanzdienstleistungen angewendet.  
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Im Vorjahr wurde das Portfolio-Fair-Value-Hedge-Accounting nicht angewendet, da nicht alle Anwendungs-

voraussetzungen erfüllt wurden. Gleichwohl sieht die Hedge-Accounting-Strategie des Konzerns die fortwäh-

rende und möglichst umfassende Anwendung des Portfolio-Fair-Value-Hedge-Accountings vor. Im Geschäfts-

jahr 2022 wurden daher die notwendigen Anpassungen zur Erfüllung aller Anwendungsvoraussetzungen 

vorgenommen, so dass das Portfolio-Fair-Value-Hedge-Accounting für Finanzierungsleasingforderungen 

im Geschäftsjahr 2022 für die dreimonatige Sicherungsperiode, beginnend am 1.  Juli 2022 sowie für die 

dreimonatige Sicherungsperiode, beginnend am 1. Oktober 2022 wieder angewandt werden konnte. 

Bei der Sicherung von zukünftigen Zahlungsströmen (Cashflow-Hedges) erfolgt die Bewertung der Siche-

rungsinstrumente ebenfalls zum Fair Value. Der designierte effektive Teil des Sicherungsinstruments ist  

erfolgsneutral im OCI I und der nicht designierte effektive Teil des Sicherungsinstruments erfolgsneutral im 

OCI II zu bilanzieren. Erst mit der Realisierung des Grundgeschäfts werden diese erfolgswirksam erfasst. Der 

ineffektive Teil eines Cashflow-Hedges wird sofort erfolgswirksam angesetzt. 

Derivate, die im Volkswagen Konzern nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zur Sicherung der Zins-, 

Währungs-, Rohstoffpreis-, Aktienkurs- und Fondspreisrisiken dienen, die jedoch die strengen Kriterien des 

IFRS 9 hinsichtlich der Anwendung von Hedge Accounting nicht erfüllen, werden in die Kategorie Erfolgs-

wirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte und Schulden eingeordnet (im Folgenden auch 

als Derivate außerhalb Hedge Accounting bezeichnet). Dies gilt auch für Optionen auf Unternehmensanteile. 

Wenn externe Sicherungsgeschäfte auf konzerninterne Grundgeschäfte abgeschlossen werden, die im 

Konzernabschluss eliminiert werden, sind diese Derivate ebenfalls grundsätzlich dieser Kategorie zuzuordnen. 

Die Erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Vermögenswerte und Schulden umfassen derivative Finanzin-

strumente oder Teile von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht in ein Hedge Accounting einbezogen sind. 

Hierzu zählen beispielsweise die nicht designierten Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Umsatz-

erlösen, Zinssicherungsinstrumente, Warentermingeschäfte sowie Devisentermingeschäfte auf Warentermin-

geschäfte. 

FORDERU NGEN AUS FINA NZIERUNGSLEASING-VERTRÄGEN 

Als Leasinggeber – im Allgemeinen von Fahrzeugen – wird im Falle von Finanzierungsleasing, das heißt, 

wenn im Wesentlichen alle Risiken und Chancen auf den Leasingkunden übergegangen sind, eine Forderung 

in Höhe des Nettoinvestitionswertes bilanziert. 

WERTBERICHTIGUNGEN AUF FINANZINSTRUMENTE  

Finanzielle Vermögenswerte unterliegen Ausfallrisiken, welche durch die Bilanzierung einer Risikovorsorge 

oder bei bereits eingetretenen Verlusten durch Erfassung einer Wertminderung berücksichtigt werden. Dem 

Ausfallrisiko von Forderungen und Krediten des Segments Finanzdienstleistungen wird durch die Bildung 

von Einzelwertberichtigungen und Risikovorsorgen Rechnung getragen. 

Im Einzelnen wird für diese finanziellen Vermögenswerte nach konzerneinheitlichen Maßstäben eine  

Risikovorsorge in Höhe des erwarteten Ausfalls (expected-loss) gebildet. Aus dieser Risikovorsorge werden 

dann die tatsächlichen Einzelwertberichtigungen der eingetretenen Ausfälle erfasst. Ein potenzieller Wert-

berichtigungsbedarf wird nicht nur bei Vorliegen verschiedener Tatsachen wie Zahlungsverzug von mehr als 

90 Tagen, Einleitung von Zwangsmaßnahmen, drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, Bean-

tragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder Scheitern von Sanierungsmaßnahmen, sondern 

auch für nicht überfällige Forderungen angenommen. 

Nicht-signifikante Forderungen sowie signifikante Individualforderungen ohne Hinweise auf Wertmin-

derungen werden anhand vergleichbarer Kreditrisikomerkmale zu homogenen Portfolios zusammengefasst 

und nach Risikoklassen aufgeteilt. Für die Ermittlung der Wertminderungshöhe werden dann durchschnittli-

che historische Ausfallwahrscheinlichkeiten in Verbindung mit zukunftsbezogenen Parametern des jewei-

ligen Portfolios herangezogen. 

Kreditausfallrisiken sind für sämtliche finanzielle Vermögenswerte zu betrachten, die Zu fortgeführten 

Anschaffungskosten oder Erfolgsneutral zum Fair Value (Fremdkapitalinstrumente) bewertet werden sowie 

für Vertragsvermögenswerte gemäß IFRS 15 und Forderungen aus Leasingverträgen, die unter IFRS 16 fallen. 
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Die Wertminderungsvorschriften gelten auch für Risiken aus außerbilanziellen unwiderruflichen Kreditzu-

sagen und für die Bewertung von Finanzgarantien. 

Die Berücksichtigung von Wertminderungen bei Forderungen außerhalb des Segments Finanzdienstleistun-

gen erfolgt grundsätzlich durch ein vereinfachtes Verfahren unter Berücksichtigung historischer Ausfall-

quoten zuzüglich zukunftsbezogener Informationen sowie durch Einzelwertberichtigungen. 

LATENTE STEUERN  

Aktive latente Steuern werden grundsätzlich für steuerlich abzugsfähige temporäre Differenzen zwischen 

den Wertansätzen der Steuerbilanz und der Konzernbilanz, auf steuerliche Verlustvorträge und Steuergut-

haben erfasst, sofern damit zu rechnen ist, dass sie genutzt werden können. Passive latente Steuern werden 

grundsätzlich für sämtliche zu versteuernde temporäre Differenzen zwischen den Wertansätzen der Steuer-

bilanz und der Konzernbilanz gebildet (Temporary-Konzept). 

Die Abgrenzungen werden in Höhe der voraussichtlichen Steuerbelastung beziehungsweise -entlastung 

nachfolgender Geschäftsjahre auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Realisation zu erwartenden Steuer-

satzes vorgenommen. Steuerliche Konsequenzen von Gewinnausschüttungen werden grundsätzlich erst   

berücksichtigt, wenn der Gewinnverwendungsbeschluss vorliegt. 

Für aktive latente Steuern, deren Realisierung in einem überschaubaren Zeitraum nicht zu erwarten ist, wer-

den Wertberichtigungen vorgenommen. 

Der Bewertung von aktiven latenten Steuern für steuerliche Verlustvorträge werden in der Regel zukünftige 

zu versteuernde Einkommen im Rahmen eines Planungszeitraums von fünf Geschäftsjahren zugrunde gelegt. 

Aktive latente Steuern werden mit passiven latenten Steuern, wenn sie denselben Steuergläubiger betreffen 

und sich die Laufzeiten entsprechen, verrechnet. 

VORRÄTE 

In den Vorräten werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Handelswaren sowie unfertige und fertige eigene 

Erzeugnisse zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert aus-

gewiesen. Der Ansatz der Herstellungskosten erfolgt auf Basis der direkt zurechenbaren Einzel- und Gemein-

kosten. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens werden 

grundsätzlich nach der Durchschnittsmethode bewertet. 

ZUR VERÄUSSERUNG GEH ALTEN E LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE UN D  

AUFGEGEBEN E GESCHÄFT SBEREICH E 

Langfristige Vermögenswerte oder Gruppen von Vermögenswerten und Schulden sind nach IFRS 5 als 

Zur Veräußerung gehalten zu klassifizieren, wenn deren Buchwerte hauptsächlich durch Veräußerung und 

nicht durch die fortgesetzte Nutzung realisiert werden. Diese Vermögenswerte werden zum niedrigeren Wert 

aus Buchwert und Fair Value abzüglich Veräußerungskosten bewertet und in der Bilanz separat innerhalb 

der kurzfristigen Vermögenswerte beziehungsweise Schulden ausgewiesen. 

Nicht fortgeführte Aktivitäten sind abgrenzbare Geschäftsbereiche, die entweder bereits veräußert wurden 

oder zur Veräußerung vorgesehen sind. Die Vermögenswerte und Schulden von zur Veräußerung vorgese-

henen Aktivitäten stellen Veräußerungsgruppen dar, die nach den gleichen Prinzipien wie zur Veräußerung 

gehaltene langfristige Vermögenswerte zu bewerten und darzustellen sind. Die Erträge und Aufwendungen 

nicht fortgeführter Aktivitäten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung – nach dem Ergebnis fortgeführter 

Geschäftsbereiche – in einer Position als Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen. Entspre-

chende Veräußerungsergebnisse sind im Ergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten enthalten. Die Vorjahres-

werte der Gewinn- und Verlustrechnung werden entsprechend angepasst. 
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PENSIONSRÜCKSTELLUNG EN 

Die versicherungsmathematische Bewertung der Pensionsrückstellungen beruht auf dem in IAS 19 vorge-

schriebenen Anwartschaftsbarwertverfahren für leistungsorientierte Zusagen auf Altersversorgung. Bei 

diesem Verfahren werden neben den am Bilanzstichtag bekannten Renten und erworbenen Anwartschaften 

auch künftig zu erwartende Steigerungen von Gehältern und Renten sowie erfahrungsbasierte Fluktuations-

raten berücksichtigt. Neubewertungen werden nach Berücksichtigung latenter Steuern erfolgsneutral in den  

Gewinnrücklagen erfasst. 

ERTRAGSTEU ERRÜCKSTEL LUNGEN 

Die Steuerrückstellungen enthalten Verpflichtungen aus laufenden Ertragsteuern. Latente Steuern werden 

in gesonderten Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Mittels der bestmög-

lichen Schätzung werden für potenzielle Steuerrisiken Rückstellungen passiviert. 

AKTI EN BASI ERTE VERGÜTUNG 

Die aktienbasierte Vergütung im Volkswagen Konzern umfasst variable Vergütungspläne mit Barausgleich. 

Die Verpflichtungen werden daher gemäß IFRS 2 als „cash-settled“ Pläne bilanziert. Für diese Vergütungspläne 

erfolgt die Bewertung der Verpflichtungen während der Laufzeit zum Fair Value unter Anwendung eines  

anerkannten Optionspreismodells. Der insgesamt zu erfassende Vergütungsaufwand entspricht der tatsäch-

lichen Auszahlung und wird über den Erdienungszeitraum verteilt. 

SONSTIGE RÜCKSTELLU N GEN 

Gemäß IAS 37 werden Rückstellungen gebildet, soweit gegenüber Dritten eine gegenwärtige Verpflichtung 

aus einem vergangenen Ereignis besteht, die künftig wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen mit 

wirtschaftlichem Nutzen führt und deren Höhe zuverlässig geschätzt werden kann. 

Rückstellungen, die nicht schon im Folgejahr zu einem Ressourcenabfluss führen, werden mit ihrem auf 

den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Abzinsung liegen Marktzinssätze zugrunde. 

Im Euro-Währungsraum wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 3,16 % (Vorjahr: – 0,04 %) verwendet. Der 

Erfüllungsbetrag umfasst auch die erwarteten Kostensteigerungen. Rückstellungen werden nicht mit Rück-

griffsansprüchen verrechnet. 

EVENTUALVERBIN DLICH KEITEN  

Sofern die Kriterien für die Bildung einer Rückstellung nicht erfüllt sind, der Abfluss von Ressourcen mit 

wirtschaftlichem Nutzen aber nicht unwahrscheinlich ist, wird über diese Verpflichtungen im Konzernan-

hang berichtet (siehe Angabe „Eventualverbindlichkeiten“). Eine Passivierung dieser Sachverhalte erfolgt 

nur, wenn sich die Verpflichtungen konkretisiert haben, das heißt der Abfluss von Ressourcen mit wirt-

schaftlichem Nutzen wahrscheinlich geworden ist und ihre Höhe zuverlässig geschätzt werden kann. 

VERBIN DLICH KEITEN  

Langfristige Verbindlichkeiten stehen zu fortgeführten Anschaffungskosten in der Bilanz. Differenzen zwischen 

den historischen Anschaffungskosten und dem Rückzahlungsbetrag werden entsprechend der Effektiv-

zinsmethode berücksichtigt. 

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von Personengesellschaften aus kündbaren Gesellschaftsan-

teilen werden erfolgswirksam zum Barwert des Abfindungsanspruchs am Bilanzstichtag bewertet. 

Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen werden mit dem Barwert der Leasingraten ausgewiesen. 

Kurzfristige Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungs- oder Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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ERTRAGS- U N D AUFWAN DSREALISI ERUNG  

Die Erfassung von Umsatzerlösen, Zins- und Provisionserträgen aus Finanzdienstleistungen sowie Sonstigen 

betrieblichen Erträgen erfolgt grundsätzlich erst dann, wenn die Leistungen erbracht beziehungsweise wenn 

der Kunde die Verfügungsgewalt über das Gut oder die Dienstleistung erlangt hat. Bei Neu- und Gebraucht-

fahrzeugverkäufen und Originalteilverkäufen wird die Leistung durch das Unternehmen regelmäßig mit 

Auslieferung erbracht, da damit die Verfügungsmacht übertragen wird sowie das Bestandsrisiko und, soweit 

die Auslieferung an einen Händler erfolgt, auch regelmäßig die Preisfestsetzung übergeht. Die Erlöse werden 

abzüglich der Erlösschmälerungen (Skonti, Preisnachlässe, Kundenboni und Rabatte) ausgewiesen. Erlös-

schmälerungen und andere variable Gegenleistungen werden im Volkswagen Konzern sowohl auf Basis von 

Erfahrungswerten als auch unter Berücksichtigung der jeweiligen aktuellen Gegebenheiten bewertet. Fahr-

zeuge werden an Händler in der Regel mit einem Zahlungsziel verkauft. Zwischen Auslieferung des Fahr-

zeugs und Zahlungseingang wird eine Forderung aus Lieferungen und Leistungen erfasst. Eine darin enthal-

tene Finanzierungskomponente wird nur dann abgegrenzt, wenn der Zeitraum zwischen Leistung und  

Gegenleistung länger als ein Jahr ist und der abzugrenzende Betrag wesentlich ist. 

Erträge aus der Kundenfinanzierung und dem Finanzierungsleasing werden unter Berücksichtigung der 

Effektivzinsmethode realisiert und unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Bei der Vergabe von un- oder unter-

verzinslichen Fahrzeugfinanzierungen werden die Umsatzerlöse um die gewährten Zinsvorteile verringert. 

Erlöse aus Operating-Leasing-Verträgen werden linear über die Vertragslaufzeit vereinnahmt. 

Bei Verträgen, bei denen die Leistung über einen Zeitraum erbracht wird, erfolgt die Umsatzrealisation 

abhängig von der Art der erbrachten Leistung entweder nach Leistungsfortschritt oder aus Vereinfachungs-

gründen linear; letzteres allerdings nur dann, wenn die lineare Umsatzrealisierung nicht wesentlich von einer 

Realisierung nach Leistungsfortschritt abweicht. Der Leistungsfortschritt errechnet sich in der Regel aus dem 

Anteil der bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auftragskosten an den insgesamt erwarteten Auftragskosten 

(cost to cost method). Die angefallenen Auftragskosten stellen regelmäßig den besten Maßstab für die Messung 

des Erfüllungsgrades der Leistungsverpflichtungen dar. Sofern das Ergebnis aus einer Leistungsverpflich-

tung, die über einen Zeitraum erbracht wird, noch nicht ausreichend sicher ist, das Unternehmen jedoch 

erwartet, dass es mindestens seine Kosten vom Kunden erstattet bekommt, wird der Erlös nur in Höhe der 

angefallenen Auftragskosten erfasst (zero profit margin method). Sofern die erwarteten Kosten die erwarteten 

Umsatzerlöse übersteigen, wird der erwartete Verlust sofort in voller Höhe als Aufwand berücksichtigt, indem 

zugehörige aktivierte Vermögenswerte wertberichtigt und gegebenenfalls auch Rückstellungen gebildet 

werden. Da es sich bei Verträgen im Bereich der Langfristfertigung bis zur Fertigstellung beziehungsweise 

bis zur Zahlung durch den Kunden regelmäßig um bedingte Forderungen gegenüber den Kunden handelt, 

werden entsprechende vertragliche Vermögenswerte ausgewiesen. Sobald die Leistung des Unternehmens 

vollständig erbracht ist, wird eine Forderung aus Lieferung und Leistung bilanziert. 

Beinhaltet ein Vertrag mehrere abgrenzbare Bestandteile (Mehrkomponentenverträge), werden diese ent-

sprechend voranstehender Prinzipien separat realisiert. 

Werden Serviceleistungen für den Kunden bereits zusammen mit dem Fahrzeug veräußert und durch den 

Kunden im Voraus bezahlt, erfasst der Konzern bis zur Leistungserbringung eine entsprechende vertragliche 

Verbindlichkeit. Beispiele für Serviceleistungen, die vom Kunden im Voraus bezahlt werden, sind Inspektions-, 

Wartungs- und bestimmte Garantieverträge sowie Mobile Online Dienste. Für Anschlussgarantien, die jedem 

Kunden für ein bestimmtes Modell gewährt werden, wird in der Regel entsprechend dem Vorgehen bei  

gesetzlichen Gewährleistungen eine Rückstellung bilanziert. Wenn die Garantie für den Kunden optional ist 

oder sie eine zusätzliche Serviceleistung enthält, wird der zugehörige Umsatz abgegrenzt und über die  

Garantielaufzeit realisiert. 

Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten, für die eine Rückkaufverpflichtung (Buy-back-Verträge) 

einer Konzerngesellschaft besteht, werden erst dann realisiert, wenn die Vermögenswerte den Konzern end-

gültig verlassen haben. Wurde bei Vertragsabschluss ein fester Rückkaufpreis vereinbart, erfolgt eine Ertrags-

realisierung des Unterschiedsbetrags zwischen Verkaufspreis und Barwert des Rückkaufspreises ratierlich 
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über die Vertragslaufzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Vermögenswerte bei kurzfristigen Vertragslauf-

zeiten in den Vorräten und bei langfristigen Vertragslaufzeiten in den Vermieteten Vermögenswerten bilanziert. 

Die Bewertung der Umsatzerlöse erfolgt grundsätzlich zum Vertragspreis. Sofern in einem Vertrag eine  

variable Gegenleistung vereinbart wurde (zum Beispiel volumenabhängige Bonifizierungen), wird der Umsatz 

aufgrund der Vielzahl der Verträge in der Regel mithilfe der Erwartungswertmethode geschätzt. In Ausnahme-

fällen kommt auch die Methode des wahrscheinlichsten Betrags zum Einsatz. Nach der Schätzung der zu 

erwartenden Umsatzerlöse wird zusätzlich geprüft, ob Unsicherheiten bestehen, die eine Reduzierung des  

zunächst realisierten Umsatzes notwendig machen, um die Gefahr einer nachträglichen negativen Umsatz-

korrektur nahezu ausschließen zu können. Erstattungsrückstellungen resultieren vor allem aus Händlerboni. 

Bei Mehrkomponentenverträgen wird der Transaktionspreis auf Basis relativer Einzelveräußerungspreise 

auf die verschiedenen Leistungsverpflichtungen des Vertrags verteilt. Im Konzernbereich Automobile wer-

den die Nicht-Fahrzeugleistungen aus Wesentlichkeitsgründen regelmäßig mit deren Einzelveräußerungspreis 

angesetzt. 

In den Kosten der Umsatzerlöse sind die zur Erzielung der Umsatzerlöse angefallenen Herstellungskosten 

sowie die Einstandskosten des Handelsgeschäfts ausgewiesen. Darüber hinaus sind in dieser Position auch 

die Kosten der Dotierung von Rückstellungen für Gewährleistungen enthalten. Die nicht aktivierungsfähi-

gen Forschungs- und Entwicklungskosten sowie die Abschreibungen auf Entwicklungskosten werden ebenfalls 

unter den Kosten der Umsatzerlöse ausgewiesen. Korrespondierend zum Ausweis der Zins- und Provisions-

erträge in den Umsatzerlösen werden die dem Finanzdienstleistungsgeschäft zuzuordnenden Zinsaufwen-

dungen und die Provisionsaufwendungen in den Kosten der Umsatzerlöse ausgewiesen. 

Dividendenerträge werden zum Zeitpunkt ihres rechtlichen Entstehens erfasst. 

ZUWEN DUNGEN DER ÖFFENTLICH EN HAN D 

Zuwendungen der öffentlichen Hand für Vermögenswerte werden bei der Feststellung des Buchwerts des 

Vermögenswerts abgesetzt und mittels eines reduzierten Abschreibungsbetrags über die Lebensdauer des 

abschreibungsfähigen Vermögenswerts im Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Soweit ein Anspruch auf eine 

Zuwendung nachträglich entsteht, wird der auf frühere Perioden entfallende Betrag der Zuwendung erfolgs-

wirksam vereinnahmt. 

Zuwendungen der öffentlichen Hand, die den Konzern für entstandene Aufwendungen kompensieren, wer-

den grundsätzlich in der Periode erfolgswirksam und in den Posten erfasst, in denen auch die zu kompensie-

renden Aufwendungen anfallen. Zuwendungen in Form nicht monetärer Vermögenswerte (zum Beispiel 

kostenlose Nutzung von Grund und Boden oder kostenlose Überlassung von Ressourcen) werden in einem 

Merkposten angesetzt. 
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SCHÄTZUNGEN UN D BEU RTEI LUNGEN DES MANAGE MENTS 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind zu einem gewissen Grad Annahmen zu treffen und Schät-

zungen vorzunehmen, die sich auf Höhe und Ausweis der bilanzierten Vermögenswerte und Schulden, der 

Erträge und Aufwendungen sowie auf die Angaben zu Eventualforderungen und -verbindlichkeiten der  

Berichtsperiode auswirken. Die Annahmen und Schätzungen beziehen sich im Wesentlichen auf die folgen-

den Sachverhalte: 

Sowohl die Überprüfung der Werthaltigkeit nicht finanzieller Vermögenswerte (insbesondere Goodwill, 

Markennamen, aktivierte Entwicklungskosten und Spezialbetriebsmittel) sowie nach der Equity-Methode 

oder zu Anschaffungskosten bewerteter Beteiligungen als auch die Bewertung von nicht an einem aktiven 

Markt gehandelten Unternehmensanteilen und Optionen auf solche erfordern Annahmen bezüglich der 

zukünftigen Cashflows im Planungszeitraum und gegebenenfalls darüber hinaus sowie des zu verwenden-

den Diskontierungszinssatzes. Die Einschätzungen zur Ableitung der Cashflows beziehen sich hauptsächlich 

auf zukünftige Marktanteile, die Entwicklung der jeweiligen Märkte sowie auf die Profitabilität der Produkte 

des Volkswagen Konzerns. Bei der Ableitung der Cashflows für die Beurteilung der Werthaltigkeit der Unter-

nehmen beziehungsweise Unternehmensbeteiligungen, die im Bereich von neuen Technologien tätig sind, 

ist die Einschätzung der technischen Realisierbarkeit und Möglichkeit der industriellen Nutzung dieser neuen 

Technologien von besonderer Bedeutung. Die Werthaltigkeit der Vermieteten Vermögenswerte des Konzerns 

hängt zudem insbesondere vom Restwert der vermieteten Fahrzeuge nach Ablauf der Leasingzeit ab, da 

dieser einen wesentlichen Teil der erwarteten Zahlungsmittelzuflüsse darstellt. Nähere Informationen zum 

Werthaltigkeitstest sowie zu den verwendeten Bewertungsparametern finden sich weiter oben in den Ausfüh-

rungen zu den Immateriellen Vermögenswerten.  

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses 

übernommener Vermögenswerte und Schulden erfolgt, soweit keine beobachtbaren Marktwerte vorhanden 

sind, anhand anerkannter Bewertungsverfahren wie der Lizenzpreisanalogiemethode oder der Residualwert-

methode. 

Die Bestimmung der Werthaltigkeit von finanziellen Vermögenswerten verlangt Einschätzungen über 

Höhe und Eintrittswahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse. Soweit möglich werden die Einschätzungen  

unter Berücksichtigung aktueller Marktdaten sowie Ratingklassen und Scoringinformationen aus Erfahrungs-

werten abgeleitet. Weitere Details zur Ermittlung der Wertberichtigungen ist den Angaben „IFRS 7 (Finanzin-

strumente)" und „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente" zu entnehmen. 

Die Bilanzierung und Bewertung von Rückstellungen basiert ebenfalls auf der Einschätzung von Höhe 

und Eintrittswahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse sowie der Schätzung des Diskontierungsfaktors.  

Soweit möglich wird ebenfalls auf Erfahrungen oder externe Gutachten zurückgegriffen. Die der Berechnung 

der Pensionsrückstellungen zugrunde gelegten Annahmen sind der Angabe „Rückstellungen für Pensionen 

und pensionsähnliche Verpflichtungen“ zu entnehmen. Versicherungsmathematische Gewinne oder Ver-

luste aus Änderungen von Bewertungsparametern werden erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst und haben 

keinen Einfluss auf das in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Ergebnis. Die Änderung von 

Schätzungen bezüglich der Höhe Sonstiger Rückstellungen ist stets erfolgswirksam zu erfassen. Die Rückstel-

lungen werden regelmäßig an neue Erkenntnisse angepasst. Aufgrund des Ansatzes von Erwartungswerten 

kommt es regelmäßig zur Auflösung ungenutzter beziehungsweise Nachdotierung von Rückstellungen. 

Analog zu den Aufwendungen aus der Neubildung von Rückstellungen werden auch die Erträge aus der Auf-

lösung von Rückstellungen in den jeweiligen Funktionsbereichen erfasst. Gewährleistungsansprüche aus 

dem Absatzgeschäft werden unter Zugrundelegung des bisherigen beziehungsweise des geschätzten zukünf-

tigen Schadenverlaufs und des Kulanzverhaltens ermittelt. Dazu sind Annahmen über Art und Umfang künf-

tiger Garantie- und Kulanzfälle zu treffen. 

Bei den im Zusammenhang mit der Dieselthematik gebildeten Vorsorgen wurden in Abhängigkeit von 

Baureihe, Modelljahr und Land vor allem Annahmen zu den Arbeitszeiten, Materialkosten und Lohnstun-

densätzen getroffen. Daneben wurden Annahmen hinsichtlich zukünftiger Wiederveräußerungspreise für  

zurückgekaufte Fahrzeuge getroffen. Diesen Annahmen liegen qualifizierte Schätzungen zugrunde, die auf 
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externen Daten unter Berücksichtigung intern vorliegender Zusatzinformationen, wie beispielsweise  

Erfahrungswerten, beruhen. Weitere Angaben zu den Rechtsstreitigkeiten sowie den mit der Dieselthematik 

verbundenen rechtlichen Risiken sind der Angabe „Rechtsstreitigkeiten“ zu entnehmen. 

Für mögliche künftige Steuernachzahlungen wurden Steuerrückstellungen beziehungsweise für in diesem 

Zusammenhang anfallende steuerliche Nebenleistungen Sonstige Rückstellungen passiviert.  

Die Volkswagen AG und ihre Tochtergesellschaften sind weltweit tätig und werden laufend von lokalen 

Finanzbehörden geprüft. Änderungen der Steuergesetze, der Rechtsprechung und deren Interpretation 

durch die Finanzbehörden in den jeweiligen Ländern können zu gegenüber den im Abschluss getroffenen 

Einschätzungen abweichenden Steuerzahlungen führen. 

Die Bewertung der Steuerrückstellung orientiert sich an dem wahrscheinlichsten Wert der Realisierung 

dieses Risikos. Ob eine Mehrzahl von steuerlichen Unsicherheiten einzeln oder in Gruppen bilanziert wird, 

macht Volkswagen je betrachtetem Einzelfall davon abhängig, welche Darstellung sich besser für die Vorher-

sage der Realisierung des steuerlichen Risikos eignet. Insbesondere bei Verträgen über grenzüberschreitende, 

konzerninterne Lieferungen und Leistungen ist die Bestimmung der Preise von einzelnen Produkten und 

Dienstleistungen komplex, da in vielen Fällen keine Marktpreise für eigene Produkte zu beobachten sind  

oder der Rückgriff auf Marktpreise von ähnlichen Produkten aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit mit 

Unsicherheiten behaftet ist. Die Bepreisung erfolgt in diesen Fällen – auch für steuerliche Zwecke – auf Basis 

von einheitlichen, betriebswirtschaftlich anerkannten Bewertungsverfahren.  

Im Dezember 2021 hat die OECD Leitlinien für einen neuen globalen Mindeststeuerrahmen herausgege-

ben. Mehrere Jurisdiktionen kündigten ihre Absicht an, diese umzusetzen. Im Dezember 2022 einigten sich 

die EU-Mitgliedstaaten auf eine entsprechende EU-Richtlinie. Während der übergeordnete Rahmen veröf-

fentlicht wurde, werden nationale Rechtsvorschriften und detaillierte Leitlinien erwartet, um die vollen Aus-

wirkungen bewerten zu können. 

Durch abweichende Entwicklungen von den im Rahmen der Rückstellungsbildung getroffenen Annahmen 

kann es zu Unterschieden im Vergleich zu den ursprünglich erwarteten Schätzwerten kommen. 

Ein Überblick über die Sonstigen Rückstellungen ist der Angabe „Lang- und kurzfristige sonstige Rückstel-

lungen“ zu entnehmen. 

Die Erfassung von Zuwendungen der öffentlichen Hand basiert auf der Einschätzung, ob eine angemes-

sene Sicherheit darüber besteht, dass die Konzerngesellschaften die für die Gewährung der Zuwendung  

geforderten Bedingungen erfüllen und die Zuwendungen auch gewährt werden. Diese Einschätzung basiert 

auf der Art des Rechtsanspruchs sowie den Erfahrungen der Vergangenheit. 

Die Schätzung der Nutzungsdauer im abnutzbaren Anlagevermögen basiert auf Erfahrungswerten und  

unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Bei einer Änderung der Einschätzung kommt es zu einer Anpas-

sung der Restnutzungsdauer und gegebenenfalls einer außerplanmäßigen Abschreibung. Im Rahmen dieser 

Überprüfung kam es im Januar 2023 zu einer Neueinschätzung und Verlängerung von Nutzungsdauern 

für bestimmte Sachanlagen. Für das operative Ergebnis wird aus diesen Anpassungen ein positiver Effekt in 

Höhe von rund 1,4 Mrd. € für das Jahr 2023 und von rund 0,8 Mrd. € für das Jahr 2024 erwartet. 

Die Schätzung der Laufzeit von Leasingverhältnissen nach IFRS 16 basiert auf der unkündbaren Grund-

mietzeit des Leasingverhältnisses sowie der Einschätzung der Ausübung bestehender Verlängerungs- und 

Kündigungsoptionen. Die Festlegung der Laufzeit sowie der verwendeten Diskontierungszinssätze hat Einfluss 

auf die Höhe der Nutzungsrechte und der Leasingverbindlichkeiten. 

Bei der Ermittlung aktiver latenter Steuern sind Annahmen hinsichtlich des künftigen zu versteuernden 

Einkommens sowie der Zeitpunkte der Realisierung der aktiven latenten Steuern erforderlich. 

Den Annahmen und Schätzungen liegen Prämissen zugrunde, die auf dem jeweils aktuell verfügbaren 

Kenntnisstand beruhen. Insbesondere wurden bezüglich der erwarteten künftigen Geschäftsentwicklung die 

zum Zeitpunkt der Aufstellung des Konzernabschlusses vorliegenden Umstände ebenso wie die als realis-

tisch unterstellte zukünftige Entwicklung des globalen und branchenbezogenen Umfelds zugrunde gelegt. 

Da die künftige Geschäftsentwicklung Unsicherheiten unterliegt, die sich teilweise der Steuerung des Konzerns 



330 

Konzernabschluss Anhang 

 

entziehen, sind die Annahmen und Schätzungen weiterhin hohen Unsicherheiten ausgesetzt. Dies gilt insbe-

sondere für die kurz- und mittelfristig prognostizierten Cashflows sowie die verwendeten Diskontierungssätze. 

Durch von den Annahmen abweichende und außerhalb des Einflussbereichs des Managements liegende 

Entwicklungen dieser Rahmenbedingungen können die sich einstellenden Beträge von den ursprünglich  

erwarteten Schätzwerten abweichen. Wenn die tatsächliche Entwicklung von der erwarteten abweicht, wer-

den die Prämissen und, falls erforderlich, die Buchwerte der betreffenden Vermögenswerte und Schulden 

entsprechend angepasst. 

Nach dem Einbruch der globalen Wirtschaftsleistung im Jahr 2020 und der einsetzenden Erholung auf-

grund von Basis- und Nachholeffekten in 2021 verzeichnete die Weltwirtschaft im Jahr 2022 insgesamt ein 

positives Wachstum von 3,0 % (Vorjahr: Zuwachs von 6,0 %). Sowohl bei den fortgeschrittenen Volkswirt-

schaften als auch bei den Schwellenländern lag die wirtschaftliche Entwicklung im Durchschnitt weiter auf 

Erholungskurs, wenngleich mit abnehmender und insgesamt geringerer Dynamik als im Vorjahr. 

Den Planungen im Volkswagen Konzern liegt die Annahme zugrunde, dass die globale Wirtschaftsleis-

tung im Jahr 2023 insgesamt mit einer verringerten Dynamik wachsen wird. Die anhaltend hohe Inflation in 

vielen Regionen und die daraus resultierenden restriktiven geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken 

sollten sich zunehmend negativ auf die private Nachfrage auswirken. Risiken ergeben sich weiterhin aus pro-

tektionistischen Tendenzen, aus Turbulenzen auf den Finanzmärkten sowie aus strukturellen Defiziten in 

einzelnen Ländern. Die Wachstumsaussichten werden zudem von anhaltenden geopolitischen Spannungen 

und Konflikten belastet; weiterhin birgt der Russland-Ukraine-Konflikt Risiken. Darüber hinaus können Risiken 

im Zusammenhang mit dem möglichen Auftreten neuer Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2, insbesondere 

regionale Ausbrüche und damit verbundene Maßnahmen, nicht ausgeschlossen werden. Es wird davon aus-

gegangen, dass sowohl die fortgeschrittenen Volkswirtschaften als auch die Schwellenländer im Durch-

schnitt eine positive Dynamik aufweisen werden, wenngleich mit unterdurchschnittlichen Wachstumsraten 

des Bruttoinlandsprodukts. Außerdem wird damit gerechnet, dass sich die Weltwirtschaft im Jahr 2024 

erholen und bis 2027 mit stabilen Veränderungsraten weiter wachsen wird. Ausgehend von den hohen Infla-

tionsraten im Jahr 2022 werden für das Jahr 2023 inflationäre Tendenzen auf einem etwas niedrigeren Niveau 

erwartet. 

Den Schätzungen und Beurteilungen des Managements lagen insbesondere Annahmen zur gesamtwirt-

schaftlichen Entwicklung, der Entwicklung der Automobilmärkte sowie der rechtlichen Rahmenbedingun-

gen zugrunde. Diese sowie weitere Annahmen werden ausführlich im Prognosebericht, der Bestandteil des 

Konzern-Lageberichts ist, erläutert. 
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Segmentberichterstattung 

Die Segmentabgrenzung folgt der internen Steuerung und Berichterstattung im Volkswagen Konzern. Der 

Mehrmarkenstrategie folgend, wird jede Marke (Geschäftssegment) des Konzerns von einem eigenen Mar-

kenvorstand geleitet. Dabei sind die vom Vorstand der Volkswagen AG festgelegten Konzernziele und -vorgaben 

zu berücksichtigen. Die Segmentberichterstattung besteht aus den vier berichtspflichtigen Segmenten Pkw 

und leichte Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Power Engineering und Finanzdienstleistungen. 

Die Aktivitäten des Segments Pkw und leichte Nutzfahrzeuge erstrecken sich auf die Entwicklung von 

Fahrzeugen, Motoren und Fahrzeugsoftware, die Produktion und den Vertrieb von Pkw und leichten Nutz-

fahrzeugen sowie das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen. Im Berichtssegment Pkw und leichte 

Nutzfahrzeuge erfolgt die Zusammenfassung der einzelnen Marken zu einem berichtspflichtigen Segment ins-

besondere aufgrund des hohen Maßes an technologischer und wirtschaftlicher Verzahnung im Produktions-

verbund. Des Weiteren liegt eine Zusammenarbeit in zentralen Bereichen wie Einkauf, Forschung und Ent-

wicklung und Treasury vor. 

Das Segment Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb von 

Lastkraftwagen und Bussen, das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen sowie damit in Zusammenhang 

stehende Dienstleistungen. Wie bei den Pkw-Marken besteht eine Zusammenarbeit in den Bereichen Einkauf, 

Entwicklung und Vertrieb. Weitere Verzahnungen werden angestrebt. Seit dem zweiten Halbjahr 2021 ist hier 

auch das Geschäft von Navistar enthalten. 

Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen und Kom-

ponenten der Antriebstechnik abgebildet.  

Die Tätigkeit des Segments Finanzdienstleistungen umfasst die Händler- und Kundenfinanzierung, das Lea-

sing-, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. In die-

sem Segment erfolgen Zusammenfassungen insbesondere unter Berücksichtigung der Vergleichbarkeit der 

Art der Dienstleistungen sowie der regulatorischen Rahmenbedingungen. 

Die Kaufpreisallokation aus erworbenen Gesellschaften wird direkt den entsprechenden Segmenten  

zugeordnet. 

Das Segmentergebnis wird bei Volkswagen auf Basis des Operativen Ergebnisses bestimmt. 

Die Ergebnisanteile der Gemeinschaftsunternehmen sind in der Segmentberichterstattung im Equity-

Ergebnis der jeweiligen Segmente enthalten. 

Die Überleitungsrechnung beinhaltet Bereiche und sonstige Geschäftstätigkeiten, die definitionsgemäß 

keine Segmente darstellen. Darin ist auch die nicht allokierte Konzernfinanzierung enthalten. Die Konsoli-

dierung zwischen den Segmenten erfolgt ebenfalls innerhalb der Überleitungsrechnung. 

Die Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene  

Immobilien werden ohne Investitionen in Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen ausgewiesen. 

Den Geschäftsbeziehungen zwischen den Gesellschaften der Segmente des Volkswagen Konzerns liegen 

grundsätzlich Preise zugrunde, die auch mit Dritten vereinbart werden. 
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B E R IC H TS S EG M E N TE  2 0 2 2  

Mio. €  

Pkw und 

leichte 

Nutzfahrzeuge  Nutzfahrzeuge  

Power 

Engineering  

Finanzdienst- 

leistungen  

Summe 

Segmente  Überleitung  

Volkswagen 

Konzern 
               

Umsatzerlöse mit externen Dritten  193.067  38.346  3.564  43.857  278.833  399  279.232 

Umsatzerlöse mit 

anderen Segmenten  17.304  1.170  1  2.990  21.466  –21.466  – 

Umsatzerlöse  210.371  39.516  3.565  46.847  300.299  –21.067  279.232 

Planmäßige Abschreibungen  16.004  2.885  148  9.870  28.907  –656  28.251 

Außerplanmäßige Abschreibungen  2.501  34  2  371  2.908  3  2.911 

Zuschreibungen  60  4  2  557  623  –  623 

Segmentergebnis 

(Operatives Ergebnis)  17.153  1.588  281  5.656  24.677  –2.553  22.124 

Ergebnis aus nach der 

Equity-Methode bewerteten 

Beteiligungen  2.186  97  3  109  2.395  –  2.395 

Zinsergebnis und 

Übriges Finanzergebnis  2.268  98  –4  –184  2.179  –4.655  –2.476 

At Equity bewertete Anteile  10.731  1.084  18  836  12.668  –  12.668 

Investitionen in Immaterielle 

Vermögenswerte, Sachanlagen 

und Als Finanzinvestition 

gehaltene Immobilien  20.125  1.907  84  217  22.334  338  22.672 

    

B E R IC H TS S EG M E N TE  2 0 2 1  

Mio. €  

Pkw und 

leichte 

Nutzfahrzeuge  Nutzfahrzeuge  

Power 

Engineering  

Finanzdienst- 

leistungen  

Summe 

Segmente  Überleitung  

Volkswagen 

Konzern 
               

Umsatzerlöse mit externen Dritten  176.492  29.046  3.277  41.006  249.821  379  250.200 

Umsatzerlöse mit 

anderen Segmenten  16.274  1.046  1  2.957  20.278  –20.278  – 

Umsatzerlöse  192.767  30.092  3.278  43.963  270.099  –19.899  250.200 

Planmäßige Abschreibungen  15.848  2.617  245  9.159  27.870  –588  27.282 

Außerplanmäßige Abschreibungen  140  164  13  539  856  1  857 

Zuschreibungen  125  50  1  614  790  –54  736 

Segmentergebnis 

(Operatives Ergebnis)  14.614  134  45  6.045  20.838  –1.563  19.275 

Ergebnis aus nach der 

Equity-Methode bewerteten 

Beteiligungen  1.808  433  –9  89  2.321  –  2.321 

Zinsergebnis und 

Übriges Finanzergebnis  3.804  –142  –4  –154  3.504  –4.974  –1.470 

At Equity bewertete Anteile  10.645  1.035  37  814  12.531  –  12.531 

Investitionen in Immaterielle 

Vermögenswerte, Sachanlagen 

und Als Finanzinvestition 

gehaltene Immobilien  16.329  1.596  68  159  18.152  346  18.498 
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Ü B E R L E ITU NG S R E CH N UNG  

Mio. €  2022  2021 
     

Segmentumsätze  300.299  270.099 

Nicht zugeordnete Bereiche  1.405  1.290 

Konzernfinanzierung  27  27 

Konsolidierung/Holdingfunktion  –22.498  –21.216 

Konzernumsätze  279.232  250.200 

     

Segmentergebnis (Operatives Ergebnis)  24.677  20.838 

Nicht zugeordnete Bereiche  –2  –36 

Konzernfinanzierung  –37  –18 

Konsolidierung/Holdingfunktion  –2.514  –1.509 

Operatives Ergebnis  22.124  19.275 

Finanzergebnis  –81  851 

Konzernergebnis vor Steuern  22.044  20.126 

    

 

N A CH  R EG ION E N  2 0 2 2 

Mio. €  Deutschland  

Europa/Übrige 

Märkte¹  Nordamerika  Südamerika  

Asien- 

Pazifik  

Sicherungs- 

geschäfte 

Umsatzerlöse  Gesamt 
               

Umsatzerlöse mit externen Dritten  49.054  105.475  60.077  15.476  51.444  –2.294  279.232 

Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, 

Vermietete Vermögenswerte und 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien  119.386  47.661  32.517  2.709  4.848  –  207.121 

 
1 Ohne Deutschland. 

 

N A CH  R EG ION E N  2 0 2 1 

Mio. €  Deutschland  

Europa/Übrige 

Märkte¹  Nordamerika  Südamerika  

Asien- 

Pazifik  

Sicherungs- 

geschäfte 

Umsatzerlöse  Gesamt 
               

Umsatzerlöse mit externen Dritten  44.452  101.118  45.305  11.039  48.672  –386  250.200 

Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, 

Vermietete Vermögenswerte und 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien  113.153  47.697  34.274  2.519  4.054  –  201.697 

 
1 Ohne Deutschland. 

 

Die Zurechnung der Umsatzerlöse zu den Regionen folgt dem Bestimmungslandprinzip. 

Die Allokation regionsübergreifender konzerninterner Sachverhalte in Bezug auf das Segmentvermögen 

wird einheitlich gemäß den wirtschaftlichen Eigentumsverhältnissen dargestellt. 
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

1. Umsatzerlöse 

S TR U K TU R DE R  U MS A TZ ER L Ö S E D ES KO N Z E R NS  2022  

Mio. €  

Pkw und leichte 

Nutzfahrzeuge  

Nutz- 

fahrzeuge  

Power 

Engineering  

Finanzdienst- 

leistungen  

Summe 

Segmente  Überleitung  

Volkswagen 

Konzern 
               

Fahrzeuge  160.562  25.542  –  0  186.104  –14.657  171.447 

Originalteile  14.970  6.759  –  –  21.729  –160  21.570 

Gebrauchtfahrzeuge 

und Fremdprodukte  11.474  2.334  –  20.485  34.293  –3.650  30.643 

Motoren, Aggregate 

und Teilelieferungen  12.313  858  –  –  13.171  –65  13.105 

Power Engineering  –  –  3.565  –  3.565  –1  3.564 

Motorräder  915  –  –  –  915  –  915 

Vermiet- und Leasinggeschäft  764  1.693  0  16.669  19.126  –1.231  17.895 

Zinsen und ähnliche Erträge  285  1  –  8.873  9.160  –418  8.742 

Sicherungsgeschäfte Umsatzerlöse  –2.220  –20  –  –  –2.241  –53  –2.294 

Sonstige Umsatzerlöse  11.306  2.349  –  821  14.476  –831  13.645 

  210.371  39.516  3.565  46.847  300.299  –21.067  279.232 

    

S TR U K TU R DE R  U MS A TZ ER L Ö S E D ES KO N Z E R NS  2021  

Mio. €  

Pkw und leichte 

Nutzfahrzeuge  

Nutz- 

fahrzeuge  

Power 

Engineering  

Finanzdienst- 

leistungen  

Summe 

Segmente  Überleitung  

Volkswagen 

Konzern 
               

Fahrzeuge  143.473  19.029  –  –  162.502  –14.435  148.067 

Originalteile  13.353  4.800  –  –  18.153  –138  18.015 

Gebrauchtfahrzeuge 

und Fremdprodukte  12.018  1.887  –  20.160  34.065  –3.201  30.864 

Motoren, Aggregate 

und Teilelieferungen  12.188  723  –  –  12.911  –58  12.853 

Power Engineering  –  –  3.278  –  3.278  –1  3.276 

Motorräder  732  –  –  –  732  –  732 

Vermiet- und Leasinggeschäft  785  1.686  0  15.171  17.642  –1.167  16.474 

Zinsen und ähnliche Erträge  209  5  –  7.856  8.070  –349  7.721 

Sicherungsgeschäfte Umsatzerlöse  –365  –42  –  0  –407  22  –386 

Sonstige Umsatzerlöse  10.375  2.004  –  775  13.154  –571  12.583 

  192.767  30.092  3.278  43.963  270.099  –19.899  250.200 
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Im Rahmen der Segmentberichterstattung sind die Umsatzerlöse des Konzerns nach Segmenten und 

Märkten dargestellt. 

Die Sonstigen Umsatzerlöse umfassen unter anderem Erlöse aus Werkstattleistungen sowie Lizenzeinnahmen. 

Von den in der abgelaufenen Periode realisierten Umsatzerlösen waren Umsatzerlöse in Höhe von 

8.045 Mio. € (Vorjahr: 6.877 Mio. €) in den vertraglichen Verbindlichkeiten am 1. Januar 2022 enthalten. 

Die in der abgelaufenen Periode realisierten Umsatzerlöse umfassen Leistungsverpflichtungen in Höhe von 

718 Mio. € (Vorjahr: 575 Mio. €) die bereits in einer früheren Periode erfüllt wurden. 

Neben den im Segment Power Engineering bestehenden Leistungsverpflichtungen von 3.939 Mio. € 

(Vorjahr: 3.260 Mio. €), von denen im Wesentlichen eine Erfüllung beziehungsweise Umsatzrealisation bis 

zum 31. Dezember 2023 erwartet wird, betreffen die darüber hinaus im Volkswagen Konzern zum Bilanzstich-

tag noch unerfüllten Leistungsverpflichtungen zum weitaus überwiegenden Teil Fahrzeugauslieferungen. 

Diese Auslieferungen sind zum Aufstellungszeitpunkt zum großen Teil bereits erfolgt beziehungsweise erfol-

gen im ersten Quartal 2023. Im Rahmen der Ermittlung der Beträge für den Bereich Power Engineering wurden 

sowohl Verträge, die eine Laufzeit von bis zu einem Jahr haben, als auch Dienstleistungsverträge, bei denen 

der Volkswagen Konzern Umsatzerlöse jeweils genau in der Höhe realisiert, wie der Kunde von den Leistungen 

des Unternehmens profitiert, berücksichtigt. Im Fall von variablen Gegenleistungen werden Umsatzerlöse 

nur in dem Umfang realisiert, wie eine ausreichende Sicherheit gegeben ist, dass diese Umsätze nachträglich 

nicht zurückgenommen beziehungsweise negativ korrigiert werden müssen. 

2. Kosten der Umsatzerlöse 

In den Kosten der Umsatzerlöse sind die dem Finanzdienstleistungsgeschäft zuzuordnenden Zinsaufwen-

dungen in Höhe von 3.323 Mio. € (Vorjahr: 1.984 Mio. €) ausgewiesen. 

Die Kosten der Umsatzerlöse enthalten außerplanmäßige Abschreibungen auf Immaterielle Vermögens-

werte (im Wesentlichen Entwicklungskosten), Sachanlagen (im Wesentlichen Andere Anlagen, Betriebs- 

und Geschäftsausstattung) und Vermietvermögen in Höhe von 843 Mio. € (Vorjahr: 805 Mio. €). Die außerplan-

mäßigen Abschreibungen des Berichtsjahres auf Immaterielle Vermögenswerte und das Sachanlagevermögen 

in Höhe von insgesamt 572 Mio. € (Vorjahr: 344 Mio. €) resultieren vor allem aus verringerten Nutzungswerten 

verschiedener Produkte im Segment Pkw und leichte Nutzfahrzeuge aufgrund von Markt- und Wechsel-

kursrisiken sowie insbesondere erwarteten Volumenrückgängen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen 

auf Vermietete Vermögenswerte in Höhe von 270 Mio. € (Vorjahr: 461 Mio. €) sind im Wesentlichen dem 

Segment Finanzdienstleistungen zuzuordnen. Sie ergeben sich aus den fortlaufend aktualisierten internen 

und externen Informationen, die in die Restwertprognosen der Fahrzeuge eingehen. Davon betreffen 

10 Mio. € (Vorjahr: 27 Mio. €) kurzfristige Vermögenswerte. 

Erfolgsbezogene Zuwendungen der öffentlichen Hand beliefen sich im laufenden Geschäftsjahr auf 

457 Mio. € (Vorjahr: 985 Mio. €) und wurden grundsätzlich den Funktionsbereichen zugeordnet. 

3. Vertriebskosten 

Zu den Vertriebskosten in Höhe von 19,8 Mrd. € (Vorjahr: 19,2 Mrd. €) zählen neben Sachgemein- und Per-

sonalkosten sowie Abschreibungen des Vertriebsbereichs die angefallenen Versand-, Werbe- und Verkaufs-

förderungskosten. 

4. Verwaltungskosten 

Die Verwaltungskosten von 11,7 Mrd. € (Vorjahr: 10,4 Mrd. €) beinhalten im Wesentlichen Sachgemein- und  

Personalkosten sowie die auf den Verwaltungsbereich entfallenden Abschreibungen. 
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5. Sonstige betriebliche Erträge 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte  1.512  1.754 

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und abgegrenzten Schulden  988  1.236 

Erträge aus Derivaten im Hedge Accounting  892  339 

Erträge aus Derivaten nicht im Hedge Accounting Finanzdienstleistungsbereich  2.001  572 

Erträge aus Sonstigen Sicherungen  5.396  3.547 

Erträge aus Wechselkursveränderungen  3.640  2.610 

Erträge aus dem Verkauf von Werbematerial  339  398 

Erträge aus Weiterberechnungen  1.099  1.040 

Erträge aus Investment Property  30  10 

Gewinne aus Anlageabgängen und Zuschreibungen auf Anlagevermögen  724  771 

Übrige betriebliche Erträge  2.616  2.455 

  19.238  14.731 

    

 

Die Erträge aus Wechselkursveränderungen enthalten überwiegend Gewinne aus Kursveränderungen zwi-

schen Entstehungs- und Zahlungszeitpunkt von Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten sowie 

Kursgewinne aus der Bewertung zum Stichtagskurs. Daraus resultierende Kursverluste werden unter den 

Sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. 

Die Erträge aus Sonstigen Sicherungen enthalten überwiegend Kursgewinne aus der Marktbewertung von 

derivativen Finanzinstrumenten zur Währungs- und Rohstoffsicherung des Konzernbereichs Automobile, 

die nicht in einer Sicherungsbeziehung designiert sind. Kursverluste werden in den Sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen ausgewiesen. 

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  345  294 

Wertberichtigungen auf sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte  2.756  1.632 

Aufwendungen aus Derivaten im Hedge Accounting  971  869 

Aufwendungen aus Derivaten nicht im Hedge Accounting Finanzdienstleistungsbereich  1.309  404 

Aufwendungen aus Sonstigen Sicherungen  2.417  1.091 

Aufwendungen aus Wechselkursveränderungen  3.762  1.909 

Aufwendungen aus Weiterberechnungen  833  653 

Aufwendungen für Aufhebungsverträge  280  333 

Verluste aus Anlageabgängen  321  253 

Übrige betriebliche Aufwendungen  4.818  5.611 

  17.812  13.049 

    

 

In den Wertberichtigungen auf Sonstige Forderungen und Sonstige Vermögenswerte sind Wertberichtigungen 

auf Forderungen aus Langfristfertigung in Höhe von 0,3 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) enthalten. Die Wertbe-

richtigungen auf sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte beinhalten zudem Aufwendungen im 

Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt (siehe Angabe „Wesentliche Ereignisse“). 
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Die Aufwendungen aus Sonstigen Sicherungen enthalten überwiegend Kursverluste aus der Marktbewer-

tung von derivativen Finanzinstrumenten zur Währungs- und Rohstoffsicherung des Konzernbereichs  

Automobile, die nicht in einer Sicherungsbeziehung designiert sind. Kursgewinne werden in den Sonstigen 

betrieblichen Erträgen ausgewiesen.  

Die Übrigen betrieblichen Aufwendungen umfassen unter anderem die Aufwendungen im Zusammen-

hang mit der Dieselthematik (siehe Angabe „Wesentliche Ereignisse"). 

7. Ergebnis aus At Equity bewerteten Anteilen 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Erträge aus At Equity bewerteten Anteilen  2.950  2.669 

davon aus Gemeinschaftsunternehmen  2.886  2.364 

davon aus assoziierten Unternehmen  64  306 

Aufwendungen aus At Equity bewerteten Anteilen  554  349 

davon aus Gemeinschaftsunternehmen  187  236 

davon aus assoziierten Unternehmen  367  113 

  2.395  2.321 

    

8. Zinsergebnis 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Zinserträge  1.325  810 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  1.325  810 

Zinsaufwendungen  –442  –1.818 

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen  –938  –1.449 

Ergebnis aus der Bewertung von Fair-Value-Hedges  1  –27 

Aufwendungen aus der Aufzinsung von Leasingverbindlichkeiten  –158  –168 

Ergebnis aus der Auf-/Abzinsung von sonstigen langfristigen Schulden  1.203  180 

Nettozinsen auf die Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen  –549  –354 

Zinsergebnis  883  –1.007 

    
 

Das positive Ergebnis aus der Auf-/Abzinsung von sonstigen langfristigen Schulden im Geschäftsjahr 2022 

resultiert im Wesentlichen aus Anpassungen der Zinssätze zur Bewertung von langfristigen Rückstellungen. 
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9. Übriges Finanzergebnis 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen  55  43 

Aufwendungen aus Verlustübernahmen  –52  –81 

Sonstige Erträge aus Beteiligungen  168  315 

Sonstige Aufwendungen aus Beteiligungen  –2.270  –210 

Erträge und Aufwendungen aus Wertpapieren und Ausleihungen  –1.013  164 

Realisierte Fremdwährungserträge aus Darlehensforderungen und -verbindlichkeiten  1.227  753 

Realisierte Fremdwährungsaufwendungen aus Darlehensforderungen und -verbindlichkeiten  –985  –928 

Erträge und Aufwendungen aus Bewertungseffekten und Wertberichtigung von Finanzinstrumenten  166  94 

Erträge und Aufwendungen aus Fair Value Änderungen von Sicherungsgeschäften/Derivaten 

außerhalb Hedge Accounting  –662  –648 

Erträge und Aufwendungen aus Fair Value Änderungen von Sicherungsgeschäften/Derivaten 

innerhalb Hedge Accounting  7  36 

Übriges Finanzergebnis  –3.359  –463 

    

 

Die im Geschäftsjahr 2022 ausgewiesenen Sonstigen Aufwendungen aus Beteiligungen umfassen im Wesent-

lichen die vollständige Wertberichtigung der Anteile an Argo AI in Höhe von 1,9 Mrd. €. Siehe hierzu auch 

Angabe „Wesentliche Ereignisse“. 

Die Erträge und Aufwendungen aus Wertpapieren und Ausleihungen resultieren überwiegend aus nega-

tiven Fondsergebnissen aufgrund der Turbulenzen auf den Kapitalmärkten infolge des Russland-Ukraine-

Konflikts.  

Die Erträge und Aufwendungen aus Fair Value Änderungen von Sicherungsgeschäften/Derivaten außerhalb 

Hedge Accounting beinhalten Aufwendungen aus der Bewertung der Optionen im Zusammenhang mit dem 

Erwerb von Europcar in Höhe von 0,3 Mrd. € (siehe Angabe „Wesentliche Ereignisse“). Im Vorjahr waren im 

Wesentlichen Aufwendungen aus der Bewertung und Realisierung von Termingeschäften auf neue Anteile an 

QuantumScape in Höhe von 0,6 Mrd. € enthalten. 
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10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

Z US A M M E NS E TZ UN G D ES  S TE U E R E RTR A G S U ND  - A U FW AN DS  

Mio. €  2022  2021 
     

Tatsächlicher Steueraufwand Inland  1.180  1.230 

Tatsächlicher Steueraufwand Ausland  4.082  3.382 

Tatsächliche Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  5.262  4.612 

davon periodenfremde Erträge (–)/Aufwendungen (+)  666  310 

Latenter Steuerertrag (–)/-aufwand (+) Inland  3.323  1.072 

Latenter Steuerertrag (–)/-aufwand (+) Ausland  –2.377  –986 

Latenter Steuerertrag (–)/-aufwand (+)  946  86 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  6.208  4.698 

    

 

Der gesetzliche Körperschaftsteuersatz in Deutschland für den Veranlagungszeitraum 2022 betrug 15 %. Hieraus  

resultiert, einschließlich Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag, eine Steuerbelastung von 30,0 % (Vorjahr: 

30,0 %). 

Für die Bewertung der latenten Steuern wird im deutschen Organkreis ein Steuersatz in Höhe von 30,0 % 

(Vorjahr: 30,0 %) angewandt. 

Die angewandten lokalen Ertragsteuersätze für ausländische Gesellschaften variieren zwischen 0 % und 

46 % (Vorjahr: 0 % und 50 %). Bei gespaltenen Steuersätzen wird der Thesaurierungssteuersatz angewandt. 

Die Realisierung steuerlicher Verlustvorträge aus Vorjahren führte im Jahr 2022 zu einer Minderung 

der laufenden Steuern vom Einkommen und vom Ertrag von 1.013 Mio. € (Vorjahr: 700 Mio. €). 

Die steuerlichen Verlustvorträge sowie der Verfall der nicht nutzbaren Verlustvorträge haben sich wie folgt 

entwickelt: 

 

  

B I S H E R  N OC H  N IC H T G E N UT Z TE  

S T E UE R L IC H E  

V E R L U ST V OR TR Ä G E   

D A V ON  N IC H T N U TZ BA R E  

S T E UE R L IC H E  

V E R L U ST V OR TR Ä G E  

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2021 
         

Unverfallbare steuerliche Verlustvorträge  13.178  16.934  4.512  4.374 

Verfallbar innerhalb der nächsten 10 Jahre  3.556  2.747  1.199  1.595 

Verfallbar in mehr als 10 Jahren  11.002  11.760  1.335  7.057 

Gesamt  27.736  31.441  7.045  13.026 

    

Aufgrund der Nutzung bisher nicht berücksichtigter steuerlicher Verluste und Steuergutschriften aus früheren 

Perioden mindert sich der tatsächliche Ertragsteueraufwand im laufenden Geschäftsjahr um 139 Mio. € 

(Vorjahr: 32 Mio. €). Der Betrag des latenten Steueraufwands mindert sich um 1.687 Mio. € (Vorjahr: 

305 Mio. €) aufgrund bisher nicht berücksichtigter steuerlicher Verluste und Steuergutschriften einer früheren 

Periode. Der latente Steueraufwand aus der Abwertung eines latenten Steueranspruchs beträgt 70 Mio. € 

(Vorjahr: 24 Mio. €). Der latente Steuerertrag aus der Zuschreibung eines latenten Steueranspruchs beträgt 

34 Mio. € (Vorjahr: 381 Mio. €). 

Die von verschiedenen Staaten gewährten Steuerguthaben betragen 493 Mio. € (Vorjahr: 578 Mio. €). 

In der Bilanz wurde kein latenter Steueranspruch erfasst für abzugsfähige temporäre Differenzen in Höhe 

von 2.262 Mio. € (Vorjahr: 2.157 Mio. €) und für Steuergutschriften, die innerhalb der nächsten 20 Jahre 

verfallen würden, in Höhe von 159 Mio. € (Vorjahr: 208 Mio. €).  
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In Höhe von 265 Mio. € (Vorjahr: 200 Mio. €) wurden latente Steuerschulden für temporäre Differenzen  

sowie für nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften der Volkswagen AG wegen bestehender 

Kontrolle nach IAS 12.39 nicht bilanziert. 

Aus Steuersatzänderungen resultierten konzernweit latente Steueraufwendungen in Höhe von 31 Mio. € 

(Vorjahr: 42 Mio. €). 

Latente Steueransprüche in Höhe von 1.731 Mio. € (Vorjahr: 12.044 Mio. €) wurden aktiviert, ohne dass 

diesen passive latente Steuern in entsprechender Höhe gegenüberstehen. Im Geschäftsjahr 2021 wurden die 

bestehenden aktiven latenten Steuern der Gesellschaften des deutschen Organkreises, die aufgrund der positiven 

Ergebnisse der Vergangenheit aktiviert worden waren, in diese Betrachtung miteinbezogen. Die betroffenen 

Gesellschaften erwarten nach Verlusten im aktuellen Geschäftsjahr oder im Vorjahr in Zukunft positive steuer-

liche Einkünfte. 

In Höhe von insgesamt 2.279 Mio. € (Vorjahr: 7.281 Mio. €) wurden latente Steuern in der Bilanz eigenkapital-

erhöhend berücksichtigt, die auf direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen entfallen. Davon 

betreffen – 6 Mio. € (Vorjahr: 27 Mio. €) Minderheitenanteile. Im Geschäftsjahr 2022 wurden latente Steuerer-

träge auf direkt im Eigenkapital erfasste Neubewertungen aus Pensionsplänen in Höhe von 2 Mio. € (Vor-

jahr: 10 Mio. €) ergebnisneutral reklassifiziert. Im laufenden Geschäftsjahr und im Vorjahr gab es Effekte aus 

Kapitaltransaktionen mit Minderheiten. Die Entwicklung der latenten Steuern nach Sachverhalten ist in der 

Gesamtergebnisrechnung dargestellt. 

Im Geschäftsjahr 2022 wurden aus Eigenkapitalbeschaffungskosten resultierende Steuereffekte in Höhe 

von 3 Mio. € dem Eigenkapital gutgeschrieben (Vorjahr angepasst: 0 Mio. €). 

 

LATENTE STEUERN NACH  BI LANZPOSTEN  

Auf Ansatz- und Bewertungsunterschiede bei den einzelnen Bilanzposten und auf steuerliche Verlustvor-

träge entfielen die folgenden bilanzierten aktiven und passiven latenten Steuern: 

 

  A K TI V E  L A T E N TE  ST E UE R N   P A S S IV E  L A TE N T E  S T E U E R N  

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2021 
         

Immaterielle Vermögenswerte  1.170  1.113  13.698  12.477 

Sachanlagen und Vermietete Vermögenswerte  5.236  5.216  8.190  8.729 

Langfristige Finanzanlagen  55  135  193  301 

Vorräte  2.073  2.106  979  801 

Forderungen und sonstige Vermögenswerte 

(inklusive Finanzdienstleistungsbereich)  2.097  1.775  10.069  9.516 

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte  4.077  4.455  76  24 

Pensionsrückstellungen  4.674  9.350  92  29 

Verbindlichkeiten und sonstige Rückstellungen  13.968  14.269  5.644  5.298 

Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern aus temporären Differenzen  –236  –203  –  – 

Temporäre Differenzen nach Wertberichtigungen  33.115  38.215  38.941  37.175 

Steuerliche Verlustvorträge nach Wertberichtigungen  5.394  4.783  –  – 

Tax Credits nach Wertberichtigungen  330  374  –  – 

Wert vor Konsolidierung und Saldierung  38.839  43.372  38.941  37.175 

davon entfallen auf langfristige Vermögenswerte und Schulden  25.388  29.284  31.167  29.556 

Saldierung  29.070  32.649  29.070  32.649 

Konsolidierung  3.151  2.670  862  605 

Bilanzansatz  12.921  13.393  10.734  5.131 
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Nach IAS 12 sind latente Steuerforderungen und -verbindlichkeiten zu saldieren, sofern sie gegenüber der glei-

chen Steuerbehörde bestehen und fristenkongruent sind. 

Der ausgewiesene Steueraufwand des Jahres 2022 von 6.208 Mio. € (Vorjahr: 4.698 Mio. €) war um 

405 Mio. € niedriger (Vorjahr: 1.340 Mio. €) als der erwartete Steueraufwand von 6.613 Mio. €, der sich bei 

Anwendung eines Konzernsteuersatzes von 30,0 % (Vorjahr: 30,0 %) auf das Vorsteuerergebnis des Konzerns 

ergeben würde. 

Ü B E R L E ITU NG  V O M E RWA R TE TE N  Z UM  A US G EW IE S E N E N E TRA G S TE U E RAU F W A N D 

Mio. €  2022  2021 
     

Ergebnis vor Ertragsteuern  22.044  20.126 

Erwarteter Ertragsteuerertrag (–)/-aufwand (+) 

(Steuersatz 30,0 %; Vorjahr 30,0 %)  6.613  6.038 

Überleitung:     

Abweichende ausländische Steuerbelastung  –561  –1.002 

Steueranteil für:     

steuerfreie Erträge  –1.398  –1.078 

steuerlich nicht abzugsfähige Aufwendungen  1.101  1.041 

Effekte aus Verlustvorträgen  –1.247  –221 

permanente bilanzielle Differenzen  382  –326 

Steuergutschriften  –96  –133 

Periodenfremde Steuern  688  262 

Effekte aus Steuersatzänderungen  31  42 

Nicht anrechenbare Quellensteuer  369  285 

Sonstige Steuereffekte  326  –210 

Ausgewiesener Ertragsteueraufwand  6.208  4.698 

Effektiver Steuersatz in %  28,2  23,3 
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11. Ergebnis je Aktie 

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie errechnet sich aus der Division des Ergebnisanteils der Aktionäre der 

Volkswagen AG und der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der sich während des Geschäftsjahres in 

Umlauf befindenden Stamm- und Vorzugsaktien. Da in den Jahren 2022 und 2021 keine Sachverhalte vor-

lagen, aus denen Verwässerungseffekte auf die Anzahl der Aktien resultierten, entspricht das verwässerte 

Ergebnis je Aktie dem unverwässerten Ergebnis je Aktie. 

Gemäß § 27 Abs. 2 Ziffer 3 der Satzung der Volkswagen AG steht der Vorzugsaktie eine um 0,06 € höhere 

Dividende als der Stammaktie zu. 

 

    2022  2021 
       

Gewichtete durchschnittliche Anzahl von:       

Stammaktien – unverwässert/verwässert  Stück  295.089.818  295.089.818 

Vorzugsaktien – unverwässert/verwässert  Stück  206.205.445  206.205.445 

       

Ergebnis nach Steuern  Mio. €  15.836  15.428 

Ergebnisanteil von Minderheiten  Mio. €  393  46 

Ergebnisanteil der Hybridkapitalgeber der Volkswagen AG  Mio. €  576  539 

Ergebnisanteil der Aktionäre der Volkswagen AG  Mio. €  14.867  14.843 

davon Ergebnisanteil der Stammaktien – unverwässert/verwässert  Mio. €  8.744  8.730 

davon Ergebnisanteil der Vorzugsaktien – unverwässert/verwässert  Mio. €  6.123  6.113 

       

Ergebnis je Stammaktie – unverwässert/verwässert  €  29,63  29,59 

Ergebnis je Vorzugsaktie – unverwässert/verwässert  €  29,69  29,65 
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Erläuterungen zur Bilanz 

12. Immaterielle Vermögenswerte 

E N TW IC KL UN G  D E R IM MA TE R IE L L E N  V E R M Ö G E NSW E R TE  VO M 1 .  JA NU A R  ZU M  3 1 .  D EZE M B E R  2 0 2 2  

Mio. €  Markennamen  Goodwill  

Aktivierte 

Entwicklungs- 

kosten für in 

Entwicklung 

befindliche 

Produkte  

Aktivierte 

Entwicklungs- 

kosten für 

derzeit 

genutzte 

Produkte  

Sonstige 

immaterielle 

Vermögenswerte  Gesamt 
             

Anschaffungs-/Herstellungskosten 

Stand am 01.01.2022  17.661  26.203  10.287  44.806  13.789  112.745 

Währungsänderungen  –22  –17  16  –125  155  7 

Änderungen Konsolidierungskreis  5  75  1  40  110  232 

Zugänge  –  –  9.057  666  1.945  11.668 

Umbuchungen  0  –  –1.728  1.738  55  65 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  0  –  4  65  30  99 

Abgänge  11  50  33  2.111  560  2.764 

Stand am 31.12.2022  17.633  26.211  17.595  44.949  15.464  121.853 

Abschreibungen 

Stand am 01.01.2022  89  29  88  26.120  8.731  35.056 

Währungsänderungen  0  0  0  –118  29  –89 

Änderungen Konsolidierungskreis  –  –  –  7  9  16 

Zugänge planmäßig  2  –  –  5.058  1.111  6.171 

Zugänge außerplanmäßig  16  30  21  65  15  147 

Umbuchungen  –  –  0  1  –5  –4 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –  –  0  18  25  43 

Abgänge  2  50  15  2.095  481  2.642 

Zuschreibungen  –  –  –  –  –  – 

Stand am 31.12.2022  105  9  93  29.021  9.385  38.612 

Nettobuchwert am 31.12.2022  17.528  26.202  17.502  15.929  6.079  83.241 
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E N TW IC KL UN G  D E R IM MA TE R IE L L E N  V E R M Ö G E NSW E R TE  VO M 1 .  JA NU A R  ZU M  3 1 .  D EZE M B E R  2 0 2 1  

Mio. €  Markennamen  Goodwill  

Aktivierte 

Entwicklungs- 

kosten für in 

Entwicklung 

befindliche 

Produkte  

Aktivierte 

Entwicklungs- 

kosten für 

derzeit 

genutzte 

Produkte  

Sonstige 

immaterielle 

Vermögenswerte  Gesamt 
             

Anschaffungs-/Herstellungskosten 

Stand am 01.01.2021  16.911  23.318  6.438  41.316  10.334  98.317 

Währungsänderungen  14  82  35  312  194  636 

Änderungen Konsolidierungskreis  736  2.835  215  235  2.380  6.402 

Zugänge  –  –  6.513  1.323  1.223  9.059 

Umbuchungen  –  –  –2.904  2.904  35  35 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –  22  1  146  18  188 

Abgänge  –  11  10  1.138  358  1.517 

Stand am 31.12.2021  17.661  26.203  10.287  44.806  13.789  112.745 

Abschreibungen 

Stand am 01.01.2021  83  –  87  22.133  8.046  30.349 

Währungsänderungen  0  0  0  185  53  238 

Änderungen Konsolidierungskreis  –  –  –  –63  –14  –77 

Zugänge planmäßig  0  –  –  4.987  842  5.829 

Zugänge außerplanmäßig  6  39  8  56  25  133 

Umbuchungen  –  –  –  0  –2  –1 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –  –  –  110  16  127 

Abgänge  –  11  7  1.068  204  1.289 

Zuschreibungen  –  –  –  0  –  0 

Stand am 31.12.2021  89  29  88  26.120  8.731  35.056 

Nettobuchwert am 31.12.2021  17.572  26.174  10.199  18.685  5.058  77.689 

    

 

Die Sonstigen immateriellen Vermögenswerte umfassen insbesondere Konzessionen, erworbene Kunden-

stämme und Händlerbeziehungen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen. 
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Die Aufteilung der Markennamen und Goodwill auf die Geschäftssegmente ist in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Markennamen nach Geschäftssegmenten     

Porsche  13.823  13.823 

Scania Vehicles and Services  878  949 

MAN Truck & Bus  1.127  1.127 

MAN Energy Solutions  415  415 

Navistar  813  771 

Ducati  404  404 

Übrige  68  84 

  17.528  17.572 

Goodwill nach Geschäftssegmenten     

Porsche  18.825  18.825 

Scania Vehicles and Services  2.548  2.749 

MAN Truck & Bus  587  587 

MAN Energy Solutions  263  264 

Navistar  3.101  2.917 

Ducati  290  290 

ŠKODA  168  163 

Porsche Holding Salzburg  126  127 

Übrige  294  252 

  26.202  26.174 

    

 

Der Werthaltigkeitstest der ausgewiesenen Goodwill und Markennamen basiert grundsätzlich auf dem Nut-

zungswert, der auf Ebene der jeweiligen Marke ermittelt wurde. Dabei werden Kapitalkostensätze basierend 

auf dem Zinssatz für risikofreie Anlagen, der Marktrisikoprämie und dem Fremdkapitalzinssatz zugrunde 

gelegt. Für die zahlungsmittelgenerierende Einheit Porsche entspricht der erzielbare Betrag dem beizule-

genden Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten. Dieser wird anhand des Börsenkurses der Porsche AG Aktie 

ermittelt. Zum generellen Vorgehen und den wesentlichen Annahmen wird auf die Ausführungen in der 

Angabe „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ zu Immateriellen Vermögenswerten verwiesen. 

Darüber hinaus waren für die Marken mit wesentlichen bilanzierten Markennamen und Goodwill noch 

die folgenden Aspekte von Bedeutung: 

Im Berichtssegment Nutzfahrzeuge ist für alle zahlungsmittelgenerierenden Einheiten eine Ausweitung 

der Elektromobilität in der Fünfjahresplanung hinterlegt. Der Grundstein für die Elektrifizierung der Nutzfahr-

zeugbranche in Europa wurde im Geschäftsjahr 2022 mit der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens 

Milence gelegt. Zweck des Gemeinschaftsunternehmens, das die TRATON GROUP zusammen mit Daimler Truck 

und der Volvo Group gegründet hat, ist der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für schwere Lkw und Reisebusse.  

Weiterhin sind bei MAN Truck & Bus im Planungszeitraum positive Auswirkungen aus dem im Geschäfts-

jahr 2022 initiierten Programm zur Neuausrichtung eingeplant. Des Weiteren soll Navistar zu neuer Stärke 

geführt werden. Die Maßnahmen dazu reichen von der Nutzung der leistungsstarken Komponenten- und 

Technologie-Organisation innerhalb der TRATON GROUP über den Ausbau des Financial Services Geschäfts bis 

hin zum noch wirksameren Einsatz eines der größten unabhängigen Händler- und Service-Netzwerke auf dem 

nordamerikanischen Markt, über das Navistar schon heute verfügt.  

Die Werthaltigkeit aller zahlungsmittelgenerierender Einheiten ist auch bei einer Variation der Wachstums-

prognose hinsichtlich der ewigen Rente von – 0,5 %-Punkten beziehungsweise des Diskontierungssatzes von 

+1 %-Punkten gegeben. 
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Die Forschungs- und Entwicklungskosten haben sich wie folgt entwickelt: 

 

Mio. €  2022  2021  % 
       

Forschungs- und Entwicklungskosten gesamt  18.908  15.583  21,3 

davon: aktivierte Entwicklungskosten  9.723  7.843  24,0 

Aktivierungsquote in %  51,4  50,3   

Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten  5.144  5.050  1,9 

Ergebniswirksam verrechnete Forschungs- und Entwicklungskosten  14.329  12.790  12,0 

    

13. Sachanlagen 

E N TW IC KL UN G  D E R S ACH A NL A G E N  V O M  1.  JANU A R  Z U M 31.  D E Z E M B E R  2 0 2 2  

Mio. €  

Grundstücke, 

grundstücks- 

gleiche Rechte 

und Bauten 

einschließlich der 

Bauten auf 

fremden 

Grundstücken  

Technische 

Anlagen 

und 

Maschinen  

Andere 

Anlagen, 

Betriebs- und 

Geschäfts- 

ausstattung  

Geleistete 

Anzahlungen 

und Anlagen 

im Bau  Gesamt 
           

Anschaffungs-/Herstellungskosten 

Stand am 01.01.2022  48.281  52.144  88.111  7.645  196.181 

Währungsänderungen  158  314  697  70  1.240 

Änderungen Konsolidierungskreis  18  10  27  21  77 

Zugänge  2.065  1.240  2.858  6.698  12.861 

Umbuchungen  1.117  1.702  1.489  –4.373  –65 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  21  39  –14  0  45 

Abgänge  830  1.439  1.985  71  4.325 

Stand am 31.12.2022  50.789  53.934  91.212  9.991  205.925 

Abschreibungen 

Stand am 01.01.2022  21.083  40.103  71.296  4  132.486 

Währungsänderungen  83  270  592  0  945 

Änderungen Konsolidierungskreis  –48  34  12  0  –2 

Zugänge planmäßig  2.250  3.175  6.379  –  11.804 

Zugänge außerplanmäßig  154  132  132  6  425 

Umbuchungen  13  8  –17  0  4 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  9  9  –2  –  16 

Abgänge  426  1.336  1.823  –3  3.583 

Zuschreibungen  16  1  8  3  29 

Stand am 31.12.2022  23.083  42.377  76.565  10  142.035 

Nettobuchwert am 31.12.2022  27.705  11.557  14.647  9.981  63.890 
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E N TW IC KL UN G  D E R S ACH A NL A G E N  V O M  1.  JANU A R  Z U M 31.  D E Z E M B E R  2 0 2 1  

Mio. €  

Grundstücke, 

grundstücks- 

gleiche Rechte 

und Bauten 

einschließlich der 

Bauten auf 

fremden 

Grundstücken  

Technische 

Anlagen 

und 

Maschinen  

Andere 

Anlagen, 

Betriebs- und 

Geschäfts- 

ausstattung  

Geleistete 

Anzahlungen 

und Anlagen 

im Bau  Gesamt 
           

Anschaffungs-/Herstellungskosten 

Stand am 01.01.2021  45.151  49.822  84.389  7.766  187.129 

Währungsänderungen  674  857  1.124  128  2.783 

Änderungen Konsolidierungskreis  271  80  8  212  571 

Zugänge  1.874  1.159  3.454  4.246  10.733 

Umbuchungen  1.144  1.745  1.694  –4.623  –39 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  78  226  139  26  469 

Abgänge  756  1.293  2.420  58  4.527 

Stand am 31.12.2021  48.281  52.144  88.111  7.645  196.181 

Abschreibungen 

Stand am 01.01.2021  19.142  37.665  66.408  30  123.245 

Währungsänderungen  252  634  912  4  1.802 

Änderungen Konsolidierungskreis  –200  –129  –116  –1  –447 

Zugänge planmäßig  2.164  3.242  6.464  –  11.870 

Zugänge außerplanmäßig  102  85  19  5  211 

Umbuchungen  56  –21  1  –31  5 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  38  138  97  –  273 

Abgänge  382  1.231  2.288  2  3.903 

Zuschreibungen  13  4  7  2  26 

Stand am 31.12.2021  21.083  40.103  71.296  4  132.486 

Nettobuchwert am 31.12.2021  27.199  12.041  16.814  7.641  63.695 

 
 
 

 

Öffentliche Zuwendungen in Höhe von 299 Mio. € (Vorjahr: 328 Mio. €) wurden von den Anschaffungs-

kosten der Sachanlagen abgesetzt. 

Im Zusammenhang mit Grundstücken und Gebäuden dienen Grundpfandrechte in Höhe von 

1.517 Mio. € (Vorjahr: 1.528 Mio. €) als Sicherheit für Altersteilzeitverpflichtungen, Finanzschulden und 

sonstige Verbindlichkeiten. 
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14. Vermietete Vermögenswerte und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 

E N TW IC KL UN G  D E R V E RM IE TE TE N  V E R M Ö G E NSW E R TE  UN D A L S  F IN AN Z IN V E S TIT IO N  G E H A L TE N EN  

IM M O B IL IE N  V O M 1 .  JANU A R  Z U M 31.  D E Z E M B E R  2 0 2 2  

Mio. €  

Vermietete 

Vermögenswerte  

Als Finanzinvestition 

gehaltene Immobilien  Gesamt 
       

Anschaffungs-/ Herstellungskosten 

Stand am 01.01.2022  79.146  947  80.092 

Währungsänderungen  1.105  17  1.122 

Änderungen Konsolidierungskreis  187  –5  182 

Zugänge  24.105  4  24.110 

Umbuchungen  –14  4  –10 

Abgänge  23.611  6  23.617 

Stand am 31.12.2022  80.919  961  81.880 

Abschreibungen 

Stand am 01.01.2022  19.447  332  19.779 

Währungsänderungen  262  3  265 

Änderungen Konsolidierungskreis  73  –1  72 

Zugänge planmäßig  10.255  21  10.276 

Zugänge außerplanmäßig  261  1  261 

Umbuchungen  –4  1  –3 

Abgänge  8.216  3  8.220 

Zuschreibungen  539  1  540 

Stand am 31.12.2022  21.539  351  21.890 

Nettobuchwert am 31.12.2022  59.380  610  59.990 

    

E N TW IC KL UN G  D E R V E RM IE TE TE N  V E R M Ö G E NSW E R TE  UN D A L S  F IN AN Z IN V E S TIT IO N  G E H A L TE N EN  

IM M O B IL IE N  V O M 1 .  JANU A R  Z U M 31.  D E Z E M B E R  2 0 2 1  

Mio. €  

Vermietete 

Vermögenswerte  

Als Finanzinvestition 

gehaltene Immobilien  Gesamt 
       

Anschaffungs-/Herstellungskosten 

Stand am 01.01.2021  67.127  869  67.996 

Währungsänderungen  2.791  21  2.812 

Änderungen Konsolidierungskreis  283  48  331 

Zugänge  29.108  9  29.117 

Umbuchungen  –26  2  –24 

Abgänge  20.136  3  20.139 

Stand am 31.12.2021  79.146  947  80.092 

Abschreibungen 

Stand am 01.01.2021  16.441  311  16.752 

Währungsänderungen  894  4  898 

Änderungen Konsolidierungskreis  10  0  10 

Zugänge planmäßig  9.564  18  9.582 

Zugänge außerplanmäßig  434  –  434 

Umbuchungen  –4  0  –4 

Abgänge  7.234  1  7.234 

Zuschreibungen  659  0  660 

Stand am 31.12.2021  19.447  332  19.779 

Nettobuchwert am 31.12.2021  59.699  615  60.313 
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Unter den Vermieteten Vermögenswerten werden das im Wege des Operating-Leasing vermietete Leasing-

vermögen sowie die Vermögenswerte mit langfristigen Buy-back-Verträgen ausgewiesen. 

In dem Posten Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Investment Property) werden Mietwohnungen 

und verpachtete Händlerbetriebe ausgewiesen, deren Fair Value 1.279 Mio. € (Vorjahr: 1.436 Mio. €) betrug. 

Die Ermittlung des Fair Values erfolgt grundsätzlich nach einem Ertragswertverfahren auf Basis interner 

Berechnungen (Stufe 3 der Bemessungshierarchie). Für den Unterhalt des genutzten Investment Property 

fielen operative Kosten in Höhe von 69 Mio. € (Vorjahr: 64 Mio. €) an. Für nicht genutztes Investment Pro-

perty wurden 0,8 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) aufgewandt. 

Die Mieteinnahmen aus Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien betrugen im Geschäftsjahr 2022 

59 Mio. € (Vorjahr: 58 Mio. €). 

15. At Equity bewertete Anteile und sonstige Beteiligungen 

E N TW IC KL UN G  D E R A T E Q U ITY  B EW ER TE TE N  AN T E IL E  U ND  S ON S TIG E N B ETE IL IG U N G E N  

V O M  1.  JANU A R  Z U M 31.  D E Z E M B E R 2 0 2 2  

Mio. €  At Equity bewertete Anteile  Sonstige Beteiligungen  Gesamt 
       

Bruttobuchwert 

Stand am 01.01.2022  13.102  4.033  17.135 

Währungsänderungen  –82  1  –81 

Änderungen Konsolidierungskreis  203  –233  –30 

Zugänge  2.167  1.499  3.666 

Umbuchungen  –  –  – 

Abgänge  –  318  318 

Erfolgswirksame Fortschreibung/Bewertung  2.392  5  2.396 

Dividenden¹  –2.877  –  –2.877 

Sonstige ergebnisneutrale Veränderungen  331  –449  –118 

Stand am 31.12.2022  15.235  4.538  19.774 

Außerplanmäßige Abschreibungen 

Stand am 01.01.2022  571  1.033  1.604 

Währungsänderungen  –2  –4  –6 

Änderungen Konsolidierungskreis  –25  11  –15 

Zugänge  2.077  180  2.258 

Umbuchungen  –  –  – 

Abgänge  –  121  121 

Zuschreibungen  54  50  104 

Stand am 31.12.2022  2.567  1.050  3.617 

Nettobuchwert am 31.12.2022  12.668  3.489  16.157 

 
1 Dividenden vor Abzug von Quellensteuer. 
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E N TW IC KL UN G  D E R A T E Q U ITY  B EW ER TE TE N  AN T E IL E  U ND  S ON S TIG E N B ETE IL IG U N G E N  

V O M  1.  JANU A R  Z U M 31.  D E Z E M B E R 2 0 2 1  

Mio. €  At Equity bewertete Anteile  Sonstige Beteiligungen  Gesamt 
       

Bruttobuchwert 

Stand am 01.01.2021  10.610  2.833  13.443 

Währungsänderungen  300  56  355 

Änderungen Konsolidierungskreis  –360  285  –75 

Zugänge  2.875  1.066  3.941 

Umbuchungen  –  –  – 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –  4  4 

Abgänge  35  134  169 

Erfolgswirksame Fortschreibung/Bewertung  2.172  42  2.214 

Dividenden¹  –3.068  –  –3.068 

Sonstige ergebnisneutrale Veränderungen  608  –110  497 

Stand am 31.12.2021  13.102  4.033  17.135 

Außerplanmäßige Abschreibungen 

Stand am 01.01.2021  531  968  1.499 

Währungsänderungen  12  20  32 

Änderungen Konsolidierungskreis  –  19  19 

Zugänge  79  118  197 

Umbuchungen  –  –  – 

Abgänge  –  43  43 

Zuschreibungen  51  48  99 

Stand am 31.12.2021  571  1.033  1.604 

Nettobuchwert am 31.12.2021  12.531  3.000  15.531 

 
1 Dividenden vor Abzug von Quellensteuer. 

 

In den At Equity bewerteten Anteilen sind Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von 6.959 Mio. € (Vorjahr: 

6.905 Mio. €) und assoziierte Unternehmen in Höhe von 5.709 Mio. € (Vorjahr: 5.627 Mio. €) enthalten. 

Die Zugänge bei den At Equity bewerteten Anteilen entfallen im Geschäftsjahr im Wesentlichen mit  

1,7 Mrd. € auf die Kapitalerhöhung in der GMH im Zusammenhang mit dem Erwerb von Europcar. Weitere  

Erläuterungen dazu finden sich unter der Angabe „Wesentliche Ereignisse".  

Im Vorjahr entfielen die Zugänge bei den At Equity bewerteten Anteilen  mit 1,1 Mrd. € auf den Erwerb von 

weiteren Anteilen an Gotion, mit 0,8 Mrd. € auf den Erwerb von weiteren Anteilen an Northvolt AB sowie mit 

0,5 Mrd. € auf die Kapitalerhöhung an QuantumScape und die damit zusammenhängende Realisierung eines 

Termingeschäfts. 

Die Änderungen im Konsolidierungskreis bei den At Equity bewerteten Anteilen betreffen im Geschäfts-

jahr im Wesentlichen das assoziierte Unternehmen Brose Sitech in Höhe von 0,3 Mrd. €. Weitere Erläuterun-

gen zu Brose Sitech finden sich unter der Angabe „IFRS 5 – Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“. 

Im Vorjahr betrafen die wesentlichen Änderungen im Konsolidierungskreis bei den At Equity bewerteten 

Anteilen die Umgliederung der Anteile an Navistar in Höhe von – 0,6 Mrd. € aufgrund der erstmaligen Voll-

konsolidierung. 



351 

Konzernabschluss Anhang  

Die Zugänge unter den außerplanmäßigen Abschreibungen bei den At Equity bewerteten Anteilen entfallen 

im Geschäftsjahr im Wesentlichen mit 1,9 Mrd. € auf das Gemeinschaftsunternehmen Argo AI. Weitere  

Erläuterungen dazu finden sich unter der Angabe „Wesentliche Ereignisse". 

Die sonstigen ergebnisneutralen Veränderungen entfallen in Höhe von 373 Mio. € (Vorjahr: 481 Mio. €) 

auf Gemeinschaftsunternehmen und in Höhe von – 43 Mio. € (Vorjahr: 127 Mio. €) auf assoziierte Unterneh-

men. Sie resultieren im Wesentlichen aus Währungsumrechnungsdifferenzen in Höhe von 157 Mio. € (Vorjahr: 

521 Mio. €), Neubewertungen aus Pensionsplänen in Höhe von 9 Mio. € (Vorjahr: 17 Mio. €) sowie der Zeit-

wertbewertung von Cashflow-Hedges in Höhe von 143 Mio. € (Vorjahr: – 16 Mio. €). 

16. Lang- und kurzfristige Forderungen aus Finanzdienstleistungen 

 

  B U C H W E R T   

F A IR  

V A L UE   B U C H W E R T   

F A IR  

V A L UE  

Mio. €  kurzfristig  langfristig  31.12.2022  31.12.2022  kurzfristig  langfristig  31.12.2021  31.12.2021 
                 

Forderungen aus dem Finanzierungsgeschäft                 

Kundenfinanzierung  27.087  49.065  76.152  75.302  27.272  48.639  75.911  77.103 

Händlerfinanzierung  14.243  2.653  16.896  16.908  9.647  1.785  11.432  11.420 

Direktbank-Geschäft  338  17  356  359  311  12  322  323 

  41.668  51.735  93.403  92.568  37.230  50.435  87.665  88.846 

Fällige Forderungen aus dem  

Operating-Leasinggeschäft  387  –  387  387  325  –  325  325 

Forderungen aus 

Finanzierungsleasing-Verträgen  19.493  35.209  54.702  53.748  18.943  34.519  53.462  54.481 

  61.549  86.944  148.493  146.703  56.498  84.954  141.452  143.651 

    

 

Die in den Forderungen aus Finanzdienstleistungen in Höhe von 148,5 Mrd. € (Vorjahr: 141,5 Mrd. €) enthalte-

nen Forderungen aus Finanzierungsleasing werden aufgrund von Wertanpassungen aus gesicherten Fair Value 

Änderungen der in Portfolio Hedges designierten Grundgeschäfte um 156 Mio. € verringert (Vorjahr: – Mio. €). 

Die Forderungen aus der Kunden- und Händlerfinanzierung werden grundsätzlich durch Fahrzeuge oder 

Grundpfandrechte gesichert. Von den Forderungen werden Sicherheiten für finanzielle Schulden und Even-

tualverbindlichkeiten in Höhe von 767 Mio. € (Vorjahr angepasst: 651 Mio. €) gestellt. 

Die Forderungen aus der Händlerfinanzierung enthalten einen Betrag von 15 Mio. € (Vorjahr: 25 Mio. €), 

der verbundene nicht konsolidierte Unternehmen betrifft. 
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17. Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte 

 

  B U C H W E R T   B U C H W E R T  

Mio. €  kurzfristig  langfristig  31.12.2022  kurzfristig  langfristig  31.12.2021 
             

Positive Zeitwerte 

aus derivativen Finanzinstrumenten  3.916  7.545  11.461  1.787  3.532  5.319 

Forderungen aus Darlehen, 

Schuldverschreibungen, 

Genussrechten (ohne Zinsen)  6.843  5.253  12.097  6.174  4.539  10.713 

Übrige finanzielle Vermögenswerte  4.408  1.033  5.441  4.623  1.086  5.709 

  15.167  13.832  28.999  12.584  9.156  21.741 

    

 

Die Sonstigen finanziellen Vermögenswerte beinhalten Forderungen gegen nahestehende Unternehmen in 

Höhe von 11,8 Mrd. € (Vorjahr: 10,1 Mrd. €). Sonstige finanzielle Vermögenswerte in Höhe von 118 Mio. € 

(Vorjahr: 161 Mio. €) wurden als Sicherheit für finanzielle Schulden und Eventualverbindlichkeiten gestellt. 

Für die gestellten Sicherheiten besteht kein originäres Veräußerungs- beziehungsweise Verpfändungsrecht des 

Sicherungsnehmers. 

Darüber hinaus enthalten die Übrigen finanziellen Vermögenswerte Forderungen aus verfügungsbe-

schränkten Guthaben, die als Sicherheiten (im Wesentlichen im Rahmen von Asset-Backed-Securities-Trans-

aktionen) dienen. 

Die positiven Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Geschäfte zur Absicherung gegen     

Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges  50  0 

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges  38  66 

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges  868  380 

Zinsrisiken durch Cashflow-Hedges  504  82 

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen 

(Cashflow-Hedges)  3.282  1.391 

Hedge-Geschäfte Gesamt  4.741  1.920 

Vermögenswerte aus Derivaten ohne Hedgebeziehung  6.720  3.399 

Gesamt  11.461  5.319 

    

 

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 822 Mio. € (Vorjahr: – Mio. €) positive Zeitwerte aus Geschäften zur  

Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.  

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement 

und Finanzinstrumente“ näher erläutert. 
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18. Lang- und kurzfristige sonstige Forderungen 

 

  B U C H W E R T   B U C H W E R T  

Mio. €  kurzfristig  langfristig  31.12.2022  kurzfristig  langfristig  31.12.2021 
             

Sonstige Steueransprüche  4.855  1.028  5.882  4.381  964  5.345 

Übrige Forderungen  3.041  2.068  5.109  3.092  1.931  5.023 

  7.896  3.095  10.991  7.473  2.895  10.368 

    

 

In den Übrigen Forderungen ist Vermögen zur Finanzierung von Pensionsverpflichtungen in Höhe von 

70 Mio. € (Vorjahr: 175 Mio. €) enthalten. Weiterhin sind hier die Anteile der Rückversicherer an den versiche-

rungstechnischen Rückstellungen in Höhe von 58 Mio. € (Vorjahr: 57 Mio. €) erfasst. 

Die kurzfristigen Sonstigen Forderungen sind überwiegend unverzinslich. 

Die Sonstigen Forderungen beinhalten nach dem Leistungsfortschritt vereinnahmte bedingte Forderungen 

aus Langfristfertigung. Diese entsprechen den vertraglichen Vermögenswerten aus Kundenverträgen und ent-

wickelten sich wie folgt: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Bedingte Forderungen aus Langfristfertigung Stand am 01.01.  306  389 

Zu- und Abgänge  –96  –90 

Veränderungen der Wertberichtigungen  1  5 

Währungsänderungen  2  2 

Bedingte Forderungen aus Langfristfertigung Stand am 31.12.  212  306 

    

 

Vertragsanbahnungskosten werden im Volkswagen Konzern nur aktiviert und linear über die Laufzeit des 

Vertrags abgeschrieben, soweit sie wesentlich sind, der zugrundeliegende Vertrag eine Laufzeit von mindes-

tens einem Jahr hat und diese Kosten nicht angefallen wären, wenn der entsprechende Vertrag nicht zustande 

gekommen wäre. Zum 31. Dezember 2022 waren 81 Mio. € (Vorjahr: 76 Mio. €) Vertragsanbahnungskosten 

aktiviert. Im Geschäftsjahr 2022 beliefen sich die Abschreibungen auf die aktivierten Vertragsanbahnungs-

kosten auf 47 Mio. € (Vorjahr: 38 Mio. €). Wertminderungen auf die aktivierten Vertragsanbahnungs-

kosten gab es in den Jahren 2022 und 2021 nicht. 
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19. Ertragsteueransprüche 

 

  B U C H W E R T   B U C H W E R T  

Mio. €  kurzfristig  langfristig  31.12.2022  kurzfristig  langfristig  31.12.2021 
             

Latente Ertragsteueransprüche  –  12.921  12.921  –  13.393  13.393 

Ertragsteuerforderungen  1.732  394  2.125  1.618  635  2.252 

  1.732  13.314  15.046  1.618  14.027  15.645 

    

 

Von den Latenten Ertragsteueransprüchen entfällt ein Betrag von 7.021 Mio. € (Vorjahr: 7.473 Mio. €) auf 

Ansatz- und Bewertungsunterschiede zwischen IFRS und Steuerbilanz, die sich innerhalb eines Jahres  

umkehren. 

20. Vorräte 

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  10.458  9.331 

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  6.041  6.559 

Fertige Erzeugnisse, Waren  29.466  22.201 

Kurzfristiges Vermietvermögen  5.170  5.291 

Geleistete Anzahlungen  1.165  344 

Sicherungsgeschäfte Vorräte  –26  –2 

  52.274  43.725 

    

 

Zeitgleich mit der Umsatzrealisierung wurden Vorräte in Höhe von 204 Mrd. € (Vorjahr: 181 Mrd. €) in den 

Kosten der Umsatzerlöse erfasst. Die in der Berichtsperiode als Aufwand erfassten Wertberichtigungen 

(ohne Vermietvermögen) betrugen 582 Mio. € (Vorjahr: 594 Mio. €). Als Sicherheit für Altersteilzeitverpflich-

tungen sind Fahrzeuge im Wert von 257 Mio. € (Vorjahr: 345 Mio. €) sicherungsübereignet worden. 
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21. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber     

Dritten  14.832  11.897 

nicht konsolidierten Tochterunternehmen  210  334 

Gemeinschaftsunternehmen  3.451  3.246 

assoziierten Unternehmen  87  42 

sonstigen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  1  1 

  18.581  15.521 

    

 

Die Fair Values der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entsprechen den Buchwerten. 

22. Wertpapiere und Termingeldanlagen 

Die Wertpapiere dienen der Liquiditätsvorsorge. Es handelt sich im Wesentlichen um kurzfristig angelegte 

festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Die Wertpapiere werden überwiegend zum Fair Value bewertet. 

Kurzfristige Wertpapiere in Höhe von 1.406 Mio. € (Vorjahr: 485 Mio. €) wurden als Sicherheit für finanzielle 

Schulden und Eventualverbindlichkeiten gestellt. Für die gestellten Sicherheiten besteht kein originäres 

Veräußerungs- beziehungsweise Verpfändungsrecht des Sicherungsnehmers. Im laufenden Geschäftsjahr 

erfolgt der Ausweis von Termingeldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als drei Monaten im Posten Wert-

papiere und Termingeldanlagen, während im Vorjahr ein Ausweis in der Angabe Zahlungsmittel, Zahlungs-

mitteläquivalente und Termingeldanlagen erfolgte. 

23. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Guthaben bei Kreditinstituten  28.685  39.363 

Schecks, Kassenbestand, Wechsel und jederzeit fällige Mittel  487  361 

  29.172  39.723 

    

 

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei verschiedenen Banken in unterschiedlichen Währungen 

und beinhalten unter anderem auch Termingeldanlagen mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten. 
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24. Eigenkapital 

Das Gezeichnete Kapital der Volkswagen AG ist durch auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien 

unterlegt. Eine Aktie gewährt einen rechnerischen Anteil von 2,56 € am Grundkapital. Neben Stammaktien 

existieren Vorzugsaktien, die mit dem Recht auf eine um 0,06 € höhere Dividende als die Stammaktien, jedoch 

nicht mit einem Stimmrecht ausgestattet sind. 

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14. Mai 2019 besteht bis zum 13. Mai 2024 ein Genehmig-

tes Kapital zur Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien von bis zu 179 Mio. €. 

Das Gezeichnete Kapital setzt sich zusammen aus 295.089.818 nennwertlosen Stammaktien (Vorjahr: 

295.089.818) und 206.205.445 nennwertlosen Vorzugsaktien (Vorjahr: 206.205.445) und beträgt  

1.283.315.873 € (Vorjahr: 1.283.315.873 €). 

Die Kapitalrücklage setzt sich aus dem Aufgeld von insgesamt 14.225 Mio. € (Vorjahr: 14.225 Mio. €) aus  

Kapitalerhöhungen, dem Aufgeld aus der Begebung von Optionsanleihen von 219 Mio. € sowie einem Einstel-

lungsbetrag von 107 Mio. € aufgrund der 2006 durchgeführten Kapitalherabsetzung zusammen. Es wurden 

keine Beträge aus der Kapitalrücklage entnommen. 

DIVIDEN DEN UN D  DIVIDEN DENVORSCH LAG  

Die Dividendenausschüttung der Volkswagen AG richtet sich gemäß § 58 Abs. 2 AktG nach dem im handels-

rechtlichen Jahresabschluss der Volkswagen AG ausgewiesenen Bilanzgewinn. Nach dem handelsrechtli-

chen Abschluss der Volkswagen AG ist nach Einstellung von 6.230 Mio. € in die Gewinnrücklagen ein Bilanz-

gewinn von 12.021 Mio. € ausschüttungsfähig. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung 

vor, aus dem Bilanzgewinn eine Dividende in Höhe von insgesamt 4.374 Mio. €, das bedeutet 8,70 € je Stamm-

aktie und 8,76 € je Vorzugsaktie, auszuschütten. Erst mit Beschluss der Hauptversammlung entsteht den 

Aktionären ein Anspruch. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 7.647 Mio. € wird auf das nächste 

Geschäftsjahr vorgetragen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, hieraus weitere 

7.645 Mio. € in die Gewinnrücklagen einzustellen. 

Im Geschäftsjahr 2022 wurde zunächst gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Volkswagen AG 

vom 12. Mai 2022 eine Dividende in Höhe von 7,50 € je Stammaktie und 7,56 € je Vorzugsaktie ausgeschüttet. 

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Volkswagen AG am 16. Dezember 2022 wurde im Zusam-

menhang mit dem Börsengang der Porsche AG eine Anpassung des regulären Dividendenbeschlusses  

in Form einer Dividendenerhöhung um 19,06 € je Stamm- und Vorzugsaktie beschlossen (siehe Angabe  

„Wesentliche Ereignisse“). 

Die Dividendenausschüttungen in den Anteilen von Minderheiten in Höhe von 257 Mio. € enthalten 

auch die Dividenden (225 Mio. €), die sich aus den vertraglichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

dem Börsengang der Porsche AG ergeben, die aber erst im Jahr 2023 nach der Hauptversammlung der 

Porsche AG ausgezahlt werden. Für weitere Erläuterungen im Zusammenhang mit dem Börsengang der 

Porsche AG siehe Angabe „Wesentliche Ereignisse“. 

HYBRI DKAPITAL  

Im Februar 2022 hat die Volkswagen AG eine über die Volkswagen International Finance N.V., Amster-

dam/Niederlande, (Emittentin) im Jahr 2015 emittierte Hybridanleihe (Laufzeit: 7 Jahre) mit einem Nominal-

volumen in Höhe von 1.100 Mio. € gekündigt. Mit Kündigung der Anleihe war diese nach IAS 32 als Fremd-

kapital zu klassifizieren und kürzte das Eigenkapital und die Nettoliquidität des Volkswagen Konzerns ent-

sprechend. Die Rückzahlung der Hybridanleihe ist am 21. März 2022 erfolgt. 

Die Volkswagen AG verzeichnete aus dem am 28. März 2022 begebenen Hybridkapital einen Zugang von 

liquiden Mitteln in Höhe von 2.250 Mio. € abzüglich Kapitalbeschaffungskosten in Höhe von 11 Mio. €. 

Hinzu kamen zahlungsunwirksame Effekte aus der Abgrenzung von Steuern in Höhe von 3 Mio. €. Das 

Hybridkapital ist als gewährtes Eigenkapital zu klassifizieren.  
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Im November 2022 hat die Volkswagen AG eine über die Volkswagen International Finance N.V., Amster-

dam/Niederlande, (Emittentin) im Jahr 2017 emittierte Hybridanleihe (Laufzeit: 5,5 Jahre) mit einem Nominal-

volumen in Höhe von 1.500 Mio. € gekündigt. Mit Kündigung der Anleihe war diese nach IAS 32 als Fremd-

kapital zu klassifizieren und kürzte das Eigenkapital und die Nettoliquidität des Volkswagen Konzerns ent-

sprechend. Die Rückzahlung der Hybridanleihe ist am 14. Dezember 2022 erfolgt. 

Eine Thesaurierung der Zinsen ist in Abhängigkeit einer Dividendenzahlung an die Anteilseigner der 

Volkswagen AG möglich. Nach IAS 32 sind diese Hybridanleihen vollständig als Eigenkapital zu klassifizieren. 

Das aufgenommene Kapital wurde vermindert um ein Disagio sowie die Kapitalbeschaffungskosten und  

unter Berücksichtigung von latenten Steuern in das Eigenkapital eingestellt. Die zu leistenden Zinszahlungen 

an die Anleiheinhaber werden direkt im Eigenkapital erfasst. Erst mit Kündigung sind diese Hybridanleihen 

nach IAS 32 als Fremdkapital zu klassifizieren. 

ANTEILE VON MIN DERH E ITEN AM EIGEN KAPITAL  

Zum 31. Dezember 2022 beträgt der Anteil von Minderheiten 12.950 Mio. € (Vorjahr: 1.705 Mio. €). Die  

Anteile von Minderheitsgesellschaftern (nicht beherrschende Anteile) am Eigenkapital entfallen im Wesent-

lichen auf den Porsche AG Konzern (siehe Angabe „Wesentliche Ereignisse“) sowie die TRATON GROUP. 

Die folgende Tabelle enthält zusammengefasste finanzielle Informationen des Porsche AG Konzerns inklu-

sive des fortgeführten Geschäfts- oder Firmenwertes und der Zeitwertanpassungen, die zum Erwerbszeit-

punkt ermittelt wurden: 

 

Mio. €  2022  
    

Anteil von Minderheiten in %1  24,58  

Anteile von Minderheiten  11.028  

    

Langfristige Vermögenswerte  60.383  

Kurzfristige Vermögenswerte  20.186  

Langfristige Schulden  18.254  

Kurzfristige Schulden  16.613  

    

Umsatzerlöse  37.630  

Ergebnis nach Steuern2  4.924  

Sonstiges Ergebnis nach Steuern  1.947  

Dividendenausschüttung an Minderheiten  6  

    

Brutto-Cashflow  8.271  

Veränderung Working Capital  –1.156  

Cashflow laufendes Geschäft  7.114  

Investitionstätigkeit laufendes Geschäft  –4.103  

Netto-Cashflow  3.011  

 
 
1 Der Prozentsatz enthält nur die direkten Anteile von Minderheiten. 

2 Hiervon sind im Rahmen des im Geschäftsjahr 2022 auslaufenden BGAV rund 4 Mrd. € zur Ausschüttung an die Porsche Holding Stuttgart GmbH vorgesehen. Dies wurde im Rahmen 

     des Börsengangs der Porsche AG bereits publiziert. 
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Die folgende Tabelle enthält zusammengefasste finanzielle Informationen der TRATON GROUP inklusive 

des fortgeführten Geschäfts- oder Firmenwertes und der Zeitwertanpassungen, die zum Erwerbszeitpunkt 

ermittelt wurden: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Anteil von Minderheiten in %1  10,28  10,28 

Anteile von Minderheiten  1.442  1.270 

     

Langfristige Vermögenswerte  40.333  40.099 

Kurzfristige Vermögenswerte  19.108  16.232 

Langfristige Schulden  21.682  22.272 

Kurzfristige Schulden  22.636  19.829 

     

Umsatzerlöse  40.335  30.620 

Ergebnis nach Steuern  1.136  466 

Sonstiges Ergebnis nach Steuern  10  469 

Dividendenausschüttung an Minderheiten  26  23 

     

Brutto-Cashflow  4.042  2.704 

Veränderung Working Capital  –4.702  –1.170 

Cashflow laufendes Geschäft  –660  1.534 

Investitionstätigkeit laufendes Geschäft  –1.916  –4.406 

Netto-Cashflow  –2.576  –2.873 

 
1 Der Prozentsatz enthält nur die direkten Anteile von Minderheiten. 

25. Lang- und kurzfristige Finanzschulden 

 

  B U C H W E R T   B U C H W E R T  

Mio. €  kurzfristig  langfristig  31.12.2022  kurzfristig  langfristig  31.12.2021 
             

Anleihen  21.284  71.835  93.119  21.722  76.317  98.038 

Schuldverschreibungen  17.239  18.034  35.273  16.781  20.796  37.578 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  18.840  23.266  42.105  12.786  25.904  38.691 

Einlagengeschäft  24.107  2.642  26.749  24.243  2.588  26.831 

Darlehen und übrige Verbindlichkeiten  876  677  1.554  1.944  875  2.819 

Leasingverbindlichkeiten  1.102  5.283  6.385  1.108  5.137  6.245 

  83.448  121.737  205.185  78.584  131.618  210.202 

    



359 

Konzernabschluss Anhang  

26. Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

 

  B U C H W E R T   B U C H W E R T  

Mio. €  kurzfristig  langfristig  31.12.2022  kurzfristig  langfristig  31.12.2021 
             

Negative Zeitwerte 

aus derivativen Finanzinstrumenten  2.281  5.565  7.846  2.375  2.047  4.422 

Verbindlichkeiten aus Zinsen  837  215  1.052  638  108  746 

Übrige finanzielle Verbindlichkeiten  16.702  2.409  19.111  9.989  2.311  12.300 

  19.820  8.188  28.008  13.002  4.466  17.468 

    

 

Von den Übrigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten entfällt ein Betrag in Höhe von 6.750 Mio. € 

auf die Verpflichtung zur Zahlung einer Sonderdividende an die Anteilseigner der Volkswagen AG im  

Zusammenhang mit dem Börsengang der Porsche AG (siehe hierzu Angabe „Wesentliche Ereignisse“). 

 

 

Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Geschäfte zur Absicherung gegen     

Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges  12  75 

Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges  14  17 

Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges  2.596  244 

Zinsrisiken durch Cashflow-Hedges  54  42 

Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cashflow-Hedges)  2.801  2.822 

Hedge-Geschäfte Gesamt  5.477  3.200 

Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung  2.369  1.222 

Gesamt  7.846  4.422 

    

 

Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 0 Mio. € (Vorjahr: – Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur  

Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst. 

Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement 

und Finanzinstrumente“ näher erläutert. 
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27. Lang- und kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten 

 

  B U C H W E R T   B U C H W E R T  

Mio. €  kurzfristig  langfristig  31.12.2022  kurzfristig  langfristig  31.12.2021 
             

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  9.579  6.301  15.880  8.653  5.792  14.445 

Verbindlichkeiten             

aus sonstigen Steuern  3.546  159  3.706  2.958  122  3.080 

im Rahmen der sozialen Sicherheit  806  149  955  674  126  801 

aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung  6.503  878  7.381  5.371  815  6.186 

Übrige Verbindlichkeiten  2.220  1.534  3.753  2.233  1.576  3.809 

  22.655  9.020  31.675  19.890  8.430  28.320 

    

 

 

Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen aus Kundenverträgen entsprechen den vertraglichen 

Verbindlichkeiten aus Kundenverträgen und sind Teil der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen. Diese 

haben sich wie folgt entwickelt: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen aus Kundenverträgen Stand am 01.01.  12.762  11.398 

Zu- und Abgänge  1.467  975 

Änderungen Konsolidierungskreis  –4  14 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  2  – 

Währungsänderungen  63  375 

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen aus Kundenverträgen Stand am 31.12.  14.286  12.762 

    

28. Ertragsteuerverpflichtungen 

 

  B U C H W E R T   B U C H W E R T  

Mio. €  kurzfristig  langfristig  31.12.2022  kurzfristig  langfristig  31.12.2021 
             

Latente Ertragsteuerverpflichtungen  –  10.734  10.734  –  5.131  5.131 

Ertragsteuerrückstellungen  2.586  4.320  6.906  2.863  3.392  6.256 

Ertragsteuerverbindlichkeiten  726  –  726  614  –  614 

  3.312  15.054  18.366  3.478  8.523  12.001 

    

 

Von den Latenten Ertragsteuerverpflichtungen entfällt ein Betrag von 767 Mio. € (Vorjahr: 503 Mio. €) auf  

Ansatz- und Bewertungsunterschiede zwischen IFRS und Steuerbilanz, die sich innerhalb eines Jahres  

umkehren. 
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29. Rückstellungen für Pensionen und pensionsähnliche Verpflichtungen 

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen werden aufgrund von Versorgungsplänen für Zusagen auf Alters-, 

Invaliden- und Hinterbliebenenleistungen gebildet. Die Leistungen des Konzerns variieren je nach rechtli-

chen, steuerlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten des jeweiligen Landes und hängen in der Regel 

von der Beschäftigungsdauer und dem Entgelt der Mitarbeiter ab. 

Für die betriebliche Altersversorgung bestehen im Volkswagen Konzern sowohl beitragsorientierte als auch 

leistungsorientierte Zusagen. Bei den beitragsorientierten Zusagen (Defined Contribution Plans) zahlt das 

Unternehmen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen beziehungsweise auf freiwilliger Basis 

Beiträge an staatliche oder private Rentenversicherungsträger. Mit Zahlung der Beiträge bestehen für den Volks-

wagen Konzern keine weiteren Leistungsverpflichtungen. Die laufenden Beitragszahlungen sind als Aufwand 

des jeweiligen Jahres ausgewiesen; sie beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 im Volkswagen Konzern auf insge-

samt 2.846 Mio. € (Vorjahr: 2.660 Mio. €). Davon wurden in Deutschland für die gesetzliche Rentenversicherung 

Beiträge in Höhe von 1.854 Mio. € (Vorjahr: 1.825 Mio. €) geleistet. 

Bei den Leistungszusagen (Defined Benefit Plans) ist zwischen rückstellungs- und extern finanzierten Ver-

sorgungssystemen zu unterscheiden. 

Die Pensionsrückstellungen für leistungsorientierte Zusagen werden gemäß IAS 19 nach dem international 

üblichen Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected-Unit-Credit-Methode) durch unabhängige Aktuare ermit-

telt. Dabei werden die zukünftigen Verpflichtungen auf der Grundlage der zum Bilanzstichtag anteilig erwor-

benen Leistungsansprüche bewertet. Bei der Bewertung werden versicherungsmathematische Annahmen 

für die Diskontierungssätze, die Entgelt- und Rententrends, die Fluktuationsraten, die Lebenserwartungen 

sowie Kostensteigerungen für die Gesundheitsfürsorge berücksichtigt, die für jede Konzerngesellschaft in 

Abhängigkeit der ökonomischen Rahmenbedingungen ermittelt werden. Neubewertungen ergeben sich aus 

Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung gegenüber den Annahmen des Vorjahres, aus Annahmenän-

derungen sowie Erträgen oder Aufwendungen aus Planvermögen unter Ausschluss von Beträgen, die in den 

Nettozinserträgen beziehungsweise -aufwendungen enthalten sind. Diese werden in der Periode ihrer Entste-

hung unter Berücksichtigung latenter Steuern erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst. 

Gemeinschaftliche Pensionspläne mehrerer Arbeitgeber existieren im Volkswagen Konzern in Großbritan-

nien, der Schweiz, Schweden und den Niederlanden. Hierbei handelt es sich um leistungsorientierte Pläne. Ein 

geringer Teil dieser Pensionspläne wird als beitragsorientierte Pläne bilanziert, da der Volkswagen Konzern kein 

Recht hat, die für eine Bilanzierung als leistungsorientierte Pläne notwendigen Informationen zu erhalten. 

Gemäß den Bestimmungen der gemeinschaftlichen Pläne haftet der Volkswagen Konzern nicht für die Ver-

pflichtungen der anderen Arbeitgeber. Im Falle eines Austritts aus den Plänen oder einer Abwicklung der 

Pläne wird die anteilig auf den Volkswagen Konzern entfallende Vermögensüberdeckung gutgeschrieben 

beziehungsweise muss der auf den Volkswagen Konzern entfallende Fehlbetrag ausgeglichen werden. Bei den 

als beitragsorientierte Pläne bilanzierten leistungsorientierten Pensionsplänen ist der Anteil der Verpflich-

tungen des Volkswagen Konzerns an den Gesamtverpflichtungen gering. Es sind keine wahrscheinlichen,  

wesentlichen Risiken aus den gemeinschaftlichen leistungsorientierten Pensionsplänen mehrerer Arbeitgeber, 

die als beitragsorientierte Pläne bilanziert werden, bekannt. Die erwarteten Beiträge dieser Pläne für das  

Geschäftsjahr 2023 betragen 26 Mio. €. 

Wegen ihres Versorgungscharakters werden insbesondere die Verpflichtungen der US-amerikanischen  

Konzerngesellschaften für die Krankheitskosten der Mitarbeiter nach deren Eintritt in den Ruhestand eben-

falls unter den Pensionsrückstellungen für leistungsorientierte Zusagen ausgewiesen. Für diese pensions-

ähnlichen Verpflichtungen wird die erwartete langfristige Kostenentwicklung der Krankheitskosten berück-

sichtigt. Im Geschäftsjahr 2022 wurden 33 Mio. € (Vorjahr: 20 Mio. €) als Aufwand für Krankheitskosten erfasst. 

Der zugehörige Bilanzwert zum 31. Dezember 2022 beträgt 637 Mio. € (Vorjahr: 800 Mio. €). 
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Folgende Beträge wurden für leistungsorientierte Zusagen in der Bilanz erfasst: 

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Barwert der extern finanzierten Verpflichtungen  18.082  26.449 

Fair Value des Planvermögens  14.880  17.285 

Finanzierungsstatus (Saldo)  3.201  9.165 

Barwert der nicht über Planvermögen finanzierten Verpflichtungen  24.090  32.105 

Aufgrund der Begrenzung von IAS 19 nicht als Vermögenswert bilanzierter Betrag  191  106 

Bilanzwerte  27.483  41.376 

davon Pensionsrückstellungen  27.553  41.550 

davon Sonstige Vermögenswerte  70  175 

    

WESENTLICH E VERSORGU NGSREGELU NGE N IM VOLKSWAGEN KONZERN 

Der Volkswagen Konzern bietet seinen Mitarbeitern für die Zeit nach dem aktiven Erwerbsleben Leistungen 

aus einer modernen und attraktiven betrieblichen Altersversorgung. Der wesentliche Teil der Versorgungs-

zusagen im Volkswagen Konzern besteht für nach IAS 19 als leistungsorientiert eingestufte Pensionspläne 

für Mitarbeiter im Inland. Der Großteil dieser Verpflichtungen ist ausschließlich über Bilanzrückstellungen 

finanziert. Diese Pläne sind mittlerweile weitgehend für Neueintritte geschlossen. Zur Reduzierung der mit 

leistungsorientierten Pensionsplänen verbundenen Risiken, insbesondere Langlebigkeit, Gehaltssteigerungen 

sowie Inflation, wurden im Volkswagen Konzern in den vergangenen Jahren neue leistungsorientierte Pläne 

eingeführt, deren Leistungen über entsprechendes externes Planvermögen finanziert werden. Die genannten 

Risiken konnten in diesen Pensionsplänen weitgehend reduziert werden. In Zukunft wird der Anteil der 

über Planvermögen finanzierten Pensionsverpflichtungen an der Gesamtverpflichtung kontinuierlich steigen. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Versorgungszusagen beschrieben. 

Ausschließlich über Bilanzrückstellungen finanzierte inländische Pensionspläne 

Bei den ausschließlich über Bilanzrückstellungen finanzierten Pensionsplänen bestehen sowohl beitrags-

basierte Versorgungszusagen mit Garantien als auch endgehaltsbasierte Versorgungszusagen. Für die bei-

tragsbasierten Versorgungszusagen wird ein jährlicher einkommens- und statusabhängiger Versorgungs-

aufwand anhand von sogenannten Verrentungsfaktoren in einen lebenslang zu zahlenden Rentenanspruch 

umgerechnet (Garantiebausteine). Die Verrentungsfaktoren enthalten eine Garantieverzinsung. Im Versor-

gungsfall werden die jährlich erworbenen Rentenbausteine addiert. Für die endgehaltsbezogenen Zusagen 

wird im Versorgungsfall das zugrunde zu legende Gehalt mit einem Prozentsatz multipliziert, der von der bis 

zum Eintritt des Versorgungsfalls abgeleisteten Dienstzeit abhängt. 

Der Barwert der garantierten Verpflichtung steigt mit fallendem Zinsniveau und unterliegt somit dem 

Zinsänderungsrisiko. 

Das Versorgungssystem sieht lebenslang laufende Rentenzahlungen vor. Insofern tragen die Gesellschaften 

das Langlebigkeitsrisiko. Diesem wird dadurch Rechnung getragen, dass zur Ermittlung der Verrentungs-

faktoren und des Barwertes der garantierten Verpflichtung die aktuellsten Generationensterbetafeln „Richt-

tafeln Heubeck 2018 G“ verwendet werden, in denen eine zukünftige Verlängerung der Lebenserwartung  

bereits berücksichtigt wird. 

Um das Inflationsrisiko durch die Anpassung der laufenden Rentenzahlungen in Höhe der Inflationsrate 

zu reduzieren, wurde bei den Versorgungszusagen, bei denen dies gesetzlich zulässig ist, eine inflationsunab-

hängige Rentenanpassung eingeführt. 



363 

Konzernabschluss Anhang  

Über externes Planvermögen finanzierte inländische Pensionspläne 

Die über externes Planvermögen finanzierten Pensionspläne basieren auf beitragsbasierten Leistungszusagen 

mit Garantien. Hierbei wird ein jährlicher einkommens- und statusabhängiger Versorgungsaufwand anhand 

von sogenannten Verrentungsfaktoren entweder in einen lebenslang zu zahlenden Rentenanspruch umge-

rechnet (Garantiebausteine) oder als Einmalkapital beziehungsweise in Raten ausgezahlt. Hierbei haben die 

Mitarbeiter teilweise die Möglichkeit, mit Entgeltumwandlungen zusätzlich Eigenvorsorge zu betreiben. Die 

Verrentungsfaktoren enthalten eine Garantieverzinsung. Im Versorgungsfall werden die jährlich erworbenen 

Rentenbausteine addiert. Der Versorgungsaufwand wird fortlaufend in ein Sondervermögen eingebracht, 

das vom Unternehmen unabhängig treuhänderisch verwaltet und am Kapitalmarkt angelegt wird. Sofern 

das Planvermögen höher ist als der mit dem Garantiezins berechnete Barwert der Verpflichtungen, werden 

Überschüsse zugewiesen (Überschussbausteine). 

Da die treuhänderisch verwalteten Sondervermögen die Voraussetzungen von IAS 19 als Planvermögen 

erfüllen, ist insoweit eine Verrechnung mit den Verpflichtungen erfolgt. 

Die Höhe des Pensionsvermögens unterliegt dem allgemeinen Marktrisiko. Deshalb wird die Ausrichtung 

und Durchführung der Kapitalanlage fortlaufend durch die Gremien der Trusts kontrolliert, in welchen auch 

die Gesellschaften vertreten sind. So werden beispielsweise die Grundsätze der Kapitalanlage im Rahmen von 

Kapitalanlagerichtlinien mit dem Ziel vorgegeben, das Marktrisiko und dessen Auswirkung auf das Planver-

mögen zu beschränken. Zusätzlich werden im Bedarfsfall Asset-Liability-Management-Studien durchgeführt, 

die sicherstellen, dass die Kapitalanlage im Einklang mit den abzusichernden Verpflichtungen steht. Derzeit ist 

das Sondervermögen Altersversorgung vorwiegend in Investmentfonds aus festverzinslichen Wertpapieren 

oder Aktien investiert. Insofern besteht hauptsächlich ein Zinsänderungs- und Aktienkursrisiko. Zur  

Abfederung des Marktrisikos sieht das Versorgungssystem zusätzlich vor jeder Überschusszuweisung eine 

Reservierung von Mitteln im Rahmen einer Schwankungsreserve vor. 

Der Barwert der Verpflichtung wird als Saldo aus dem Barwert der garantierten Verpflichtung und dem 

Planvermögen ausgewiesen. Soweit das Planvermögen unter den Barwert der garantierten Verpflichtung 

sinkt, ist in diesem Umfang eine Rückstellung zu bilden. Der Barwert der garantierten Verpflichtung steigt 

mit fallendem Zinsniveau und unterliegt somit dem Zinsänderungsrisiko. 

Im Falle der lebenslang laufenden Rentenzahlungen trägt der Volkswagen Konzern das Langlebigkeits-

risiko. Diesem wird dadurch Rechnung getragen, dass zur Ermittlung der Verrentungsfaktoren und des  

Barwertes der garantierten Verpflichtung die aktuellsten Generationensterbetafeln „Richttafeln Heu-

beck 2018 G“ verwendet werden, in denen eine zukünftige Verlängerung der Lebenserwartung bereits 

berücksichtigt wird. Zusätzlich erfolgt ein jährliches Risikomonitoring im Rahmen der Vermögensüberprü-

fung in den Trusts durch die unabhängigen Aktuare. 

Um das Inflationsrisiko durch die Anpassung der laufenden Rentenzahlungen in Höhe der Inflationsrate 

zu reduzieren, wurde bei den Versorgungszusagen, bei denen dies gesetzlich zulässig ist, eine inflationsunab-

hängige Rentenanpassung eingeführt. 

Der Berechnung der Pensionsrückstellungen wurden die folgenden versicherungsmathematischen Annahmen 

zugrunde gelegt: 

 

  D E U T SC H LA N D   A U S LA N D  

%  2022  2021  2022  2021 
         

Abzinsungssatz zum 31.12.  3,69  1,21  5,00  2,42 

Entgelttrend  3,23  3,25  4,41  3,33 

Rententrend  2,19  1,69  2,96  3,03 

Fluktuationsrate  1,20  1,18  4,43  3,85 

Jährlicher Anstieg der Kosten für Gesundheitsfürsorge  –  –  5,56  6,03 
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Bei diesen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, die anhand der Barwerte der leistungsorientierten 

Verpflichtung gewichtet wurden. 

Hinsichtlich der Lebenserwartung werden in allen Ländern jeweils die aktuellsten Sterbetafeln berück-

sichtigt. Die Diskontierungssätze werden grundsätzlich auf Basis der Renditen erstrangiger Unterneh-

mensanleihen bestimmt, deren Laufzeit und Währung den jeweiligen Verpflichtungen entsprechen. Für die 

Verpflichtungen der inländischen Konzerngesellschaften wurde hierbei der Index iBoxx AA Corporate Bond 

zugrunde gelegt. Für die ausländischen Pensionsverpflichtungen werden vergleichbare Indizes herangezogen. 

Die Entgelttrends umfassen erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen, die auch Steigerungen aufgrund 

von Karriere berücksichtigen. 

Die Rententrends entsprechen entweder den vertraglich festgelegten Garantierentenanpassungen oder 

basieren auf den in den jeweiligen Ländern gültigen Regelungen zur Rentenanpassung. 

Die Fluktuationsraten basieren auf Vergangenheitserfahrungen sowie auf Zukunftserwartungen. 

Im Folgenden wird die Entwicklung der für leistungsorientierte Verpflichtungen erfassten Bilanzwerte darge-

stellt: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Bilanzwerte am 01.01.  41.376  45.040 

Laufender Dienstzeitaufwand  2.086  2.419 

Nettozinsaufwand  546  352 

Versicherungsmathematische Gewinne (–)/Verluste (+) durch Änderungen demographischer Annahmen  –13  0 

Versicherungsmathematische Gewinne (–)/Verluste (+) durch Änderungen finanzieller Annahmen  –19.630  –4.879 

Versicherungsmathematische Gewinne (–)/Verluste (+) durch erfahrungsbedingte Anpassungen  1.762  –75 

Im Zinsertrag nicht erfasste Erträge (+)/Aufwendungen (–) aus Planvermögen  –3.017  719 

Veränderung des aufgrund der Begrenzung von IAS 19 nicht als Vermögenswert bilanzierten Betrags  85  12 

Arbeitgeberbeiträge an das Planvermögen  902  1.003 

Arbeitnehmerbeiträge an das Planvermögen  –15  –14 

Rentenzahlung aus Firmenvermögen  984  933 

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand (inklusive Plankürzung)  38  –2 

Gewinne (–) oder Verluste (+) aus Planabgeltung  –16  –1 

Konsolidierungskreisänderungen  –3  972 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –  18 

Sonstige Veränderungen  104  145 

Währungsunterschiede aus Plänen im Ausland  2  51 

Bilanzwerte am 31.12.  27.482  41.376 

    

 

Die Veränderung des aufgrund der Begrenzung von IAS 19 nicht als Vermögenswert bilanzierten Betrags 

enthält eine Zinskomponente, die teilweise ergebniswirksam im Finanzergebnis und teilweise ergebnisneutral 

direkt im Eigenkapital erfasst wurde. 
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Die Entwicklung des Barwerts der leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Barwert der Verpflichtungen am 01.01.  58.555  58.301 

Laufender Dienstzeitaufwand  2.086  2.419 

Aufzinsung der Verpflichtung  820  504 

Versicherungsmathematische Gewinne (–)/Verluste (+) durch Änderungen demographischer Annahmen  –13  0 

Versicherungsmathematische Gewinne (–)/Verluste (+) durch Änderungen finanzieller Annahmen  –19.630  –4.879 

Versicherungsmathematische Gewinne (–)/Verluste (+) durch erfahrungsbedingte Anpassungen  1.762  –75 

Arbeitnehmerbeiträge an das Planvermögen  25  22 

Rentenzahlungen aus Firmenvermögen  984  933 

Rentenzahlungen aus dem Planvermögen  549  370 

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand (inklusive Plankürzung)  38  –2 

Gewinne (–) oder Verluste (+) aus Planabgeltung  –16  –1 

Konsolidierungskreisänderungen  –3  3.078 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –  32 

Sonstige Veränderungen  22  180 

Währungsunterschiede aus Plänen im Ausland  59  341 

Barwert der Verpflichtungen am 31.12.  42.172  58.555 

    

 

Die versicherungsmathematischen Gewinne durch Änderungen finanzieller Annahmen resultieren im   

Wesentlichen aus der Änderung des Abzinsungssatzes sowie des Rententrends für Pensionsverpflichtungen 

im Inland. Während der Anstieg des Abzinsungssatzes von 1,2 % auf 3,7 % zu versicherungsmathematischen 

Gewinnen in Höhe von 19.588 Mio. € führte, wirkte sich der Anstieg des Rententrends von 1,7 % auf 2,2 %  

gegenläufig aus und reduzierte die versicherungsmathematischen Gewinne um 2.389 Mio. €. 

 

Veränderungen bei den maßgeblichen versicherungsmathematischen Annahmen hätten folgende Auswir-

kungen auf die leistungsorientierte Pensionsverpflichtung gehabt: 

 

    3 1 . 1 2 . 2 0 22   3 1 . 1 2 . 2 0 21  

Barwert der leistungsorientierten 

Pensionsverpflichtung falls    Mio. €  Veränderung in %  Mio. €  Veränderung in % 
           

Abzinsungssatz  

Um 0,5 

Prozentpunkte 

höher  39.172  –7,11  52.999  –9,49 

  

Um 0,5 

Prozentpunkte 

niedriger  45.599  8,13  64.766  10,61 

Rententrend  

Um 0,5 

Prozentpunkte 

höher  43.926  4,16  61.402  4,86 

  

Um 0,5 

Prozentpunkte 

niedriger  40.585  –3,76  55.994  –4,37 

Entgelttrend  

Um 0,5 

Prozentpunkte 

höher  42.398  0,54  58.969  0,71 

  

Um 0,5 

Prozentpunkte 

niedriger  41.966  –0,49  57.942  –1,05 

Lebenserwartung  

Um ein Jahr 

länger  43.461  3,05  60.641  3,56 
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Die dargestellten Sensitivitätsanalysen berücksichtigen jeweils die Änderung einer Annahme, wobei die 

übrigen Annahmen gegenüber der ursprünglichen Berechnung unverändert bleiben das heißt, mögliche 

Korrelationseffekte zwischen den einzelnen Annahmen werden dabei nicht berücksichtigt. 

Zur Untersuchung der Sensitivität des Barwertes der leistungsorientierten Pensionsverpflichtung gegen-

über einer Veränderung der angenommenen Lebenserwartung wurden im Rahmen einer Vergleichsberech-

nung die angesetzten Sterbewahrscheinlichkeiten in dem Maße abgesenkt, dass die Absenkung in etwa zu 

einer Erhöhung der Lebenserwartung um ein Jahr führt. 

Die auf Basis der Barwerte der Verpflichtung gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Macaulay Duration) 

der leistungsorientierten Pensionsverpflichtung beträgt 16 Jahre (Vorjahr: 20 Jahre). 

Der Barwert der leistungsorientierten Pensionsverpflichtung teilt sich wie folgt auf die Mitglieder des Plans 

auf: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Aktive Mitglieder mit Pensionsansprüchen  21.054  33.394 

Mit unverfallbarem Anspruch aus dem Unternehmen ausgeschiedene Mitglieder  2.270  3.788 

Rentner  18.848  21.372 

  42.172  58.555 

    

 

Nachfolgend wird das Fälligkeitsprofil der Zahlungen der leistungsorientierten Pensionsverpflichtung durch 

die Aufteilung des Barwerts der Verpflichtung nach Fälligkeit der zugrunde liegenden Zahlungen dargestellt: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Zahlungen fällig innerhalb des nächsten Geschäftsjahres  1.638  1.513 

Zahlungen fällig innerhalb von zwei bis fünf Jahren  6.655  6.535 

Zahlungen fällig in mehr als fünf Jahren  33.879  50.506 

  42.172  58.555 

    

 

Die Entwicklung des Planvermögens ist aus folgender Tabelle ersichtlich: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Fair Value des Planvermögens am 01.01.  17.285  13.264 

Zinserträge aus Planvermögen in Höhe des Rechnungszinses  274  152 

Im Zinsertrag nicht erfasste Erträge (+)/Aufwendungen (–) aus Planvermögen  –3.017  808 

Arbeitgeberbeiträge an das Planvermögen  902  1.003 

Arbeitnehmerbeiträge an das Planvermögen  9  8 

Rentenzahlungen aus dem Planvermögen  550  371 

Gewinne (+) oder Verluste (–) aus Planabgeltung  –  – 

Konsolidierungskreisänderungen  0  2.107 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –  15 

Sonstige Veränderungen  –81  36 

Währungsunterschiede aus Plänen im Ausland  57  291 

Fair Value des Planvermögens am 31.12.  14.880  17.285 
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Aus der Anlage der Planvermögen zur Deckung der zukünftigen Pensionsverpflichtungen ergaben sich  

Aufwendungen in Höhe von 2.742 Mio. € (Vorjahr: Erträge in Höhe von 960 Mio. €). 

Im nächsten Geschäftsjahr werden sich die Arbeitgeberbeiträge zum Planvermögen voraussichtlich 

auf 901 Mio. € (Vorjahr: 838 Mio. €) belaufen. 

Das Planvermögen ist in folgende Anlagekategorien investiert: 

 

  3 1 . 1 2 . 2 0 22   3 1 . 1 2 . 2 0 21   

Mio. €  

Marktpreis- 

notierung 

in einem aktiven 

Markt  

Keine 

Marktpreis- 

notierung 

in einem aktiven 

Markt  Gesamt  

Marktpreis- 

notierung 

in einem aktiven 

Markt  

Keine 

Marktpreis- 

notierung 

in einem aktiven 

Markt  Gesamt  
              

Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente  591  –  591  791  –  791  

Eigenkapitalinstrumente  278  –  278  279  –  279  

Schuldinstrumente  518  5  523  611  5  615  

Direktinvestitionen in Immobilien  0  193  193  –  170  170  

Derivate  444  29  473  2  –27  –26  

Aktienfonds  4.593  1  4.594  5.547  15  5.563  

Rentenfonds  5.522  107  5.628  6.494  168  6.663  

Immobilienfonds  617  30  647  510  23  532  

Sonstige Fonds  1.011  233  1.244  1.922  183  2.105  

Sonstiges  105  604  709  85  507  592  

 

 

Das Planvermögen enthält 15 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €) Anlagen in Vermögenswerte und 5 Mio. € (Vorjahr: 

5 Mio. €) Anlagen in Schuldinstrumente des Volkswagen Konzerns. 

 

 

Folgende Beträge wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Laufender Dienstzeitaufwand  2.086  2.419 

Nettozinsen auf die Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen  546  352 

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand (inklusive Plankürzung)  38  –2 

Gewinne (–)/Verluste (+) aus Planabgeltung  –16  –1 

Saldo der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Aufwendungen (+) und Erträge (–)  2.654  2.769 

    

 

Die obigen Beträge sind grundsätzlich in den Personalkosten der Funktionsbereiche enthalten; die Netto-

zinsen auf die Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen werden in den Zinsaufwendungen 

ausgewiesen. 
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30. Lang- und kurzfristige sonstige Rückstellungen 

 

Mio. €  

Verpflichtungen 

aus dem 

Absatzgeschäft  

Kosten der 

Belegschaft  

Prozess- und 

Rechtsrisiken  

Übrige 

Rückstellungen  Gesamt 
           

Stand am 01.01.2021  25.998  6.270  3.918  9.465  45.652 

Währungsänderungen  526  54  60  211  851 

Konsolidierungskreisänderungen  408  38  972  174  1.592 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  2  26  –  0  28 

Verbrauch  9.274  1.870  1.259  2.606  15.009 

Zuführung/Neubildung  10.997  2.783  2.120  4.503  20.403 

Aufzinsungen/Effekte aus der Änderung des 

Abzinsungsfaktors  –71  –133  7  16  –181 

Auflösung  2.272  278  599  1.078  4.227 

Stand am 31.12.2021  26.310  6.837  5.220  10.685  49.052 

davon kurzfristig  11.754  2.784  3.389  7.651  25.578 

davon langfristig  14.555  4.053  1.831  3.035  23.474 

Stand am 01.01.2022  26.310  6.837  5.220  10.685  49.052 

Währungsänderungen  208  18  83  130  438 

Konsolidierungskreisänderungen  –1  12  –3  12  20 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  6  1  1  2  10 

Verbrauch  9.009  2.633  2.781  3.261  17.684 

Zuführung/Neubildung  11.528  2.830  974  5.622  20.953 

Aufzinsungen/Effekte aus der Änderung des 

Abzinsungsfaktors  –465  –553  –53  –49  –1.119 

Auflösung  2.518  194  394  1.791  4.898 

Stand am 31.12.2022  26.046  6.314  3.045  11.346  46.751 

davon kurzfristig  12.396  3.073  1.181  8.201  24.851 

davon langfristig  13.650  3.241  1.864  3.145  21.900 

 

 

In den Verpflichtungen aus dem Absatzgeschäft sind Rückstellungen enthalten, die alle Risiken aus dem Ver-

kauf von Fahrzeugen, Teilen und Originalteilen bis hin zur Entsorgung von Altfahrzeugen einschließen. Im 

Wesentlichen sind dies Gewährleistungsverpflichtungen, die unter Zugrundelegung des bisherigen bezie-

hungsweise des geschätzten zukünftigen Schadenverlaufs ermittelt werden. Des Weiteren sind hierin Rück-

stellungen für aufgrund rechtlicher oder faktischer Verpflichtungen zu gewährende Rabatte, Boni und Ähn-

liches enthalten, die nach dem Bilanzstichtag anfallen, jedoch durch Umsätze vor dem Bilanzstichtag verur-

sacht wurden. 

Rückstellungen für Kosten der Belegschaft werden unter anderem für Jubiläumszuwendungen, Zeitgut-

haben, Altersteilzeit, Abfindungen und ähnliche Verpflichtungen gebildet. 

Die Rückstellungen für Prozess- und Rechtsrisiken umfassen neben verbliebenen Vorsorgen aus der  

Dieselthematik Rückstellungen für eine Vielzahl an Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren, an denen 

die Gesellschaften des Volkswagen Konzerns national und international im Rahmen ihrer operativen Tätig-

keit beteiligt sind. Solche Rechtsstreitigkeiten und Verfahren treten insbesondere im Verhältnis zu Lieferanten, 

Händlern, Kunden, Arbeitnehmern oder Investoren auf. Weitere Erläuterungen zu den rechtlichen Risiken 

befinden sich unter der Angabe „Rechtsstreitigkeiten“. 
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Die Übrigen Rückstellungen betreffen eine Vielzahl erkennbarer Einzelrisiken, Preisrisiken und ungewis-

ser Verpflichtungen, die in Höhe ihres wahrscheinlichen Eintritts berücksichtigt werden. Abhängig von der 

jeweiligen Jurisdiktion sind darin auch Risikovorsorgen für die etwaige Nichteinhaltung von gesetzlichen 

Emissionsobergrenzen enthalten. Deren Bewertung erfolgte unter anderem unter Berücksichtigung des jeweili-

gen Absatzvolumens und der gesetzlich definierten Abgabe beziehungsweise der Kosten für den Erwerb von 

Emissionsrechten anderer Hersteller. Die Synergien der einzelnen Marken des Volkswagen Konzerns wurden 

dabei nach Möglichkeit in Form von Emissionsgemeinschaften genutzt. 

In den Übrigen Rückstellungen sind zudem Vorsorgen aus dem Versicherungsgeschäft in Höhe von  

1.761 Mio. € (Vorjahr: 1.527 Mio. €) enthalten. 

31. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber     

Dritten  27.974  22.964 

nicht konsolidierten Tochterunternehmen  197  233 

Gemeinschaftsunternehmen  227  186 

assoziierten Unternehmen  342  239 

sonstigen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  7  2 

  28.748  23.624 
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Sonstige Erläuterungen 

32. IAS 23 (Fremdkapitalkosten) 

Die aktivierten Fremdkapitalkosten beliefen sich im Geschäftsjahr auf 178 Mio. € (Vorjahr: 77 Mio. €) und 

entfielen im Wesentlichen auf die aktivierten Entwicklungskosten. Es wurde im Volkswagen Konzern ein 

Fremdkapitalkostensatz von durchschnittlich 2,2 % (Vorjahr: 1,3 %) der Aktivierung zugrunde gelegt. 

33. IFRS 16 (Leasingverhältnisse) 

1.  LEASINGN EHMERBILANZI ERUNG 

Der Volkswagen Konzern tritt im Wesentlichen durch die Anmietung von Büroausstattung, Immobilien und 

sonstigen Produktionsmitteln als Leasingnehmer auf. Die Leasingverträge werden individuell verhandelt 

und beinhalten eine Vielzahl an Vertragsbedingungen. Nutzungsrechte aus Leasingverträgen sind in den 

Posten der Bilanz mit folgenden Werten enthalten: 

A U SW E IS  UND  E N TW IC KL U N G  D E R  N UTZ U N GS R ECH TE  A US L E AS IN G V E RH Ä L TN I SS E N  

V O M  1.  JANU A R  B IS  Z U M  31.  D EZ E M B E R  2 0 2 2  

Mio. €  

Nutzungsrechte 

für Grundstücke, 

grundstücks- 

gleiche Rechte und 

Bauten 

einschließlich der 

Bauten auf 

fremden 

Grundstücken  

Nutzungsrechte 

für Technische 

Anlagen und 

Maschinen  

Nutzungsrechte 

für andere 

Anlagen, Betriebs- 

und Geschäfts- 

ausstattung  Gesamt 
         

Anschaffungs-/Herstellungskosten 

Stand am 01.01.2022  7.962  63  816  8.841 

Währungsänderungen  –8  0  –3  –12 

Änderungen Konsolidierungskreis  51  –  1  52 

Zugänge  1.477  7  174  1.657 

Umbuchungen  –32  –  –1  –32 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  7  –  –  7 

Abgänge  685  7  75  768 

Stand am 31.12.2022  8.758  62  911  9.731 

Abschreibungen 

Stand am 01.01.2022  2.332  34  289  2.656 

Währungsänderungen  –10  0  –2  –12 

Änderungen Konsolidierungskreis  –1  –  0  –1 

Zugänge planmäßig  1.000  7  179  1.185 

Zugänge außerplanmäßig  6  –  0  6 

Umbuchungen  –3  –  0  –3 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  5  –  –  5 

Abgänge  362  7  72  440 

Zuschreibungen  15  –  –  15 

Stand am 31.12.2022  2.942  34  394  3.370 

Nettobuchwert am 31.12.2022  5.816  28  517  6.361 
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A U SW E IS  UND  E N TW IC KL U N G  D E R  N UTZ U N GS R ECH TE  A US L E AS IN G V E RH Ä L TN ISS E N  

V O M  1.  JANU A R  B IS  Z U M  31.  D EZ E M B E R  2 0 2 1  

Mio. €  

Nutzungsrechte 

für Grundstücke, 

grundstücks- 

gleiche Rechte und 

Bauten 

einschließlich der 

Bauten auf 

fremden 

Grundstücken  

Nutzungsrechte 

für Technische 

Anlagen und 

Maschinen  

Nutzungsrechte 

für andere 

Anlagen, Betriebs- 

und Geschäfts- 

ausstattung  Gesamt 
         

Anschaffungs-/Herstellungskosten 

Stand am 01.01.2021  7.009  56  744  7.809 

Währungsänderungen  196  2  6  203 

Änderungen Konsolidierungskreis  129  0  10  139 

Zugänge  1.224  10  155  1.390 

Umbuchungen  –16  –2  –8  –26 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  31  –  1  32 

Abgänge  549  3  89  641 

Stand am 31.12.2021  7.962  63  816  8.841 

Abschreibungen 

Stand am 01.01. 2021  1.608  28  204  1.840 

Währungsänderungen  49  2  3  54 

Änderungen Konsolidierungskreis  7  0  –3  4 

Zugänge planmäßig  945  7  156  1.108 

Zugänge außerplanmäßig  9  –  1  10 

Umbuchungen  –6  0  –1  –7 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  12  –  1  13 

Abgänge  255  3  70  328 

Zuschreibungen  13  –  –  13 

Stand am 31.12.2021¹  2.332  34  289  2.656 

Nettobuchwert am 31.12.2021¹  5.630  29  527  6.185 

 
1 Das Vorjahr wurde angepasst. 

 

Aus der Untervermietung von Nutzungsrechten ergaben sich im Geschäftsjahr Erträge in Höhe von 

17 Mio. € (Vorjahr: 19 Mio. €). 

Der Bewertung von Nutzungsrechten aus Leasingverträgen sowie der damit verbundenen Leasingver-

bindlichkeit liegt eine bestmögliche Schätzung hinsichtlich der Ausübung von Verlängerungs- und Kündi-

gungsoptionen zugrunde. Falls sich wesentliche Änderungen der Rahmenbedingungen oder des Vertrages 

ergeben, wird diese Einschätzung aktualisiert. 
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Die folgenden Tabellen zeigen die Zuordnung der Leasingverbindlichkeiten in der Bilanz und geben einen 

Überblick über deren vertragliche Fälligkeiten: 

Z U O RD N UNG  D E R L E AS IN G V E R B IN DL IC H K E ITE N Z U D E N JE WE IL IG E N  B IL A NZ P OS TE N  

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Langfristige Finanzschulden  5.283  5.137 

Kurzfristige Finanzschulden  1.102  1.108 

Buchwert der Leasingverbindlichkeiten  6.385  6.245 

    

F Ä L L IGK E ITSA N AL Y S E D ER  U ND ISK O NTIE R TE N  L E AS IN G V E R B IND L IC HK E I T E N  

  

V E R B LE IB E N D E  

V E R TR A G L IC H E  FÄ L L I G KE ITE N    

Mio. €  bis 1 Jahr  1 - 5 Jahre  über 5 Jahre  Gesamt 
         

Leasingverbindlichkeiten zum 31.12.2022  1.290  3.544  2.813  7.647 

Leasingverbindlichkeiten zum 31.12.2021  1.266  3.312  2.803  7.381 

    

 

Für Leasingverbindlichkeiten sind im Geschäftsjahr Zinsaufwendungen in Höhe von 168 Mio. € (Vorjahr: 

177 Mio. €) angefallen. 

Für geringwertige und kurzfristige Leasingverhältnisse werden keine Nutzungsrechte aktiviert. Die Auf-

wendungen für die Anmietung geringwertiger Leasinggegenstände betrugen im Geschäftsjahr insgesamt 

265 Mio. € (Vorjahr: 233 Mio. €). In dieser Zahl sind keine Aufwendungen für kurzfristige Leasingverhältnisse 

enthalten, die im Geschäftsjahr insgesamt 234 Mio. € (Vorjahr: 276 Mio. €) betrugen. Auf variable Leasing-

aufwendungen, die nicht in die Bewertung der Leasingverbindlichkeiten einbezogen werden, entfallen im  

Geschäftsjahr 19 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €). 

Insgesamt ergab sich aus Leasingnehmerverhältnissen im Geschäftsjahr ein Zahlungsmittelabfluss von 

1.832 Mio. € (Vorjahr: 1.952 Mio. €).  

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der möglichen zukünftigen Zahlungsmittelabflüsse, die nicht bei 

der Bewertung der Leasingverbindlichkeiten berücksichtigt wurden: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Mögliche Zahlungsmittelabflüsse aufgrund von     

Variablen Leasingzahlungen  44  0 

Verlängerungsoptionen  3.513  3.594 

Kündigungsoptionen  3  2 

Leasingverhältnissen, die noch nicht begonnen haben (vertragliche Verpflichtung)  249  270 

  3.809  3.867 

    

 

Es werden keine wesentlichen Zahlungsmittelabflüsse aufgrund von Restwertgarantien erwartet. 
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2.  LEASINGGEBERBI LANZI E RUNG 

Der Volkswagen Konzern tritt als Leasinggeber sowohl im Rahmen des Finanzierungsleasinggeschäfts als 

auch des Operating-Leasinggeschäfts auf. Gegenstand dieser Geschäfte sind im Wesentlichen Kraftfahrzeuge 

sowie in geringem Umfang Grundstücke, Gebäude und Ausstattungsgegenstände für Handelsbetriebe. 

Den Ausfallrisiken von Leasingforderungen trägt der Volkswagen Konzern durch die Bildung von Wert-

berichtigungen gemäß den Vorschriften des IFRS 9 in vollem Umfang Rechnung. Risiken aus den Leasing-

verträgen zugrundeliegenden Vermögenswerten begegnet der Volkswagen Konzern als Leasinggeber unter  

anderem durch die Berücksichtigung von erhaltenen Restwertgarantien für Teile des Leasingportfolios sowie 

durch die Berücksichtigung von zukunftsgerichteten Restwertprognosen auf Basis von internen und exter-

nen Informationen im Rahmen des Restwertmanagements. Die Restwertprognosen werden regelmäßig 

überprüft. 

2.1  OPERATING-LEASING-VERHÄLTN ISSE 

Die im Rahmen von langfristigem Operating-Leasing Vermieteten Vermögenswerte beliefen sich zum 

Ende des Geschäftsjahres auf 59.990 Mio. € (Vorjahr: 60.313 Mio. €). Während 610 Mio. € (Vorjahr: 615 Mio. €) 

auf Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien entfallen, belaufen sich die in der Bilanz sepa rat als Ver-

mietete Vermögenswerte ausgewiesenen Vermögenswerte auf 59.380 Mio. € (Vorjahr: 59.699 Mio. €). 

Diese beinhalten im Wesentlichen Fahrzeuge in Höhe von 59.263 Mio. € (Vorjahr: 59.622 Mio. €) sowie 

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 

in Höhe von 109 Mio. € (Vorjahr: 68 Mio. €). Die restlichen Vermögenswerte entfallen auf Technische Anlagen 

und Maschinen sowie andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Weitere Angaben zur Wertentwick-

lung der Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien und der Vermieteten Vermögenswerte finden sich in 

der Angabe „Vermietete Vermögenswerte und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien". 

 

Aus den erwarteten, ausstehenden, nicht abgezinsten Leasingzahlungen aus Operating-Leasing-Verhältnis-

sen werden in den nächsten Jahren folgende Zahlungseingänge erwartet: 

A N G AB E  Z UM  31. 12. 2022  

Mio. €  2023  2024  2025  2026  2027  Ab 2028  Gesamt 
               

Leasingzahlungen  8.615  5.851  3.441  1.368  464  262  20.001 

    

A N G AB E  Z UM  31. 12. 2021  

Mio. €  2022  2023  2024  2025  2026  Ab 2027  Gesamt 
               

Leasingzahlungen  8.840  6.198  3.761  1.243  398  329  20.769 
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A U F G L IE D E RU N G  D E R  E R TR Ä G E  AU S O P E R A TIN G -L E A S IN G - V ER H Ä L TN ISS E N  

Mio. €  2022  2021 
     

Leasingerträge  14.600  13.560 

Erträge aus variablen Leasingzahlungen  1  5 

Summe  14.600  13.566 

    

2.2  FINANZI ERU NGSLEASING -VERHÄLTN ISSE 

Im Geschäftsjahr ergaben sich Zinserträge aus der Nettoinvestition in die Leasingverhältnisse in Höhe 

von 2,6 Mrd. € (Vorjahr: 2,3 Mrd. €). Darüber hinaus ergaben sich Veräußerungsgewinne aus Finanzierungs-

leasing-Verhältnissen in Höhe von 1,2 Mrd. € (Vorjahr: 1,1 Mrd. €). 

 

In der folgenden Tabelle ist die Überleitung der ausstehenden Leasingzahlungen aus Finanzierungslea-

sing-Verträgen zum Nettoinvestitionswert dargestellt: 

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Nicht abgezinste Leasingzahlungen  57.501  54.985 

Nicht garantierter Restbuchwert  3.466  3.393 

Noch nicht erwirtschaftete Zinserträge  –4.497  –3.710 

Risikovorsorge auf Leasingforderungen  –1.611  –1.207 

Nettoinvestitionswert  54.858  53.462 

    

 

Aus den erwarteten, ausstehenden, nicht abgezinsten Leasingzahlungen aus Finanzierungsleasing-Verhältnis-

sen werden in den nächsten Jahren folgende Zahlungseingänge erwartet: 

A N G AB E  Z UM  31. 12. 2022  

Mio. €  2023  2024  2025  2026  2027  Ab 2028  Gesamt 
               

Leasingzahlungen  21.172  15.055  12.381  7.588  848  457  57.501 

    

A N G AB E  Z UM  31. 12. 2021  

Mio. €  2022  2023  2024  2025  2026  Ab 2027  Gesamt 
               

Leasingzahlungen  20.220  15.512  11.802  6.273  725  454  54.985 
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34. IFRS 7 (Finanzinstrumente) 

Nachfolgende Tabelle stellt die Buchwerte der Finanzinstrumente nach Bewertungskategorien dar: 

B U C HW E R T D E R  F IN A NZ I N S TR U M EN TE  N AC H B EWE R TU N G SK ATE G O R IE N  DE S  IFR S  9  

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte  28.185  22.998 

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fremdkapitalinstrumente)  4.224  4.719 

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte (Eigenkapitalinstrumente)  277  687 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte  170.857  157.770 

davon Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  570  142 

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Schulden  2.522  1.737 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Schulden  247.694  240.268 

davon Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  132  142 

    

KLASSEN VON FINANZIN STRUMENTEN  

Im Volkswagen Konzern werden Finanzinstrumente in folgende Klassen eingeteilt: 

 Zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente,  

 Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente,  

 Derivative Finanzinstrumente in Sicherungsbeziehungen,  

 Keiner Bewertungskategorie zugeordnet und  

 Kreditzusagen und Finanzgarantien (außerbilanziell). 

ÜBERLEITUNG DER BI LA NZPOSTEN ZU DEN KLAS SEN DER FINANZINSTRUMENTE 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Überleitung der Bilanzposten zu den Klassen von Finanzinstrumenten, 

aufgeteilt nach den Buchwerten und Fair Values der Finanzinstrumente.  

Der Fair Value von Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumenten, wie Forderun-

gen und Verbindlichkeiten, wird durch die Abzinsung unter Berücksichtigung eines risikoadäquaten und 

laufzeitkongruenten Marktzinses ermittelt. Aus Wesentlichkeitsgründen wird grundsätzlich der Fair Value für 

kurzfristige Bilanzposten dem Bilanzwert gleichgesetzt. 

Zur Überleitung zu den Bilanzwerten werden in der Tabelle in der Spalte „Keiner Bewertungskategorie  

zugeordnet“ auch Sachverhalte ausgewiesen, die kein Finanzinstrument darstellen. 

Die für den Fair Value der Forderungen maßgeblichen Risikovariablen sind risikoadjustierte Zinssätze. 

In den „Zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten“ sind auch Anteile an Personen- und Kapitalge-

sellschaften enthalten. 
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Ü B E R L E ITU NG  D E R B IL A NZ PO S TEN  Z U D E N KL AS S EN  D E R F IN AN Z IN S TR U ME N TE   

Z U M 31.  D EZ E M B E R 2 0 2 2  

  

Z UM  

F A IR  V A L UE  

B E W E R TE T   

Z U  F OR TG E F ÜH R TE N  

A N SC H A F FU N G S K OS T E N  

B E W E R TE T   

D E R I V A TI V E  

F I N A N Z -  

I N S TR UM E N TE  

I N  S IC H E R UN G S -  

B E Z IE H U N G E N   

K E IN E R  

B E W E R TU N G S -  

K A TE G OR IE  

Z UG E OR D N E T   

B I L A N Z -  

P O S T E N  

Z UM  

3 1 . 1 2 . 2 0 22  

Mio. €  Buchwert  Buchwert  Fair Value  Buchwert  Buchwert  

 

             

Langfristige Vermögenswerte             

At Equity bewertete Anteile  –  –  –  –  12.668  12.668 

Sonstige Beteiligungen  342  –  –  –  3.147  3.489 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  178  51.557  50.721  –  35.209  86.944 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  4.735  5.626  5.533  3.471  –  13.832 

Ertragsteuerforderungen  –  –  –  –  394  394 

             

Kurzfristige Vermögenswerte             

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  1  18.580  18.580  –  0  18.581 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  24  41.644  41.644  –  19.881  61.549 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  2.845  11.051  11.051  1.270  –  15.167 

Ertragsteuerforderungen  –  10  10  –  1.721  1.732 

Wertpapiere und Termingeldanlagen  24.560  12.646  12.646  –  –  37.206 

Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente  –  29.172  29.172  –  –  29.172 

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte  –  570  570  –  163  733 

             

Langfristige Schulden             

Finanzschulden  –  116.455  112.101  –  5.283  121.737 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  1.518  2.623  2.502  4.047  –  8.188 

             

Kurzfristige Schulden             

Finanzschulden  –  82.346  82.346  –  1.102  83.448 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  –  28.748  28.748  –  –  28.748 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  1.004  17.386  17.386  1.430  –  19.820 

Ertragsteuerverbindlichkeiten  –  17  17  –  709  726 

Schulden im Zusammenhang 

mit Zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten  –  132  132  –  26  158 
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Ü B E R L E ITU NG  D E R B IL A NZ PO S TEN  Z U D E N KL AS S EN  D E R F IN AN Z IN S TR U ME N TE   

Z U M 31.  D EZ E M B E R 2 0 2 1  

  

Z UM  

F A IR  V A L UE  

B E W E R TE T   

Z U  F OR TG E F ÜH R TE N  

A N SC H A F FU N G S K OS T E N  

B E W E R TE T   

D E R I V A TI V E  

F I N A N Z -  

I N S TR UM E N TE  

I N  S IC H E R UN G S -  

B E Z IE H U N G E N   

K E IN E R  

B E W E R TU N G S -  

K A TE G OR IE  

Z UG E OR D N E T   

B I L A N Z -  

P O S T E N  

Z UM  

3 1 . 1 2 . 2 0 21  

Mio. €  Buchwert  Buchwert  Fair Value  Buchwert  Buchwert  

 

             

Langfristige Vermögenswerte             

At Equity bewertete Anteile  –  –  –  –  12.531  12.531 

Sonstige Beteiligungen  760  –  –  –  2.240  3.000 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  290  50.146  51.326  –  34.519  84.954 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  2.830  4.950  5.031  1.377  –  9.156 

Ertragsteuerforderungen  –  –  –  –  635  635 

             

Kurzfristige Vermögenswerte             

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  8  15.513  15.513  –  –  15.521 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  26  37.204  37.204  –  19.268  56.498 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  1.996  10.046  10.046  543  –  12.584 

Ertragsteuerforderungen  –  9  9  –  1.608  1.618 

Wertpapiere  22.495  37  37  –  –  22.532 

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und 

Termingeldanlagen  –  39.723  39.723  –  –  39.723 

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte  –  142  142  –  532  674 

             

Langfristige Schulden             

Finanzschulden  –  126.481  131.359  –  5.137  131.618 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  728  2.419  2.437  1.320  –  4.466 

             

Kurzfristige Schulden             

Finanzschulden  –  77.476  77.476  –  1.108  78.584 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  –  23.624  23.624  –  –  23.624 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  1.009  10.112  10.112  1.880  –  13.002 

Ertragsteuerverbindlichkeiten  –  27  27  –  588  614 

Schulden im Zusammenhang 

mit Zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten  –  142  142  –  96  238 

 

 

In der Klasse „Keiner Bewertungskategorie zugeordnet“ werden insbesondere Anteile an At Equity bewerteten 

Beteiligungen, Anteile an verbundenen nicht konsolidierten Gesellschaften sowie Leasingforderungen erfasst. 

Die Leasingforderungen haben einen Buchwert von 55,1 Mrd. € (Vorjahr: 53,8 Mrd. €) und einen Fair Value 

von 54,1 Mrd. € (Vorjahr: 54,8 Mrd. €).  

Aufgrund der vermehrten Anlage in langfristigen Termingeldern (Laufzeit über 3 Monate) werden im  

laufenden Geschäftsjahr diese Termingelder zusammen mit den Wertpapieren ausgewiesen.   
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Die Ermittlung des Fair Values wird anhand einheitlicher Bewertungsmethoden sowie Bewertungsparameter 

vorgenommen. Die Durchführung der Fair Value Bewertung bei Finanzinstrumenten der Stufen 2 und 3 wird 

auf Basis zentraler Vorgaben in den einzelnen Konzernbereichen durchgeführt. Die angewandten Bewertungs-

methoden sind unter der Angabe „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ erläutert. Bei den Forderungen 

in Stufe 3 wurde der Fair Value unter Berücksichtigung individueller Verlusterwartungen bestimmt, welche 

in einem wesentlichen Maße auf Annahmen des Unternehmens zur Bonität des Kontrahenten beruhen. 

Die berücksichtigten Parameter sind nicht auf einem aktiven Markt beobachtbar. 

 

Eine Übersicht der zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Schulden nach Stufen ent-

halten die folgenden Tabellen: 

Z U M F A IR VA L U E  B E W E R TE TE  F IN ANZ IE L L E V E R M Ö G E NS W ER TE  U N D S CH U L D EN  N AC H S TUF E N  

Mio. €  31.12.2022  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3 
         

Langfristige Vermögenswerte         

Sonstige Beteiligungen  342  91  0  251 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  178  –  –  178 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  4.735  –  2.571  2.165 

Kurzfristige Vermögenswerte         

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  1  –  –  1 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  24  –  –  24 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  2.845  –  2.283  562 

Wertpapiere und Termingeldanlagen  24.560  24.487  73  – 

Langfristige Schulden         

Sonstige finanzielle Schulden  1.518  –  1.439  79 

Kurzfristige Schulden         

Sonstige finanzielle Schulden  1.004  –  982  23 

    

 

 

 

Mio. €  31.12.2021  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3 
         

Langfristige Vermögenswerte         

Sonstige Beteiligungen  760  579  0  181 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  290  –  –  290 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  2.830  –  1.477  1.353 

Kurzfristige Vermögenswerte         

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  8  –  –  8 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  26  –  –  26 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  1.996  –  1.733  263 

Wertpapiere  22.495  22.406  89  – 

Langfristige Schulden         

Sonstige finanzielle Schulden  728  –  529  199 

Kurzfristige Schulden         

Sonstige finanzielle Schulden  1.009  –  905  104 
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F A IR  VA L U ES  D E R  Z U F OR TG E F Ü H R TE N  ANS CH A F F U N GS KO S TE N  B EW E R TET E N  

F IN A NZ IE LL E N  V E R MÖ G E N SW E R TE  UN D  SC H U LD EN  N A CH  S TUF E N  

Mio. €  31.12.2022  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3 
         

Fair Values der Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewerteten finanziellen Vermögenswerte         

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  92.366  –  –  92.366 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  18.580  –  18.580  – 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  16.584  615  5.389  10.580 

Ertragsteuerforderungen  10  –  10  – 

Wertpapiere und Termingeldanlagen  12.646  84  12.562  – 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  29.172  29.172  –  – 

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte  570  557  13  – 

Fair Values der Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewerteten finanziellen Vermögenswerte  169.927  30.428  36.554  102.945 

         

Fair Values der Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewerteten finanziellen Schulden         

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  28.748  –  28.748  – 

Finanzschulden  194.447  47.343  145.444  1.660 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  19.888  592  18.854  442 

Ertragsteuerverbindlichkeiten  17  –  17  – 

Schulden im Zusammenhang mit Zur Veräußerung gehaltenen 

Vermögenswerten  132  132  –  – 

Fair Values der Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewerteten finanziellen Schulden  243.231  48.067  193.062  2.102 

     

 

 

Mio. €  31.12.2021  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3 
         

Fair Values der Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewerteten finanziellen Vermögenswerte         

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  88.530  –  –  88.530 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  15.513  –  15.513  – 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  15.077  996  5.126  8.955 

Ertragsteuerforderungen  9  –  9  – 

Wertpapiere  37  37  –  – 

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Termingeldanlagen  39.723  39.043  680  – 

Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte  142  85  57  – 

Fair Values der Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewerteten finanziellen Vermögenswerte  159.032  40.162  21.385  97.485 

         

Fair Values der Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewerteten finanziellen Schulden         

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  23.624  –  23.624  – 

Finanzschulden  208.835  51.759  155.499  1.577 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  12.549  858  11.375  316 

Ertragsteuerverbindlichkeiten  27  –  27  – 

Schulden im Zusammenhang mit Zur Veräußerung gehaltenen 

Vermögenswerten  142  –  142  – 

Fair Values der Zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewerteten finanziellen Schulden  245.177  52.617  190.666  1.893 
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D E R IV A TIV E  F IN A NZ IN S TR U M E N TE  IN S IC H E R UN GS B EZ IE H UN GE N  NA CH  S TU F E N  

Mio. €  31.12.2022  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3 
         

Langfristige Vermögenswerte         

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  3.471  –  3.471  – 

Kurzfristige Vermögenswerte         

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  1.270  –  1.270  – 

Langfristige Schulden         

Sonstige finanzielle Schulden  4.047  –  4.047  – 

Kurzfristige Schulden         

Sonstige finanzielle Schulden  1.430  –  1.430  – 

    

 

 

Mio. €  31.12.2021  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3 
         

Langfristige Vermögenswerte         

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  1.377  –  1.377  – 

Kurzfristige Vermögenswerte         

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  543  –  543  – 

Langfristige Schulden         

Sonstige finanzielle Schulden  1.320  –  1.320  – 

Kurzfristige Schulden         

Sonstige finanzielle Schulden  1.880  –  1.880  – 

    
 

 

Die Zuordnung der Fair Values in die drei Stufen der Fair Value Hierarchie richtet sich nach der Verfügbarkeit 

beobachtbarer Marktpreise. In Stufe 1 werden Fair Values von Finanzinstrumenten gezeigt, für die ein 

Preis direkt auf einem aktiven Markt ermittelt werden kann. Darunter fallen zum Beispiel Wertpapiere und 

zum Fair Value bewertete sonstige Beteiligungen, die an einem öffentlichen Markt notiert sind und gehan-

delt werden. Fair Values in Stufe 2, beispielsweise bei Derivaten, werden auf Basis von Marktdaten gemäß 

marktbezogener Bewertungsverfahren ermittelt. Hierbei werden insbesondere Währungskurse, Zinskurven 

sowie Rohstoffpreise verwendet, welche an den entsprechenden Märkten beobachtbar sind und über Preisser-

viceagenturen bezogen werden. Fair Values der Stufe 3 errechnen sich über Bewertungsverfahren, bei denen 

nicht direkt auf dem aktiven Markt beobachtbare Faktoren einbezogen werden. Im Volkswagen Konzern 

sind der Stufe 3 langfristige Warentermingeschäfte zugeordnet, da für die Bewertung die am Markt vorhande-

nen Kurse extrapoliert werden müssen. Die Extrapolation erfolgt auf Basis von beobachtbaren Inputfaktoren 

für die unterschiedlichen Rohstoffe, welche über Preisserviceagenturen bezogen werden. Des Weiteren 

werden in der Stufe 3 Optionen auf Eigenkapitalinstrumente und Restwertsicherungsmodelle, Forderungen 

aus Kundenfinanzierung sowie Fahrzeugfinanzierungsprogramme und sonstige Beteiligungen gezeigt. Für 

die Bewertung der Eigenkapitalinstrumente werden dabei insbesondere die jeweiligen Unternehmensplanun-

gen sowie unternehmensindividuelle Diskontzinssätze verwendet. Wesentlicher Inputfaktor zur Bestimmung 

des Fair Values für die Restwertsicherungsmodelle sind Prognosen sowie Schätzungen von Gebrauchtwagen-

restwerten der entsprechenden Modelle. Zur Bewertung der Fahrzeugfinanzierungsprogramme wird insbe-

sondere der entsprechende Fahrzeugpreis berücksichtigt. 
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Die nachfolgende Tabelle gibt eine zusammenfassende Übersicht der Entwicklung der zum Fair Value  

bewerteten Bilanzposten in der Stufe 3: 

E N TW IC KL UN G  D E R Z U M F A IR VA L U E B E W E R TE TE N  B ILA NZ POS TE N B AS IE RE N D  A U F S TU F E  3  

Mio. €  

Zum Fair Value bewertete 

finanzielle Vermögenswerte  

Zum Fair Value bewertete 

finanzielle Schulden 
     

Stand am 01.01.2022  2.119  303 

Währungsänderungen  53  –6 

Änderungen Konsolidierungskreis  0  – 

Gesamtergebnis  2.027  –127 

erfolgswirksam  1.999  –127 

erfolgsneutral  28  – 

Zugänge (Zukäufe)  167  – 

Realisierungen  –601  –46 

Umgliederung in Stufe 1 0  – 

Umgliederung in Stufe 2 –584  –22 

Stand am 31.12.2022  3.181  102 

     

Erfolgswirksam erfasste Ergebnisse  1.999  127 

Sonstiges betriebliches Ergebnis  1.962  127 

davon entfallen auf zum Bilanzstichtag gehaltene Vermögenswerte/Schulden  1.322  31 

Finanzergebnis  36  – 

davon entfallen auf zum Bilanzstichtag gehaltene Vermögenswerte/Schulden  12  – 

    

 

 

Mio. €  

Zum Fair Value bewertete 

finanzielle Vermögenswerte  

Zum Fair Value bewertete 

finanzielle Schulden  
      

Stand am 01.01.2021  1.383  908  

Währungsänderungen  48  12  

Änderungen Konsolidierungskreis  –297  –  

Gesamtergebnis  1.114  –367  

erfolgswirksam  802  –268  

erfolgsneutral  312  –99  

Zugänge (Zukäufe)  616  –  

Realisierungen  –157  –227  

Umgliederung in Stufe 1 –333  –  

Umgliederung in Stufe 2 –255  –23  

Stand am 31.12.2021  2.119  303  

      

Erfolgswirksam erfasste Ergebnisse  802  268  

Sonstiges betriebliches Ergebnis  753  268  

davon entfallen auf zum Bilanzstichtag gehaltene Vermögenswerte/Schulden  296  290  

Finanzergebnis  49  –  

davon entfallen auf zum Bilanzstichtag gehaltene Vermögenswerte/Schulden  –6  –  

 
    



382 

Konzernabschluss Anhang 

 

Die Umgliederungen zwischen den Stufen der Fair Value Hierarchie werden zu den jeweiligen Berichtsstich-

tagen berücksichtigt. Die Umgliederungen aus Stufe 3 in Stufe 2 beinhalten Warentermingeschäfte, für die 

aufgrund der abnehmenden Restlaufzeit beobachtbare Marktkurse zur Bewertung zur Verfügung stehen, 

sodass keine Extrapolation mehr notwendig ist.  

Für den Fair Value der Warentermingeschäfte ist der Rohstoffpreis die wesentliche Risikovariable. Mit-

tels Sensitivitätsanalyse wird der Effekt von Änderungen des Rohstoffpreises auf das Ergebnis nach Ertrag-

steuern und das Eigenkapital dargestellt. 

Wenn die Rohstoffpreise der der Stufe 3 zugeordneten Warentermingeschäfte zum 31. Dezember 2022 

um 10 % höher (niedriger) gewesen wären, wäre das Ergebnis nach Ertragsteuern um 291 Mio. € (Vorjahr: 

237 Mio. €) höher (niedriger) ausgefallen. Auf das Eigenkapital ergeben sich keine Effekte. 

Die für die Bewertung der vom Unternehmen gehaltenen Optionen auf Eigenkapitalinstrumente maßgeb-

liche Risikovariable ist der jeweilige Unternehmenswert. Mittels einer Sensitivitätsanalyse werden Effekte aus 

einer Änderung der Risikovariablen auf das Ergebnis nach Ertragsteuern dargestellt. 

Wenn die unterstellten Unternehmenswerte zum 31. Dezember 2022 um 10 % höher gewesen wären, 

wäre das Ergebnis nach Ertragsteuern um 8 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €) höher ausgefallen. Wenn die unter-

stellten Unternehmenswerte zum 31. Dezember 2022 um 10 % niedriger gewesen wären, wäre das Ergebnis 

nach Ertragsteuern um 8 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €) niedriger ausgefallen. 

Restwertrisiken resultieren aus Absicherungsvereinbarungen mit dem Handel, wonach im Rahmen von 

Rückkaufverpflichtungen aus abgeschlossenen Leasingverträgen entstehende Ergebnisauswirkungen aus 

marktbedingten Schwankungen der Restwerte teilweise vom Volkswagen Konzern getragen werden.  

Für den Fair Value der Optionen aus Restwertrisiken sind die Marktpreise von Gebrauchtwagen die  

wesentliche Risikovariable. Mittels Sensitivitätsanalyse werden die Auswirkungen von Änderungen der 

Gebrauchtwagenpreise auf das Ergebnis nach Ertragsteuern quantifiziert. 

Wenn die Gebrauchtwagenpreise der im Restwertsicherungsmodell enthaltenen Fahrzeuge zum 31. Dezem-

ber 2022 um 10 % höher gewesen wären, wäre das Ergebnis nach Ertragsteuern um 470 Mio. € (Vorjahr: 

416 Mio. €) höher ausgefallen. Wenn die Gebrauchtwagenpreise der im Restwertsicherungsmodell enthalte-

nen Fahrzeuge zum 31. Dezember 2022 um 10 % niedriger gewesen wären, wäre das Ergebnis nach Ertrag-

steuern um 504 Mio. € (Vorjahr: 468 Mio. €) niedriger ausgefallen. 

Wenn die risikoadjustierten Zinssätze der zum Fair Value bewerteten Forderungen zum 31. Dezember 2022 

um 100 Basispunkte höher gewesen wären, wäre das Ergebnis nach Ertragsteuern um 7 Mio. € (Vorjahr: 

3 Mio. €) niedriger ausgefallen. Wenn die risikoadjustierten Zinssätze zum 31. Dezember 2022 um 100 Basis-

punkte niedriger gewesen wären, wäre das Ergebnis nach Ertragsteuern um 4 Mio. € (Vorjahr: 3 Mio. €) höher 

ausgefallen. 

Wenn bei den Fahrzeugfinanzierungsprogrammen der entsprechende Fahrzeugpreis zum 31. Dezember 2022 

um 10 % höher gewesen wäre, wäre das Ergebnis nach Ertragsteuern um 6 Mio. € (Vorjahr: 8 Mio. €) höher 

ausgefallen. Wenn bei den Fahrzeugfinanzierungsprogrammen der entsprechende Fahrzeugpreis zum 

31. Dezember 2022 um 10 % niedriger gewesen wäre, wäre das Ergebnis nach Ertragsteuern um 6 Mio. € (Vor-

jahr: 8 Mio. €) niedriger ausgefallen. 

Wenn die Ertragslage der zum Fair Value bewerteten Beteiligungen zum 31. Dezember 2022 um 10 % bes-

ser gewesen wäre, wäre das Eigenkapital um 8,5 Mio. € (Vorjahr: 6,2 Mio. €) sowie das Ergebnis nach Steuern um 

5,0 Mio. € (Vorjahr: 8,7 Mio. €) höher ausgefallen. Wenn die Ertragslage der zum Fair Value bewerteten Betei-

ligungen um 10 % schlechter gewesen wäre, wäre das Eigenkapital um 8,5 Mio. € (Vorjahr: 6,2 Mio. €) sowie das 

Ergebnis nach Steuern um 5,0 Mio. € (Vorjahr: 8,7 Mio. €) geringer ausgefallen. 
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AUFRECH N U NG VON FINA NZIELLEN VERMÖGENSWE RTEN UN D VERBIN DLICH KEITEN  

Die nachfolgenden Tabellen enthalten Angaben zu den Effekten zu Aufrechnungen in der Bilanz sowie die 

potenziellen finanziellen Auswirkungen einer Aufrechnung im Fall von Instrumenten, die Gegenstand einer 

rechtlich durchsetzbaren Aufrechnungs-Rahmenvereinbarung oder einer ähnlichen Vereinbarung sind. 

 

    

B E TR Ä G E ,  D I E  IN  D E R  BI L A N Z  

N IC H T  SA LD IE R T  W E R D E N    

Mio. €  

Bruttobetrag 

angesetzter 

finanzieller 

Vermögenswerte  

Bruttobetrag 

angesetzter 

finanzieller 

Verbindlichkeiten, 

die in der Bilanz 

saldiert werden  

Nettobetrag 

finanzieller 

Vermögenswerte, 

die in der Bilanz 

ausgewiesen 

werden  

Finanz- 

instrumente  

Erhaltene 

Sicherheiten  

Nettobetrag am 

31.12.2022 
             

Derivative Finanzinstrumente  11.497  –36  11.461  –4.523  –37  6.901 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  149.090  –597  148.493  –  –81  148.412 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  18.620  –39  18.581  0  –  18.581 

Wertpapiere und Termingeldanlagen  37.206  –  37.206  –  –  37.206 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  29.172  –  29.172  –  –  29.172 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  18.018  –127  17.890  0  –  17.890 

     

 

 

 

    

B E TR Ä G E ,  D I E  IN  D E R  BI L A N Z  

N IC H T  SA LD IE R T  W E R D E N    

Mio. €  

Bruttobetrag 

angesetzter 

finanzieller 

Vermögenswerte  

Bruttobetrag 

angesetzter 

finanzieller 

Verbindlichkeiten, 

die in der Bilanz 

saldiert werden  

Nettobetrag 

finanzieller 

Vermögenswerte, 

die in der Bilanz 

ausgewiesen 

werden  

Finanz- 

instrumente  

Erhaltene 

Sicherheiten  

Nettobetrag am 

31.12.2021 
             

Derivative Finanzinstrumente  5.408  –89  5.319  –3.195  –7  2.117 

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  142.057  –605  141.452  –  –102  141.350 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  15.552  –31  15.521  0  –  15.521 

Wertpapiere  22.532  –  22.532  –  –  22.532 

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente 

und Termingeldanlagen  39.723  –  39.723  –  –  39.723 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  17.191  –  17.191  0  –  17.191 

    

 

In den Sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind Forderungen aus Steuerumlagen in Höhe von 

10 Mio. € (Vorjahr: 9 Mio. €) enthalten. 
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B E TR Ä G E ,  D I E  IN  D E R  BI L A N Z  

N IC H T  SA LD IE R T  W E R D E N    

Mio. €  

Bruttobetrag 

angesetzter 

finanzieller 

Verbindlichkeiten  

Bruttobetrag 

angesetzter 

finanzieller 

Vermögenswerte, 

die in der Bilanz 

saldiert werden  

Nettobetrag 

finanzieller 

Verbindlichkeiten, 

die in der Bilanz 

ausgewiesen 

werden  

Finanz- 

instrumente  

Gestellte 

Sicherheiten  

Nettobetrag am 

31.12.2022 
             

Derivative Finanzinstrumente  8.009  –163  7.846  –4.523  –  3.323 

Finanzschulden  205.185  –  205.185  –  –3.225  201.960 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  28.787  –39  28.748  0  –  28.748 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  20.777  –597  20.179  –  –  20.179 

     

 

 

 

    

B E TR Ä G E ,  D I E  IN  D E R  BI L A N Z  

N IC H T  SA LD IE R T  W E R D E N    

Mio. €  

Bruttobetrag 

angesetzter 

finanzieller 

Verbindlichkeiten  

Bruttobetrag 

angesetzter 

finanzieller 

Vermögenswerte, 

die in der Bilanz 

saldiert werden  

Nettobetrag 

finanzieller 

Verbindlichkeiten, 

die in der Bilanz 

ausgewiesen 

werden  

Finanz- 

instrumente  

Gestellte 

Sicherheiten  

Nettobetrag am 

31.12.2021 
             

Derivative Finanzinstrumente  4.425  –3  4.422  –3.195  –19  1.208 

Finanzschulden  210.202  –  210.202  –  –1.756  208.446 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  23.654  –31  23.623  0  –  23.623 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  13.765  –692  13.073  –  –  13.073 

    

 

In der Spalte „Finanzinstrumente" werden die Beträge ausgewiesen, die Gegenstand einer Aufrechnungs-

Rahmenvereinbarung sind, aber wegen Nichterfüllung der Voraussetzungen für eine Saldierung in der  

Bilanz nicht aufgerechnet wurden. In der Spalte „Erhaltene Sicherheiten" beziehungsweise „Gestellte Sicher-

heiten" sind die bezogen auf die Gesamtsumme der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erhaltenen  

beziehungsweise verpfändeten Beträge von Barsicherheiten und Sicherheiten in Form von Finanzinstru-

menten ausgewiesen, welche die Kriterien für eine Aufrechnung in der Bilanz nicht erfüllen. 

In den Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen in Höhe von 

17 Mio. € (Vorjahr: 27 Mio. €) enthalten. 
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ASSET-BACKED-SECURITI ES-TRANSAKTION EN  

Zur Refinanzierung des Finanzdienstleistungsgeschäfts durchgeführte Asset-Backed-Securities-Transaktio-

nen mit finanziellen Vermögenswerten in Höhe von 28,0 Mrd. € (Vorjahr: 33,0 Mrd. €) sind in den Anleihen, 

Schuldverschreibungen und Verbindlichkeiten aus Darlehen enthalten. Der korrespondierende Buchwert 

der Forderungen aus dem Kunden- und Händlerfinanzierungs- sowie dem Finanzierungsleasinggeschäft  

beträgt 34,6 Mrd. € (Vorjahr: 38,2 Mrd. €). Im Rahmen der Asset-Backed-Securities-Transaktionen wurden 

insgesamt Sicherheiten in Höhe von 53,1 Mrd. € (Vorjahr: 55,8 Mrd. €) gestellt. Dabei werden die erwarteten 

Zahlungen an strukturierte Unternehmen abgetreten und das Sicherungseigentum an den finanzierten Fahr-

zeugen übertragen. Diese Asset-Backed-Securities-Transaktionen führten nicht zu einem bilanziellen Abgang 

der Forderungen aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft, da Delkredere- und Zahlungszeitpunktrisiken im 

Konzern zurückbehalten wurden. Der Unterschiedsbetrag zwischen den abgetretenen Forderungen und den 

dazugehörigen Verbindlichkeiten resultiert aus unterschiedlichen Konditionen sowie dem vom Volkswagen 

Konzern selbst gehaltenen Anteil an den verbrieften Schuldverschreibungen. 

Ein Großteil der öffentlichen und privaten Asset-Backed-Securities-Transaktionen des Volkswagen Konzerns 

kann vorzeitig zurückgezahlt werden (sogenannter clean-up call), wenn weniger als 10 % des ursprünglichen 

Transaktionsvolumens ausstehen. Die abgetretenen Forderungen können kein weiteres Mal abgetreten wer-

den oder anderweitig als Sicherheit verwendet werden. Die Ansprüche der Schuldverschreibungsinhaber 

sind auf die abgetretenen Forderungen begrenzt, und die Zahlungseingänge aus diesen Forderungen sind für 

die Tilgung der korrespondierenden Verbindlichkeit bestimmt. 

Zum 31. Dezember 2022 betrug der Fair Value der abgetretenen und weiterhin bilanzierten Forderungen 

32,8 Mrd. € (Vorjahr: 38,5 Mrd. €). Der Fair Value der verbundenen Verbindlichkeiten belief sich zu diesem 

Stichtag auf 27,5 Mrd. € (Vorjahr: 32,6 Mrd. €). 

Der Konzern der Volkswagen Bank GmbH ist vertraglich verpflichtet, den in ihrem Abschluss konsolidier-

ten strukturierten Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen Finanzmittel zu übertragen. Da die For-

derungsübertragung auf die Zweckgesellschaft als stille Zession erfolgt, ist es möglich, dass die Forderung 

bereits bei der Originatorin rechtswirksam gemindert wurde, zum Beispiel wenn der Forderungsschuldner 

gegenüber einer Gesellschaft des Volkswagen Konzerns wirksam aufrechnet. Für die daraus entstehenden 

Ausgleichsansprüche gegenüber der Zweckgesellschaft ist dann eine Sicherheitsleistung zu entrichten, wenn 

zum Beispiel das Rating der relevanten Konzerngesellschaft auf einen vertraglich festgelegten Referenzwert 

sinkt. 
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WEITERE ERLÄUTERUNGE N ZUR GEWI N N- UN D VERLUSTRECH N UNG  

NACH IFRS 7 (FINANZI NSTRUMENTE)  

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Nettoergebnisse aus finanziellen Vermögenswerten und finanziel-

len Verbindlichkeiten nach Bewertungskategorien tabellarisch dargestellt und wesentliche Sachverhalte im 

Folgenden näher erläutert: 

N E TTO E R G EB N ISS E A US F IN A NZ IN S TR U M E N TE N  N A CH  B E W ER TU N G SK A TE G O R IE N  G EM Ä ß  IFR S  9  

Mio. €  2022  2021 
     

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente  3.024  3.097 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte  5.771  5.889 

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fremdkapitalinstrumente)  10  1 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Schulden  –4.885  –3.247 

  3.919  5.740 

    

 

Die Nettoergebnisse der Kategorie Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente setzen sich 

im Wesentlichen aus der Fair Value Bewertung von Derivaten inklusive Zinsen und Währungsumrech-

nungsergebnissen zusammen. 

Die Nettoergebnisse aus Erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten 

(Fremdkapitalinstrumente) betreffen Zinserträge auf festverzinsliche Wertpapiere.  

Die Nettoergebnisse aus der Kategorie Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Ver-

mögenswerte und Schulden umfassen im Wesentlichen die Zinserträge und Zinsaufwendungen nach der  

Effektivzinsmethode gemäß IFRS 9, Effekte aus der Währungsumrechnung und die Bildung von Risikovor-

sorgen. Die Zinsen enthalten auch die Zinserträge und -aufwendungen aus dem Kreditgeschäft des Konzern-

bereichs Finanzdienstleistungen. 
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Im Folgenden werden die Gesamtzinserträge und Gesamtzinsaufwendungen aus Zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Schulden getrennt von den Erfolgsneutral zum 

Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten aufgeführt: 

G E S A M TZ INS E R TR Ä G E U N D  - A UF W EN D U N G EN  DE R  N ICH T E RF O L GS W IRKS A M Z U M  F AIR  V A LU E  

B E W E R TE TE N  F IN AN Z INS TR U M E N TE  

Mio. €  2022  2021 
     

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte und Schulden     

Zinserträge  8.199  7.099 

Zinsaufwendungen  4.705  3.540 

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fremdkapitalinstrumente) und Schulden     

Zinserträge  12  5 

Zinsaufwendungen  0  0 

    

G E W IN N E UN D  V E R L US TE  A US D E M  A B G AN G  VON  Z U F OR TG E F Ü H R TE N AN S C H AF F UNG S KO S TEN   

B E W E R TE TE N  F IN AN Z IE LL E N  V E R MÖG E N SW E R TEN  

Mio. €  2022  2021 
     

Gewinne aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten,  

die Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden  1.189  583 

Verluste aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten,  

die Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden  –1.006  –1.003 

  182  –420 

    

 

Im Geschäftsjahr wurden 2 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) als Aufwand und 23 Mio. € als Ertrag (Vorjahr: 27 Mio. €) 

für Gebühren und Provisionen aus Treuhändergeschäften sowie aus nicht zum Fair Value bewerteten finan-

ziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erfasst, die nicht im Rahmen der Effektivzinsmethode  

berücksichtigt werden. 
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35. Kapitalflussrechnung 

In der Kapitalflussrechnung werden die Zahlungsströme erläutert, und zwar getrennt nach Mittelzu- und 

Mittelabflüssen aus dem laufenden Geschäft, aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit,  

unabhängig von der Gliederung der Bilanz. 

Ausgehend vom Ergebnis vor Steuern wird der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit indirekt abge-

leitet. Das Ergebnis vor Steuern wird um die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (im Wesentlichen  

Abschreibungen) und Erträge bereinigt. Die Sonstigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge 

resultieren im Wesentlichen aus Bewertungseffekten von Finanzinstrumenten sowie Fair Value Änderungen 

von Sicherungsgeschäften. Unter Berücksichtigung der Veränderungen im Working Capital, in dem auch die 

Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte und die Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleis-

tungen ausgewiesen werden, ergibt sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit. 

Die Investitionstätigkeit umfasst neben Zugängen im Sachanlagevermögen und bei Beteiligungen auch 

die Zugänge aktivierter Entwicklungskosten sowie Geldanlagen in Wertpapiere und Termingeldanlagen sowie 

Darlehen. 

In der Finanzierungstätigkeit sind, neben Zahlungsmittelabflüssen aus Dividendenzahlungen und der 

Tilgung von Anleihen, die Zuflüsse aus Kapitalerhöhungen, der Begebung von Anleihen sowie die Veränderung 

der übrigen Finanzschulden enthalten. Bezüglich der in den Kapitaleinzahlungen enthaltenen Zu- beziehungs-

weise Abflüsse aus der Begebung/Tilgung von Hybridkapital wird auf die Angabe „Eigenkapital“ verwiesen. 

Die Veränderungen der Bilanzposten, die in der Kapitalflussrechnung dargestellt werden, sind nicht unmit-

telbar aus der Bilanz ableitbar, da Effekte aus der Währungsumrechnung und aus Konsolidierungskreisände-

rungen nicht zahlungswirksam sind und ausgesondert werden. 

Im Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit sind im Geschäftsjahr Zahlungen für erhaltene Zinsen 

in Höhe von 8.504 Mio. € (Vorjahr: 7.188 Mio. €) und für gezahlte Zinsen in Höhe von 3.274 Mio. € (Vorjahr: 

2.471 Mio. €) enthalten. Darüber hinaus sind im Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit Dividenden 

von Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen nach Abzug von Quellensteuer in Höhe 

von 2.781 Mio. € (Vorjahr: 2.960 Mio. €) enthalten. 

An die Aktionäre der Volkswagen AG wurden Dividenden in Höhe von 3.772 Mio. € (Vorjahr: 2.419 Mio. €)  

gezahlt. 

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Zahlungsmittelbestand laut Bilanz  29.172  39.723 

Zahlungsmittel zur Veräußerung gehalten  566  85 

Termingeldanlagen¹  –  –686 

Zahlungsmittelbestand laut Kapitalflussrechnung  29.738  39.123 

    
1 Im laufenden Geschäftsjahr erfolgte in der Bilanz der Ausweis von Termingeldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als drei Monaten in der Position Wertapiere und Termingeldanlagen. 

 

Termingeldanlagen mit einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Monaten werden nicht als Zahlungsmittel-

äquivalente eingestuft. Das maximale Ausfallrisiko entspricht dem Buchwert der Zahlungsmittel. 
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Die Aufteilung der Veränderung der Finanzschulden in zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Vor-

gänge ergibt sich aus folgender Tabelle: 

 

    Z A H L UN G S UN W IR K S A M E  V O R G Ä N G E    

Mio. €  

Stand am 

01.01.2022  

zahlungswirksame 

Veränderungen  

Währungskurs- 

änderungen  

Änderungen 

Konsolidierungs- 

kreis  

Als Zur 

Veräußerung 

gehalten 

klassifiziert  

Sonstige 

Änderungen  

Stand am 

31.12.2022 
               

Anleihen  98.038  –1.762  –265  –  –  –2.892  93.119 

Sonstiger Kreditstand  105.929  –4.210  174  842  –10  3.082  105.808 

Leasingverbindlichkeiten¹  6.245  –1.248  14  50  –2  1.325  6.385 

Kreditstand  210.213  –7.220  –78  892  –11  1.516  205.312 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte und  

Verbindlichkeiten  –21  –156  19  0  –  97  –61 

Finanzielle Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten in der 

Finanzierungstätigkeit  210.192  –7.376  –59  892  –11  1.613  205.250 

 
1 Die sonstigen Änderungen der Leasingverbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen zahlungsunwirksame Zugänge von Leasingverbindlichkeiten. 

 

    Z A H L UN G S UN W IR K S A M E  V O R G Ä N G E    

Mio. €  

Stand am 

01.01.2021  

zahlungswirksame 

Veränderungen  

Währungskurs- 

änderungen  

Änderungen 

Konsolidierungs- 

kreis  

Als Zur 

Veräußerung 

gehalten 

klassifiziert  

Sonstige 

Änderungen  

Stand am 

31.12.2021 
               

Anleihen  92.626  2.102  1.239  1.942  –  129  98.038 

Sonstiger Kreditstand  104.707  –3.954  3.074  1.784  –11  306  105.929 

Leasingverbindlichkeiten¹  6.124  –1.246  162  132  13  1.087  6.245 

Kreditstand  203.457  –3.097  4.475  3.859  2  1.522  210.213 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten  21  26  0  –  –  –69  –21 

Finanzielle Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten in der  

Finanzierungstätigkeit  203.478  –3.071  4.476  3.859  2  1.453  210.192 

 
1 Die sonstigen Änderungen der Leasingverbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen zahlungsunwirksame Zugänge von Leasingverbindlichkeiten. 
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36. Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente 

1.  SICH ERUNGSRICHTLIN I E N UN D GRUN DSÄTZE DES  FI NANZRISI KOMANAGEME NTS 

Die Grundsätze und Verantwortlichkeiten für das Management und Controlling von Risiken, welche sich aus 

Finanzinstrumenten ergeben können, werden vom Vorstand festgelegt und vom Aufsichtsrat überwacht. 

Für die konzernweite Risikopolitik bestehen Richtlinien, die sich an den gesetzlichen Vorgaben sowie den 

Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Kreditinstitute orientieren. 

Das operative Risikomanagement und Controlling für Risiken aus Finanzinstrumenten obliegt dem  

Bereich Konzern-Treasury. Der Konzern-Vorstandsausschuss Risikomanagement (K-VAR) wird regelmäßig über 

die aktuellen Finanzrisiken informiert. Darüber hinaus werden der Konzernvorstand und der Aufsichtsrat tur-

nusmäßig über die aktuelle Risikolage unterrichtet. Die Teilkonzerne MAN Energy Solutions, Porsche AG, 

Porsche Holding Salzburg und TRATON GROUP sowie der Konzernbereich Finanzdienstleistungen sind in 

Teilbereichen in das operative Risikomanagement und Controlling für Risiken aus Finanzinstrumenten durch 

den Bereich Konzern-Treasury einbezogen und verfügen über eigene Strukturen zur Risikosteuerung.  

Zu weiteren Erläuterungen siehe Abschnitt Finanzrisiken im Risiko- und Chancenbericht des Konzern-

lageberichts. 

2.  KREDIT- UN D AUSFALLRISI KO 

Das Kredit- und Ausfallrisiko aus finanziellen Vermögenswerten besteht in der Gefahr des Ausfalls eines Ver-

tragspartners und daher maximal in Höhe der Ansprüche aus bilanzierten Buchwerten gegenüber dem jewei-

ligen Kontrahenten sowie den unwiderruflichen Kreditzusagen. Das maximale Kredit- und Ausfallrisiko 

wird durch gehaltene Sicherheiten und sonstige Kreditverbesserungen gemindert. Die gehaltenen Sicherhei-

ten bestehen zum überwiegenden Teil für finanzielle Vermögenswerte der Klasse „Zu fortgeführten Anschaf-

fungskosten bewertet“. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Sicherheiten für Forderungen aus Finanz-

dienstleistungen und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Als Sicherheiten kommen sowohl Fahr-

zeuge und Sicherungsübereignungen als auch Bürgschaften und Grundpfandrechte zum Einsatz. Darüber 

hinaus kommen im Rahmen von Sicherungsbeziehungen Barsicherheiten zum Einsatz. 

Für finanzielle Vermögenswerte der Stufe 3 und Stufe 4 mit objektiven Anzeichen einer Wertminderung 

zum Abschlussstichtag erfolgt durch die Sicherheiten eine Risikoabschwächung in Höhe von 1,1 Mrd. € (Vorjahr: 

1,1 Mrd. €). Für die Erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Vermögensgegenstände liegen Sicherheiten in 

Höhe von 187 Mio. € (Vorjahr: 203 Mio. €) vor. 

Vertragspartner von Geld- und Kapitalanlagen in wesentlichem Umfang sowie derivativen Finanzinstru-

menten sind nationale und internationale Banken. Die Kredit- und Ausfallrisiken werden durch ein Limitsys-

tem begrenzt, welches im Wesentlichen auf der Eigenkapitalausstattung der Vertragspartner und den Boni-

tätseinschätzungen internationaler Rating-Agenturen aufbaut. Ferner besteht ein Kredit- und Ausfallrisiko 

aus begebenen Finanzgarantien. Das maximale Ausfallrisiko wird durch den Garantiebetrag bestimmt. Die 

entsprechenden Beträge werden unter dem Liquiditätsrisiko dargestellt. 

Aufgrund der weltweiten Allokation der Geschäftstätigkeit und der sich daraus ergebenden Diversifika-

tion lagen im Geschäftsjahr keine wesentlichen Risikokonzentrationen bei einzelnen Vertragspartnern oder 

Vertragspartnerkonzernen vor. Gegenüber dem deutschen öffentlich-rechtlichen Bankensektor insgesamt 

haben sich die Verhältnisse hinsichtlich einer Konzentration der Kredit- und Ausfallrisikopositionen aus kon-

zernweiten Geld- und Kapitalanlagen sowie derivativen Finanzinstrumenten leicht verändert: Dessen Anteil 

betrug zum Jahresende 2022 6,0 % verglichen mit 6,9 % zum Jahresende 2021. Das Vorliegen einer Risikokon-

zentration wird sowohl auf der Ebene der einzelnen Vertragspartner oder Vertragspartnerkonzerne als 

auch hinsichtlich der Länder, in denen diese ansässig sind, beurteilt und überwacht, jeweils anhand des 

Anteils der betreffenden Risikoposition an allen Kredit- und Ausfallrisikopositionen. Diese Betrachtung  

erfolgt exklusive der Positionen chinesischer Gesellschaften mit einem Anteilsbesitz von 50 % oder weniger. 
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Für China betrug der Anteil der Kredit- und Ausfallrisikopositionen zum Jahresende 2022 14,0 % verglichen mit 

17,0 % zum Jahresende 2021. Es lagen keine weiteren wesentlichen Konzentrationen der Kredit- und Ausfall-

risikopositionen in einzelnen Ländern vor. 

RISI KOVORSORGE  

Im Volkswagen Konzern wird einheitlich auf sämtliche finanzielle Vermögenswerte und sonstige Risikoexpo-

sure das Expected Credit Loss Modell des IFRS 9 angewendet.  

Die Betrachtung des Expected Credit Loss Modell des IFRS 9 umfasst sowohl die Risikovorsorge für finan-

zielle Vermögenswerte ohne objektive Hinweise auf Wertminderungen als auch die Risikovorsorge für bereits 

wertgeminderte finanzielle Vermögenswerte. Zur Ermittlung der Wertberichtigungen unterscheidet IFRS 9 

zwischen dem General Approach und dem Simplified Approach. 

Die finanziellen Vermögenswerte im General Approach werden in drei Stufen sowie einer zusätzlichen 

Stufe für bereits bei Zugang wertgeminderte Vermögenswerte (Stufe 4) eingeteilt. Stufe 1 umfasst finanzielle 

Vermögenswerte, die erstmalig erfasst werden oder keine signifikante Erhöhung der Ausfallwahrscheinlich-

keit zeigen. In dieser Stufe werden die erwarteten Forderungsausfälle für die nächsten 12 Monate berechnet. 

Stufe 2 umfasst finanzielle Vermögenswerte, die eine signifikante Erhöhung der Ausfallwahrscheinlichkeiten 

zeigen und Stufe 3 umfasst die finanziellen Vermögenswerte, die bereits objektive Anzeichen des Ausfalls 

zeigen. In diesen Stufen werden die erwarteten Forderungsausfälle für die gesamte Laufzeit berechnet. Für 

finanzielle Vermögenswerte der Stufe 4, die bereits bei Zugang wertgemindert sind, wird in der Folgebewer-

tung die Risikovorsorge auf Basis der kumulierten Veränderung des erwarteten Ausfalls für die gesamte Lauf-

zeit gebildet. Ein als bereits bei Zugang wertgemindert klassifiziertes Finanzinstrument verbleibt bis zur Aus-

buchung in diesem Ansatz. 

Der Simplified Approach wird im Volkswagen Konzern auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

und Vertragsvermögenswerte gemäß IFRS 15 mit signifikanter Finanzierungskomponente angewendet. Glei-

ches gilt auch für Forderungen aus Operating- oder Finanzierungs-Leasingverträgen, die nach IFRS 16 zu bilan-

zieren sind. Im Simplified Approach wird der erwartete Ausfall einheitlich auf die gesamte Laufzeit des Ver-

mögenswertes gerechnet. 
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In den nachfolgenden Tabellen erfolgt eine Überleitung der Risikovorsorge für unterschiedliche finanzielle 

Vermögenswerte beziehungsweise Finanzgarantien und Kreditzusagen: 

VERÄNDERUNG DER BRUTTOBUCHWERTE FÜR ZU FORTGEFÜHRTEN ANSCHAFFUNGSKOSTEN  BEWERTETE 

FINANZIELLE V E R M Ö G ENS W E R TE  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  

Vereinfachter 

Ansatz  Stufe 4  Gesamt 
             

Buchwert am 01.01.2022  115.250  23.918  1.978  19.627  404  161.177 

Währungsumrechnungsdifferenzen  454  268  49  38  3  811 

Änderungen Konsolidierungskreis  203  4  15  206  –  428 

Veränderungen  24.877  –13.174  –634  925  –38  11.956 

Modifikationen  2  0  0  0  –1  0 

Transfer in             

Stufe 1  3.163  –3.116  –47  –  –  0 

Stufe 2  –4.707  4.794  –87  –  –  0 

Stufe 3  –532  –264  796  –  –  0 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –742  –7  –6  –2  –  –757 

Buchwert am 31.12.2022  137.968  12.423  2.063  20.794  368  173.615 

 

V E R Ä N D E RUN G  D E R R IS I K O V O RS OR GE  F Ü R Z U  F O R TG E F Ü H R TE N  ANS CH A FF U N GS KO S TE N  B EW E R TET E  

F IN A NZ IE LL E  V E R M Ö G EN S W E R TE 

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  

Vereinfachter 

Ansatz  Stufe 4  Gesamt 
             

Buchwert am 01.01.2022  828  675  1.212  492  49  3.257 

Währungsumrechnungsdifferenzen  10  17  35  8  2  71 

Änderungen Konsolidierungskreis  10  –  –  –17  –  –7 

Neu ausgereichte/erworbene finanzielle 

Vermögenswerte (Zugänge)  557  –  –  226  10  793 

Sonstige Veränderungen innerhalb einer Stufe  53  41  90  6  –27  162 

Transfer in             

Stufe 1  37  –109  –34  –  –  –106 

Stufe 2  –89  296  –51  –  –  156 

Stufe 3  –138  –53  458  –  –  267 

Während der Periode ausgebuchte Finanzinstrumente (Abgänge)  –230  –131  –205  –152  –5  –723 

Inanspruchnahmen  –  –  –373  –47  –11  –431 

Änderungen der Modelle oder Risikoparameter  23  11  8  4  9  54 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –156  –7  –5  0  –  –168 

Buchwert am 31.12.2022  905  740  1.134  519  26  3.325 
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V E R Ä N D E RUN G  DER BRUTTOBUCHWERTE FÜR ZU FORTGEFÜHRTEN ANSCHAFFUNGSKOSTEN BEWERTETE 

FINANZIELLE V E R M Ö G ENS W E R TE  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  

Vereinfachter 

Ansatz  Stufe 4  Gesamt 
             

Buchwert am 01.01.2021  113.665  22.253  1.600  16.935  458  154.912 

Währungsumrechnungsdifferenzen  3.685  359  28  342  1  4.415 

Änderungen Konsolidierungskreis  1.302  7  0  1.313  10  2.631 

Veränderungen  1.347  758  –1.041  –1.657  –64  –657 

Modifikationen  –3.155  1  369  2.788  0  2 

Transfer in             

Stufe 1  3.365  –3.348  –17  –  –  0 

Stufe 2  –4.461  4.528  –67  –  –  0 

Stufe 3  –467  –638  1.105  –  –  0 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –31  –  –  –95  –  –126 

Buchwert am 31.12.2021  115.250  23.918  1.978  19.627  404  161.177 

 

V E R Ä N D E RUN G  D E R R IS I K O V O RS OR GE  F Ü R Z U  F O R TG E F Ü H R TE N  ANS CH A FF U N GS KO S TE N  B EW E R TET E  

F IN A NZ IE LL E  V E R M Ö G EN S W E R TE 

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  

Vereinfachter 

Ansatz  Stufe 4  Gesamt 
             

Buchwert am 01.01.2021  929  786  825  814  87  3.440 

Währungsumrechnungsdifferenzen  22  19  20  4  0  66 

Änderungen Konsolidierungskreis  1  –  0  0  –  0 

Neu ausgereichte/erworbene finanzielle 

Vermögenswerte (Zugänge)  425  –  –  183  0  608 

Sonstige Veränderungen innerhalb einer Stufe  –107  –34  488  –311  –13  23 

Transfer in             

Stufe 1  22  –100  –7  –  –  –85 

Stufe 2  –102  250  –20  –  –  128 

Stufe 3  –139  –69  476  –  –  268 

Während der Periode ausgebuchte Finanzinstrumente (Abgänge)  –201  –176  –267  –178  –18  –840 

Inanspruchnahmen  –  –  –280  –18  –9  –306 

Änderungen der Modelle oder Risikoparameter  –21  –1  –23  0  2  –43 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  0  –  –  –1  –  –1 

Buchwert am 31.12.2021  828  675  1.212  492  49  3.257 
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V E R Ä N D E RUN G  D E R A U SF A L L R IS IK OPO S ITIO N EN  F Ü R  F IN ANZG A R AN TIE N  U N D  K R E D ITZ US A G EN  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Gesamt 
           

Buchwert am 01.01.2022  12.032  3.858  312  228  16.430 

Währungsumrechnungsdifferenzen  –54  –54  0  1  –107 

Änderungen Konsolidierungskreis  –108  –  –  –  –108 

Veränderungen  –1.862  –314  –3  –7  –2.186 

Modifikationen  –  –  –  –  – 

Transfer in           

Stufe 1  92  –92  0  –  0 

Stufe 2  –136  137  –1  –  0 

Stufe 3  –5  –6  10  –  – 

Buchwert am 31.12.2022  9.960  3.529  318  222  14.029 

 

V E R Ä N D E RUN G  D E R R IS I K O V O RS OR GE  F Ü R F INA N Z G A RA N TIEN  UN D K R E DI TZ U SA G E N  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Gesamt 
           

Buchwert am 01.01.2022  43  20  20  7  90 

Währungsumrechnungsdifferenzen  1  0  0  0  1 

Änderungen Konsolidierungskreis  0  –  –  –  0 

Neu ausgereichte/erworbene finanzielle Vermögenswerte (Zugänge)  14  –  –  0  14 

Sonstige Veränderungen innerhalb einer Stufe  2  0  0  26  28 

Transfer in           

Stufe 1  0  –2  0  –  –1 

Stufe 2  –1  1  –  –  1 

Stufe 3  0  0  3  –  3 

Während der Periode ausgebuchte Finanzinstrumente (Abgänge)  –24  –2  –1  0  –27 

Inanspruchnahmen  –  –  0  0  0 

Änderungen der Modelle oder Risikoparameter  –1  0  0  –  –1 

Buchwert am 31.12.2022  34  19  23  32  108 
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V E R Ä N D E RUN G  D E R A U SF A L L R IS IK OPO S ITIO N EN  F Ü R  F IN ANZG A R AN TIE N  U N D  K R E D ITZ US A G EN  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Gesamt 
           

Buchwert am 01.01.2021  9.016  2.648  281  174  12.119 

Währungsumrechnungsdifferenzen  75  23  0  0  99 

Änderungen Konsolidierungskreis  1.087  1  –  12  1.100 

Veränderungen1  1.881  1.161  28  42  3.111 

Modifikationen  –  –  –  –  – 

Transfer in           

Stufe 1  115  –115  0  –  0 

Stufe 2  –143  143  0  –  0 

Stufe 3  –1  –3  4  –  0 

Buchwert am 31.12.2021  12.032  3.858  312  228  16.430 

 
1 Das Vorjahr wurde angepasst. 

 

V E R Ä N D E RUN G  D E R R IS I K O V O RS OR GE  F Ü R F INA N Z G A RA N TIEN  UN D K R E DI TZ U SA G E N  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Gesamt 
           

Buchwert am 01.01.2021  19  3  0  0  22 

Währungsumrechnungsdifferenzen  0  0  0  0  0 

Änderungen Konsolidierungskreis  6  0  –  4  10 

Neu ausgereichte/erworbene finanzielle Vermögenswerte (Zugänge)  65  –  –  0  65 

Sonstige Veränderungen innerhalb einer Stufe  –38  18  19  3  2 

Transfer in           

Stufe 1  0  0  –  –  0 

Stufe 2  –1  1  0  –  0 

Stufe 3  –1  0  2  –  1 

Während der Periode ausgebuchte Finanzinstrumente (Abgänge)  –6  –1  0  0  –8 

Inanspruchnahmen  –  –  –1  –1  –2 

Änderungen der Modelle oder Risikoparameter  0  0  0  0  0 

Buchwert am 31.12.2021  43  20  20  7  90 
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V E R Ä N D E RUN G  D E R B RUT TO B U C HW ER TE  F Ü R L E AS IN G FO R D E RU N G E N U ND  

V E R TR A G L ICH E  V E R MÖ GE N SW E R TE  

  V E R E IN FA C H TE R  A N S A T Z  

Mio. €  2022  2021 
     

Buchwert am 01.01.  55.515  54.817 

Währungsumrechnungsdifferenzen  –889  1.170 

Änderungen Konsolidierungskreis  294  162 

Veränderungen  2.240  –633 

Modifikationen  3  –2 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –149  – 

Buchwert am 31.12.  57.015  55.515 

 

 

V E R Ä N D E RUN G  D E R R IS I K O V O RS OR GE  F Ü R L E AS I N G F O RD E R UN G E N U N D  

V E R TR A G L ICH E  V E R MÖ GE N SW E R TE  

  V E R E IN FA C H TE R  A N S A T Z  

Mio. €  2022  2021 
     

Buchwert am 01.01.  1.297  1.516 

Währungsumrechnungsdifferenzen  –4  17 

Änderungen Konsolidierungskreis  5  – 

Neu ausgereichte/erworbene finanzielle Vermögenswerte (Zugänge)  611  386 

Sonstige Veränderungen  307  6 

Während der Periode ausgebuchte Finanzinstrumente (Abgänge)  –297  –511 

Inanspruchnahmen  –71  –105 

Änderungen der Modelle oder Risikoparameter  14  –11 

Als Zur Veräußerung gehalten klassifiziert  –149  – 

Buchwert am 31.12.  1.713  1.297 

    

 

V E R Ä N D E RUN G  D E R B RUTTO B U C HW ER TE  F Ü R Z UM  F A IR V ALU E  B EW E R TE TE  V E R M Ö GE N SW E R T E 

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  

Vereinfachter 

Ansatz  Stufe 4  

Keine 

Risiko- 

vorsorge  Gesamt 
               

Buchwert am 01.01.2022  2.795  1.931  –  –  –  23.668  28.394 

Währungsumrechnungsdifferenzen  18  –  –  –  –  73  91 

Änderungen Konsolidierungskreis  –  –  –  –  –  0  0 

Veränderungen  –438  –68  –  –  –  4.715  4.209 

Modifikationen  –  –  –  –  –  –  – 

Transfer in               

Stufe 1  –  –  –  –  –  –  – 

Stufe 2  –905  905  –  –  –  –  – 

Stufe 3  –  –  –  –  –  –  – 

Buchwert am 31.12.2022  1.470  2.768  –  –  –  28.456  32.694 
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V E R Ä N D E RUN G  D E R B RUT TO B U C HW ER TE  F Ü R Z UM  F A IR V ALU E  B EW E R TE TE  V E R M Ö GE N SW E R TE  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  

Vereinfachter 

Ansatz  Stufe 4  

Keine 

Risiko- 

vorsorge  Gesamt 
               

Buchwert am 01.01.2021  2.763  785  –  –  –  22.038  25.585 

Währungsumrechnungsdifferenzen  13  –  –  –  –  128  141 

Änderungen Konsolidierungskreis  –  –  –  –  –  545  545 

Veränderungen  1.105  60  –  –  –  958  2.123 

Modifikationen  –  –  –  –  –  –  – 

Transfer in               

Stufe 1  290  –290  –  –  –  –  0 

Stufe 2  –1.376  1.376  –  –  –  –  0 

Stufe 3  –  –  –  –  –  –  – 

Buchwert am 31.12.2021  2.795  1.931  –  –  –  23.668  28.394 

 

 

Die Risikovorsorge für die Zum Fair Value bewerteten Vermögenswerte ist im Geschäftsjahr 2022 um 0 Mio. € 

(Vorjahr: 2 Mio. €) in Stufe 1 und 1 Mio. € (Vorjahr: 2 Mio. €) in Stufe 2 angestiegen, so dass sich ein Endbestand 

in Höhe von 8 Mio. € (Vorjahr: 7 Mio. €) ergibt. Diese teilen sich auf in 4 Mio. € in Stufe 1 (Vorjahr: 4 Mio. €) und 

4 Mio. € in Stufe 2 (Vorjahr: 3 Mio. €). 

Der vertragsrechtlich ausstehende Betrag für im laufenden Geschäftsjahr abgeschriebene finanzielle Ver-

mögenswerte, die noch einer Vollstreckungsmaßnahme unterliegen, beläuft sich auf 304 Mio. € (Vorjahr: 

229 Mio. €). 

MODI FIKATION EN  

Während der Berichtsperiode ergaben sich vertragliche Modifikationen finanzieller Vermögenswerte, die 

nicht zu einer Ausbuchung des Vermögenswertes führten. Diese ergaben sich im Wesentlichen bonitätsbe-

dingt und beziehen sich auf die finanziellen Vermögenswerte, deren Risikovorsorge in Höhe der über die Lauf-

zeit erwarteten Kreditverluste gemessen wurde. Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Leasing-

forderungen werden vereinfacht die bonitätsbedingten Modifikationen betrachtet, bei denen Forderungen 

mehr als 30 Tage überfällig sind. Vor der Modifikation ergaben sich fortgeführte Anschaffungskosten in 

Höhe von 548 Mio. € (Vorjahr: 225 Mio. €). In der Berichtsperiode ergaben sich aus den vertraglichen Änderun-

gen insgesamt Nettoerträge/Nettoaufwendungen in Höhe von – 1,8 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €). 

Der Bruttobuchwert der finanziellen Vermögenswerte, die seit der erstmaligen Erfassung modifiziert 

wurden und die gleichzeitig in der Berichtsperiode von Stufe 2 oder Stufe 3 in die Stufe 1 transferiert wurden, 

beträgt zum Bilanzstichtag 324 Mio. € (Vorjahr: 31 Mio. €). Folglich wurde für diese finanziellen Vermögens-

werte die Bemessung der Wertberichtigung von der gesamten Vertragslaufzeit auf eine Betrachtungsperiode 

von 12 Monaten umgestellt. 
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MAXIMALES KREDITRISI KO  

Die folgende Tabelle zeigt das maximale Kreditrisiko, dem der Volkswagen Konzern zum Berichtsstichtag 

ausgesetzt ist, unterteilt nach Klassen, auf die das Wertminderungsmodell angewendet wird: 

M A X IM A L ES  K R E D ITR IS IKO  NA CH  K L AS S EN 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte  4.224  4.719 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte  170.286  157.628 

Finanzgarantien und Kreditzusagen1  13.921  16.340 

Keiner Bewertungskategorie zugeordnet  55.090  53.787 

Gesamt  243.520  232.473 

    
1 Das Vorjahr wurde angepasst. 

Im Vorjahr ist eine Anpassung der Kreditzusagen im Finanzdienstleistungsbereich in Höhe von 8,3 Mrd. € 

erfolgt. 

RATINGKLASSEN 

Im Volkswagen Konzern erfolgt bei sämtlichen Kredit- und Leasingverträgen eine Bonitätsbeurteilung des Kre-

ditnehmers. Im Rahmen des Mengengeschäfts erfolgt dies durch Scoring-Systeme, bei Großkunden und For-

derungen aus der Händlerfinanzierung kommen Ratingsysteme zum Einsatz. Die dabei mit gut bewerteten 

Forderungen sind in der Risikoklasse 1 enthalten. Forderungen von Kunden, deren Bonität nicht mit gut 

eingestuft wird, die aber noch nicht ausgefallen sind, sind in der Risikoklasse 2 enthalten. In der Risiko-

klasse 3 sind entsprechend alle ausgefallenen Forderungen enthalten. 

 

In der folgenden Tabelle sind die Bruttobuchwerte finanzieller Vermögenswerte nach Ratingklassen darge-

stellt: 

B R U TTO B U CH W E R TE F INA NZ IE L L E R VE R M Ö G E NSW E R TE  N A CH  RA TIN G K LA SS E N  

Z U M 31.  D EZ E M B E R 2 0 2 2  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  

Vereinfachter 

Ansatz  Stufe 4 
           

Ausfallrisiko Rating Klasse 1 

(nicht ausfallgefährdete Forderungen – Normalkredite)  137.056  10.549  –  74.547  103 

Ausfallrisiko Rating Klasse 2 

(ausfallgefährdete Forderungen – intensivbetreute Kredite)  2.382  4.642  –  2.150  44 

Ausfallrisiko Rating Klasse 3 

(ausgefallene Forderungen – Abwicklungskredite)  –  –  2.063  1.112  221 

Gesamt  139.438  15.191  2.063  77.809  368 
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B R U TTO B U CH W E R TE F INA NZ IE L L E R VE R M Ö G E NSW E R TE  N A CH  RA TIN G K LA SS E N  

Z U M 31.  D EZ E M B E R 2 0 2 1  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  

Vereinfachter 

Ansatz  Stufe 4 
           

Ausfallrisiko Rating Klasse 1 

(nicht ausfallgefährdete Forderungen – Normalkredite)  117.687  21.300  –  70.337  105 

Ausfallrisiko Rating Klasse 2 

(ausfallgefährdete Forderungen – intensivbetreute Kredite)  2.005  4.549  –  2.121  47 

Ausfallrisiko Rating Klasse 3 

(ausgefallene Forderungen – Abwicklungskredite)  –  –  2.009  1.024  232 

Gesamt  119.692  25.849  2.009  73.483  384 

    

 

Weiterhin ist nachfolgend die Ausfallrisikoposition für Finanzgarantien und Kreditzusagen dargestellt: 

A U SF A LL R IS IK O  F Ü R F I NAN Z GA R AN TIE N  UN D K R ED ITZ US A G EN ZU M  31.  D EZ E M B E R 2 0 2 2  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4 
         

Ausfallrisiko Rating Klasse 1 

(nicht ausfallgefährdete Forderungen – Normalkredite)  9.850  2.856  –  87 

Ausfallrisiko Rating Klasse 2 

(ausfallgefährdete Forderungen – intensivbetreute Kredite)  110  673  –  9 

Ausfallrisiko Rating Klasse 3 

(ausgefallene Forderungen – Abwicklungskredite)  –  –  318  126 

Gesamt  9.960  3.529  318  222 

    

A U SF A LL R IS IK O  F Ü R F I NAN Z GA R AN TIE N  UN D K R ED ITZ US A G EN ZU M  31.  D EZ E M B E R 2 0 2 1  

Mio. €  Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4 
         

Ausfallrisiko Rating Klasse 1 

(nicht ausfallgefährdete Forderungen – Normalkredite)1  11.875  3.032  –  129 

Ausfallrisiko Rating Klasse 2 

(ausfallgefährdete Forderungen – intensivbetreute Kredite)1  157  826  –  14 

Ausfallrisiko Rating Klasse 3 

(ausgefallene Forderungen – Abwicklungskredite)1  –  –  312  86 

Gesamt  12.032  3.858  312  228 

 
1 Das Vorjahr wurde angepasst. 

Sicherheiten, die im laufenden Geschäftsjahr für finanzielle Vermögenswerte angenommen worden sind, wur-

den in Höhe von 205 Mio. € (Vorjahr: 120 Mio. €) bilanzwirksam erfasst. Hierbei handelte es sich im Wesent-

lichen um Fahrzeuge. 
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3.  LIQUIDITÄTSRISI KO  

Die Zahlungsfähigkeit und Liquiditätsversorgung des Volkswagen Konzerns wird durch eine rollierende  

Liquiditätsplanung, eine Liquiditätsreserve, bestätigten Kreditlinien sowie der Emission von Wertpapieren an 

den internationalen Geld- und Kapitalmärkten abgesichert. Der Bestand an bilateralen und syndizierten 

bestätigten Kreditlinien beträgt zum 31. Dezember 2022 27,3 Mrd. € (Vorjahr: 28,4 Mrd. €), davon sind 

1,0 Mrd. € (Vorjahr: 1,6 Mrd. €) ausgenutzt. 

Über lokale Zahlungsmittel in bestimmten Ländern (zum Beispiel: China, Brasilien, Argentinien, Süd-

afrika und Indien) kann der Konzern grenzüberschreitend nur unter Beachtung geltender Devisenverkehrs-

beschränkungen verfügen. Darüber hinaus bestehen keine wesentlichen Beschränkungen. 

Die folgende Übersicht zeigt die undiskontierten, vertraglich vereinbarten Zahlungsmittelabflüsse aus  

Finanzinstrumenten: 

F Ä L L IGK E ITSA N AL Y S E U ND IS KO N TIE RTE R  ZA H LU NG S M ITTE L A BF L ÜS S E A U S F IN A NZ IN S TR U M E N TE N  

  

V E B L E I BE N D E  

V E R TR A G L IC H E  FÄ L L I G KE ITE N     

V E B L E I BE N D E  

V E R TR A G L IC H E  FÄ L L I G K E ITE N    

Mio. €  bis 1 Jahr  1 - 5 Jahre  über 5 Jahre  2022  bis 1 Jahr  1 - 5 Jahre  über 5 Jahre  2021 
                 

Finanzschulden  86.834  108.078  24.942  219.854  81.006  112.095  26.797  219.898 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen  28.731  16  0  28.748  23.610  14  –  23.624 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten  17.546  2.479  125  20.150  10.651  2.240  170  13.061 

Derivate  79.591  87.649  10.916  178.155  74.236  72.283  8.425  154.944 

Schulden im Zusammenhang mit Zur  

Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten1  114  25  –  139  145  8  1  154 

  212.816  198.247  35.983  447.046  189.648  186.640  35.392  411.681 

    
1 Das Vorjahr wurde angepasst. 

Die Zahlungsmittelabflüsse der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus 

Steuerumlagen in Höhe von 17 Mio. € (Vorjahr: 27 Mio. €). 

Die Derivate umfassen sowohl Zahlungsmittelabflüsse derivativer Finanzinstrumente mit negativem 

Fair Value als auch Zahlungsmittelabflüsse der Derivate mit positivem Fair Value, bei denen Bruttozahlungs-

ausgleich vereinbart worden ist. In den Zahlungsmittelabflüssen sind auch durch Gegengeschäfte geschlos-

sene Derivate berücksichtigt. Den Zahlungsmittelabflüssen aus Derivaten, bei denen Bruttozahlungsausgleich 

vereinbart worden ist, stehen Zahlungsmittelzuflüsse gegenüber, die in dieser Fälligkeitsanalyse nicht aus-

gewiesen werden. Bei Berücksichtigung dieser Zahlungsmittelzuflüsse würden die dargestellten Zahlungs-

mittelabflüsse deutlich niedriger ausfallen. Dies gilt insbesondere auch, wenn Sicherungsbeziehungen mittels 

Gegengeschäften geschlossen worden sind. 

Die Zahlungsmittelabflüsse aus Verpflichtungen aus zugesagten Darlehensvergaben und unwiderrufli-

chen Kreditzusagen sind, unterteilt nach vertraglichen Fälligkeiten, der Angabe „Sonstige finanzielle Verpflich-

tungen“ zu entnehmen. 

Die maximal mögliche Inanspruchnahme aus Finanzgarantien beträgt zum 31. Dezember 2022 

1.185 Mio. € (Vorjahr: 1.391 Mio. €). Finanzgarantien werden stets als sofort fällig angenommen. 
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4.  MARKTPREISRISI KO  

4.1 Sicherungspolitik und Finanzderivate 

Im Zuge der allgemeinen Geschäftstätigkeit ist der Volkswagen Konzern Währungs-, Zins-, Rohstoff-

preis-, Aktienkurs- und Fondspreisrisiken ausgesetzt. Es ist Unternehmenspolitik, diese Risiken durch den 

Abschluss von Sicherungsgeschäften zu begrenzen. Grundsätzlich werden alle notwendigen Sicherungsmaß-

nahmen zentral durchgeführt beziehungsweise koordiniert. Ausnahmen sind unter anderem die Teilkon-

zerne MAN Energy Solutions, Porsche Holding Salzburg, TRATON GROUP sowie der Konzernbereich Finanz-

dienstleistungen, aber auch einzelne Regionen wie Südamerika und China. 

ANGABEN ZU GEWIN N EN UN D VERLUSTEN AUS FA I R-VALU E-H EDGES 

Im Rahmen von Fair-Value-Hedges erfolgt eine Absicherung gegen Wertänderungsrisiken bei Bilanzposten. 

Zum Stichtag werden sowohl Sicherungsinstrumente als auch Grundgeschäfte in Bezug auf das abgesicherte 

Risiko zum Fair Value bewertet, wobei die sich ergebenden Wertänderungen kompensatorisch in der ent-

sprechenden Position der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden.  
 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gewinne und Verluste aus Sicherungsbeziehungen (Fair-Value-Hedges) 

nach Risikoarten: 

A N G AB E N ZU  G E W IN N EN  UN D V E R LU S TE N A US F A I R - VA L U E -H E D G E S  

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Absicherung des Zinsrisikos     

Übriges Finanzergebnis  15  – 

Sonstiges betriebliches Ergebnis  –18  1 

Absicherung des Währungsrisikos     

Übriges Finanzergebnis  –  – 

Sonstiges betriebliches Ergebnis  –13  –42 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos     

Übriges Finanzergebnis  –  – 

Sonstiges betriebliches Ergebnis  0  0 
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ANGABEN ZU GEWIN N EN UN D VERLUSTEN AUS CA SH FLOW-H EDGES  

Im Zusammenhang mit der Bildung von Cashflow-Hedges werden Risiken schwankender zukünftiger Zah-

lungsströme abgesichert. Diese Zahlungsströme können sich aus einem bilanzierten Vermögenswert oder einer 

bilanzierten Verbindlichkeit ergeben, aber auch aus einer hochwahrscheinlich eintretenden Transaktion. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gewinne und Verluste aus Sicherungsbeziehungen (Cashflow-Hedges) nach 

Risikoarten: 

A N G AB E N ZU  G E W IN N EN  UN D V E R LU S TE N A US C AS H FL OW -H E D G E S  

Mio. €  2022  2021 
     

Absicherung des Zinsrisikos     

Gewinn oder Verlust aus Fair Value Änderungen von Sicherungsgeschäften 

innerhalb des Hedge Accounting     

Im Eigenkapital erfasst  287  94 

In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst  –2  3 

Reklassifizierungen aus der Cashflow-Hedge Rücklage in die Gewinn- und Verlustrechnung     

Aufgrund vorzeitiger Beendigung der Sicherungsbeziehungen  –  – 

Aufgrund der Realisierung des Grundgeschäfts  –8  4 

Absicherung des Währungsrisikos     

Gewinn oder Verlust aus Fair Value Änderungen von Sicherungsgeschäften 

innerhalb des Hedge Accounting     

Im Eigenkapital erfasst  –187  –2.365 

In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst  –2  –3 

Reklassifizierungen aus der Cashflow-Hedge Rücklage in die Gewinn- und Verlustrechnung     

Aufgrund vorzeitiger Beendigung der Sicherungsbeziehungen  –130  –5 

Aufgrund der Realisierung des Grundgeschäfts  1.472  692 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos     

Gewinn oder Verlust aus Fair Value Änderungen von Sicherungsgeschäften 

innerhalb des Hedge Accounting     

Im Eigenkapital erfasst  20  –39 

In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst  1  5 

Reklassifizierungen aus der Cashflow-Hedge Rücklage in die Gewinn- und Verlustrechnung     

Aufgrund vorzeitiger Beendigung der Sicherungsbeziehungen  –  – 

Aufgrund der Realisierung des Grundgeschäfts  –40  39 

Absicherung des Rohstoffpreisrisikos     

Gewinn oder Verlust aus Fair Value Änderungen von Sicherungsgeschäften 

innerhalb des Hedge Accounting     

Im Eigenkapital erfasst  –  0 

In der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst  –  – 

Reklassifizierungen aus der Cashflow-Hedge Rücklage in die Gewinn- und Verlustrechnung     

Aufgrund vorzeitiger Beendigung der Sicherungsbeziehungen  –  – 

Aufgrund der Realisierung des Grundgeschäfts  –  0 

    

 

In der Tabelle sind im Eigenkapital gezeigte Effekte um latente Steuern reduziert.  

 

Der Gewinn oder Verlust aus Fair Value Änderungen von Sicherungsgeschäften innerhalb des Hedge Accounting 

entspricht der Basis für die Ermittlung von Ineffektivitäten innerhalb der Sicherungsbeziehung. Als ineffek-

tiver Anteil von Cashflow-Hedges werden die Erträge oder Aufwendungen aus Fair Value Änderungen von  

Sicherungsinstrumenten bezeichnet, die die Fair Value Änderungen der Grundgeschäfte übersteigen. Diese 

Ineffektivitäten innerhalb der Sicherungsbeziehung entstehen durch Differenzen in den Parametern zwischen 

dem Sicherungsinstrument und dem Grundgeschäft. Diese Erträge und Aufwendungen werden in den Sons-

tigen betrieblichen Erträgen/Aufwendungen beziehungsweise im Finanzergebnis erfasst. 
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Zur Darstellung von Marktpreisrisiken aus originären und derivativen Finanzinstrumenten nach IFRS 7 kom-

men im Volkswagen Konzern zwei verschiedene Methoden zur Anwendung. Für die quantitative Risikomes-

sung werden die Zins- und Währungsrisiken des Teilkonzerns Volkswagen Finanzdienstleistungen mittels 

Value-at-Risk (VaR) auf Basis einer historischen Simulation gemessen, während die Marktpreisrisiken der 

übrigen Konzerngesellschaften mit Hilfe einer Sensitivitätsanalyse ermittelt werden. Die Value-at-Risk-

Berechnung gibt die Größenordnung eines möglichen Verlusts des Gesamtportfolios an, der mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 99 % innerhalb eines Zeithorizonts von 40 Tagen nicht überschritten wird. Grund-

lage hierfür ist die Aufbereitung aller sich aus den originären und derivativen Finanzinstrumenten ergeben-

den Cashflows in einer Zinsablaufbilanz. Die bei der Ermittlung des Value-at-Risk verwendeten historischen 

Marktdaten reichen dabei auf einen Zeitraum von 1.000 Handelstagen zurück. Im Rahmen der Sensitivitäts-

analyse wird durch Variation von Risikovariablen innerhalb der jeweiligen Marktpreisrisiken der Effekt auf 

Eigenkapital und Ergebnis ermittelt. 

ANGABEN ZU SICH ERUNGSI NSTRUMENTEN IM RAHME N VON H EDGE ACCOUNTI NG  

Im Volkswagen Konzern werden zur Absicherung von Wertänderungen von Bilanzpositionen regelmäßig 

Sicherungsinstrumente abgeschlossen. Die folgende Übersicht zeigt die Nominalvolumen, Fair Values sowie 

Ermittlungsgrößen zur Bestimmung der Ineffektivitäten von Sicherungsinstrumenten, die zur Absicherung 

von Wertänderungsrisiken im Rahmen von Fair-Value-Hedges abgeschlossen wurden:  

A N G AB E N ZU  S IC H E R UNG S G ES C HÄ FTE N  IM  RA HM E N  V ON F AIR - V A L U E -HE D G E S 2 0 2 2  

Mio. €  Nominalvolumen  

Sonstige 

Vermögenswerte  

Sonstige 

Verbindlichkeiten  

Fair Value 

Änderung zur 

Ermittlung von 

Ineffektivitäten 
         

Absicherung des Zinsrisikos         

Zinsswaps  58.170  868  2.596  –2.305 

Absicherung des Währungsrisikos         

Devisentermin- und Optionskontrakte, Währungsswaps  4.384  87  26  40 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos         

Zins-/Währungsswaps  140  0  –  0 

    
 

A N G AB E N ZU  S IC H E R UNG S G ES C HÄ FTE N  IM  RA HM E N  V ON F AIR - V A L U E -HE D G E S 2 0 2 1  

Mio. €  Nominalvolumen  

Sonstige 

Vermögenswerte  

Sonstige 

Verbindlichkeiten  

Fair Value 

Änderung zur 

Ermittlung von 

Ineffektivitäten 
         

Absicherung des Zinsrisikos         

Zinsswaps  37.589  380  244  26 

Absicherung des Währungsrisikos         

Devisentermin- und Optionskontrakte, Währungsswaps  5.536  67  92  –112 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos         

Zins-/Währungsswaps  –  –  –  – 
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Des Weiteren werden zur Absicherung des Risikos schwankender zukünftiger Zahlungsströme Sicherungsin-

strumente abgeschlossen. In der folgenden Tabelle werden die Nominalvolumen, Fair Values sowie Ermitt-

lungsgrößen zur Bestimmung der Ineffektivitäten von Sicherungsinstrumenten, die in Cashflow-Hedges  

abgebildet werden, aufgeführt: 

A N G AB E N ZU  S IC H E R UNG S G ES C HÄ FTE N  IM  RA HM E N  V ON CA SH F LO W -HE D G E S 2 0 2 2  

Mio. €  Nominalvolumen  

Sonstige 

Vermögenswerte  

Sonstige 

Verbindlichkeiten  

Fair Value 

Änderung zur 

Ermittlung von 

Ineffektivitäten 
         

Absicherung des Zinsrisikos         

Zinsswaps  15.371  509  30  419 

Absicherung des Währungsrisikos         

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps  119.499  3.087  2.540  2.204 

Devisenoptionskontrakte  27.342  166  268  –77 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos         

Zins-/Währungsswaps  1.437  23  17  1 

    
 

A N G AB E N ZU  S IC H E R UNG S G ES C HÄ FTE N  IM  RA HM E N  V ON CA SH F LO W -HE D G E S  2 0 2 1  

Mio. €  Nominalvolumen  

Sonstige 

Vermögenswerte  

Sonstige 

Verbindlichkeiten  

Fair Value 

Änderung zur 

Ermittlung von 

Ineffektivitäten 
         

Absicherung des Zinsrisikos         

Zinsswaps  17.009  82  39  50 

Absicherung des Währungsrisikos         

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps  107.677  1.277  2.609  –925 

Devisenoptionskontrakte  23.852  109  183  –31 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos         

Zins-/Währungsswaps  1.289  4  34  –28 

    

 

Die Fair Value Änderung zur Ermittlung von Ineffektivitäten entspricht der Fair Value Änderung der desig-

nierten Komponente. 
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ANGABEN ZU GRUN DGESC HÄFTEN IM RAHMEN VON  H EDGE ACCOUNTING  

Neben den Angaben zu den Sicherungsinstrumenten sind auch Angaben zu den Grundgeschäften getrennt 

nach Risikokategorie und Art der Designation in das Hedge Accounting anzugeben. Nachfolgend werden 

die im Zusammenhang von Fair-Value-Hedges gesicherten Grundgeschäfte getrennt von denen, die in Cash-

flow-Hedges einbezogen werden, aufgeführt: 

A N G AB E N ZU  G R UN D G ES CH Ä F TEN  IM  R AH M E N V O N F A IR - VA L U E - H ED GE S  2 0 2 2 

Mio. €  Buchwert  

Kumulierte Hedge 

Adjustments  

Hedge Adjustments 

laufende 

Periode/Geschäftsjahr  

Kumulierte Hedge 

Adjustments aus 

beendeten 

Sicherungsbeziehungen 
         

Absicherung des Zinsrisikos         

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  14.764  –156  –156  – 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  –  –  –  – 

Finanzschulden  34.622  –2.890  –3.061  – 

Absicherung des Währungsrisikos         

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  –  –  –  – 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  795  –5  –1  – 

Finanzschulden  1.132  –7  –23  – 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos         

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  –  –  –  – 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  –  –  –  – 

Finanzschulden  181  39  39  – 

 
    

A N G AB E N ZU  G R UN D G ES C H Ä F TEN  IM  R AH M E N V O N  F A IR- VA L U E - H ED GE S  2 0 2 1 

Mio. €  Buchwert  

Kumulierte Hedge 

Adjustments  

Hedge Adjustments 

laufende 

Periode/Geschäftsjahr  

Kumulierte Hedge 

Adjustments aus 

beendeten 

Sicherungsbeziehungen 
         

Absicherung des Zinsrisikos         

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  –  –  –  – 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  –  –  –  – 

Finanzschulden  39.751  281  –668  – 

Absicherung des Währungsrisikos         

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  –  –  –  – 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  593  11  11  – 

Finanzschulden  955  14  –20  – 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos         

Forderungen aus Finanzdienstleistungen  –  –  –  – 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte  –  –  –  – 

Finanzschulden  –  –  –  – 
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A N G AB E N ZU  G R UN D G ES C H Ä F TEN  IM  R AH M E N V O N C ASH F LO W -H E D G ES 2 0 2 2  

    R ÜC K LA G E  FÜ R  

Mio. €  

Fair Value Änderung zur 

Ermittlung von 

Ineffektivitäten  Aktive Cashflow-Hedges  Beendete Cashflow-Hedges 
       

Absicherung des Zinsrisikos       

Designierte Komponenten  424  420  0 

Nicht-designierte Komponenten  –  –  – 

Latente Steuern  –  –114  0 

Summe Absicherung Zinsrisiko  424  306  0 

Absicherung des Währungsrisikos       

Designierte Komponenten  2.130  1.998  –8 

Nicht-designierte Komponenten  –  –1.800  –11 

Latente Steuern  –  –61  6 

Summe Absicherung Währungsrisiko  2.130  137  –13 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos       

Designierte Komponenten  1  –29  – 

Nicht-designierte Komponenten  –  –  – 

Latente Steuern  –  9  – 

Summe Absicherung Zins- und Währungsrisiko  1  –20  – 

Absicherung des Rohstoffpreisrisikos       

Designierte Komponenten  –  –  – 

Nicht-designierte Komponenten  –  –  – 

Latente Steuern  –  –  – 

Summe Absicherung Rohstoffpreisrisiko  –  –  – 

 
    

A N G AB E N ZU  G R UN D G ES C H Ä F TEN  IM  R AH M E N V O N C ASH F LO W -H E D G ES 2 0 2 1  

    R ÜC K LA G E  FÜ R  

Mio. €  

Fair Value Änderung zur 

Ermittlung von 

Ineffektivitäten  Aktive Cashflow-Hedges  Beendete Cashflow-Hedges 
       

Absicherung des Zinsrisikos       

Designierte Komponenten  49  47  –1 

Nicht-designierte Komponenten  –  –  – 

Latente Steuern  –  –18  0 

Summe Absicherung Zinsrisiko  49  29  –1 

Absicherung des Währungsrisikos       

Designierte Komponenten  –998  –969  8 

Nicht-designierte Komponenten  –  –500  –6 

Latente Steuern  –  436  0 

Summe Absicherung Währungsrisiko  –998  –1.033  1 

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos       

Designierte Komponenten  –29  –1  – 

Nicht-designierte Komponenten  –  –  – 

Latente Steuern  –  0  – 

Summe Absicherung Zins- und Währungsrisiko  –29  –1  – 

Absicherung des Rohstoffpreisrisikos       

Designierte Komponenten  –  –  – 

Nicht-designierte Komponenten  –  –  – 

Latente Steuern  –  –  – 

Summe Absicherung Rohstoffpreisrisiko  –  –  – 
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ENTWICKLU NG DER RÜCK LAGE  

Im Rahmen der Bilanzierung von Cashflow-Hedges sind die designierten effektiven Anteile einer Siche-

rungsbeziehung erfolgsneutral im sogenannten OCI I auszuweisen. Alle darüber hinausgehenden Änderungen 

des Marktwerts der designierten Komponente werden als Ineffektivität erfolgswirksam erfasst.  

 

In nachfolgenden Tabellen erfolgt eine Überleitung der Rücklage: 

E N TW IC KL UN G  D E R R ÜCK L A G E F Ü R C AS H FL OW -H E D G E S ( O CI  I )  

Mio. €  Zinsrisiko  Währungsrisiko  

Zins- 

Währungsrisiko  Rohstoffpreisrisiko  Gesamt 
           

Stand am 01.01.2022  28  –665  –1  –  –637 

Gewinne oder Verluste aus effektiven 

Sicherungsbeziehungen  287  1.244  20  –  1.551 

Reklassifizierungen aufgrund geänderter 

Erwartungen hinsichtlich des Eintritts des 

Grundgeschäfts  –  –133  –  –  –133 

Reklassifizierungen aufgrund der Realisierung 

des Grundgeschäfts  –8  952  –40  –  904 

Stand am 31.12.2022  307  1.397  –20  –  1.684 

    

E N TW IC KL UN G  D E R R ÜCK L A G E F Ü R C AS H FL OW -H E D G E S ( O CI  I )  

Mio. €  Zinsrisiko  Währungsrisiko  

Zins- 

Währungsrisiko  Rohstoffpreisrisiko  Gesamt 
           

Stand am 01.01.2021  –70  1.355  –1  0  1.284 

Gewinne oder Verluste aus effektiven 

Sicherungsbeziehungen  94  –1.932  –39  0  –1.877 

Reklassifizierungen aufgrund geänderter 

Erwartungen hinsichtlich des Eintritts des 

Grundgeschäfts  –  –5  –  –  –5 

Reklassifizierungen aufgrund der Realisierung 

des Grundgeschäfts  4  –83  39  0  –40 

Stand am 31.12.2021  28  –665  –1  –  –637 

    

 

Die Reklassifizierung aufgrund geänderter Erwartungen hinsichtlich des Eintritts des Grundgeschäfts erfolgt 

durch vorzeitige Beendigung von Sicherungsbeziehungen. Diese werden im Wesentlichen durch die Verände-

rung von Planzahlen zur Umsatzerlösabsicherung erzeugt. 

Fair Value Änderungen nicht designierter Komponenten eines Derivats sind grundsätzlich ebenfalls 

unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen. Als Ausnahme von diesem Grundsatz gelten die 

Fair Value Änderungen aus nicht designierten Zeitwerten von Optionen, soweit sie sich auf das Grundge-

schäft beziehen. Zudem werden im Volkswagen Konzern die Fair Value Änderungen nicht designierter Termin-

komponenten bei Devisentermingeschäften und bei Währungssicherungsgeschäften im Rahmen von Cash-

flow-Hedges zunächst im Eigenkapital (Kosten der Sicherung) erfasst. Damit ergibt sich im Volkswagen Konzern 

eine sofortige erfolgswirksame Erfassung der Änderungen des Fair Values der nicht designierten Komponenten 

beziehungsweise Teilen hiervon nur im Falle von Ineffektivitäten. 
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Die nachfolgenden Tabellen zeigen eine Übersicht der sich aus den nicht designierten Anteilen von Optionen 

und Währungssicherungsgeschäften ergebenden Veränderungen in der Rücklage für die Kosten der Sicherung: 

E N TW IC KL UN G  D E R R ÜCK L A G E F Ü R D IE  K OS TE N D E R  S IC H E RU N G  – N IC HT  D E S IGN IE RTE  Z E ITW E R T E  

V O N O P TIONE N  

  W Ä H R UN G S R I S I K O  

Mio. €  2022  2021 
     

Stand am 01.01.  –80  59 

Gewinne und Verluste aus nicht designierten Zeitwerten von Optionen     

Absicherung eines zeitpunktbezogenen Grundgeschäfts  82  –171 

Reklassifizierung aufgrund geänderter Erwartungen hinsichtlich des Eintritts des Grundgeschäfts     

Absicherung eines zeitpunktbezogenen Grundgeschäfts  1  0 

Reklassifizierung aufgrund Realisierung des Grundgeschäfts     

Absicherung eines zeitpunktbezogenen Grundgeschäfts  –91  32 

Stand am 31.12.  –87  –80 

    

E N TW IC KL UN G  D E R R ÜCK L A G E F Ü R D IE  K OS TE N D E R  S IC H E RU N G  – N IC H T D E S IGN IE RTE  TE R M IN -

K O M P ON E NTE  U N D C ROS S  C U R R E NCY  B AS IS  SP RE A D  ( CC BS )  

  W Ä H R UN G S R I S I K O  

Mio. €  2022  2021 
     

Stand am 01.01.  –287  –766 

Gewinne und Verluste aus nicht designierten Terminkomponenten und CCBS     

Absicherung eines zeitpunktbezogenen Grundgeschäfts  –1.514  –263 

Reklassifizierung aufgrund geänderter Erwartungen hinsichtlich des Eintritts des Grundgeschäfts     

Absicherung eines zeitpunktbezogenen Grundgeschäfts  2  0 

Reklassifizierung aufgrund Realisierung des Grundgeschäfts     

Absicherung eines zeitpunktbezogenen Grundgeschäfts  611  742 

Stand am 31.12.  –1.187  –287 
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4.2 Marktpreisrisiko Volkswagen Konzern (ohne Teilkonzern Volkswagen Finanzdienstleistungen) 

4.2.1 Währungsrisiko 

Das Währungsrisiko des Volkswagen Konzerns (ohne Teilkonzern Volkswagen Finanzdienstleistungen) resul-

tiert aus Investitionen, Finanzierungsmaßnahmen sowie der operativen Geschäftstätigkeit. Zur Begrenzung 

des Währungsrisikos werden Devisentermingeschäfte, Devisenoptionen, Währungsswaps sowie kombinierte 

Zins-/Währungsswaps eingesetzt. Diese Geschäfte beziehen sich auf die Kurssicherung wesentlicher Zahlungen 

der allgemeinen Geschäftstätigkeit, welche nicht in der funktionalen Währung der jeweiligen Konzernunterneh-

men erfolgen. Im Finanzierungsbereich gilt der Grundsatz der Währungskongruenz. 

Im Rahmen des Managements der Währungsrisiken wurden Kurssicherungen im Jahr 2022, unter anderem 

in den Währungen australischer Dollar, brasilianischer Real, britisches Pfund, chinesischer Renminbi, Hong-

kong-Dollar, indische Rupie, japanischer Yen, kanadischer Dollar, mexikanischer Peso, norwegische Krone, 

polnischer Zloty, schwedische Krone, Schweizer Franken, Singapur-Dollar, südafrikanischer Rand, südkorea-

nischer Won, Taiwan-Dollar, tschechische Krone, ungarischer Forint und US-Dollar abgeschlossen.  

Als relevante Risikovariablen für die Sensitivitätsanalyse im Sinne von IFRS 7 finden alle nicht funktionalen 

Währungen Berücksichtigung, in denen der Volkswagen Konzern Finanzinstrumente eingeht. 

Wenn die jeweiligen funktionalen Währungen sich gegenüber den übrigen Währungen um 10 % auf- oder 

abgewertet hätten, ergäben sich in Bezug auf die nachfolgend genannten Währungsrelationen die folgenden 

Effekte auf die Sicherungsrücklage im Eigenkapital und das Ergebnis nach Ertragsteuern. Ein Aufsummieren 

der einzelnen Werte ist nicht zweckmäßig, da den Ergebnissen je nach funktionaler Währung andere 

Szenarien zugrunde liegen.  
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Sensitivitäten der zum 31. Dezember 2022 im Bestand befindlichen  

wesentlichen Währungen: 

 

  3 1 . 1 2 . 2 0 22   3 1 . 1 2 . 2 0 21  

Mio. €  +10%  –10%  +10%  –10% 
         

Währungsrelation         

EUR / CNY         

Sicherungsrücklage  1.299  –1.310  1.029  –1.128 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –342  342  –157  157 

EUR / GBP         

Sicherungsrücklage  1.309  –1.317  1.737  –1.745 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –120  121  –78  80 

EUR / USD         

Sicherungsrücklage  497  –534  233  –224 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –731  717  –672  666 

EUR / CHF         

Sicherungsrücklage  796  –823  574  –592 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –1  1  17  –19 

EUR / CAD         

Sicherungsrücklage  280  –279  209  –211 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –20  20  –24  24 

EUR / AUD         

Sicherungsrücklage  262  –262  284  –283 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –31  31  –13  13 

EUR / SEK         

Sicherungsrücklage  171  –169  311  –312 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –67  67  –82  81 

EUR / JPY         

Sicherungsrücklage  160  –157  200  –193 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –36  36  –27  27 

EUR / TWD         

Sicherungsrücklage  183  –183  136  –136 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –10  10  –6  6 

EUR / KRW         

Sicherungsrücklage  133  –133  124  –124 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –46  45  –18  18 

EUR / PLN         

Sicherungsrücklage  –72  72  –93  93 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –37  37  –49  49 

EUR / BRL         

Sicherungsrücklage  41  –41  9  –9 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –66  66  –96  96 

EUR / CZK         

Sicherungsrücklage  –24  24  89  –89 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –65  65  –39  40 

EUR / INR         

Sicherungsrücklage  –65  65  –37  37 

Ergebnis nach Ertragsteuern  –13  13  –3  3 

GBP / USD         

Sicherungsrücklage  75  –75  43  –43 

Ergebnis nach Ertragsteuern  3  –3  1  –1 
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4.2.2 Zinsrisiko 

Das Zinsrisiko für den Volkswagen Konzern (ohne Teilkonzern Volkswagen Finanzdienstleistungen) resultiert 

aus Änderungen der Marktzinssätze, vor allem bei mittel- und langfristig variabel verzinslichen Forderungen 

und Verbindlichkeiten. Zur Sicherung werden teilweise im Rahmen von Fair-Value- beziehungsweise Cashflow-

Hedges und in Abhängigkeit der Marktlage Zinsswaps sowie kombinierte Zins-/Währungsswaps abgeschlos-

sen. Die Refinanzierung konzerninterner Finanzierungen erfolgt überwiegend fristenkongruent. Abweichun-

gen vom Konzernstandard erfolgen auf Basis zentraler Limitvorgaben und unterliegen einer laufenden Über-

wachung. 

Zinsrisiken im Sinne von IFRS 7 werden für diese Gesellschaften mittels Sensitivitätsanalyse ermittelt. Hier-

bei werden Effekte der risikovariablen Marktzinssätze auf das Finanzergebnis sowie das Eigenkapital, unter  

Berücksichtigung von Steuern, dargestellt.  

Wenn das Marktzinsniveau zum 31. Dezember 2022 um 100 bps höher gewesen wäre, wäre das Eigen-

kapital um 20 Mio. € (Vorjahr angepasst: 0 Mio. €) niedriger ausgefallen. Wenn das Marktzinsniveau zum 

31. Dezember 2022 um 100 bps niedriger gewesen wäre, wäre das Eigenkapital um 22 Mio. € (Vorjahr ange-

passt: 1 Mio. €) höher ausgefallen. 

Wenn das Marktzinsniveau zum 31. Dezember 2022 um 100 bps höher gewesen wäre, wäre das Ergebnis 

nach Ertragsteuern um 143 Mio. € (Vorjahr angepasst: 331 Mio. €) niedriger ausgefallen. Wenn das Marktzins-

niveau zum 31. Dezember 2022 um 100 bps niedriger gewesen wäre, wäre das Ergebnis nach Ertragsteuern um 

149 Mio. € (Vorjahr angepasst: 353 Mio. €) höher ausgefallen. 

4.2.3 Rohstoffpreisrisiko 

Rohstoffrisiken für den Volkswagen Konzern (ohne Teilkonzern Volkswagen Finanzdienstleistungen) resul-

tieren im Wesentlichen aus Preisschwankungen sowie der Verfügbarkeit von Eisen- und Nichteisenmetallen, 

Edelmetallen, Rohstoffbedarfen im Zusammenhang mit der Digitalisierungs- und Elektrifizierungsstrategie 

des Konzerns sowie Kohle, CO2-Zertifikaten und Kautschuk.  

Zur Begrenzung von Rohstoffrisiken werden sowohl Warentermingeschäfte als auch Swaps abgeschlossen.  

Solche Hedge-Geschäfte sind jedoch nicht für alle Rohstoffe möglich, zum Beispiel aufgrund von geringer 

Marktliquidität oder aufgrund fehlender Korrelation zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft. Ebenso wurden 

am Spotmarkt ausgewählte Rohstoffe erworben, die zu einer entsprechenden Bestandserhöhung geführt 

haben. Rohstoffpreisrisiken im Sinne von IFRS 7 werden mittels Sensitivitätsanalyse dargestellt. Diese zeigt 

den Effekt von Änderungen der Risikovariable Rohstoffpreise auf das Ergebnis nach Ertragsteuern. 

Wenn die Rohstoffpreise der gesicherten Nichteisenmetalle sowie der Kohle- und Kautschuk-Sicherungen 

zum 31. Dezember 2022 um 10 % höher (niedriger) gewesen wären, wäre das Ergebnis nach Ertragsteuern 

um 954 Mio. € (Vorjahr: 679 Mio. €) höher (niedriger) ausgefallen. 

4.2.4 Aktien- und Anleihekursrisiko 

Die aus der Überschussliquidität aufgelegten Spezialfonds sowie die zum Fair Value bewerteten Beteiligungen 

unterliegen insbesondere einem Aktien- und Anleihekursrisiko, welches sich aus der Schwankung von Börsen-

kursen, Börsenindizes und Marktzinssätzen ergeben kann. Die sich aus einer Variation der Marktzinssätze 

ergebenden Veränderungen der Anleihekurse werden wie die Bewertung von Währungs- und sonstigen Zins-

risiken aus den Spezialfonds sowie der zum Fair Value bewerteten Beteiligungen in den Abschnitten 4.2.1 

und 4.2.2 quantifiziert. Generell wird den Risiken aus Spezialfonds dadurch entgegengewirkt, dass in den 

Anlagerichtlinien bei der Anlage von Mitteln eine breite Streuung hinsichtlich der Produkte, Emittenten und 

der regionalen Märkte vorgeschrieben wird. Zusätzlich sind in den Anlagerichtlinien feste Wertuntergrenzen 

definiert, welche mit Hilfe geeigneter Risikomanagementmaßnahmen eingehalten werden sollen. Daneben 

werden bei entsprechender Marktlage Kurssicherungen durchgeführt. 
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IFRS 7 verlangt im Rahmen der Darstellung von Marktrisiken Angaben darüber, wie sich hypothetische 

Änderungen von Risikovariablen auf den Preis von Finanzinstrumenten auswirken. Als Risikovariablen 

kommen hierbei insbesondere Börsenkurse oder Indizes sowie Zinsänderungen als Parameter von Anleihe-

kursen infrage. 

Wenn zum 31. Dezember 2022 die Aktienkurse um 10 % höher gewesen wären, wäre das Ergebnis nach 

Steuern um 107 Mio. € (Vorjahr: 228 Mio. €) und das Eigenkapital um 4 Mio. € (Vorjahr: 5 Mio. €) höher aus-

gefallen. Wenn zum 31. Dezember 2022 die Aktienkurse um 10 % niedriger gewesen wären, wäre das Ergebnis 

nach Steuern um 65 Mio. € (Vorjahr: 246 Mio. €) und das Eigenkapital um 4 Mio. € (Vorjahr: 5 Mio. €) niedriger 

ausgefallen. 

4.3 Marktpreisrisiko Teilkonzern Volkswagen Finanzdienstleistungen 

Das Währungskursrisiko des Teilkonzerns Volkswagen Finanzdienstleistungen resultiert im Wesentlichen 

aus von der funktionalen Währung abweichenden Vermögenswerten sowie Refinanzierungen innerhalb der 

operativen Geschäftstätigkeit. Das Zinsrisiko ergibt sich aus fristeninkongruenten Refinanzierungen und 

aus unterschiedlichen Zinselastizitäten der einzelnen Aktiv- und Passivpositionen. Diese Risiken werden 

durch den Abschluss von Währungs- beziehungsweise Zinssicherungsgeschäften begrenzt. 

Im Rahmen der Zinssicherungsgeschäfte kommen Mikrohedges zum Einsatz. Die in diese Sicherungs-

strategie einbezogenen Teile der festverzinslichen Vermögenswerte beziehungsweise Verbindlichkeiten wer-

den entgegen der ursprünglichen Folgebewertung (fortgeführte Anschaffungskosten) zum beizulegenden Zeit-

wert bilanziert. Die dadurch resultierenden Effekte in der Gewinn- und Verlustrechnung werden durch die gegen-

läufigen Ergebniswirkungen der Zinssicherungsgeschäfte (Swaps) kompensiert. Zur Vermeidung von Wäh-

rungsrisiken werden Währungssicherungskontrakte, bestehend aus Devisentermingeschäften und Zins-/Wäh-

rungsswaps, eingesetzt. Alle Zahlungsströme in Fremdwährung werden abgesichert. 

Zum 31. Dezember 2022 betrug der Value-at-Risk für das Zinsrisiko 792 Mio. € (Vorjahr: 233 Mio. €) und 

für das Währungsrisiko 76 Mio. € (Vorjahr: 164 Mio. €). 

Der gesamte Value-at-Risk für Zins- und Währungsrisiken des Teilkonzerns Volkswagen Finanzdienstleis-

tungen betrug 720 Mio. € (Vorjahr: 172 Mio. €). 



413 

Konzernabschluss Anhang  

5.  METHODEN ZUR Ü BERWAC H UNG DER EFFEKTIVITÄT DER SICH ERUNGSBEZI EH UNGEN 

Mit der Einführung von IFRS 9 wird die Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen im Volkswagen Konzern im 

Wesentlichen prospektiv mit der Critical-Terms-Match-Methode durchgeführt. Die retrospektive Betrachtung 

der Sicherungswirksamkeit erfolgt mittels eines Tests auf Ineffektivitäten in Form der Dollar-Offset-Methode. 

Bei der Dollar-Offset-Methode werden die in Geldeinheiten ausgedrückten Wertänderungen des Grundge-

schäfts mit den in Geldeinheiten ausgedrückten Wertänderungen des Sicherungsgeschäfts verglichen. 

Hierzu werden die kumulierten Wertänderungen der designierten Spot-Komponente des Sicherungs- und 

des Grundgeschäfts gegenüberstellt. Bei Nichtvorliegen eines Critical-Terms-Match wird für die nicht designier-

ten Komponenten analog vorgegangen. 

Im Rahmen von Sicherungsbeziehungen mit Zinsswaps oder Zinswährungsswaps ist der Volkswagen 

Konzern durch die IBOR-Reform Unsicherheiten ausgesetzt, die den Zeitpunkt, die Höhe der IBOR-basierten 

Cashflows oder das gesicherte Risiko des Grundgeschäfts beziehungsweise des Sicherungsinstruments betref-

fen. Der Volkswagen Konzern nimmt die diesbezüglich geschaffenen Erleichterungen des IFRS 9 in Anspruch.  

Die Unsicherheiten beziehen sich im Wesentlichen auf die Referenzzinssätze USD LIBOR und CAD CDOR. 

Im Fall von Fair-Value-Hedges bezieht sich die Unsicherheit auf die Identifizierbarkeit der Risikokompo-

nente, die aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts zur Absicherung von Wertänderungsrisiken von 

finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten resultiert. Bei Cashflow-Hedges, bei denen 

Risiken aus der Veränderung künftiger Zahlungsströme abgesichert werden, bezieht sich die Unsicherheit 

auf die hochwahrscheinliche Erwartung von gesicherten zukünftigen variablen Cashflows. Die voraussicht-

lichen Auswirkungen aus der IBOR-Reform werden fortlaufend beurteilt. Erforderliche Umstellungsmaßnah-

men sind für die betroffenen Referenzzinssätze bereits umgesetzt worden.  

NOMINALVOLUMEN DER D ERIVATIVEN FINANZINSTRUMENTE  

Die Nominalbeträge von Sicherungsinstrumenten, die den oben beschriebenen Unsicherheiten aus der  

IBOR-Reform ausgesetzt sind, betragen im Geschäftsjahr insgesamt 12.481 Mio. € (Vorjahr: 18.436 Mio. €).  

Davon entfallen auf den USD LIBOR 10.118 Mio. € (Vorjahr: 13.876 Mio. €) und auf den CAD CDOR 2.363 Mio. € 

(Vorjahr: 4.560 Mio. €).  
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In der nachfolgenden Übersicht wird das Restlaufzeitprofil der Nominalbeträge der Sicherungsinstrumente, 

welche nach den Regeln des Hedge Accounting im Volkswagen Konzern abgebildet werden, sowie Derivate, 

welche außerhalb des Hedge Accounting abgebildet werden, dargestellt: 

N O M IN AL V OL U M E N  D E R  D E R IV A TIV E N  F IN AN Z INS TR U M E N TE 2 0 2 2   

  R E S T LA U FZ E I T   

N OM IN A L -  

V O L U M E N  

G E S A M T   

Mio. €  bis 1 Jahr  1 bis 5 Jahre  über 5 Jahre  31.12.2022  
          

Nominalvolumen der Sicherungsinstrumente im Hedge Accounting          

Absicherung des Zinsrisikos          

Zinsswaps  13.674  52.876  6.991  73.541  

Absicherung des Währungsrisikos          

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps          

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps CNY  7.654  12.682  120  20.456  

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps GBP  12.106  9.679  –  21.785  

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps USD  12.210  22.833  2.314  37.357  

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps übrige Währungen  18.904  25.381  –  44.284  

Devisenoptionskontrakte          

Devisenoptionskontrakte USD  3.484  2.772  –  6.256  

Devisenoptionskontrakte CNY  7.005  8.689  –  15.694  

Devisenoptionskontrakte übrige Währungen  1.736  3.656  –  5.392  

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos          

Zins-/Währungsswaps  773  804  –  1.577  

          

Nominalvolumen Sonstige Derivate          

Absicherung des Zinsrisikos          

Zinsswaps  17.835  36.775  16.380  70.991  

Absicherung des Währungsrisikos          

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps          

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps USD  9.060  7.431  165  16.656  

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps übrige Währungen  16.430  2.511  0  18.941  

Devisenoptionskontrakte          

Devisenoptionskontrakte USD  3.549  644  –  4.193  

Devisenoptionskontrakte übrige Währungen  280  212  –  492  

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos          

Zins-/Währungsswaps  5.231  8.717  3.945  17.892  

Absicherung des Rohstoffpreisrisikos          

Warenterminkontrakte Aluminium  979  2.390  –  3.369  

Warenterminkontrakte Kupfer  416  651  –  1.067  

Warenterminkontrakte Nickel  840  2.048  165  3.052  

Warenterminkontrakte übrige  380  153  –  533  
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N O M IN AL V OL U M E N  D E R  D E R IV A TIV E N  F IN AN Z IN S TR U M E N TE  2 0 2 1  

  R E S T LA U FZ E I T   

N OM IN A L -  

V O L U M E N  

G E S A M T   

Mio. €  bis 1 Jahr  1 bis 5 Jahre  über 5 Jahre  31.12.2021  
          

Nominalvolumen der Sicherungsinstrumente im Hedge Accounting          

Absicherung des Zinsrisikos          

Zinsswaps  9.413  38.214  6.971  54.598  

Absicherung des Währungsrisikos          

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps          

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps CNY  9.337  4.594  123  14.054  

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps GBP  12.776  15.163  –  27.939  

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps USD  9.895  17.175  3.147  30.218  

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps übrige Währungen  20.048  20.900  55  41.003  

Devisenoptionskontrakte          

Devisenoptionskontrakte USD  3.701  3.825  –  7.527  

Devisenoptionskontrakte CNY  6.122  4.174  –  10.296  

Devisenoptionskontrakte übrige Währungen  2.212  3.817  –  6.029  

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos          

Zins-/Währungsswaps  628  661  –  1.289  

          

Nominalvolumen Sonstige Derivate          

Absicherung des Zinsrisikos          

Zinsswaps  25.689  45.653  20.892  92.233  

Absicherung des Währungsrisikos          

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps          

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps USD  6.154  4.916  390  11.461  

Devisenterminkontrakte/Währungsswaps übrige Währungen  13.123  1.468  0  14.591  

Devisenoptionskontrakte          

Devisenoptionskontrakte USD  532  636  –  1.168  

Devisenoptionskontrakte übrige Währungen  3  –  –  3  

Kombinierte Absicherung des Zins- und Währungsrisikos          

Zins-/Währungsswaps  4.450  9.111  3.363  16.925  

Absicherung des Rohstoffpreisrisikos          

Warenterminkontrakte Aluminium  934  1.535  –  2.470  

Warenterminkontrakte Kupfer  300  370  –  670  

Warenterminkontrakte Nickel  457  2.146  390  2.992  

Warenterminkontrakte übrige  110  8  –  117  
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Sowohl durch Gegengeschäfte geschlossene Derivate als auch die Gegengeschäfte sind in dem jeweiligen 

Nominalvolumen berücksichtigt. Die Gegengeschäfte kompensieren Effekte aus den ursprünglichen Siche-

rungsgeschäften. Ohne die Berücksichtigung der Gegengeschäfte wäre das jeweilige Nominalvolumen nied-

riger. Zusätzlich zu den Derivaten, die zur Devisen-, Zins- und Preissicherung eingesetzt werden, bestanden 

am Bilanzstichtag Optionen und sonstige Derivate auf Eigenkapitalinstrumente im Wesentlichen im Rahmen 

von Fondsinvestitionen. Das Nominalvolumen mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr betrug 17,9 Mrd. € (Vor-

jahr: 16,8 Mrd. €). Das Nominalvolumen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr belief sich auf 4,2 Mrd. € 

(Vorjahr: 1,8 Mrd. €) und betrifft im Wesentlichen Optionen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Europcar. 

Ebenfalls im Rahmen von Fondsinvestitionen bestanden Kreditausfallsicherungen mit einem Nominal-

volumen in Höhe von 17,5 Mrd. € (Vorjahr: 21,4 Mrd. €). 

Aufgrund einer Verringerung von Planzahlen wurden bestehende Cashflow-Hedge Beziehungen mit einem 

Nominalvolumen von 2,0 Mrd. € (Vorjahr: 0,6 Mrd. €) aufgelöst. Darüber hinaus waren aufgrund interner Risi-

kovorgaben Sicherungsbeziehungen aufzulösen. 

Die Realisierung der Grundgeschäfte der Cashflow-Hedges wird korrespondierend zu den in der Tabelle 

ausgewiesenen Laufzeitbändern der Sicherungsgeschäfte erwartet. Im Rahmen von Cashflow-Hedges hat der 

Volkswagen Konzern zur Absicherung des Zinsrisikos den durchschnittlichen Sicherungszins von 1,35 %  

erzielt. Darüber hinaus haben sich zur Absicherung des Währungsrisikos für die wesentlichen Währungs-

paare folgende Sicherungskurse ergeben: 1,18 EUR/USD; 0,88 EUR/GBP; 7,46 EUR/CNY. 

Marktwerte der Derivat-Volumina werden anhand der Marktdaten des Bilanzstichtags sowie geeigneter  

Bewertungsmethoden ermittelt. Folgende Zinsstrukturen wurden der Ermittlung zugrunde gelegt: 

 

in %  EUR  AUD  CAD  CHF  CNY  CZK  GBP  JPY  SEK  USD 
                     

Zins für sechs Monate  2,7317  3,5266  4,8926  1,2200  2,4115  7,3492  4,0800  0,0088  3,1440  4,7940 

Zins für ein Jahr  3,0270  3,9000  4,9396  1,5100  2,4629  7,3476  4,4600  0,1025  3,3307  4,8870 

Zins für fünf Jahre  3,1855  4,2475  3,7430  1,8150  3,0600  5,1950  4,0820  0,6000  3,2725  3,7270 

Zins für zehn Jahre  3,1510  4,5450  3,7590  2,0400  4,0700  4,7650  3,7520  0,9075  3,1250  3,5340 

 
 
    

37.  Kapitalmanagement 

Das Kapitalmanagement des Konzerns stellt sicher, dass die Ziele und Strategien im Interesse der Anteilseigner, 

seiner Mitarbeiter und der übrigen Stakeholder erreicht werden können. Insbesondere stehen die Erreichung 

der vom Kapitalmarkt geforderten Mindestverzinsung des investierten Vermögens im Konzernbereich Auto-

mobile und die Steigerung der Eigenkapitalrendite im Konzernbereich Finanzdienstleistungen im Fokus des 

Managements. Hierbei wird insgesamt ein möglichst hoher Wertzuwachs des Konzerns und seiner Teilbe-

reiche angestrebt, der allen Anspruchsgruppen des Unternehmens zugutekommt. 

Um den Ressourceneinsatz im Konzernbereich Automobile so effizient wie möglich zu gestalten und des-

sen Erfolg zu messen, wird seit Jahren ein wertorientiertes Steuerungskonzept mit der absoluten Erfolgs-

größe Wertbeitrag und der relativen Kennzahl Kapitalrendite (RoI) genutzt. 

Der Wertbeitrag entspricht der Differenz zwischen dem Operativen Ergebnis nach Steuern einerseits und 

den Kapitalkosten des investierten Vermögens andererseits. Die Kapitalkosten berechnen sich aus der Multipli-

kation des vom Kapitalmarkt geforderten Kapitalkostensatzes mit dem durchschnittlichen investierten Ver-

mögen. Das investierte Vermögen ergibt sich aus den Vermögenspositionen der Bilanz, die dem eigentlichen 

Betriebszweck dienen (Sachanlagen, Immaterielle Vermögenswerte, Vermietete Vermögenswerte, Vorräte und 
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Forderungen) und der Verminderung dieser Positionen um das unverzinsliche Abzugskapital (Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen und erhaltene Anzahlungen). Das durchschnittliche investierte Ver-

mögen wird aus dem Vermögensstand zu Beginn und zum Ende des Berichtsjahres gebildet.  

Die Kapitalrendite zeigt die periodenbezogene Verzinsung des investierten Vermögens auf Basis des Opera-

tiven Ergebnisses nach Steuern. Übersteigt die Kapitalrendite den vom Markt geforderten Kapitalkostensatz, 

ergibt sich eine Wertsteigerung des investierten Vermögens beziehungsweise ein positiver Wertbeitrag. Im 

Konzern wird ein Mindestverzinsungsanspruch an das investierte Vermögen von 9,0 % definiert, der einer-

seits für die Geschäftseinheiten, andererseits für die einzelnen Produkte und Produktlinien gilt. Strategisch 

ist der Anspruch verankert, nachhaltig eine Kapitalrendite von über 15,0 % zu erwirtschaften. Die Kapitalren-

dite dient somit in der operativen und strategischen Steuerung als konsistente Zielvorgabe und zur Messung 

der Zielerreichung für den Konzernbereich Automobile, die einzelnen Geschäftseinheiten sowie Projekte und 

Produkte. Für den Konzernbereich Automobile wurde im Berichtsjahr eine Kapitalrendite von 12,0 % erzielt, 

die über dem Mindestverzinsungsanspruch von 9,0 % liegt. Beim aktuellen Kapitalkostensatz von 8,3 % 

ergibt sich damit ein postiver Wertbeitrag von 4.376 Mio. €. 

Aufgrund der Besonderheiten des Konzernbereichs Finanzdienstleistungen steht mit der Eigenkapital-

rendite eine besondere Zielgröße im Mittelpunkt der Steuerung, die sich am eingesetzten Eigenkapital orien-

tiert. Zur Ermittlung dieser Kennzahl wird das Ergebnis vor Steuern in Beziehung zum durchschnittlichen 

Eigenkapital gesetzt. Das durchschnittliche Eigenkapital wird aus dem Stand zu Beginn und zum Ende des  

Berichtsjahres ermittelt. Daneben besteht im Konzernbereich Finanzdienstleistungen das Ziel, die Eigenkapi-

talanforderungen der Bankenaufsicht zu erfüllen, Eigenkapital für das geplante Wachstum der nächsten  

Geschäftsjahre zu beschaffen sowie das externe Rating durch eine adäquate Eigenkapitalausstattung zu unter-

stützen. Um die bankenaufsichtsrechtlichen Vorgaben stets einzuhalten, ist bei der Volkswagen Bank ein in 

das interne Berichtswesen integriertes Planungsverfahren eingerichtet, durch das auf Basis der tatsächlichen 

und der erwarteten Geschäftsentwicklung laufend der Eigenkapitalbedarf ermittelt wird. Hierdurch wurde 

auch im Berichtsjahr sichergestellt, dass die aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalanforderungen sowohl auf 

Gruppenebene als auch auf Ebene einzelner, besonderer Eigenkapitalanforderungen unterliegender   

Gesellschaften immer eingehalten wurden. 

Die Kapitalrendite und der Wertbeitrag im Konzernbereich Automobile sowie die Eigenkapitalrendite und 

die Eigenkapitalquote im Konzernbereich Finanzdienstleistungen sind in folgender Tabelle dargestellt: 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Konzernbereich Automobile¹     

     

Operatives Ergebnis nach Steuern  14.078  11.740 

Investiertes Vermögen (Durchschnitt)  117.412  113.386 

Kapitalrendite (RoI) in %  12,0  10,4 

Kapitalkostensatz in %  8,3  6,2 

Kapitalkosten des investierten Vermögens  9.702  6.984 

Wertbeitrag²  4.376  4.756 

     

Konzernbereich Finanzdienstleistungen     

     

Ergebnis vor Steuern  5.581  5.981 

Durchschnittliches Eigenkapital  39.761  34.591 

Eigenkapitalrendite vor Steuern in %  14,0  17,3 

Eigenkapitalquote in %  16,1  14,5 

 
1  Inklusive der anteiligen Einbeziehung der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen und Zuordnung der Konsolidierung zwischen den Konzernbereichen Automobile und 

Finanzdienstleistungen; ohne Berücksichtigung der Ergebnis- und Vermögenseffekte aus der Kaufpreisallokation. 

2  Der Wertbeitrag entspricht dem Economic Value Added (EVA®). EVA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Unternehmensberatungsgesellschaft Stern Stewart & Co. 
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38. Eventualverbindlichkeiten 

 

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021 
     

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften  521  504 

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen  73  71 

Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten  11  15 

Sonstige Eventualverbindlichkeiten  10.000  9.111 

  10.604  9.700 

    

 

Bei Verbindlichkeiten aus Bürgschaften verpflichtet sich der Konzern zur Leistung von bestimmten Zahlungen, 

sofern die Garantienehmer ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. 

Die Sonstigen Eventualverbindlichkeiten umfassen insbesondere mögliche Belastungen aus steuer- und 

zollrechtlichen Sachverhalten sowie Rechtsstreitigkeiten und Verfahren im Verhältnis zu Lieferanten, Händlern, 

Kunden, Arbeitnehmern und Anlegern. Die im Zusammenhang mit der Dieselthematik bestehenden Even-

tualverbindlichkeiten betragen dabei insgesamt 4,2 Mrd. € (Vorjahr: 4,3 Mrd. €), wobei 3,6 Mrd. € (Vorjahr: 

3,6 Mrd. €) auf Anlegerklagen in Deutschland entfallen. Enthalten sind darüber hinaus bestimmte Umfänge 

von im Zusammenhang mit der Dieselthematik stehenden Sammel- und Strafverfahren/Ordnungswidrig-

keiten, soweit sie bewertbar sind. Ein Teil dieser Verfahren befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, 

so dass bisher die Anspruchsgrundlagen teilweise durch die Kläger nicht spezifiziert wurden und/oder die 

Anzahl der Kläger beziehungsweise die geltend gemachten Beträge nicht hinreichend konkret feststehen. Diese 

Verfahren waren, soweit sie die Definition einer Eventualverbindlichkeit erfüllen, in der Regel mangels Bewert-

barkeit nicht anzugeben. 

Daneben sind in den Sonstigen Eventualverbindlichkeiten in Höhe von 0,6 Mrd. € mögliche Belastungen 

aus Risiken enthalten, die aus Steuerverfahren der brasilianischen Finanzverwaltung gegen Volkswagen 

Truck & Bus (vormals: MAN Latin America) resultieren. 

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) hat seit 2016 

weitere Ausweitungen der Rückrufe für diverse Modelle unterschiedlicher Hersteller, in denen bestimmte 

Airbags der Firma Takata verbaut wurden, verkündet. Daneben wurden auch Rückrufe in einzelnen Ländern 

von den lokalen Behörden gefordert. Von den Rückrufen sind auch Modelle des Volkswagen Konzerns betrof-

fen. Hierfür wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass 

es zu weiteren Ausweitungen kommen könnte, die auch Modelle des Volkswagen Konzerns betreffen werden. 

Weitere Angaben gemäß IAS 37.86 können für den Sachverhalt derzeit aufgrund der noch andauernden tech-

nischen Untersuchungen und behördlichen Abstimmungen nicht angegeben werden. 

Weitergehende Angaben zu den Schätzungen hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen sowie Angaben 

zu Unsicherheiten hinsichtlich der Höhe oder der Fälligkeit von Beträgen der Rückstellungen und Eventual-

verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den weiteren wesentlichen Rechtsstreitigkeiten werden gemäß 

IAS 37.92 nicht gemacht, um die Ergebnisse der Verfahren und die Interessen des Unternehmens nicht zu  

beeinträchtigen. Weitere Informationen finden sich in der Angabe „Rechtsstreitigkeiten“. 
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39. Rechtsstreitigkeiten 

Die Volkswagen AG und die Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar Anteile hält, sind national 

und international an einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren beteiligt. Solche 

Rechtsstreitigkeiten und Verfahren treten unter anderem im Zusammenhang mit Produkten oder Dienst-

leistungen oder im Verhältnis zu Arbeitnehmern, Behörden, Händlern, Investoren, Kunden, Lieferanten oder 

sonstigen Vertragspartnern auf. Für die daran beteiligten Gesellschaften können sich hieraus Zahlungen wie 

zum Beispiel Bußgelder sowie andere Verpflichtungen und Folgen ergeben. Insbesondere können erhebliche 

Schadensersatz- oder Strafschadensersatzzahlungen zu leisten sein und kostenintensive Maßnahmen erfor-

derlich werden. Dabei ist es häufig nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, die objektiv drohenden Aus-

wirkungen konkret einzuschätzen.  

Weltweit sind, insbesondere in den USA, verschiedene Verfahren anhängig, in denen Kunden vermeintliche 

produktbezogene Ansprüche einzeln oder im Wege von Sammelklagen geltend machen. Diese Ansprüche wer-

den regelmäßig mit behaupteten Mängeln an Fahrzeugen – einschließlich der dem Volkswagen Konzern  

zugelieferten Fahrzeugteile – begründet.  

Darüber hinaus können sich Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von gesetzlichen beziehungs-

weise regulatorischen Anforderungen ergeben. Dies gilt insbesondere auch im Falle von Wertungsspielräumen, 

bei denen es zu abweichenden Auslegungen durch Volkswagen und die jeweils zuständigen Behörden kommen 

kann.  

Die Gesellschaften des Volkswagen Konzerns stehen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in kontinuierli-

chem Austausch mit Behörden, unter anderem mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Wie Behörden gewisse 

tatsächliche und rechtliche Fragestellungen im Einzelfall bewerten werden, kann nicht mit Sicherheit vor-

hergesagt werden. Daher kann auch letztlich nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere bestimmte 

Fahrzeugeigenschaften und/oder Typgenehmigungsaspekte bemängelt oder als unzulässig bewertet werden 

könnten. Dies ist grundsätzlich eine Frage der konkreten behördlichen Bewertung im Einzelfall.  

Eine vergleichbare Herausforderung ergibt sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen divergierenden 

nationalen beziehungsweise internationalen gesetzlichen oder regulatorischen Vorgaben hinsichtlich der Ver-

pflichtung zur Übermittlung von Informationen oder Dokumenten auf der einen und nationalen beziehungs-

weise internationalen datenschutzrechtlichen Vorgaben auf der anderen Seite. Um Rechtsverstöße trotz der 

teils unklaren Rechtslage bestmöglich auszuschließen, wird Volkswagen von externen Kanzleien zu diesen 

Fragestellungen beraten.  

Ferner können Rechtsverfahren aus Forderungen nach umfangreicheren Klimaschutzleistungen oder im 

Zusammenhang mit angeblich unvollständigen Angaben zu den Auswirkungen des Klimawandels resultie-

ren. Der Volkswagen Konzern begegnet dem Risiko unter anderem durch Zertifizierung seiner selbst gesetz-

ten Dekarbonisierungsziele mittels unabhängiger und international anerkannter Organisationen und durch 

konsequente Ausrichtung seiner nichtfinanziellen Berichterstattung an gesetzlichen Anforderungen und  

denen des Kapitalmarkts. 

Risiken können sich auch aus Verfahren ergeben, in denen die Verletzung geistiger Eigentumsrechte ein-

schließlich Patente, Marken oder anderer Drittrechte vor allem in Deutschland und den USA geltend gemacht 

werden. Sollte der Vorwurf erhoben oder die Feststellung getroffen werden, Volkswagen habe geistige Eigen-

tumsrechte Dritter verletzt, könnte Volkswagen etwa zur Leistung von Schadensersatz, Änderung von Ferti-

gungsverfahren, Umgestaltung von Produkten oder Unterlassung des Vertriebs bestimmter Produkte ver-

pflichtet werden, was Liefer- und Produktionsbeschränkungen oder -unterbrechungen zur Folge haben kann. 

Des Weiteren können sich aus kriminellen Handlungen Einzelner, die selbst das beste Compliance-Mana-

gementsystem niemals vollständig ausschließen kann, Rechtsrisiken ergeben. 

Soweit überschaubar und wirtschaftlich sinnvoll, wurden zur Absicherung dieser Risiken in angemesse-

nem Umfang Versicherungen abgeschlossen. Für bekannte und entsprechend bewertbare Risiken wurden auf 

Basis des derzeitigen Kenntnisstands, soweit erforderlich, angemessen erscheinende Rückstellungen gebildet 
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beziehungsweise Angaben zu Eventualverbindlichkeiten gemacht. Da einige Risiken nicht oder nur begrenzt ein-

schätzbar sind, ist nicht auszuschließen, dass gleichwohl wesentliche Schäden eintreten können, die durch 

die versicherten beziehungsweise zurückgestellten Beträge nicht gedeckt sind. Dies gilt beispielsweise hin-

sichtlich der Einschätzung zu den Rechtsrisiken aus der Dieselthematik. 

Im Rahmen der berichteten Rechtsverfahren genannte Beträge bezeichnen, wenn nicht ausdrücklich  

anders beschrieben, nur die jeweilige Hauptforderung. Nebenforderungen, wie zum Beispiel etwaige Zinsen 

und Prozesskosten, werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. 

Dieselthematik 

Am 18. September 2015 veröffentlichte die US-amerikanische Umweltschutzbehörde (Environmental Protec-

tion Agency – EPA) eine „Notice of Violation“ und gab öffentlich bekannt, dass bei Abgastests an bestimmten 

Fahrzeugen mit 2.0 l Dieselmotoren des Volkswagen Konzerns in den USA Unregelmäßigkeiten bei Stick-

oxid (NOx)-Emissionen festgestellt wurden. In diesem Zusammenhang informierte die Volkswagen AG dar-

über, dass bei Dieselmotoren des Typs EA 189 auffällige Abweichungen zwischen Prüfstandswerten und  

realem Fahrbetrieb festgestellt wurden und dieser Motortyp weltweit in rund elf Millionen Fahrzeugen ver-

baut worden sei. Am 2. November 2015 gab die EPA mit einer „Notice of Violation“ bekannt, dass auch bei 

der Software von US-Fahrzeugen mit Dieselmotoren des Typs V6 mit 3.0 l Hubraum Unregelmäßigkeiten 

festgestellt wurden.  

Die sogenannte Dieselthematik hatte ihren Ursprung in einer – nach Rechtsauffassung der Volkswagen AG 

nur nach US-amerikanischem Recht unzulässigen – Veränderung von Teilen der Software der betreffenden 

Motorsteuerungseinheiten für das seinerzeit von der Volkswagen AG entwickelte Dieselaggregat EA 189. 

Diese Softwarefunktion wurde ab 2006 ohne Wissen der Vorstandsebene entwickelt und implementiert. Vor-

standsmitglieder hatten bis zum Sommer 2015 keine Kenntnis von der Entwicklung und Implementierung 

dieser Softwarefunktion erlangt.  

Auch gibt es keine Erkenntnisse, dass den für die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2014 

verantwortlichen Personen im Nachgang zur Veröffentlichung der Studie des International Council on Clean 

Transportation im Mai 2014 ein nach US-amerikanischem Recht unzulässiges „Defeat Device“ als Ursache 

der hohen NOx-Emissionen bei bestimmten US-Fahrzeugen mit 2.0 l Dieselmotoren des Typs EA 189 offen-

gelegt wurde. Vielmehr war die Erwartung der für die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2014 

verantwortlichen Personen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2014, dass 

die Thematik mit vergleichsweise geringem Aufwand zu beheben sei. Im Laufe des Sommers 2015 wurde für 

einzelne Mitglieder des Vorstands der Volkswagen AG sukzessive erkennbar, dass die Auffälligkeiten in den 

USA durch eine Veränderung von Teilen der Motorsteuerungssoftware verursacht wurden, welche später als 

nach US-amerikanischem Recht unzulässiges „Defeat Device“ identifiziert wurde. Dies mündete in der  

Offenlegung eines „Defeat Device“ durch Volkswagen gegenüber der EPA und dem California Air Resources 

Board (CARB) – einer Einheit der Umweltbehörde des US-Bundesstaates Kalifornien – am 3. September 2015. 

Die in der Folge zu erwartenden Kosten für den Volkswagen Konzern (Rückrufkosten, Nachrüstungskosten und 

Strafzahlungen) bewegten sich nach damaliger Einschätzung der verantwortlichen, mit der Sache befassten 

Personen nicht in einem grundlegend anderen Umfang als in früheren Fällen, in die andere Fahrzeugherstel-

ler involviert waren, und erschienen deshalb mit Blick auf die Geschäftstätigkeit des Volkswagen Konzerns 

insgesamt beherrschbar. Diese Beurteilung der Volkswagen AG fußte unter anderem auf der Beratung einer 

in den USA für Zulassungsfragen beauftragten Anwaltssozietät, wonach ähnlich gelagerte Fälle in der Vergan-

genheit mit den US-Behörden einvernehmlich gelöst werden konnten. Die am 18. September 2015 erfolgte 

Veröffentlichung der „Notice of Violation“ durch die EPA, die für den Vorstand vor allem zu diesem Zeitpunkt 

unerwartet kam, ließ die Lage sodann völlig anders erscheinen.  

Auch die seinerzeit amtierenden Vorstandsmitglieder der AUDI AG haben erklärt, dass sie bis zur „Notice 

of Violation“ durch die EPA im November 2015 keine Kenntnis von dem Einsatz einer nach US-amerikani-

schem Recht unzulässigen „Defeat Device Software“ in 3.0 l TDI-Motoren des Typs V6 hatten. 
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Innerhalb des Volkswagen Konzerns trägt die Volkswagen AG die Entwicklungsverantwortung für die Vier-

zylinder-Dieselmotoren und die AUDI AG trägt die Entwicklungsverantwortung für die Sechs- und Acht-

zylinder-Dieselmotoren. 

Als Folge der Dieselthematik wurden in verschiedenen Ländern zahlreiche gerichtliche und behördliche 

Verfahren eingeleitet. Zwischenzeitlich ist es Volkswagen gelungen, wesentliche Fortschritte zu erzielen und 

zahlreiche Verfahren zu beenden. In den USA erzielten die Volkswagen AG und bestimmte verbundene Unter-

nehmen Vergleichsvereinbarungen mit verschiedenen Regierungsbehörden sowie mit diversen Privatklägern, 

die in einer im US-Bundesstaat Kalifornien anhängigen „Multidistrict Litigation“ durch ein sogenanntes 

Steuerungskomitee (Plaintiffs‘ Steering Committee) vertreten waren. Bei diesen Vereinbarungen handelt es 

sich unter anderem um diverse Partial Consent Decrees sowie ein Plea Agreement, mit denen bestimmte zi-

vilrechtliche Ansprüche sowie strafrechtliche Forderungen nach US-amerikanischem Bundesrecht und dem 

Recht einzelner Bundesstaaten im Zusammenhang mit der Dieselthematik beigelegt wurden. Obwohl Volks-

wagen fest zur Erfüllung der sich aus diesen Vereinbarungen ergebenden Verpflichtungen entschlossen ist, 

ist eine Verletzung dieser Verpflichtungen nicht vollständig auszuschließen. Eine etwaige Verletzung könnte nach 

Maßgabe der Vereinbarungen signifikante Strafen nach sich ziehen sowie gegebenenfalls weitere Geldbußen, 

strafrechtliche Sanktionen und Unterlassungsverpflichtungen.  

Der Volkswagen Konzern stellt weltweit für nahezu alle Dieselfahrzeuge mit Motoren des Typs EA 189 in 

Abstimmung mit den jeweils zuständigen Behörden technische Maßnahmen zur Verfügung. Das KBA hat für 

sämtliche Cluster (Fahrzeuggruppen) innerhalb seiner Zuständigkeit festgestellt, dass mit der Umsetzung der 

technischen Maßnahmen keine nachteiligen Veränderungen hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs, der CO2-

Emissionen, der Motorleistung, des maximalen Drehmoments und der Geräuschemissionen verbunden sind. 

Anknüpfend an die Untersuchungen der AUDI AG von relevanten Dieselkonzepten auf etwaige Unregel-

mäßigkeiten und Nachrüstungspotenziale hat das KBA von der AUDI AG vorgeschlagene Maßnahmen in ver-

schiedenen Rückrufbescheiden zu Fahrzeugmodellen mit V6 und V8 TDI-Motoren aufgegriffen und ange-

ordnet. Die AUDI AG geht weiterhin von insgesamt überschaubaren Kosten für das seit Juli 2017 laufende 

überwiegend softwarebasierte Nachrüstprogramm inklusive des auf Rückrufen basierenden Umfangs aus 

und hat eine entsprechende bilanzielle Risikovorsorge gebildet. Seitens der AUDI AG wurden inzwischen für 

viele betroffene Aggregate Software-Updates entwickelt und nach erfolgter Freigabe durch das KBA bereits in 

einem Großteil der Fahrzeuge der betroffenen Kunden umgesetzt. Für die wenigen noch ausstehenden Soft-

ware-Updates wird eine Freigabe vom KBA noch erwartet.  

Mögliche Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage von Volkswagen können sich im 

Zusammenhang mit der Dieselthematik im Wesentlichen in den folgenden Rechtsgebieten ergeben: 

1. Straf- und Verwaltungsverfahren weltweit (exklusive USA/Kanada) 

In einigen Ländern sind strafrechtliche Ermittlungsverfahren/Ordnungswidrigkeitenverfahren und/oder 

Verwaltungsverfahren eröffnet worden. Der Kernsachverhalt der strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 

wird von den Staatsanwaltschaften in Braunschweig und München ermittelt.  

Im Januar 2021 stellte das Landgericht Braunschweig das Strafverfahren wegen des Vorwurfs der Markt-

manipulation im Hinblick auf kapitalmarktrechtliche Informationspflichten im Zusammenhang mit der 

Dieselthematik gegen einen ehemaligen Vorsitzenden des Vorstandes vorläufig und das entsprechende 

Ordnungswidrigkeitenverfahren betreffend die Volkswagen AG endgültig ein. Zwischenzeitlich hat die 

Staatsanwaltschaft Braunschweig beim Landgericht Braunschweig beantragt, das Verfahren gegen den ehe-

maligen Vorsitzenden des Vorstandes wieder aufzunehmen. Über diesen Antrag ist noch nicht abschließend 

entschieden.  

Im September 2020 ließ das Landgericht Braunschweig die Anklage gegen denselben ehemaligen Vor-

standsvorsitzenden der Volkswagen AG unter anderem wegen des Vorwurfs des Betrugs im Zusammenhang 

mit der Dieselthematik betreffend Motoren des Typs EA 189 zu. Das Verfahren gegen diesen ehemaligen Vor-

standsvorsitzenden der Volkswagen AG wurde zwischenzeitlich abgetrennt. Die Verhandlung gegen die wei-

teren Angeklagten hat im September 2021 begonnen.  
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Die Staatsanwaltschaft Braunschweig führt weiterhin Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs im 

Zusammenhang mit Motoren des Typs EA 288.  

Das Landgericht München II hat im Juni 2020 die Anklage der Staatsanwaltschaft München II auch gegen 

einen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der AUDI AG unter anderem wegen des Vorwurfs des Betrugs im 

Zusammenhang mit der Dieselthematik betreffend 3.0 l und 4.2 l TDI-Motoren im Wesentlichen unverändert 

zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Die Verhandlung hat im September 2020 

begonnen.  

Im August 2020 hat die Staatsanwaltschaft München II eine weitere Anklage auch gegen drei ehemalige 

Vorstandsmitglieder der AUDI AG unter anderem wegen des Vorwurfs des Betrugs im Zusammenhang mit 

der Dieselthematik betreffend 3.0 l und 4.2 l TDI-Motoren erhoben. Das von der Staatsanwaltschaft Stuttgart 

bezüglich der Dieselthematik auch gegen ein Vorstandsmitglied der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG geführte straf-

rechtliche Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs und der unzulässigen Werbung wurde  

unter anderem bezüglich des Vorstandsmitglieds zwischenzeitlich gegen Zahlung einer Geldauflage Ende 

April 2022 eingestellt. 

Das KBA als zuständige Typgenehmigungsbehörde untersucht zudem fortlaufend Fahrzeugmodelle der 

Marken Audi, Volkswagen und Porsche auf kritische Funktionen. Sofern das KBA bestimmte Funktionen als 

unzulässig betrachtet, werden die betroffenen Fahrzeuge im Wege einer angeordneten Maßnahme zurück-

gerufen oder deren Konformität in einer freiwilligen Serviceaktion wieder hergestellt.  

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteilen aus Juli und November 2022 entschieden, dass ein 

sogenanntes Thermofenster (eine temperaturabhängige Abgasrückführung) im Bereich zwischen 15°C und 

33°C Außentemperatur eine Abschalteinrichtung darstellt. In diesem Zusammenhang hat der EuGH ein neues, 

ungeschriebenes Kriterium entwickelt, wonach ein Thermofenster, selbst wenn es dazu dient, plötzliche und 

außergewöhnliche Schäden zu verhindern, dann unzulässig ist, soweit es den „überwiegenden Teil eines Jahres 

unter den im Unionsgebiet herrschenden tatsächlichen Fahrbedingungen“ aktiv ist. Der Volkswagen Konzern 

bewertet die Auswirkungen dieses neuen verkehrstechnischen Kriteriums. Das KBA hat in Bezug auf bestimmte 

Motoren des Typs EA 896 der ersten Generation, die in bestimmten älteren Fahrzeugmodellen eingesetzt wur-

den, formelle Verwaltungsverfahren eingeleitet. Der Volkswagen Konzern befindet sich hierzu im Austausch 

mit der Behörde.  

Das Verwaltungsgericht Schleswig hat Ende Februar 2023 einer Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das 

KBA erstinstanzlich stattgegeben und das KBA dazu verurteilt, den Freigabebescheid für ein Softwareupdate für 

bestimmte ältere Modelle des Golf Plus aufzuheben, soweit der Freigabebescheid sich auf das Thermofenster 

bezieht. Volkswagen wird das Urteil nach Vorliegen der schriftlichen Entscheidungsgründe prüfen und über 

weitere Maßnahmen entscheiden. 

Zudem laufen im Zusammenhang mit der Dieselthematik international weitere Verwaltungsverfahren. 

Die Gesellschaften des Volkswagen Konzerns kooperieren mit den staatlichen Behörden.  

Darüber hinaus können sich Risiken aus möglichen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu 

der Auslegung der EU-Typgenehmigungsvorschriften ergeben. 

Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe aus Straf- und Verwaltungsverfahren am Ende Geldbußen oder 

sonstige Konsequenzen für das Unternehmen resultieren, unterliegt zum aktuellen Zeitpunkt Einschätzungs-

risiken. In der Mehrheit der Verfahren schätzt Volkswagen die Wahrscheinlichkeit einer Sanktionierung mit 

nicht über 50 % ein. Für diese Fälle wurden Eventualverbindlichkeiten angegeben, soweit sie bewertbar sind 

und die Wahrscheinlichkeit einer Sanktionierung nicht niedriger als 10 % eingeschätzt wurde. 
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2. Produktbezogene Klagen weltweit (exklusive USA/Kanada) 

In betroffenen Märkten besteht grundsätzlich die Möglichkeit von zivilrechtlichen Klagen von Kunden oder 

die Geltendmachung von Regressansprüchen von Importeuren und Händlern gegen die Volkswagen AG und 

andere Gesellschaften des Volkswagen Konzerns. Dabei gibt es neben der Möglichkeit individueller Klagen 

in verschiedenen Jurisdiktionen auch unterschiedliche Formen von Sammelverfahren, das heißt der kollektiven 

oder stellvertretenden Geltendmachung von Individualansprüchen. Des Weiteren besteht in einigen Märkten 

die Möglichkeit, dass Verbraucher- und/oder Umweltverbände vermeintliche Unterlassungs-, Feststellungs-  

oder Schadensersatzansprüche geltend machen. 

Sammelverfahren von Kunden sowie Klagen von Verbraucher- und/oder Umweltverbänden sind gegen 

die Volkswagen AG und andere Gesellschaften des Volkswagen Konzerns in verschiedenen Ländern wie bei-

spielsweise Belgien, Brasilien, Deutschland, England und Wales sowie Frankreich, Italien, den Niederlanden, 

Portugal und Südafrika anhängig. Mit ihnen werden unter anderem behauptete Schadensersatzansprüche 

geltend gemacht. Insbesondere sind die nachfolgenden Verfahren anhängig: 

In Belgien hat die belgische Verbraucherorganisation Test Aankoop VZW eine Sammelklage erhoben, für 

welche der Opt-Out-Mechanismus für anwendbar erklärt wurde. Aufgrund des Opt-Out-Mechanismus sind 

potenziell alle Fahrzeuge mit Motoren des Typs EA 189 erfasst, die nach dem 1. September 2014 von Verbrau-

chern im belgischen Markt erworben wurden, es sei denn, es wird aktiv der Austritt aus der Sammelklage 

erklärt. Die geltend gemachten Ansprüche stützen sich auf die vermeintliche Verletzung von Wettbewerbs- 

und Verbraucherschutzrecht sowie auf vertragliche Pflichtverletzungen.  

In Brasilien sind zwei verbraucherrechtliche Sammelklagen anhängig. Im ersten Sammelklageverfahren, 

das sich auf rund 17 Tsd. Amarok-Fahrzeuge bezieht, erging im Mai 2019 ein Berufungsurteil, mit dem die 

Schadensersatzverpflichtung von Volkswagen do Brasil deutlich auf zunächst rund 172 Mio. BRL reduziert 

wurde. Im August 2022 wurde die Revision von Volkswagen do Brasil gegen dieses Urteil durch den Superior 

Court of Justice teilweise zurückgewiesen. Volkswagen do Brasil hat dagegen ein Rechtsmittel eingelegt. Das 

Urteil ist damit weiterhin nicht rechtskräftig. Die Klägerin hat in der zweiten Sammelklage, die rund 

67 Tsd. Amarok-Fahrzeuge einer späteren Generation betrifft, gegen das klageabweisende erstinstanzliche Urteil 

aus Oktober 2021 Berufung eingelegt.  

Die financialright GmbH hat vor mehreren deutschen Gerichten an sie abgetretene Ansprüche von Kun-

den aus Deutschland, Slowenien und der Schweiz gegen Gesellschaften des Volkswagen Konzerns gebündelt 

geltend gemacht. Nach zahlreichen Antragsrücknahmen sind derzeit noch rund 33 Tsd. Ansprüche streitge-

genständlich. Einige Verfahren befinden sich zwischenzeitlich in der Berufungs- beziehungsweise Revisions-

instanz. In Deutschland befand der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Urteil aus Juni 2022, in dem es um 

Schadensersatzforderungen von Schweizer Fahrzeugerwerbern ging, die Abtretung von Forderungen an die 

financialright GmbH für wirksam. Der BGH setzte sich mit der inhaltlichen Begründetheit der Ansprüche 

nicht auseinander. 

In England und Wales wurden die rund 91 Tsd. Ansprüche der Group Litigation gegen den Volkswagen 

Konzern im Mai 2022 durch einen außergerichtlichen Vergleich in Höhe von 193 Mio. GBP sowie einen geson-

derten Beitrag zu den Anwaltskosten und sonstigen Gebühren der Kläger beigelegt.  

Darüber hinaus wurde eine neue Klage gegen die Volkswagen AG, die Volkswagen Financial Services (UK) 

Limited und andere Unternehmen des Volkswagen Konzerns im Zusammenhang mit bestimmten Diesel-

fahrzeugen, die seit 2009 in England, Wales und Nordirland geleast oder verkauft wurden und verschiedene 

andere Dieselmotoren betreffen, Ende 2021 bei Gericht eingereicht. 

In Frankreich ist eine Sammelklage der französischen Verbraucherorganisation Confédération de la 

Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV) für bis zu 1 Mio. französische Eigentümer und  

Leasingnehmer von Fahrzeugen mit Motoren des Typs EA 189 gegen die Volkswagen Group Automotive 

Retail France und die Volkswagen AG anhängig. Es handelt sich um eine Opt-In Sammelklage. 

In Italien wurde im Juli 2021 ein klagestattgebendes erstinstanzliches Urteil in der Sammelklage des Ver-

braucherverbands Altroconsumo stellvertretend für italienische Kunden vor dem Regionalgericht Venedig, 

wonach die Volkswagen AG und Volkswagen Group Italia rund 63 Tsd. Verbrauchern Schadensersatz in Höhe 
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von insgesamt rund 185 Mio. € zu zahlen haben, bekannt gegeben. Die Volkswagen AG und Volkswagen 

Group Italia haben gegen das Urteil Berufung eingelegt.  

In den Niederlanden ist eine auf Feststellung gerichtete Sammelklage der Stichting Volkswagen Car Claim 

mit Opt-Out-Mechanismus für bis zu 165 Tsd. Kunden anhängig. Im Juli 2021 erging ein teilweise stattgeben-

des erstinstanzliches Feststellungsurteil. Nach Auffassung des Gerichts haben die Volkswagen AG und die 

anderen beklagten Konzerngesellschaften in Bezug auf die ursprüngliche Motorsteuerungssoftware unrecht-

mäßig gehandelt. Zudem stellte das Gericht fest, dass Verbrauchern gegenüber den beklagten Händlern ein 

Anspruch auf Minderung des Kaufpreises zusteht. Aus dem Feststellungsurteil resultieren keine konkreten 

Zahlungsverpflichtungen. Mögliche individuelle Ansprüche müssten im Anschluss in einem separaten Pro-

zess durchgesetzt werden. Die Volkswagen AG und die anderen beklagten Konzerngesellschaften haben 

gegen das Urteil Berufung eingelegt. Darüber hinaus ist eine auf Zahlung von Schadensersatz gerichtete Sam-

melklage der Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF) mit Opt-Out-Mechanismus für niederländische Ver-

braucher anhängig, die unter anderem Fahrzeuge des Motortyps EA 189 betrifft. Im März 2022 hat das  

Gericht in erster Instanz ein Zwischenurteil erlassen und darin festgestellt, dass das neue Sammelklagere-

gime, wonach nicht nur die Feststellung von Ansprüchen, sondern auch die Zahlung von Schadensersatz gel-

tend gemacht werden kann, auf dieses Verfahren nicht anwendbar sei. Zudem sei das Gericht in Amsterdam 

für Klagen von Verbrauchern außerhalb der Niederlande nicht zuständig. Die DEJF hat gegen das Urteil Beru-

fung eingelegt. Das Gericht hat daraufhin das Verfahren in erster Instanz bis zu einer Entscheidung des  

Berufungsgerichts ausgesetzt. 

In Portugal ist eine Sammelklage mit Opt-Out-Mechanismus durch eine portugiesische Verbraucheror-

ganisation anhängig. Es sind potenziell bis zu circa 70 Tsd. Fahrzeuge des Motortyps EA 189 von der Sammel-

klage betroffen. Klageziele sind die Rücknahme der Fahrzeuge sowie vermeintliche Schadensersatzansprüche.  

In Südafrika ist eine auf Zahlung von Schadensersatz gerichtete Sammelklage mit Opt-Out-Mechanismus 

anhängig, die rund 80 Tsd. Fahrzeuge, unter anderem des Motortyps EA 189 betrifft. 

Darüber hinaus sind Einzelklagen und ähnliche Verfahren gegen die Volkswagen AG und andere Gesell-

schaften des Volkswagen Konzerns in zahlreichen Ländern anhängig, die meist auf Schadensersatz oder 

Rückabwicklung des Kaufvertrags gerichtet sind.  

In Deutschland sind derzeit rund 40 Tsd. meist auf Schadensersatz oder Rückabwicklung gerichtete Ein-

zelklagen im Zusammenhang mit verschiedenen Dieselmotortypen gegen die Volkswagen AG oder andere 

Konzerngesellschaften anhängig. 

Der BGH hat im Jahr 2020 in mehreren Grundsatzurteilen wesentliche Rechtsfragen für die noch anhän-

gigen Verfahren betreffend Fahrzeuge mit Motoren des Typs EA 189 geklärt. Der BGH entschied, dass Käufer 

eines vor Bekanntwerden der Dieselthematik erworbenen Fahrzeugs gegen Anrechnung des gezogenen Nut-

zungsvorteils und Fahrzeugrückgabe an die Volkswagen AG Erstattung des gezahlten Kaufpreises verlangen 

können. Keine deliktsrechtlichen Schadensersatzansprüche bestehen hingegen, wenn Käufer das Fahrzeug 

nach der Ad-hoc-Mitteilung vom 22. September 2015 erworben haben oder Ansprüche allein aufgrund einer 

temperaturabhängigen Abgasrückführung (sogenanntes Thermofenster) geltend machen. Im Februar 2022 

hat der BGH in weiteren Grundsatzurteilen betreffend Fahrzeuge mit Motoren des Typs EA 189 entschieden, 

dass Käufern von Neuwagen der Marke Volkswagen nach Ablauf der kenntnisabhängigen Verjährungsfrist 

ein Restschadensersatzanspruch gegen die Volkswagen AG zusteht, nachdem er zuvor einen solchen Anspruch 

für Gebrauchtwagenkäufer verneint hatte. Der BGH entschied, dass sich Käufer die gezogenen Nutzungsvor-

teile anrechnen lassen müssen und eine Zahlung nur gegen Rückgabe der Fahrzeuge und Abzug der Händler-

marge verlangen können. In einem weiteren Grundsatzurteil aus Juli 2022 entschied der BGH betreffend 

Fahrzeugen mit Motoren des Typs EA 189, dass Käufern von Neufahrzeugen anderer Konzernmarken kein 

Anspruch auf Restschadensersatz gegen die Volkswagen AG zustehe.  
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In der weit überwiegenden Zahl der Sammelverfahren von Kunden und Klagen von Verbraucher- und/oder 

Umweltverbänden und der Einzelklageverfahren wird die Erfolgswahrscheinlichkeit der Kläger von Volks-

wagen auf nicht über 50 % eingeschätzt. Für diese Verfahren werden Eventualverbindlichkeiten angegeben, 

soweit sie bewertbar und die Erfolgsaussichten nicht als unwahrscheinlich einzuschätzen sind. Aufgrund 

des frühen prozessualen Stadiums lässt sich ein realistisches Belastungsrisiko in einigen Fällen noch nicht 

beziffern. Darüber hinaus wurden, basierend auf der aktuellen Bewertung, soweit erforderlich Rückstellungen 

gebildet.  

In welcher Größenordnung und mit welchen Erfolgsaussichten Kunden zukünftig über die bestehenden 

Klagen hinaus von der Möglichkeit einer Klageerhebung Gebrauch machen, kann derzeit nicht eingeschätzt 

werden.  

3. Anlegerklagen weltweit (exklusive USA/Kanada) 

Anleger aus Deutschland und dem Ausland haben gegen die Volkswagen AG, teilweise zusammen mit der 

Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) als Gesamtschuldner, Schadensersatzklagen wegen behaupteter 

Kursverluste in Folge angeblichen Fehlverhaltens bei der Kapitalmarktkommunikation im Zusammenhang 

mit der Dieselthematik erhoben.  

Die überwiegende Mehrheit dieser Anlegerklagen ist derzeit beim Landgericht Braunschweig anhängig. 

Im August 2016 beschloss das Landgericht Braunschweig die Vorlage von gemeinsamen Sachverhalts- und 

Rechtsfragen mit Relevanz für die am Landgericht Braunschweig anhängigen Anlegerklagen an das Oberlan-

desgericht Braunschweig zum Erlass von Musterentscheiden nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensge-

setz (KapMuG). Auf diese Weise soll in einem Verfahren eine für diese Klagen bindende Entscheidung hin-

sichtlich aller gemeinsamen Sachverhalts- und Rechtsfragen durch das Oberlandesgericht Braunschweig  

getroffen werden (Musterverfahren). Die gegen die Volkswagen AG in Deutschland anhängigen Anlegerklagen 

werden bis zur Entscheidung über die vorgelegten Fragen ausgesetzt, sofern sie nicht aus Gründen abgewie-

sen werden können, die unabhängig von den in dem Musterverfahren zu entscheidenden Fragen sind. Die 

Entscheidung über die gemeinsamen Sachverhalts- und Rechtsfragen in dem Musterverfahren ist für die  

anhängigen Klagen verbindlich, soweit sie ausgesetzt wurden. Musterklägerin ist die Deka Investment GmbH. 

Die mündliche Verhandlung im Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig hat im Septem-

ber 2018 begonnen und wird in weiteren Terminen fortgesetzt. Das Gericht hat zuletzt eine mögliche Zeugen-

vernehmung in Aussicht gestellt. 

Am Landgericht Stuttgart sind weitere Anlegerklagen gegen die Volkswagen AG, teilweise zusammen mit 

der Porsche SE als Gesamtschuldner, erhoben worden. Am Oberlandesgericht Stuttgart ist ein weiteres Kapital-

anleger-Musterverfahren gegen die Porsche SE anhängig, an dem die Volkswagen AG als Nebenintervenientin 

beteiligt ist. Zur Musterklägerin wurde das Wolverhampton City Council, Administrating Authority for the 

West Midlands Metropolitan Authorities Pension Fund bestimmt. In diesem Verfahren wurde die mündliche 

Verhandlung im Juli 2021 eröffnet und in weiteren Terminen fortgesetzt. Das Gericht hat für Frühjahr 2023 einen 

Termin zur Verkündung einer Entscheidung anberaumt. 

Insgesamt sind gegen die Volkswagen AG im Zusammenhang mit der Dieselthematik weltweit (exklusive 

USA/Kanada) nach diversen Klagerücknahmen derzeit Anlegerklagen, gerichtliche Mahn- und Güteanträge 

sowie Anspruchsanmeldungen nach dem KapMuG mit geltend gemachten Ansprüchen in Höhe von circa 

9,5 Mrd. € rechtshängig. Die Volkswagen AG ist unverändert der Auffassung, ihre kapitalmarktrechtlichen 

Pflichten ordnungsgemäß erfüllt zu haben, so dass für diese Anlegerklagen keine Rückstellungen gebildet 

wurden. Soweit die Erfolgsaussichten nicht niedriger als 10 % eingeschätzt wurden, wurden Eventualver-

bindlichkeiten angegeben. 
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4. Verfahren in den USA/Kanada 

In den USA und Kanada sind die in den „Notices of Violation“ der EPA beschriebenen Vorgänge Gegenstand 

von Klagen und Auskunftsersuchen verschiedener Art, die insbesondere von Kunden, Investoren sowie ver-

schiedenen Behörden in Kanada und den USA gegen die Volkswagen AG und weitere Gesellschaften des 

Volkswagen Konzerns gerichtet sind.  

Im Januar 2017 hatte Volkswagen ein drittes Partial Consent Decree mit dem U.S. Department of Justice 

(DOJ) und der EPA geschlossen, welches das Bundesgericht in der „Multidistrict Litigation“ im April 2017  

genehmigt hatte. Das dritte Partial Consent Decree legte zivilrechtliche Ansprüche und Unterlassungsan-

sprüche gemäß dem Clean Air Act in Bezug auf die 2,0 l und 3,0 l TDI-Fahrzeuge bei und umfasste eine zivil-

rechtliche Strafe sowie Überwachungs-, Prüf- und Compliance-Verpflichtungen. Des Weiteren hatte das  

Gericht im Juli 2017 das Third California Partial Consent Decree genehmigt, in welchem Volkswagen sich mit 

dem Attorney General des Bundesstaates Kalifornien und der CARB geeinigt hatte, zivilrechtliche Strafen zu 

zahlen und Kosten zu erstatten. Zuletzt hat Volkswagen mit Zustimmung der beteiligten U.S.- und kaliforni-

schen Behörden beantragt, die beiden Consent Decrees zu beenden, weil alle Forderungen daraus erfüllt wor-

den sind. Im September 2022 hat das Gericht die Beendigung genehmigt. 

Vor einzel- und bundesstaatlichen Gerichten führen der Attorney General des US-Bundesstaates Texas  

sowie einige Kommunen weiterhin Klagen gegen die Volkswagen AG, Volkswagen Group of America, Inc. und 

bestimmte verbundene Unternehmen wegen angeblicher Verletzungen des Umweltrechts. Im Januar 2022 

gab der Oberste Gerichtshof von Texas dem Antrag des US-Bundesstaats Texas vom Februar 2021 statt, das 

Urteil des Berufungsgerichts von Texas zu überprüfen, welches die umweltrechtlichen Klagen des Bundes-

staats Texas gegen die Volkswagen AG und AUDI AG mangels Zuständigkeit („personal jurisdiction“) abge-

wiesen hatte. 

Im November 2021 lehnte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten (US Supreme Court) die von 

Volkswagen im Rechtsmittelwege beantragte Überprüfung sowohl einer Entscheidung des US-Bundesberu-

fungsgerichts für den 9. Gerichtsbezirk (Ninth Circuit), bestimmte Forderungen von Hillsborough County, 

Florida, und Salt Lake County, Utah, nicht zurückzuweisen, als auch einer Entscheidung des Obersten  

Gerichtshofs des Bundesstaats Ohio, das es abgelehnt hatte, bestimmte Klagen des Bundesstaats Ohio abzu-

weisen, ab.  

Im Januar 2022 legte Volkswagen umweltrechtliche Klagen des Bundesstaates Ohio durch Vergleich bei. 

Im März 2019 hat die US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission – SEC) unter anderem  

gegen die Volkswagen AG, die Volkswagen Group of America Finance, LLC sowie die VW Credit, Inc. eine Klage 

eingereicht, in der Ansprüche nach US-Bundeswertpapierrecht unter anderem aufgrund vermeintlich  

unrichtiger und unvollständiger Angaben im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf bestimmter 

Anleihen und Asset Backed Securities geltend gemacht werden. Im August 2020 hat das US District Court des 

Northern District von Kalifornien unter anderem sämtliche im Zusammenhang mit Asset Backed Securities 

geltend gemachten Forderungen gegen VW Credit, Inc. abgewiesen. Im September 2020 hat die SEC eine 

überarbeitete Klageschrift eingereicht, in der neben weiteren Änderungen die abgewiesenen Forderungen 

nicht mehr enthalten sind. Zur Zeit läuft die vorprozessuale Beweisaufnahme („pre-trial discovery“). 

In einer privaten zivilrechtlichen auf Strafschadensersatz gerichteten umweltrechtlichen Sammelklage 

im Namen der Einwohner der Provinz Quebec hat das Superior Court of Quebec den zur Beilegung des 

Rechtsstreits geschlossenen Vergleich im Juni 2022 genehmigt. Das auf die Regelung bezüglich der Anwalts-

kosten beschränkte Rechtsmittel wurde zwischenzeitlich zurückgewiesen, sodass der Vergleich nun vollzogen 

wird.  

Angaben zu den Schätzungen hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen sowie Angaben zu Unsicherhei-

ten hinsichtlich der Höhe oder der Fälligkeit von Beträgen der Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten 

im Zusammenhang mit den Verfahren in den USA/Kanada werden gemäß IAS 37.92 nicht gemacht, um die 

Ergebnisse der Verfahren und die Interessen des Unternehmens nicht zu beeinträchtigen. 
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5. Sonderprüfung 

Mit Beschluss aus November 2017 ordnete das Oberlandesgericht Celle auf Antrag dreier US-Fonds die Ein-

setzung eines Sonderprüfers bei der Volkswagen AG an. Der Sonderprüfer sollte prüfen, ob die Mitglieder 

des Vorstands und des Aufsichtsrats der Volkswagen AG im Zusammenhang mit der Dieselthematik seit 

dem 22. Juni 2006 ihre Pflichten verletzt haben und der Volkswagen AG hieraus ein Schaden entstanden ist. 

Die Volkswagen AG hatte gegen diese ursprünglich formal rechtskräftige Entscheidung Verfassungsbe-

schwerde vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. Auch gegen die weitere, ursprünglich ebenfalls for-

mal rechtskräftige Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle, einen anderen als den zunächst bestellten 

Sonderprüfer zu bestellen, hatte die Volkwagen AG Verfassungsbeschwerde erhoben. Mit im November 2022 

bekanntgegebenen Beschlüssen hat das Bundesverfassungsgericht den beiden Verfassungsbeschwerden statt-

gegeben und festgestellt, dass die Entscheidungen des Oberlandesgerichts Celle die Volkswagen AG mehr-

fach in ihren verfassungsmäßig garantierten Rechten verletzen. Die Entscheidungen des Oberlandesgerichts 

wurden aufgehoben und die Verfahren an dieses zurückverwiesen. Daneben hatte die Volkswagen AG beim 

Landgericht Braunschweig eine Unterlassungsklage gegen den Sonderprüfer mit dem Antrag erhoben, dass 

die Sonderprüfung nicht durchgeführt wird, solange der Sonderprüfer seine Unabhängigkeit nicht hinrei-

chend nachgewiesen hat. Das Landgericht Braunschweig wies die Unterlassungsklage im Sommer 2022 ab, 

die Volkswagen AG hat daraufhin Berufung beim Oberlandesgericht Braunschweig eingelegt.  

Beim Landgericht Hannover wurde ein zweiter Antrag auf Einsetzung eines Sonderprüfers bei der 

Volkswagen AG gestellt, der ebenfalls auf die Prüfung von Vorgängen im Zusammenhang mit der Dieselthe-

matik gerichtet ist. Dieses Verfahren ruhte bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im ersten 

Sonderprüfungsverfahren. Eine Entscheidung über eine etwaige Wiederaufnahme des Verfahrens ist noch 

nicht ergangen. 

6. Bewertung der Risiken aus der Dieselthematik 

Zur Absicherung der derzeit bekannten Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der Dieselthematik enthalten 

die Rückstellungen für Prozess- und Rechtsrisiken zum 31. Dezember 2022 auf Basis des gegenwärtigen 

Kenntnisstands und aktueller Einschätzungen einen Betrag von rund 1,4 Mrd. € (Vorjahr: 2,1 Mrd. €). Soweit 

bereits hinreichend bewertbar, wurden im Zusammenhang mit der Dieselthematik insgesamt Eventualver-

bindlichkeiten in Höhe von 4,2 Mrd. € (Vorjahr: 4,3 Mrd. €) im Anhang angegeben, auf die Anlegerverfahren 

in Deutschland entfallen davon rund 3,6 Mrd. € (Vorjahr: 3,6 Mrd. €). Aufgrund der noch nicht abgeschlosse-

nen Sachverhaltsaufklärung sowie der Vielschichtigkeit der einzelnen Einflussfaktoren und der noch andau-

ernden Abstimmungen mit den Behörden unterliegen die im Zusammenhang mit der Dieselthematik gebilde-

ten Rückstellungen sowie die angegebenen Eventualverbindlichkeiten und die weiteren latenten Rechtsrisiken 

zum Teil erheblichen Einschätzungsrisiken. Sollten sich diese Rechts- beziehungsweise Einschätzungsrisiken 

verwirklichen, kann dies zu weiteren erheblichen finanziellen Belastungen führen. Insbesondere lässt sich 

nicht ausschließen, dass aufgrund von zukünftigen Erkenntnissen oder Ereignissen die gebildeten Rückstel-

lungen möglicherweise angepasst werden müssen. 

Weitergehende Angaben zu den Schätzungen hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen sowie Angaben 

zu Unsicherheiten hinsichtlich der Höhe oder der Fälligkeit von Beträgen der Rückstellungen und Eventual-

verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Dieselthematik werden gemäß IAS 37.92 nicht gemacht, um 

die Ergebnisse der Verfahren und die Interessen des Unternehmens nicht zu beeinträchtigen. 

Weitere wesentliche Rechtsstreitigkeiten 

Die ARFB Anlegerschutz UG (haftungsbeschränkt) hat im Jahr 2011 eine Schadensersatzklage gegen die 

Volkswagen AG und die Porsche SE wegen vermeintlicher Verstöße gegen kapitalmarktrechtliche Publizitäts-

vorschriften im Zusammenhang mit dem Erwerb von Stammaktien der Volkswagen AG durch die Porsche SE 

im Jahr 2008 erhoben. Eingeklagt waren zuletzt, aus angeblich abgetretenem Recht, circa 2,26 Mrd. € nebst 

Zinsen. Ende September 2022 hat der 1. Kartellsenat des Oberlandesgerichts Celle in einem Musterverfahrens-
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entscheid sämtliche von den Klägern beantragten Feststellungsziele zurückgewiesen oder für gegen-
standslos erklärt. Damit wurde den Musterbeklagten vollumfänglich Recht gegeben. Die Volkswagen AG 
haftet nach der Entscheidung des Gerichts unter anderem deshalb nicht, weil die Kläger eine Kenntnis des 
Vorstands der Volkswagen AG von den angeblich unrichtigen oder veröffentlichungsbedürftigen Kapital-
marktinformationen nicht ausreichend dargelegt haben. Ferner könne ein behauptetes Wissen von Auf-
sichtsratsmitgliedern dem Vorstand selbst dann nicht zugerechnet werden, wenn es unterstellt würde. 
Gegen den Musterverfahrensentscheid sind zwei Rechtsbeschwerden eingegangen, von denen sich eine 
auch gegen die Volkswagen AG richtet. 

In Brasilien leitete die brasilianische Finanzverwaltung ein Steuerverfahren gegen Volkswagen Truck & Bus 
(vormals: MAN Latin America) ein, in dem es um die Bewertung steuerlicher Auswirkungen der in 2009 gewähl-
ten Erwerbsstruktur für Volkswagen Truck & Bus geht. Im Dezember 2017 ist im sogenannten Administrative 
Court Verfahren ein zweitinstanzliches, für Volkswagen Truck & Bus negatives Urteil ergangen. Gegen dieses 
Urteil hat Volkswagen Truck & Bus vor dem regulären Gericht in 2018 Klage erhoben. Die betragsmäßige  
Abschätzung des Risikos für den Fall, dass sich die Finanzverwaltung insgesamt mit ihrer Auffassung durch-
setzen könnte, ist aufgrund der Verschiedenheit der gegebenenfalls nach brasilianischem Recht zur Anwen-
dung kommenden Strafzuschläge nebst Zinsen mit Unsicherheit behaftet. Es wird jedoch weiterhin mit einem 
für Volkswagen Truck & Bus positiven Ausgang gerechnet. Für den gegenteiligen Fall könnte sich ein Risiko 
von rund 3,5 Mrd. BRL für den streitgegenständlichen Gesamtzeitraum ab 2009 ergeben, das im Anhang inner-
halb der Eventualverbindlichkeiten angegeben wurde.  

Die Europäische Kommission führte im Jahr 2011 Durchsuchungen bei europäischen Lkw-Herstellern 
wegen des Verdachts eines unzulässigen Informationsaustauschs im Zeitraum zwischen 1997 und 2011 
durch und übermittelte im November 2014 in diesem Zusammenhang MAN, Scania und den übrigen  
betroffenen Lkw-Herstellern die sogenannten Beschwerdepunkte. Mit ihrer Vergleichsentscheidung im 
Juli 2016 verhängte die Europäische Kommission gegen fünf europäische Lkw-Hersteller Geldbußen. Da 
MAN die Europäische Kommission als Kronzeuge über die Unregelmäßigkeiten informiert hatte, wurde 
MAN die Geldbuße vollständig erlassen. Im September 2017 verhängte die Europäische Kommission gegen 
Scania eine Geldbuße von 0,88 Mrd. €. Das Gericht der Europäischen Union (Gericht erster Instanz) hat die 
von Scania in diesem Zusammenhang eingelegten Rechtsmittel in einem Urteil im Februar 2022 vollin-
haltlich abgelehnt. Gegen dieses Urteil legte Scania im April 2022 beim Europäischen Gerichtshof Rechts-
mittel ein. Darüber hinaus sind Kartellschadensersatzklagen von Kunden eingegangen. Wie in jedem Kar-
tellverfahren können weitere Schadensersatzklagen folgen. Da sich die meisten Fälle noch in einem frühen 
Stadium befinden und dadurch eine Bewertung aktuell nicht möglich ist, wurden für diese weder Rück-
stellungen gebildet noch Eventualverbindlichkeiten angegeben. In anderen Fällen ist eine letztinstanzliche 
Entscheidung, nach der MAN oder Scania Kartellschadensersatz zahlen müsste, aktuell eher unwahr-
scheinlich. 

Im Juli 2021 hatte die Europäische Kommission gegen die Volkswagen AG, die AUDI AG und die  
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG im Rahmen einer Settlement-Entscheidung ein Gesamtbußgeld in Höhe von 
rund 502 Mio. € verhängt. Volkswagen verzichtete auf die Einlegung von Rechtsmitteln, sodass die Ent-
scheidung 2021 rechtskräftig geworden ist. Der Gegenstand der Entscheidung beschränkt sich inhaltlich 
auf die Kooperation deutscher Automobilhersteller zu einzelnen technischen Fragen im Zusammenhang 
mit der Entwicklung und Einführung von SCR (Selective Catalytic Reduction)-Systemen für Pkw, die im  
Europäischen Wirtschaftsraum verkauft worden sind. Andere Verhaltensweisen wie Preisabsprachen oder 
die Aufteilung von Märkten und Kunden werden den Herstellern nicht vorgeworfen. 

Die Koreanische Wettbewerbsbehörde KFTC analysiert mögliche Verstöße auf der Grundlage des  
EU-Sachverhalts. Der finale Bericht des zuständigen „Case Handler“ der KFTC ist im November 2021 ergangen. 
Volkswagen, Audi und Porsche haben darauf erwidert. Im Februar 2023 hat die KFTC eine Pressemitteilung 
veröffentlicht, wonach eine Bußgeldentscheidung im SCR-Kontext gegen vier Automobilhersteller erlassen 
werden soll. Danach soll kein Bußgeld gegen die Volkswagen AG verhängt werden und die Porsche AG soll 
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nicht von der Entscheidung betroffen sein. Gegen die AUDI AG hingegen soll danach eine Bußgeldent-

scheidung im SCR-Kontext erlassen werden. Die Zustellung der finalen Entscheidung der Behörde zusam-

men mit den Entscheidungsgründen steht noch aus und wird in der ersten Jahreshälfte 2023 erwartet. Die 

türkische Wettbewerbsbehörde, die ähnliche Sachverhalte untersucht hat, hat im Januar 2022 ihre finale 

Entscheidung erlassen und festgestellt, dass angebliche wettbewerbswidrige Verhaltensweisen vorliegen, 

die sich aber nicht auf die Türkei ausgewirkt haben, weshalb von der Verhängung von Bußgeldern gegen 

die deutschen Automobilhersteller abgesehen wurde. Volkswagen, Audi und Porsche prüfen derzeit die 

Einlegung von Rechtsmitteln. Die chinesische Wettbewerbsbehörde hat wegen vergleichbaren Sachverhalten 

Verfahren unter anderem gegen Volkswagen, Audi und Porsche eröffnet und Auskunftsersuchen erlassen.  

In der zunächst vom US District Court des Northern District von Kalifornien abschließend abgelehnten 

überarbeiteten kartellrechtlichen Sammelklage, in der behauptet wurde, dass mehrere Automobilherstel-

ler, unter anderem die Volkswagen AG und weitere Konzerngesellschaften, sich zwecks unrechtmäßiger 

Erhöhung von Fahrzeugpreisen abgestimmt und damit gegen US-amerikanische Kartell- und Verbraucher-

schutzgesetze verstoßen hätten, lehnte das US-Bundesberufungsgericht für den 9. Gerichtsbezirk (Ninth 

Circuit) den Ende 2021 gestellten klägerischen Antrag auf erneute Verhandlung über den Beschluss, mit 

dem das Gericht die Entscheidung des US District Court bestätigt hatte, im Januar 2022 im Rechtsmittel-

verfahren ab. Im Februar 2022 wies ferner der District Court den Antrag zurück, mit dem die Kläger die 

Einreichung einer neuen Klageschrift unter Aufhebung des bisherigen Urteils angestrebt hatten. Im  

Juni 2022 lehnte der US Supreme Court den klägerischen Antrag auf Überprüfung dieser Entscheidung ab.  

Mit ähnlicher Begründung reichten Kläger in Kanada im Namen mutmaßlicher Käuferklassen Klagen 

gegen mehrere Automobilhersteller einschließlich der Volkswagen Group Canada Inc., Audi Canada Inc. 

und weiterer Unternehmen des Volkswagen Konzerns ein. Es werden weder Rückstellungen noch Eventual-

verbindlichkeiten angegeben, da aufgrund des frühen Verfahrensstadiums eine realistische Risikobewer-

tung derzeit nicht möglich ist. 

Die EU-Kommission und die englische Kartellbehörde Competition and Markets Authority (CMA) haben 

im März 2022 verschiedene Automobilhersteller und Verbände der Automobilbranche durchsucht bezie-

hungsweise förmliche Auskunftsverlangen zugestellt. Im Volkswagen Konzern sind die Volkswagen Group UK, 

die von der CMA durchsucht wurde, sowie die Volkswagen AG, die ein konzernweites Auskunftsersuchen 

der EU-Kommission erhalten hat, betroffen. Überprüft wird der Verdacht, dass europäische, japanische und 

koreanische Hersteller sowie die in den Ländern agierenden nationalen Verbände und der europäische Ver-

band European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) sich seit 2001 beziehungsweise 2002 und 

bis zur Eröffnung der Verfahren dazu verständigt haben sollen, für Dienstleistungen von Recycling-Unter-

nehmen, die „End-of-Life Vehicles“ (ELV) (konkret Pkw und Vans bis zu 3,75 Tonnen) entsorgen, nicht zu bezah-

len. Zusätzlich soll eine Abstimmung dazu erfolgt sein, dass ELV-Themen nicht wettbewerblich genutzt 

werden sollen, also keine Veröffentlichungen zu Wettbewerbszwecken zu relevanten Recycling-Daten („recyclates, 

recyclability, recovery“) erfolgen. Die untersuchte Zuwiderhandlung soll sich insbesondere in der ACEA 

Working Group Recycling sowie zugehöriger Unterarbeitsgruppen ereignet haben. Die Volkswagen AG beant-

wortet die Auskunftsersuchen der Europäischen Kommission. Volkswagen Group UK kooperiert mit der 

CMA. Zudem hat die CMA in dieser Angelegenheit Auskunftsverlangen an die Volkswagen AG gerichtet.  

Die Volkswagen AG hat gegen die Auskunftsersuchen der CMA im Juli 2022 Klage („judical review“) einge-

reicht, weil die CMA nach Auffassung der Volkswagen AG mit den Auskunftsersuchen insbesondere ihre 

Kompetenzen überschreitet. Dieser Klage hat das Gericht im Februar 2023 stattgegeben. Gegen diese Ent-

scheidung kann die CMA Rechtsmittel einlegen. Parallel prüft die Volkswagen AG unverändert Möglichkeiten 

einer verhältnismäßigen Kooperation. 

Darüber hinaus haben wenige nationale und internationale Behörden kartellrechtliche Ermittlungen ein-

geleitet. Volkswagen arbeitet mit den zuständigen Behörden in diesen Untersuchungen eng zusammen; eine 

Bewertung der zugrunde liegenden Sachverhalte ist aufgrund des frühen Stadiums noch nicht möglich.  



430 

Konzernabschluss Anhang 

 

Die Porsche AG hat bei Fahrzeugen für verschiedene Märkte weltweit potenzielle regulatorische Themen 

festgestellt. Diese betreffen Fragen der Zulässigkeit von spezifischen Hard- und Softwarebestandteilen, die 

in Typisierungsmessungen verwendet wurden. Hierbei kann es in Einzelfällen auch zu Abweichungen von 

Serienständen gekommen sein. Nach aktuellem Kenntnisstand ist die laufende Produktion jedoch nicht 

betroffen. Die Themen stehen in keinem Zusammenhang zu den unzulässigen Abschalteinrichtungen, die 

der Dieselthematik zugrunde lagen. Die Porsche AG kooperiert mit den zuständigen Behörden, einschließ-

lich der Staatsanwaltschaft Stuttgart, welche die Ermittlungen in Deutschland führt. Ein Ermittlungsver-

fahren gegen das Unternehmen gibt es nach den vorliegenden Informationen jedoch nicht. Die internen 

Prüfungen bei Porsche hierzu dauern noch an. Im November 2022 hat der US District Court des Northern 

District von Kalifornien endgültig den Vergleich in Höhe von 80 Mio. USD zur Beilegung der Forderungen 

in einer Sammelklage gegen die Volkswagen AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und Porsche Cars North Ame-

rica, Inc. genehmigt, in der es um Behauptungen ging, bei bestimmten Benzinfahrzeugen der Marke Porsche 

sei angeblich eine Software und/oder Hardware eingesetzt worden, die dazu geführt habe, dass der tatsächli-

che Schadstoffausstoß und/oder Kraftstoffverbrauch die im Zulassungsverfahren festgestellten Vergleichs-

werte überschreite.  

Die im Dezember 2021 von Navistar geschlossene endgültige Vereinbarung zur Beilegung von Auseinan-

dersetzungen über die Höhe von Gewinnbeteiligungen im Rahmen von betrieblichen Versorgungszusagen 

von Navistar („Profit Sharing Settlement Agreement“) wurde vom zuständigen Gericht im Juni 2022 endgül-

tig genehmigt. Navistar hat im Berichtszeitraum die noch ausstehenden Zahlungen zur Erfüllung der Verein-

barung von rund 0,4 Mrd. € vollständig geleistet. 

Im November 2021 haben drei Anspruchsteller, begleitet von Greenpeace, Klage gegen die Volkswagen AG 

vor dem Landgericht Braunschweig erhoben. Volkswagen soll verpflichtet werden, stufenweise die Produk-

tion und das Inverkehrbringen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu reduzieren und bis 2029 

komplett einzustellen, sowie Treibhausgasemissionen aus Entwicklung, Produktion und Vertrieb (ein-

schließlich der Nutzung der Fahrzeuge durch Dritte) zu reduzieren. Zusätzlich soll Volkswagen so Einfluss 

auf Konzernunternehmen, Beteiligungen und Joint Ventures ausüben, dass diese Forderungen auch von 

diesen erfüllt werden. Das Landgericht Braunschweig hat die Klage im Februar 2023 als unbegründet  

abgewiesen. Eine weitere Klage gegen die Volkswagen AG mit ähnlichen Klageanträgen und einer weitge-

hend deckungsgleichen Begründung wurde zudem von einem Biolandwirt, unterstützt durch Greenpeace, 

beim Landgericht Detmold erhoben. Das Landgericht Detmold hat diese Klage im Februar 2022 ebenfalls 

als unbegründet abgewiesen.  

Für mögliche Ansprüche im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen gegenüber Verbrauchern  

waren im Bereich der Volkswagen Bank GmbH sowie der Volkswagen Leasing GmbH Rückstellungen zu 

bilden. Diese betreffen Verfahren bezüglich Gestaltungsaspekten von Kundenkreditverträgen und -leasingver-

trägen, die sich anlaufhemmend auf die gesetzlichen Widerrufsfristen auswirken können.  

Im September 2022 hat die GT Gettaxi Ltd. die Klage gegen die Volkswagen AG und einen weiteren Beklagten, 

in der insbesondere hohe angebliche Schadensersatzforderungen geltend gemacht wurden, fallengelassen. 

Die Klage war im August 2021 erstinstanzlich wegen Unzuständigkeit der zyprischen Gerichte abgewiesen 

worden, wogegen die GT Gettaxi Ltd. Rechtsmittel beim Obersten Gerichtshof (Supreme Court), der letzten 

zyprischen Berufungsinstanz, eingelegt hatte.  

Weitergehende Angaben zu den Schätzungen hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen sowie Angaben zu 

Unsicherheiten hinsichtlich der Höhe oder der Fälligkeit von Beträgen der Rückstellungen und Eventual-

verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den weiteren wesentlichen Rechtsstreitigkeiten werden gemäß 

IAS 37.92 nicht gemacht, um die Ergebnisse der Verfahren und die Interessen des Unternehmens nicht zu 

beeinträchtigen. 
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40. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

 

  F Ä L L IG   F Ä L L IG   F Ä L L IG   G E S A M T  

Mio. €  2023  2024 - 2027  ab 2028  31.12.2022 
         

Bestellobligo für         

Sachanlagen  8.024  2.167  1  10.191 

Immaterielle Vermögenswerte  2.405  240  –  2.645 

Investment Property  16  –  –  16 

         

Verpflichtungen aus zugesagten Darlehensvergaben und 

unwiderruflichen Kreditzusagen  12.329  98  14  12.441 

Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen  350  278  135  762 

         

Übrige finanzielle Verpflichtungen  4.302  3.407  1.609  9.318 

  27.426  6.190  1.758  35.375 

    

 

 

 

  F Ä L L IG   F Ä L L IG   F Ä L L IG   G E S A M T  

Mio. €  2022  2023 - 2026  ab 2027  31.12.2021 
         

Bestellobligo für         

Sachanlagen  6.146  1.220  2  7.368 

Immaterielle Vermögenswerte  1.823  501  –  2.324 

Investment Property  15  –  –  15 

         

Verpflichtungen aus zugesagten Darlehensvergaben und 

unwiderruflichen Kreditzusagen  14.560  127  47  14.734 

Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen  324  271  178  774 

         

Übrige finanzielle Verpflichtungen  3.976  3.553  1.956  9.485 

  26.844  5.673  2.183  34.700 

 

 

Die Übrigen finanziellen Verpflichtungen enthalten mit 0,5 Mrd. € (Vorjahr: 0,7 Mrd. €) zugesagte Investi-

tionen in die Infrastruktur für Null-Emissions-Fahrzeuge sowie in Initiativen, die den entsprechenden Zugang 

und die Sensibilisierung für diese Technologien fördern. Die Zusagen wurden im Rahmen der Vergleichs-

vereinbarungen in den USA im Zusammenhang mit der Dieselthematik getroffen. 

Neben den in der Tabelle aufgeführten Sonstigen finanziellen Verpflichtungen bestehen darüber hin-

aus Bestellobligos für Vorräte mit einer kurzen Umschlagsdauer, die im Wesentlichen aus dem Kooperations-

Rahmenvertrag mit der Ford Motor Company über die gemeinsame Entwicklung von Transportern und 

mittelgroßen Pick-ups für den globalen Markt hervorgehen. 
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41. Gesamthonorar des Konzernabschlussprüfers 

Die Volkswagen AG ist nach deutschem Handelsrecht verpflichtet, das für das Geschäftsjahr berechnete  

Gesamthonorar des Konzernabschlussprüfers, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, anzu-

geben. 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Abschlussprüfungsleistungen  26  22 

Andere Bestätigungsleistungen  6  3 

Steuerberatungsleistungen  0  7 

Sonstige Leistungen  2  4 

  34  36 

    

 

Die Abschlussprüfungsleistungen entfielen auf die Prüfung des Konzernabschlusses der Volkswagen AG und 

von Jahresabschlüssen von deutschen Konzerngesellschaften sowie auf unterjährige Reviews des Zwischen-

konzernabschlusses der Volkswagen AG und von Zwischenabschlüssen von deutschen Konzerngesellschaften. 

Andere Bestätigungsleistungen umfassten im Wesentlichen gesetzlich und nicht gesetzlich vorgeschriebene 

Prüfungen sowie nicht gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungsleistungen in Bezug auf Kapitalmarkttransak-

tionen. Die Steuerberatungsleistungen des Abschlussprüfers beinhalteten im Vorjahr im Wesentlichen Unter-

stützungsleistungen für die Erstellung von Steuererklärungen für ins Ausland entsandte Mitarbeiter. Die 

Sonstigen Leistungen des Abschlussprüfers umfassten im Wesentlichen Beratungsleistungen im Zusam-

menhang mit Veränderungsprozessen.  

42. Personalaufwand 

 

Mio. €  2022  2021 
     

Löhne und Gehälter  37.529  34.644 

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung  9.473  9.033 

  47.002  43.677 
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43. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte Mitarbeiter 

 

  2022  2021 
     

Leistungslöhner  263.053  263.193 

Indirekter Bereich  318.016  313.010 

  581.069  576.203 

davon Mitarbeiter in passiver Phase der Altersteilzeit  12.144  12.171 

     

Auszubildende  15.622  16.404 

  596.691  592.607 

Mitarbeiter der chinesischen Gemeinschaftsunternehmen  72.585  75.040 

  669.275  667.647 

    

44. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Nach dem 31. Dezember 2022 hat es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage gegeben. 
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45. Leistungen auf Basis von Performance Shares  

Der Vorstandsvergütung liegt das vom Aufsichtsrat am 14. Dezember 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2021 

weiterentwickelte Vergütungssystem zugrunde. Das Vergütungssystem setzt die Anforderungen des Aktien-

gesetzes in der Fassung des ARUG II um und berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen Corporate 

Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 28. April 2022 (in Kraft getreten am 27. Juni 2022). Die Haupt-

versammlung hat das Vergütungssystem am 22. Juli 2021 mit 99,61 % der abgegebenen Stimmen gebilligt.  

Das neue Vergütungssystem gilt ab dem 1. Januar 2021 für alle Vorstandsmitglieder, deren Dienstverträge 

ab dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 14. Dezember 2020 neu abgeschlossen oder verlängert werden. Für 

die zum Zeitpunkt des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 14. Dezember 2020 bereits bestellten Vorstands-

mitglieder gilt das neue Vergütungssystem im Grundsatz ebenfalls ab dem 1. Januar 2021. Bis zu einer Ver-

tragsverlängerung gelten jedoch folgende Ausnahmen: Der Performance-Share-Plan der bereits bestellten 

Vorstandsmitglieder hat weiterhin lediglich eine dreijährige Performance-Periode, entspricht im Übrigen  

jedoch dem in diesem System beschriebenen Performance-Share-Plan. Malus- und Clawback-Regelungen  

sowie eine vierjährige Performance-Periode (bisher: drei Jahre) sollen für die bereits bestellten Vorstandsmit-

glieder ebenfalls erst ab einer Vertragsverlängerung gelten. 

Der Kreis der Begünstigten des Performance-Share-Plans wurde Ende 2018 um Mitglieder des Top-Manage-

ment-Kreises und Ende 2019 um alle anderen Mitglieder des Managements sowie um ausgewählte Teilnehmer 

unterhalb des Managements erweitert. Den Mitgliedern des Top Managements wurden Anfang 2019 erstmalig 

Performance Shares gewährt. Allen anderen Begünstigen wurden erstmalig Anfang 2020 Leistungen auf Basis 

von Performance Shares zugeteilt. Die Funktionsweise des Performance-Share-Plans des Top Managements 

und der anderen Begünstigten ist im Wesentlichen identisch mit dem Performance-Share-Plan, der den Vor-

standsmitgliedern gewährt wurde. Die Performance-Periode für die Begünstigten unterhalb des Vorstands 

erstreckt sich auf 3 Jahre. Bei Einführung des Performance-Share-Plans wurde den Mitgliedern des Top Mana-

gements eine Mindestbonushöhe für die ersten drei Jahre auf Basis der Vergütung des Jahres 2018 garantiert, 

während bei allen anderen Begünstigten für die ersten drei Jahre eine Garantie auf Basis der Vergütung des 

Jahres 2019 gewährt wurde. 

PERFORMANCE SHARES  

Jede Performance-Periode des Performance-Share-Plans hat eine drei-, beziehungsweise vierjährige Laufzeit. 

Für die Mitglieder des Vorstands und des Top Managements wird zum Zeitpunkt der Gewährung der jährli-

che Zielbetrag aus dem LTI auf Grundlage des Anfangs-Referenzkurses der Volkswagen Vorzugsaktie in Per-

formance Shares umgerechnet und den Begünstigten als reine Rechengröße zugeteilt. Entsprechend dem 

Grad der Zielerreichung für das jährliche Ergebnis je Volkswagen Vorzugsaktie erfolgt die Festschreibung der 

Anzahl der Performance Shares auf Basis einer drei-, beziehungsweise vierjährigen, zukunftsgerichteten Per-

formance-Periode. Nach Ablauf der Performance-Periode findet ein Barausgleich statt. Der Auszahlungsbetrag 

entspricht der Anzahl an festgeschriebenen Performance Shares multipliziert mit dem Schluss-Referenzkurs 

am Laufzeitende zuzüglich eines Dividendenäquivalents. 

Für alle anderen Begünstigten wird der Auszahlungsbetrag bestimmt, indem der Zielbetrag mit dem Grad 

der Zielerreichung für das jährliche Ergebnis je Volkswagen Vorzugsaktie und dem Verhältnis zwischen 

Schluss-Referenzkurs am Laufzeitende zuzüglich eines Dividendenäquivalents und Anfangs-Referenzkurses 

multipliziert wird. Die Zielerreichung wird auf Basis einer dreijährigen Performance-Periode mit einjährigem 

Zukunftsbezug ermittelt. Für alle Begünstigten ist der Auszahlungsbetrag aus dem Performance-Share-Plan 

auf 200 % des Zielbetrags begrenzt; der Auszahlungsbetrag wird um 20 % reduziert, sofern im Konzernbereich 

Automobile die durchschnittliche Sachinvestitionsquote oder die F&E-Quote während der Performance- 

Periode kleiner als 5 % ist. 
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V O R S TA N D U N D TO P - MA N A G E M EN T - K R E IS  

    31.12.2022  31.12.2021 
       

Gesamtaufwand der Periode  Mio. €  136  152 

Gesamtbuchwert der Verpflichtung  Mio. €  181  189 

Innerer Wert der Schulden  Mio. €  69  127 

Beizulegender Zeitwert im Gewährungszeitpunkt  Mio. €  101  110 

Anzahl der gewährten Performance Shares  Stück  2.006.851  2.064.335 

davon in der Berichtsperiode gewährt  Stück  684.317  769.496 

    

 

MITGLI EDER DES MANAG EMENTS UN D AUSGEWÄH LTE TEILN EHMER UNTERH ALB DES MANAGEMENTS  

Im Geschäftsjahr wurden den begünstigten Mitgliedern des Managements und ausgewählten Teilneh-

mern unterhalb des Managements ein Zielbetrag, dem eine Zielerreichung von 100 % zugrunde liegt, in 

Höhe von 688 Mio. € (Vorjahr: 665 Mio. €) zugeteilt. Zum 31. Dezember 2022 betrug der Gesamtbuchwert 

der Verpflichtung, der dem inneren Wert der Schulden entsprach, 841 Mio. € (Vorjahr: 836 Mio. €). In der 

Berichtsperiode wurde für diese Zuteilung ein Gesamtaufwand in Höhe von 886 Mio. € (Vorjahr: 857 Mio. €) 

erfasst.  

 



436 

Konzernabschluss Anhang 

 

46. Angaben über die Beziehungen zu nahestehenden Personen und Unternehmen nach IAS 24 

Als nahestehende Personen oder Unternehmen im Sinne des IAS 24 gelten natürliche Personen und Unter-

nehmen, die von der Volkswagen AG beeinflusst werden können, die einen Einfluss auf die Volkswagen AG 

ausüben können oder die unter dem Einfluss einer anderen nahestehenden Partei der Volkswagen AG 

stehen. 

Alle Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Personen und Unternehmen werden regelmäßig zu Bedingun-

gen ausgeführt, wie sie auch mit fremden Dritten üblich sind. 

Zum Bilanzstichtag hielt die Porsche SE die Mehrheit der Stimmrechte an der Volkswagen AG. Auf der  

außerordentlichen Hauptversammlung der Volkswagen AG am 3. Dezember 2009 wurde die Schaffung von 

Entsendungsrechten für das Land Niedersachsen beschlossen. Damit kann die Porsche SE über die Hauptver-

sammlung nicht alle Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Volkswagen AG wählen, solange dem Land 

Niedersachsen mindestens 15 % der Stammaktien gehören. Die Porsche SE hat aber die Möglichkeit, an den 

unternehmenspolitischen Entscheidungen des Volkswagen Konzerns mitzuwirken und gilt damit als nahe-

stehendes Unternehmen im Sinne des IAS 24. 

Das Land Niedersachsen und die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH, Hannover, 

verfügen gemäß Mitteilung vom 9. Januar 2023 am 31. Dezember 2022 über 20,00 % der Stimmrechte an 

der Volkswagen AG. Darüber hinaus wurde – wie oben dargestellt – von der Hauptversammlung der Volks-

wagen AG am 3. Dezember 2009 beschlossen, dass das Land Niedersachsen zwei Mitglieder des Aufsichts-

rates bestellen darf (Entsendungsrecht). 

Einbringung des operativen Holding-Geschäftsbetriebs der Porsche SE 

Die Einbringung des operativen Holding-Geschäftsbetriebs der Porsche SE in die Volkswagen AG am 1. August 

2012 wirkt sich wie folgt auf die bereits vor Einbringung bestehenden, im Zuge der Grundlagenvereinbarung und 

der hiermit im Zusammenhang stehenden Durchführungsverträge, geschlossenen Vereinbarungen zwischen 

der Porsche SE, der Volkswagen AG und Gesellschaften des Porsche Holding Stuttgart GmbH Konzerns aus: 

 Unverändert gilt, dass die Volkswagen AG die Porsche SE von Ansprüchen des Einlagensicherungsfonds 

im Innenverhältnis freigestellt hat, nachdem die Porsche SE im August 2009 eine vom Bundesverband 

Deutscher Banken geforderte Freistellungserklärung gegenüber dem Einlagensicherungsfonds abgegeben 

hatte. Die Volkswagen AG hat sich zudem verpflichtet, den Einlagensicherungsfonds von etwaigen Verlusten 

freizustellen, die durch dessen Maßnahmen zugunsten eines im Mehrheitsbesitz stehenden Kredit-

instituts anfallen. 

 Unverändert gilt, dass die Porsche SE die Porsche Holding Stuttgart GmbH, die Porsche AG sowie deren 

Rechtsvorgänger unter bestimmten Voraussetzungen von steuerlichen Nachteilen freistellt, die über die auf 

Ebene dieser Gesellschaften bilanzierten Verpflichtungen aus Zeiträumen bis einschließlich 31. Juli 2009 

hinausgehen. Umgekehrt hat sich die Volkswagen AG grundsätzlich verpflichtet, etwaige steuerliche Vorteile 

der Porsche Holding Stuttgart GmbH, der Porsche AG sowie deren Rechtsvorgängern und Tochterunter-

nehmen, die Veranlagungszeiträume bis zum 31. Juli 2009 betreffen, an die Porsche SE zu erstatten. 

Basierend auf dem Ergebnis der abgeschlossenen steuerlichen Außenprüfung für die Veranlagungs-

zeiträume 2006 bis 2008 und dem zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Konzernabschlusses gegebenen 

Kenntnisstand für den Veranlagungszeitraum 2009 wird für die Volkswagen AG eine Ausgleichsver-

pflichtung im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich geschätzt. Künftige neuere Erkenntnisse 

können dazu führen, dass sich die mögliche Ausgleichsverpflichtung erhöhen oder vermindern kann. 
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Bezüglich der bei der Porsche SE bis zur Einbringung ihres operativen Holding-Geschäftsbetriebs in die 

Volkswagen AG verbliebenen 50,1 % der Anteile an der Porsche Holding Stuttgart GmbH hatten sich die 

Porsche SE und die Volkswagen AG im Rahmen der Grundlagenvereinbarung wechselseitig Put- und Call-

Optionen eingeräumt. Sowohl die Volkswagen AG (im Falle der Ausübung ihrer Call-Option) als auch die 

Porsche SE (im Falle der Ausübung ihrer Put-Option) hatten sich verpflichtet, aus der Ausübung der Optio-

nen und eventuellen nachgelagerten Handlungen sich in Bezug auf die Beteiligung an der Porsche Holding 

Stuttgart GmbH ergebende steuerliche Belastungen (z.B. aus der Nachversteuerung der Ausgliederung 2007 

und/oder 2009) zu tragen. Hätten sich bei der Volkswagen AG, der Porsche Holding Stuttgart GmbH, der Por-

sche AG oder deren jeweiligen Tochtergesellschaften aus der Nachversteuerung der Ausgliederung 2007 

und/oder 2009 steuerliche Vorteile ergeben, hätte sich im Falle der Ausübung der Put-Option durch die Por-

sche SE der für die Übertragung des verbleibenden 50,1 %igen Anteils an der Porsche Holding Stuttgart GmbH 

von der Volkswagen AG zu entrichtende Kaufpreis um den Barwert der Steuervorteile erhöht. Diese Regelung 

wurde im Rahmen des Einbringungsvertrags dahingehend übernommen, dass die Porsche SE in Höhe des 

Barwerts der realisierbaren Steuervorteile aus einer infolge der Einbringung entstehenden Nachversteuerung 

der Ausgliederung 2007 einen Anspruch auf Zahlung gegen die Volkswagen AG hat. Im Rahmen der Einbrin-

gung wurde zudem vereinbart, dass die Porsche SE die Volkswagen AG, die Porsche Holding Stuttgart GmbH 

sowie deren Tochterunternehmen von Steuern freistellt, sofern es durch von der Porsche SE vorgenommene 

oder unterlassene Maßnahmen bei oder nach Umsetzung der Einbringung zu einer Nachversteuerung 2012 

bei diesen Gesellschaften kommen sollte. Auch in diesem Fall hat die Porsche SE einen Anspruch auf Zahlung 

gegen die Volkswagen AG in Höhe des Barwerts der realisierbaren Steuervorteile, die sich bei einem derartigen 

Vorgang auf Ebene der Volkswagen AG oder einem ihrer Tochterunternehmen ergeben. 

Im Zusammenhang mit der Einbringung des operativen Holding-Geschäftsbetriebs der Porsche SE in die 

Volkswagen AG wurden weitere Verträge geschlossen und Erklärungen abgegeben, dazu zählen im Wesentli-

chen: 

 Die Porsche SE stellt ihre im Rahmen der Betriebseinbringung eingebrachten Tochterunternehmen sowie 

die Porsche Holding Stuttgart GmbH und die Porsche AG und deren Tochterunternehmen von bestimm-

ten Verpflichtungen gegenüber der Porsche SE frei, die den Zeitraum bis einschließlich 31. Dezember 2011 

betreffen und über die auf Ebene dieser Gesellschaften für diesen Zeitraum hierfür passivierten Verpflich-

tungen hinausgehen. 

 Zudem stellt die Porsche SE die Volkswagen AG, die Porsche Holding Stuttgart GmbH, die Porsche AG und 

deren Tochterunternehmen hälftig von Steuern (außer Ertragsteuern) frei, die auf deren Ebene im 

Zusammenhang mit der Einbringung entstehen und die bei Ausübung der Call-Optionen auf die bei der 

Porsche SE bis zur Einbringung verbliebenen Anteile an der Porsche Holding Stuttgart GmbH nicht ange-

fallen wären. Entsprechend stellt die Volkswagen AG die Porsche SE hälftig von derartigen, bei der Gesell-

schaft anfallenden Steuern frei.  

 Es wurde darüber hinaus die verursachungsgerechte Allokation etwaiger nachträglicher Umsatzsteuer-

forderungen beziehungsweise -verbindlichkeiten aus Vorgängen bis zum 31. Dezember 2009 zwischen der 

Porsche SE und der Porsche AG vereinbart. 

 Im Einbringungsvertrag wurden zwischen der Porsche SE und dem Volkswagen Konzern verschiedene 

Informations-, Verhaltens- und Mitwirkungspflichten vereinbart. 

 

Im Zuge des Börsengangs der Porsche AG und des Stammaktienverkaufs an die Porsche SE haben die 

Porsche SE und die Volkswagen AG neben dem Aktienkaufvertrag und der Gesellschaftervereinbarung, 

auch eine „Ablauf- und Anpassungsvereinbarung sowie Vereinbarung zur Anpassung der Grundlagen-

vereinbarung“ abgeschlossen. Diese führte unter anderem zur Anpassung der in der Grundlagen-

vereinbarung enthaltenen Regelungen zur Organbesetzung der Porsche AG. 
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Börsengang der Porsche AG 

Am 28. September 2022 hat Volkswagen 25 % der Vorzugsaktien (inklusive Mehrzuteilungen) ihrer Tochterge-

sellschaft Porsche AG zu einem Platzierungspreis von 82,50 € je Vorzugsaktie bei Investoren platziert. Diese 

Vorzugsaktien werden seit dem Folgetag an der Börse gehandelt. Grundlage für den Börsengang war eine  

umfassende Einigung über den Abschluss mehrerer Verträge zwischen Volkswagen und der Porsche SE. In 

diesem Zusammenhang haben beide Parteien auch vereinbart, dass die Porsche SE 25 % der Stammaktien an 

der Porsche AG zuzüglich einer Stammaktie von Volkswagen erwirbt. Der Preis je Stammaktie entspricht 

dem Platzierungspreis pro Vorzugsaktie zuzüglich einer Prämie von 7,5 %. Die übrigen Anteile am Vorzugs- 

und Stammaktienkapital der Porsche AG halten weiterhin Unternehmen des Volkswagen Konzerns. Im Rah-

men des Kaufvertrags übernimmt die Volkswagen AG als Garantiegeberin mehrere Garantien gegenüber der 

Porsche SE, die die Porsche SE im Wesentlichen so stellen wie die Erwerber der Vorzugsaktien im Rahmen 

des Börsengangs. Darüber hinaus übernimmt die Volkswagen AG wenige weitere marktübliche und überwie-

gend auf die positive Kenntnis der Volkswagen AG begrenzte Garantien. 

Der Erwerb der Stammaktien durch die Porsche SE erfolgte in zwei Tranchen zu 79.712.501 Aktien beziehungs-

weise 34.162.500 Aktien, wobei die mit den 113.875.001 Stammaktien verbundenen Stimmrechte bereits 

mit der Übertragung der ersten Tranche auf die Porsche SE übergegangen sind. Der Vollzug der ersten Tranche 

war aufschiebend bedingt auf die vollständige Platzierung der Vorzugsaktien im Rahmen des Börsengangs 

innerhalb der Preisspanne sowie die buchmäßige Lieferung der Platzierungsaktien gegen Zahlung des   

Platzierungspreises und erfolgte am 4. Oktober 2022, gleichzeitig mit der Begleichung der Kaufpreisverbind-

lichkeit für die erste Tranche in Höhe von 7,1 Mrd. €. Der Vollzug der zweiten Tranche an Stammaktien war 

aufschiebend bedingt auf den Vollzug der ersten Tranche und die Auszahlung der Sonderdividende in Höhe 

von 49 % der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien (einschließlich etwaiger Mehrzutei-

lungen) und dem Verkauf der Stammaktien. Die Porsche SE hatte das Recht, einseitig auf diese zweite Voll-

zugsbedingung zu verzichten und somit jederzeit eine vorzeitige Übertragung der zweiten Tranche gegen 

Kaufpreiszahlung herbeizuführen. Darüber hinaus hatte die Porsche SE das Recht, eine Übertragung der 

zweiten Tranche zum 30. Dezember 2022 ohne Änderungen der Kaufpreisfälligkeit zum Auszahlungszeit-

punkt der Sonderdividende zu bewirken. Dazu war die Bestellung eines Pfandrechts an den Stammaktien 

der zweiten Tranche zur Sicherung der Kaufpreisforderung von Volkswagen vorgesehen. Hiervon hat die  

Porsche SE Gebrauch gemacht, sodass die dingliche Übertragung der zweiten Tranche am 30. Dezember 2022 

vollzogen wurde. Aus der Transaktion resultierte ein Anspruch gegenüber der Porsche SE in Höhe von 

3,0 Mrd. €. Aufgrund des Beschlusses auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Volkswagen AG am 

16. Dezember 2022 bestand die Verpflichtung zur Zahlung der um 19,06 € je Stamm- und Vorzugsaktie erhöh-

ten Dividende („Sonderdividende“), was zu einer Gesamtverpflichtung gegenüber den Anteilseignern der 

Volkswagen AG in Höhe von 9,6 Mrd. € führte. 

Der Mittelabfluss war für den 9. Januar 2023 terminiert und ist auch entsprechend erfolgt. Auf die  

Porsche SE entfielen hiervon 3,1 Mrd. €. 

Die Volkswagen AG und die Porsche SE haben sich auf eine Aufrechnung der Verpflichtung gegenüber der 

Porsche SE auf Zahlung der Sonderdividende mit dem Anspruch der Volkswagen AG auf die Zahlung des noch 

ausstehenden Kaufpreises für die zweite Tranche der Stammaktien geeinigt. Die Kaufpreisforderung und die 

Dividendenverbindlichkeit wurden daher im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 saldiert ausgewie-

sen. Mit der Zahlung der Sonderdividende am 9. Januar 2023 wurde die Aufrechnung vollzogen. 

Im Zusammenhang mit dem Börsengang der Porsche AG ist die Volkswagen AG außerdem Verpflichtun-

gen im Hinblick auf Dividendenzahlungen der Porsche AG eingegangen, die aber erst im Jahr 2023 nach der 

Hauptversammlung der Porsche AG ausgezahlt werden. Die Verpflichtung entfällt in Höhe von 114 Mio. € 

auf die Porsche SE. 

Die Volkswagen AG und die Porsche SE haben sich im Zusammenhang mit dem Börsengang und dem 

Stammaktienverkauf an die Porsche SE auf eine maßgebliche Teilhabe von Vertretern der Porsche SE im Auf-
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sichtsrat der Porsche AG geeinigt. Letztentscheidungsrechte der von Volkswagen bestimmten Anteilseigner-

vertreter im Aufsichtsrat im Hinblick auf die Lenkung der maßgeblichen Tätigkeiten im Sinne des IFRS 10 bei 

der Porsche AG stellen eine Beherrschung durch die Volkswagen AG weiterhin sicher. 

Weitere Angaben über die Beziehungen zu nahestehenden Personen und Unternehmen nach IAS 24  

Die folgenden Tabellen zeigen das Lieferungs- und Leistungsvolumen sowie ausstehende Forderungen 

und Verpflichtungen zwischen vollkonsolidierten Gesellschaften des Volkswagen Konzerns und naheste-

henden Personen und Unternehmen: 

 

  

E R BR A C H TE  L IE FE R U N G E N  

U N D  LE I S TU N G E N   

E M P FA N G E N E  L I E FE R UN G E N  

U N D  LE I S TU N G E N  

Mio. €  2022  2021  2022  2021 
         

Porsche SE und deren Mehrheitsbeteiligungen  4  6  0  4 

Aufsichtsräte  2  2  1  1 

Vorstandsmitglieder  0  0  0  0 

Nicht konsolidierte Tochtergesellschaften  1.123  9921  1.707  1.380 

Gemeinschaftsunternehmen und deren Mehrheitsbeteiligungen  16.284  17.474  897  815 

Assoziierte Unternehmen und deren Mehrheitsbeteiligungen  326  349  2.582  1.539 

Versorgungspläne  1  1  4  4 

Sonstige nahestehende Personen oder Unternehmen  0  0  1  1 

Land Niedersachsen, dessen Mehrheitsbeteiligungen und Gemeinschaftsunternehmen  15  11  5  7 

    
1 Das Vorjahr wurde angepasst. 

 

 

  

F O R D E R U N G E N  

G E G E N   

V E R BI N D L IC H KE ITE N  

( E IN S C H L IE S S L IC H  

V E R P F LIC H T UN G E N )  

G E G E N Ü BE R  

Mio. €  31.12.2022  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2021 
         

Porsche SE und deren Mehrheitsbeteiligungen  1  2  136  1 

Aufsichtsräte  0  0  276  252 

Vorstandsmitglieder  0  0  54  90 

Nicht konsolidierte Tochtergesellschaften  1.346  1.442  1.866  1.715 

Gemeinschaftsunternehmen und deren Mehrheitsbeteiligungen  14.046  12.303  2.740  2.029 

Assoziierte Unternehmen und deren Mehrheitsbeteiligungen  625  533  1.096  965 

Versorgungspläne  1  1  0  – 

Sonstige nahestehende Personen oder Unternehmen  0  0  52  49 

Land Niedersachsen, dessen Mehrheitsbeteiligungen und Gemeinschaftsunternehmen  255  2401  1.127  2 

 
1 Das Vorjahr wurde angepasst. 

 

In den obigen Tabellen sind die von den Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen erhalte-

nen Dividendenzahlungen nach Abzug von Quellensteuer in Höhe von 2.781 Mio. € (Vorjahr: 2.960 Mio. €) 

und an die Porsche SE gezahlte beziehungsweise verrechnete Dividenden in Höhe von 4.231 Mio. € (Vorjahr: 

756 Mio. €) nicht enthalten.  

Die Entwicklung der erbrachten Lieferungen und Leistungen an Gemeinschaftsunternehmen und deren 

Mehrheitsbeteiligungen betrifft im Wesentlichen die Zulieferungen an die chinesischen Joint Venture -

Gesellschaften. Die Entwicklung der empfangenen Lieferungen und Leistungen von assoziierten Unterneh-
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men und deren Mehrheitsbeteiligungen resultiert im Wesentlichen aus der im Geschäftsjahr erstmalig erfolg-

ten Einbeziehung der Brose Sitech als assoziiertes Unternehmen. Weitere Erläuterungen zur Brose Sitech 

Transaktion finden sich unter der Angabe „IFRS 5 – Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“.  

Die Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen entfallen im Wesentlichen auf gewährte Darlehen in 

Höhe von 10.350 Mio. € (Vorjahr: 8.756 Mio. €) sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 

3.491 Mio. € (Vorjahr: 3.289 Mio. €). Die Forderungen gegen nicht konsolidierte Tochtergesellschaften  

resultieren ebenfalls im Wesentlichen aus gewährten Darlehen in Höhe von 727 Mio. € (Vorjahr: 737 Mio. €) 

sowie aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 222 Mio. € (Vorjahr: 344 Mio. €). 

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Porsche SE sind zum 31. Dezember 2022 die Sonderdividende der 

Volkswagen AG nach Saldierung mit der Kaufpreisforderung für die zweite Tranche der Stammaktien in 

Höhe von 22 Mio. € (Vorjahr: – Mio. €) sowie die Verpflichtung aus der Dividende der Porsche AG in Höhe 

von 114 Mio. € (Vorjahr: – Mio. €) enthalten. In den Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen ist 

zum 31. Dezember 2022 die Sonderdividende der Volkswagen AG in Höhe von 1.125 Mio. € (Vorjahr: – Mio. €) 

enthalten. 

In den ausstehenden Forderungen gegen nahestehende Personen und Unternehmen sind zweifelhafte 

Forderungen enthalten, welche in Höhe von 49 Mio. € (Vorjahr: 17 Mio. €) wertberichtigt wurden. Im Geschäfts-

jahr fielen hierfür Aufwendungen in Höhe von 40 Mio. € (Vorjahr: 1 Mio. €) an. Die Entwicklung betrifft im 

Wesentlichen ein gewährtes Darlehen an ein Gemeinschaftsunternehmen. 

Des Weiteren bürgt der Volkswagen Konzern für nahestehende Personen und Unternehmen gegenüber 

externen Banken in Höhe von 296 Mio. € (Vorjahr: 391 Mio. €). 

Der Volkswagen Konzern hat im Geschäftsjahr Kapitaleinlagen bei nahestehenden Unternehmen in Höhe 

von 2.854 Mio. € (Vorjahr: 1.323 Mio. €) getätigt. Der Anstieg steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb von Europcar durch die GMH (siehe hierzu Angabe „Wesentliche Ereignisse“). 

Die Verpflichtungen gegenüber Aufsichtsräten und sonstigen nahestehenden Personen beinhalten wie 

im Vorjahr im Wesentlichen verzinsliche Bankguthaben von Aufsichtsräten und sonstigen nahestehenden 

Personen, die zu marktüblichen Konditionen bei Gesellschaften des Volkswagen Konzerns angelegt wurden. 

Die Verpflichtungen gegenüber dem Vorstand enthalten ausstehende Salden für den Jahresbonus, die Fair 

Values der den Vorstandsmitgliedern gewährten Performance Shares sowie die Pensionsrückstellungen in 

Höhe von 50,0 Mio. € (Vorjahr: 81,2 Mio. €). 

Über die oben genannten Werte hinaus sind für Vorstand und Aufsichtsrat des Volkswagen Konzerns fol-

gende Aufwendungen für die im Rahmen ihrer Organtätigkeit gewährten Leistungen und Vergütungen erfasst 

worden: 

€  2022  2021 
     

Kurzfristig fällige Leistungen  44.535.627  40.369.641 

Leistungen auf Basis von Performance Shares und virtuellen Aktien  16.482.035  24.108.076 

Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (nur Dienstzeitaufwand)  9.475.563  9.772.143 

Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses  36.802.931  1.655.497 

  107.296.157  75.905.357 

    

 

Den angestellten Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat steht weiterhin ein reguläres Gehalt im Rahmen 

ihres Arbeitsvertrags zu. Dies gilt entsprechend für den Vertreter der leitenden Angestellten im Aufsichtsrat. 

Die Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses betreffen Zuführungen zu Pensionsrückstellun-

gen für aktive Vorstandsmitglieder. Die Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses betref-

fen die Zusagen an Herrn Dr. Diess, der am 31. August 2022 aus dem Vorstand ausgeschieden ist (Vorjahr: 

Ausscheiden von Herrn Witter). 
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47.  Mitteilungen und Veröffentlichungen von Veränderungen des Stimmrechtsanteils an der  

Volkswagen AG nach Wertpapierhandelgesetz 

PORSCH E 

1) Die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, 

dass der Stimmrechtsanteil der Porsche Automobil Holding SE an der Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfs-

burg, Deutschland, am 5. Januar 2009 die Schwelle von 50 % überschritten hat und zu diesem Tag 50,76 %  

(149.696.680 Stimmrechte) beträgt. 

 

2) Folgende Personen haben uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil des jewei-

ligen Mitteilenden an der Volkswagen Aktiengesellschaft am 5. Januar 2009 die Schwelle von 50  % überschrit-

ten hat und zu diesem Tag 50,76 % (149.696.680 Stimmrechte) beträgt. Sämtliche vorgenannten 149.696.680 

Stimmrechte sind dem jeweiligen Mitteilenden nach § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die den Mit-

teilenden zugerechneten Stimmrechte werden über Tochterunternehmen im Sinne von § 22 Abs. 3 WpHG 

gehalten, deren zugerechneter Stimmrechtsanteil 3  % oder mehr beträgt und die in den Klammern angege-

ben sind: 

 

Mag. Josef Ahorner, Österreich  

(Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg/Öster-

reich; Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Gerhard Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche  

Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Mag. Louise Kiesling, Österreich  

(Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg/Öster-

reich; Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland; 

Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Gerhard Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche  

Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Prof. Ferdinand Alexander Porsche, Österreich  

(Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg/Öster-

reich; Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Gerhard Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche 

Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Dr. Oliver Porsche, Österreich  

(Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg/Öster-

reich; Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Gerhard Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche 

Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 
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Kai Alexander Porsche, Österreich  

(Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg/Öster-

reich; Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Gerhard Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche 

Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Mark Philipp Porsche, Österreich  

(Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg/Öster-

reich; Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Gerhard Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche 

Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Gerhard Anton Porsche, Österreich  

(Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg/Öster-

reich; Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Gerhard Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche 

Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Ing. Hans-Peter Porsche, Österreich  

(Familie Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg/ Öster-

reich; Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald/Deutsch-

land; Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, Stutt-

gart/Deutschland), 

 

Peter Daniell Porsche, Österreich  

(Familie Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg/Österreich;  

Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland; 

Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutsch-

land), 

 

Dr. Wolfgang Porsche, Deutschland  

(Familie Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich; Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg/Österreich;  

Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Wolfgang Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland; Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutsch-

land; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich  

(Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg/Österreich; Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; 

Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland; Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/ 

Österreich; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salz-

burg/Österreich; Gerhard Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteili-

gung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 
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Familie Porsche Privatstiftung, Salzburg/Österreich  

(Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg/Österreich; Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; 

Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland; Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutsch-

land; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg/Österreich  

(Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Gerhard Porsche GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche 

Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg/Österreich  

(Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland; 

Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutsch-

land), 

 

Louise Daxer-Piëch GmbH, Salzburg/Österreich  

(Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland;  

Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland), 

 

Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg/Österreich  

(Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteili-

gung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg/Österreich  

(Gerhard Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland; Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grün-

wald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland),  

 

Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald/Deutschland  

(Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, 

Stuttgart/Deutschland), 

 

Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland  

(Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, 

Stuttgart/Deutschland), 

 

Gerhard Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland  

(Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, 

Stuttgart/Deutschland), 

 

Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg/Österreich  

(Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland; Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutsch-

land; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland  

(Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutsch-

land),  
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Wolfgang Porsche GmbH, Grünwald/Deutschland  

(Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutsch-

land),  

 

Familien Porsche-Daxer-Piech Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland  

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald/Deutschland  

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Porsche GmbH, Stuttgart/Deutschland  

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Dr. Hans Michel Piëch, Österreich 

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland; Hans Michel Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Dr. Hans Michel Piëch GmbH, Salzburg/Österreich),  

 

Dr. Hans Michel Piëch GmbH, Salzburg/Österreich  

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland; Hans Michel Piech GmbH, Grünwald/Deutschland), 

 

Hans Michel Piech GmbH, Grünwald/Deutschland  

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland), 

 

Dipl.-Ing. Dr. h.c. Ferdinand Piëch, Österreich  

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland; Ferdinand Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Dipl.-Ing. Dr. h.c. Ferdinand Piëch GmbH, Salzburg/Österreich; Ferdinand Karl Alpha Privatstiftung, Wien/Öster-

reich), 

 

Ferdinand Karl Alpha Privatstiftung, Wien/Österreich  

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland; Ferdinand Piech GmbH, Grünwald/Deutschland;  

Dipl.-Ing. Dr. h.c. Ferdinand Piëch GmbH, Salzburg/Österreich), 

 

Dipl.-Ing. Dr. h.c. Ferdinand Piëch GmbH, Salzburg/Österreich  

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland; Ferdinand Piech GmbH, Grünwald/Deutschland),  

 

Ferdinand Piech GmbH, Grünwald/Deutschland  

(Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland). 

 

3) Die Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg/Österreich, und die Porsche GmbH, Salzburg/Öster-

reich, haben uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Volkswagen Aktien-

gesellschaft am 5. Januar 2009 jeweils die Schwelle von 50 % überschritten hat und zu diesem Tag jeweils 

53,13 % (156.702.015 Stimmrechte) beträgt.  
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Sämtliche vorgenannten 156.702.015 Stimmrechte sind der Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. nach  

§ 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Unternehmen, über die die Stimmrechte gehalten werden und 

deren zugerechneter Stimmrechtsanteil 3 % oder mehr beträgt, sind:  

– Porsche GmbH, Salzburg/Österreich; 

– Porsche GmbH, Stuttgart/Deutschland; 

– Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland. 

 

Von den vorgenannten 156.702.015 Stimmrechten sind der Porsche GmbH, Salzburg/Österreich, 50,76 % der 

Stimmrechte (149.696.753 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Unternehmen, 

über die die Stimmrechte gehalten werden und deren zugerechneter Stimmrechtsanteil 3 % oder mehr  

beträgt, sind:  

– Porsche GmbH, Stuttgart/Deutschland; 

– Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart/Deutschland. 

  

4) Die Porsche Wolfgang 1. Beteiligungs GmbH & Co. KG, Stuttgart, Deutschland, hat uns gemäß  

§ 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr (indirekter) Stimmrechtsanteil an der Volkswagen Aktiengesellschaft, 

Wolfsburg, Deutschland, am 29. September 2010 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 

50% der Stimmrechte überschritten und zu diesem Tag 50,74 % der Stimmrechte (149.696.680 Stimmrechte) 

betragen hat. 

 

Davon sind der Porsche Wolfgang 1. Beteiligungs GmbH & Co. KG 50,74 % der Stimmrechte (149.696.680 Stimm-

rechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.  

 

Die der Porsche Wolfgang 1. Beteiligungs GmbH & Co. KG zugerechneten Stimmrechte werden dabei über 

folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Volkswagen Aktiengesell-

schaft jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten: Wolfgang Porsche GmbH, Grünwald, Familie Porsche Beteili-

gung GmbH, Grünwald, Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart. 

 

Die Stimmrechte wurden nicht durch Ausübung eines durch Finanzinstrumente nach § 25 Abs. 1 Satz 1 WpHG 

verliehenen Erwerbsrechts erlangt.  

 

5) Die LK Holding GmbH, Salzburg, Österreich, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12.08.2013 mitgeteilt, 

dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, Deutschland, am 

10.08.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der Stimmrechte überschritten und 

zu diesem Tag 50,73 % der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) betragen hat. 

 

Davon sind der LK Holding GmbH 50,73 % der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1  

Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 

 

Die der LK Holding GmbH zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte  

Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT jeweils 3 % oder mehr 

beträgt, gehalten: Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart; Familien Porsche-Kiesling Beteiligung GmbH, 

Grünwald; Louise Daxer-Piech GmbH, Grünwald. 
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6) Die Ahorner Alpha Beteiligungs GmbH, Grünwald, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 

11.09.2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, 

Deutschland, am 11.09.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der Stimmrechte 

überschritten und zu diesem Tag 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) betragen hat. Davon 

sind der Ahorner Alpha Beteiligungs GmbH 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) nach  

§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 

 

Die der Ahorner Alpha Beteiligungs GmbH zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr 

kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT jeweils 

3 % oder mehr beträgt, gehalten: Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart. 

 

7) Die Ahorner Beta Beteiligungs GmbH, Grünwald, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 

11.09.2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, 

Deutschland, am 11.09.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der Stimmrechte 

überschritten und zu diesem Tag 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) betragen hat. Davon 

sind der Ahorner Beta Beteiligungs GmbH 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) nach 

§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 

 

Die der Ahorner Beta Beteiligungs GmbH zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr 

kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT jeweils 

3 % oder mehr beträgt, gehalten: Ahorner Alpha Beteiligungs GmbH, Grünwald; Porsche Automobil Holding SE, 

Stuttgart. 

 

8) Die Louise Daxer-Piech GmbH, Salzburg, Österreich, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11.09.2013 mit-

geteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, Deutschland, 

am 11.09.2013 die Schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % der Stimmrechte überschrit-

ten und zu diesem Tag 50,73 % der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) betragen hat. Davon sind der Louise 

Daxer-Piech GmbH 50,73 % der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG 

zuzurechnen. 

 

Die der Louise Daxer-Piech GmbH zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrol-

lierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT jeweils 3 % oder 

mehr beträgt, gehalten: Ahorner Beta Beteiligungs GmbH, Grünwald; Ahorner Alpha Beteiligungs GmbH,  

Grünwald; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart. 

 

9) Die Ahorner Holding GmbH, Salzburg, Österreich, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 11.09.2013 mitge-

teilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, Deutschland, am 

11.09.2013 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der Stimmrechte überschritten und 

zu diesem Tag 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) betragen hat. Davon sind der Ahorner 

Holding GmbH 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG  

zuzurechnen. 

 

Die der Ahorner Holding GmbH zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrol-

lierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT jeweils 3 % oder 

mehr beträgt, gehalten: Louise Daxer-Piech GmbH, Salzburg, Österreich; Ahorner Beta Beteiligungs GmbH, 

Grünwald; Ahorner Alpha Beteiligungs GmbH, Grünwald; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart. 
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10) Die Porsche Wolfgang 1. Beteiligungsverwaltungs GmbH, Stuttgart, Deutschland, hat uns gemäß  

§ 21 Abs. 1 WpHG am 16. Dezember 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, Deutschland, am 15. Dezember 2014 die Schwellen von 50%, 30%, 25%, 

20%, 15%, 10%, 5% und 3% der Stimmrechte unterschritten und zu diesem Tag 0 % der Stimmrechte  

(0 Stimmrechte) betragen hat. 

 

11) Die Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH, Salzburg, Österreich, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am  

17. Dezember 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wolfsburg, Deutschland, am 15. Dezember 2014 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 

50% der Stimmrechte überschritten und zu diesem Tag 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) 

betragen hat. Davon sind der Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 

Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 

 

Die der Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von 

ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT  

jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten: Wolfgang Porsche GmbH, Grünwald; Familie Porsche Beteiligung 

GmbH, Grünwald; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart. 

  

12) Folgende Personen haben uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 15.07.2015 jeweils mitgeteilt, dass ihr Stimm-

rechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, Deutschland, am 14.07.2015 die 

Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der Stimmrechte überschritten und zu diesem Tag 

jeweils 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) betragen hat:  

 

– Dipl.-Design. Stephanie Porsche-Schröder, Österreich,  

– Dr. Dr. Christian Porsche, Österreich, 

– Ferdinand Rudolf Wolfgang Porsche, Österreich. 

 

Davon sind jedem der vorgenannten Mitteilenden jeweils 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimm-

rechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihnen zugerechneten Stimmrechte werden dabei 

jeweils über folgende von ihnen kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten: 

 

Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH, Salzburg; Wolfgang Porsche GmbH, Grünwald; Ferdinand Porsche  

Familien-Privatstiftung, Salzburg; Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg; Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, 

Salzburg; Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald; Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg; Prof. Ferdinand 

Alexander Porsche GmbH, Salzburg; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald; Gerhard Anton Por-

sche GmbH, Salzburg; Gerhard Porsche GmbH, Grünwald; LK Holding GmbH, Salzburg; Louise Kiesling GmbH, 

Grünwald; Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart. 

 

13) Die Familie Porsche Privatstiftung, Salzburg, Österreich, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 15.07.2015 

mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, Deutsch-

land, am 14.07.2015 die Schwellen von 50%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% der Stimmrechte unter-

schritten und zu diesem Tage 0% der Stimmrechte (0 Stimmrechte) betragen hat. 
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14) Die Ferdinand Porsche Privatstiftung, Salzburg, Österreich, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 

15.07.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, 

Deutschland, am 14.07.2015 die Schwellen von 50%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% und 3% der Stimmrechte 

unterschritten und zu diesem Tage 0% der Stimmrechte (0 Stimmrechte) betragen hat. 

 

15) Die Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung, Salzburg, Österreich, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG 

am 15.07.2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfs-

burg, Deutschland, am 14.07.2015 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der Stimm-

rechte überschritten und zu diesem Tag 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) betragen hat. 

Davon sind der Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimm-

rechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 

 

Die der Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende 

von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 

jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten:  

 

Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg; Ing. Hans-Peter Porsche GmbH, Salzburg; Hans-Peter Porsche 

GmbH, Grünwald; Ferdinand Porsche Holding GmbH, Salzburg; Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, 

Salzburg; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg; Gerhard 

Porsche GmbH, Grünwald; LK Holding GmbH, Salzburg; Louise Kiesling GmbH, Grünwald; Familie Porsche 

Beteiligung GmbH, Grünwald; Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart. 

  

16) Folgende Personen haben uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 20.07.2015 jeweils mitgeteilt, dass ihr Stimm-

rechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, Deutschland, am 14.07.2015 die 

Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der Stimmrechte überschritten und zu diesem Tag 

jeweils 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) betragen hat:  

 

– Dr. Geraldine Porsche, Österreich,  

– Diana Porsche, Österreich, 

– Felix Alexander Porsche, Deutschland. 

 

Davon sind jedem der vorgenannten Mitteilenden jeweils 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimm-

rechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die ihnen zugerechneten Stimmrechte werden dabei 

jeweils über folgende von ihnen kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten: 

 

Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung, Salzburg; Familie Porsche Holding GmbH, Salzburg; Ing. Hans-

Peter Porsche GmbH, Salzburg; Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald; Ferdinand Porsche Holding GmbH, 

Salzburg; Prof. Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Salzburg; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grün-

wald; Gerhard Anton Porsche GmbH, Salzburg; Gerhard Porsche GmbH, Grünwald; LK Holding GmbH, Salz-

burg; Louise Kiesling GmbH, Grünwald; Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald; Porsche Automobil 

Holding SE, Stuttgart. 
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17) Die Ferdinand Porsche Familien- Holding GmbH, Salzburg, Österreich, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG 

am 4. August 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wolfsburg, Deutschland, am 31. Juli 2015 die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% und 50% der 

Stimmrechte überschritten und zu diesem Tag 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 Stimmrechte) betragen 

hat. Davon sind der Ferdinand Porsche Familien- Holding GmbH 50,73% der Stimmrechte (149.696.681 

Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. 

 

Die der Ferdinand Porsche Familien-Holding GmbH zugerechneten Stimmrechte werden dabei über fol-

gende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELL-

SCHAFT jeweils 3% oder mehr beträgt, gehalten:  

Hans-Peter Porsche GmbH, Grünwald; Ferdinand Alexander Porsche GmbH, Grünwald; Gerhard Porsche 

GmbH, Grünwald; Louise Kiesling GmbH, Grünwald; Familie Porsche Beteiligung GmbH, Grünwald; Porsche 

Automobil Holding SE, Stuttgart. 

 

18) Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG vom 03.06.2016 

 

1. Angaben zum Emittenten 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Deutschland 

 

 

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen 

Name: 

Dr. Dr. Christian Porsche, Dipl.- Design. Stephanie Por-

sche-Schröder, Ferdinand Rudolf Wolfgang Porsche, Felix 

Alexander Porsche 

Registrierter Sitz und Staat: 

 

 

 

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. 

Porsche Automobil Holding SE 

 

5. Datum der Schwellenberührung 

01.06.2016 

 

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

 Anteil Stimmrechte 

(Summe 7.a.) 

Anteil Instrumente 

(Summe 7.b.1. + 7.b.2.) 

Summe Anteile 

(Summe 7.a. + 7.b.) 

Gesamtzahl der 

Stimmrechte 

des Emittenten 

neu 52,22% 52,22% 52,22% 295089818 

letzte Mitteilung 50,73% n/a% 0,00%  

2. Grund der Mitteilung 
 Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten 

 Erwerb/Veräußerung von Instrumenten 

 Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte 

 Sonstiger Grund: 
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7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 

a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) 

 

ISIN 
absolut in % 

direkt 

(§ 21 WpHG) 

zugerechnet 

(§ 22 WpHG) 

direkt 

(§ 21 WpHG) 

zugerechnet 

(§ 22 WpHG) 

DE0007664005 0 154093681 0% 52,22% 

Summe 154093681 52,22% 

 

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des In-

struments 

Fälligkeit/ 

Verfall  

Ausübungszeit-

raum/ Laufzeit  
Stimmrechte absolut 

Stimm-

rechte in % 

                             % 

  Summe            % 

 

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des In-

struments 

Fälligkeit/ 

Verfall 

Ausübungszeit-

raum/ Laufzeit 

Barausgleich  

oder physische 

Abwicklung 

Stimm-

rechte ab-

solut 

Stimm-

rechte 

in % 

Ein-

bringungs-

vertrag 

     n/a n/a physisch 

 

154093681 52,22% 

   Summe 154093681 52,22% 
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8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen 

 

 Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger 

andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). 

 

 Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden 

Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: 

 

Unternehmen 

Stimmrechte 

in %, wenn 

3% oder hö-

her 

Instrumente 

in %, wenn 5%  

oder höher 

Summe in %, 

wenn 5%  

oder höher 

Dr. Dr. Christian Porsche, Dipl.-Design. 

Stephanie Porsche-Schröder, Ferdinand 

Rudolf Wolfgang Porsche, Felix Alexander 

Porsche 

     %      %      % 

Familie WP Holding GmbH      % 52,22% 52,22% 

    

Dr. Dr. Christian Porsche, Dipl.-Design. 

Stephanie Porsche-Schröder, Ferdinand 

Rudolf Wolfgang Porsche, Felix Alexander 

Porsche 

     %      %      % 

Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH      %      %      % 

Ferdinand Alexander Porsche GmbH      %      %      % 

Familie Porsche Beteiligung GmbH      %      %      % 

Porsche Automobil Holding SE 52,22%      % 52,22% 

    

Dr. Dr. Christian Porsche, Dipl.-Design. 

Stephanie Porsche-Schröder, Ferdinand 

Rudolf Wolfgang Porsche, Felix Alexander 

Porsche 

     %      %      % 

Ferdinand Porsche Familien-Privatstif-

tung 
     %      %      % 

Ferdinand Porsche Familien- Holding 

GmbH 
     %      %      % 

Ferdinand Alexander Porsche GmbH      %      %      % 

Familie Porsche Beteiligung GmbH      %      %      % 

Porsche Automobil Holding SE 52,22%      % 52,22% 
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9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG 

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) 

Datum der Hauptversammlung:       

Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:       % (entspricht       Stimm-

rechten) 

 

19) Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG vom 03.06.2016 

 

1. Angaben zum Emittenten 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Deutschland 

 

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen 

Name: 

Herr Dr. Wolfgang Porsche  

 

Registrierter Sitz und Staat: 

 

 

 

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. 

Porsche Automobil Holding SE 

 

5. Datum der Schwellenberührung 

01.06.2016 

 

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

 Anteil 

Stimmrechte 

(Summe 7.a.) 

Anteil Instrumente 

(Summe 7.b.1. + 

7.b.2.) 

Summe Anteile 

(Summe 7.a. + 7.b.) 

Gesamtzahl 

der Stimm-

rechte des 

Emittenten 
neu 52,22% 52,22% 52,22% 295089818 

letzte Mittei-

lung 
50,76% n/a% 0,00%  

2. Grund der Mitteilung 

 Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten 

 Erwerb/Veräußerung von Instrumenten 

 Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte 

 Sonstiger Grund: 
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7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 

a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) 

 

ISIN 
absolut in % 

direkt 

(§ 21 WpHG) 

zugerechnet 

(§ 22 WpHG) 

direkt 

(§ 21 WpHG) 

zugerechnet 

(§ 22 WpHG) 

DE0007664005 0 154093681 0% 52,22% 

Summe 154093681 52,22% 

 

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instru-

ments 
Fälligkeit/Verfall  

Ausübungszeit-

raum/ Laufzeit  

Stimmrechte  

absolut 

Stimm-

rechte in % 

                             % 

  Summe            % 

 

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des Instru-

ments 

Fälligkeit/ 

Verfall 

Ausübungs-

zeit-

raum/Lauf-

zeit 

Barausgleich  

oder physi-

sche  

Abwicklung 

Stimmrechte 

absolut 

Stimm-

rechte in % 

Einbringungs-

vertrag 
n/a n/a physisch 154093681 52,22% 

   Summe 154093681 52,22% 
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8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen 

 

 Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger 

andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). 

 

 Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden 

Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: 

 

Unternehmen 

Stimmrechte 

in %, wenn 3%  

oder höher 

Instrumente 

in %, wenn 5%  

oder höher 

Summe in %,  

wenn 5%  

oder höher 

Dr. Wolfgang Porsche      %      %      % 

Familie WP Holding GmbH      % 52,22% 52,22% 

    

Dr. Wolfgang Porsche      %      %      % 

Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH      %      %      % 

Ferdinand Alexander Porsche GmbH      %      %      % 

Familie  

Porsche Beteiligung GmbH 
     %      %      % 

Porsche Automobil Holding SE 52,22%      % 52,22% 

    

Dr. Wolfgang Porsche      %      %      % 

Ferdinand Porsche Familien-Privatstif-

tung 
     %      %      % 

Ferdinand Porsche Familien- Holding 

GmbH 
     %      %      % 

Ferdinand Alexander Porsche GmbH      %      %      % 

Familie Porsche Beteiligung GmbH      %      %      % 

Porsche Automobil Holding SE 52,22%      % 52,22% 
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9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG 

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) 

Datum der Hauptversammlung:       

Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:       % (entspricht       Stimm-

rechten) 

 

20) Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG vom 17.06.2016 

 

1. Angaben zum Emittenten 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Deutschland 

 

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen 

Name: 

Dr. Wolfgang Porsche, Dr. Dr. Christian Porsche, Dipl.-De-

sign.  

Stephanie Porsche-Schröder, Ferdinand Rudolf Wolfgang 

Porsche, Felix Alexander Porsche 

Registrierter Sitz und Staat: 

 

 

 

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. 

Porsche Automobil Holding SE 

 

5. Datum der Schwellenberührung 

15.06.2016 

 

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

 
Anteil Stimm-

rechte 

(Summe 7.a.) 

Anteil Instrumente 

(Summe 7.b.1. + 

7.b.2.) 

Summe Anteile 

(Summe 7.a. + 

7.b.) 

Gesamtzahl 

der Stimm-

rechte des 

Emittenten 

 
neu 52,22% 0,00% 52,22% 295089818 

Letzte  Mittei-

lung 52,22% 52,22% 52,22%  

2. Grund der Mitteilung 

 Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten 

 Erwerb/Veräußerung von Instrumenten 

 Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte 

 Sonstiger Grund: Konzernmitteilung aufgrund konzerninterner Umstrukturierung 
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7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 

a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) 

 

ISIN 
absolut in % 

direkt 

(§ 21 WpHG) 

zugerechnet 

(§ 22 WpHG) 

Direkt  

(§ 21 WpHG) 

zugerechnet 

(§ 22 WpHG) 

DE0007664005 0 154093681 0% 52,22% 

Summe 154093681 52,22% 

 

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instru-

ments 
Fälligkeit/Verfall  

Ausübungszeit-

raum/ Laufzeit  

Stimm-

rechte  

absolut 

Stimmrechte 

in % 

                             % 

  Summe            % 

 

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des Instru-

ments 

Fällig-

keit/ 

Verfall 

Ausübungs-

zeit-

raum/Lauf-

zeit 

Barausgleich  

oder physi-

sche  

Abwicklung 

Stimm-

rechte ab-

solut 

Stimmrechte 

in % 

     % 

   Summe  % 
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8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen 

 

 Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger 

andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). 

 

 Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden 

Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: 

 

Unternehmen 

Stimmrechte  

in %, wenn 3%  

oder höher 

Instrumente 

in %, wenn 5%  

oder höher 

Summe in %, 

wenn 5%  

oder höher 

Dr. Wolfgang Porsche, Dr. Dr. Christian 

Porsche, Dipl.-Design. Stephanie Por-

sche-Schröder, Ferdinand Rudolf Wolf-

gang Porsche, Felix Alexander Porsche 

     %      %      % 

Familie WP Holding GmbH      %      %      % 

Dr. Wolfgang Porsche Holding GmbH      %      %      % 

Ferdinand Alexander Porsche GmbH      %      %      % 

Familie Porsche Beteiligung GmbH      %      %      % 

Porsche Automobil Holding SE 52,22%      % 52,22% 

    

Dr. Wolfgang Porsche, Dr. Dr. Christian 

Porsche, Dipl.-Design. Stephanie Por-

sche-Schröder, Ferdinand Rudolf Wolf-

gang Porsche, Felix Alexander Porsche 

     %      %      % 

Ferdinand Porsche Familien-Privatstif-

tung 
     %      %      % 

Ferdinand Porsche Familien- Holding-

GmbH 
     %      %      % 

Ferdinand Alexander Porsche GmbH      %      %      % 

Familie Porsche Beteiligung GmbH      %      %      % 

Porsche Automobil Holding SE 52,22%      % 52,22% 
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9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG 

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) 

Datum der Hauptversammlung:       

Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:       % (entspricht       Stimm-

rechten) 

 

21) Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG vom 10.11.2017 

 

1. Angaben zum Emittenten 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Deutschland 

 

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen 

Name: 

Herr Hon.-Prof. Dr. techn. h.c. Dipl.-Ing. ETH Ferdinand 

Karl Piëch, Geburtsdatum: 17.04.1937 

Registrierter Sitz und Staat: 

 

 

 

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3. 
 

 

5. Datum der Schwellenberührung 

08.11.2017 

 

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

 
Anteil Stimm-

rechte 

(Summe 7.a.) 

Anteil Instrumente 

(Summe 7.b.1. + 

7.b.2.) 

Summe Anteile 

(Summe 7.a. + 

7.b.) 

Gesamtzahl 

der Stimm-

rechte des 

Emittenten 

neu 0,00% 0,00% 0,00% 295089818 

letzte Mittei-

lung 50,76% n/a% n/a%  

2. Grund der Mitteilung 

 Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten 

 Erwerb/Veräußerung von Instrumenten 

 Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte 

 Sonstiger Grund: Veräußerung eines Tochterunternehmens 
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7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 

a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG) 

 

ISIN 
absolut in % 

direkt 

(§ 21 WpHG) 

zugerechnet 

(§ 22 WpHG) 

direkt 

(§ 21 WpHG) 

zugerech-

net 

(§ 22 

WpHG) 

DE0007664005 0 0 0,00% 0,00% 

Summe 0 0,00 % 

 

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instru-

ments 

Fälligkeit/Ver-

fall  

Ausübungszeit-

raum/ 

Laufzeit  

Stimmrechte  

absolut 

Stimm-

rechte in % 

                             % 

  Summe            % 

 

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des Instru-

ments 

Fällig-

keit/ 

Verfall 

Ausübungs-

zeit-

raum/Laufzeit 

Barausgleich  

oder physi-

sche Abwick-

lung 

Stimm-

rechte ab-

solut 

Stimm-

rechte in % 

     % 

   Summe  % 

 

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen 

 

 Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger 

andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). 

 

 Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden 

Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: 

Unternehmen 

Stimmrechte in %, 

wenn 3% oder hö-

her 

Instrumente in %, 

wenn 5% oder hö-

her 

Summe in %,  

wenn 5% oder höher 

                   

 

9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG 

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) 

Datum der Hauptversammlung:       

Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung:       % (entspricht       Stimm-

rechten) 
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10. Sonstige Erläuterungen 

Diese Stimmrechtsmitteilung erfolgt gleichzeitig mit befreiender Wirkung für die Dipl.Ing. 

Dr. h.c. Ferdinand K. Piech GmbH, Salzburg, und die Ferdinand Karl Alpha Privatstiftung, Salz-

burg. Auf Grund der Veräußerung der Beteiligung an der Auto 2015 Beteiligungs GmbH durch 

die Dipl.Ing. Dr. h.c. Ferdinand K. Piech GmbH, Salzburg, werden auch der Dipl.Ing. Dr. h.c. 

Ferdinand K. Piech GmbH, Salzburg, und der Ferdinand Karl Alpha Privatstiftung, Salzburg, 

keine Stimmrechte an der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT mehr zugerechnet. 

 

QATAR 

Wir haben folgende Mitteilung erhalten: 

 

(1) Pursuant to article 21, section 1 of the WpHG we hereby notify for and on behalf of the State of Qatar, 

acting by and through the Qatar Investment Authority, Doha, Qatar, that its indirect voting rights in 

Volkswagen Aktiengesellschaft  

 

(a) exceeded the threshold of 10 % on December 17, 2009 and amounted to 13.71 % of the voting rights of 

 Volkswagen Aktiengesellschaft (40,440,274 voting rights) as per this date  

 

(i) 6.93 % (20,429,274 voting rights) of which have been obtained by the exercise by Qatar Holding LLC of 

financial instruments within the meaning of article 25, section 1, sentence 1 of the WpHG on that date 

granting the right to acquire shares in Volkswagen Aktiengesellschaft, and 

 

(ii) all of which are attributed to the State of Qatar pursuant to article 22, section 1, sentence 1 no. 1 of the 

WpHG. 

 

(b) exceeded the threshold of 15 % on December 18, 2009 and amounted to 17.00 % of the voting rights of  

       Volkswagen Aktiengesellschaft (50,149,012 voting rights) as per this date 

 

(i) 3.29 % (9,708,738 voting rights) of which have been obtained by the exercise by Qatar Holding LLC of  

financial instruments within the meaning of article 25, section 1, sentence 1 of the WpHG on that date grant-

ing the right to acquire shares in Volkswagen Aktiengesellschaft, and 

 

(ii) all of which are attributed to the State of Qatar pursuant to article 22, section 1, sentence 1 no. 1 of the 

WpHG. 

 

Voting rights that are attributed to the State of Qatar pursuant to lit. (a) and (b) above are held via the follow-

ing entities which are controlled by it and whose attributed proportion of voting rights in Volkswagen  

Aktiengesellschaft amount to 3 % each or more: 

 

(aa) Qatar Investment Authority, Doha, Qatar; 

(bb) Qatar Holding LLC, Doha, Qatar; 

(cc) Qatar Holding Luxembourg II S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg; 

(dd) Qatar Holding Netherlands B.V., Amsterdam, The Netherlands. 

  



461 

Konzernabschluss Anhang  

(2) Pursuant to article 21, section 1 of the WpHG we hereby notify for and on behalf of the Qatar Investment 

Authority, Doha, Qatar, that its indirect voting rights in Volkswagen Aktiengesellschaft  

 

(a) exceeded the threshold of 10 % on December 17, 2009 and amounted to 13.71 % of the voting rights of 

      Volkswagen Aktiengesellschaft (40,440,274 voting rights) as per this date  

 

(i) 6.93 % (20,429,274 voting rights) of which have been obtained by the exercise by Qatar Holding LLC of 

financial instruments within the meaning of article 25, section 1, sentence 1 of the WpHG on that date grant-

ing the right to acquire shares in Volkswagen Aktiengesellschaft, and 

 

(ii) all of which are attributed to the Qatar Investment Authority pursuant to article 22, section 1,  

        sentence 1 no. 1 of the WpHG. 

 

(b) exceeded the threshold of 15 % on December 18, 2009 and amounted to 17.00 % of the voting rights of 

       Volkswagen Aktiengesellschaft (50,149,012 voting rights) as per this date  

 

(i) 3.29 % (9,708,738 voting rights) of which have been obtained by the exercise by Qatar Holding LLC of  

financial instruments within the meaning of article 25, section 1, sentence 1 of the WpHG on that date grant-

ing the right to acquire shares in Volkswagen Aktiengesellschaft, and 

 

(ii) all of which are attributed to the Qatar Investment Authority pursuant to article 22, section 1, 

        sentence 1 no. 1 of the WpHG. 

 

Voting rights that are attributed to the Qatar Investment Authority pursuant to lit. (a) and (b) above are held 

via the entities as set forth in (1) (bb) through (dd) which are controlled by it and whose attributed proportion 

of voting rights in Volkswagen Aktiengesellschaft amount to 3 % each or more. 

 

(3) Pursuant to article 21, section 1 of the WpHG we hereby notify for and behalf of Qatar Holding LLC, Doha, 

Qatar, that its direct and indirect voting rights in Volkswagen Aktiengesellschaft  

 

(a) exceeded the threshold of 10 % on December 17, 2009 and amounted to 13.71 % of the voting rights of 

       Volkswagen Aktiengesellschaft (40,440,274 voting rights) as per this date 

 

(i) 6.93 % (20,429,274 voting rights) of which have been obtained by the exercise of financial instruments 

within the meaning of article 25, section 1, sentence 1 of the WpHG on that date granting the right to acquire 

shares in Volkswagen Aktiengesellschaft, and 

 

(ii) 6.78 % (20,011,000 voting rights) of which are attributed to Qatar Holding LLC pursuant to article 22,  

       section 1, sentence 1 no. 1 of the WpHG. 

 

(b) exceeded the threshold of 15 % on December 18, 2009 and amounted to 17.00 % of the voting rights of 

Volkswagen Aktiengesellschaft (50,149,012 voting rights) as per this date 

 

(i) 3.29 % (9,708,738 voting rights) of which have been obtained by the exercise of financial instruments 

within the meaning of article 25, section 1, sentence 1 of the WpHG on that date granting the right to acquire 

shares in Volkswagen Aktiengesellschaft, and 

 

(ii) 6.78 % (20,011,000 voting rights) of which are attributed to Qatar Holding LLC pursuant to article 22,  

       section 1, sentence 1 no. 1 of the WpHG. 
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Voting rights that are attributed to Qatar Holding LLC pursuant to lit. (a) and (b) above are held via the enti-

ties as set forth in (1) (cc) through (dd) which are controlled by it and whose attributed proportion of voting 

rights in Volkswagen Aktiengesellschaft amount to 3 % each or more.  

 

Wir haben folgende Mitteilung erhalten: 

 

(1) Pursuant to article 21, section 1 of the WpHG we hereby notify for and on behalf of Qatar Holding  

Luxembourg II S.à.r.l., Luxembourg, Luxembourg, that its indirect voting rights in Volkswagen Aktiengesell-

schaft exceeded the thresholds of 10 % and 15 % on December 18, 2009 and amounted to 17.00 % of the 

voting rights of Volkswagen Aktiengesellschaft (50,149,012 voting rights) as per this date, all of which are 

attributed to Qatar Holding Luxembourg II S.à.r.l. pursuant to article 22, section 1, sentence 1 no.1 of the 

WpHG. 

 

Voting rights that are attributed to Qatar Holding Luxembourg II S.à.r.l. are held via the following entities 

which are controlled by it and whose attributed proportion of voting rights in Volkswagen Aktiengesell-

schaft amount to 3 % each or more: 

(a) Qatar Holding Netherlands B.V., Amsterdam, The Netherlands; 

(b) Qatar Holding Germany GmbH, Frankfurt am Main, Germany. 

 

(2) Pursuant to article 21, section 1 of the WpHG we hereby notify for and on behalf of Qatar Holding  

Netherlands B.V., Amsterdam, The Netherlands, that its indirect voting rights in Volkswagen Aktiengesell-

schaft exceeded the thresholds of 10 % and 15 % on December 18, 2009 and amounted to 17.00 % of the 

voting rights of Volkswagen Aktiengesellschaft (50,149,012 voting rights) as per this date, all of which are 

attributed to Qatar Holding Luxembourg II S.à.r.l. pursuant to article 22, section 1, sentence 1 no. 1 of the 

WpHG.  

 

Voting rights that are attributed to Qatar Holding Netherlands B.V. are held via the entity as set forth in (1) 

(b) which is controlled by it and whose attributed proportion of voting rights in Volkswagen Aktiengesell-

schaft amounts to 3 % or more. 

 

(3) Pursuant to article 21, section 1 of the WpHG we hereby notify for and on behalf of Qatar Holding  

Germany GmbH, Frankfurt am Main, Germany, that its direct voting rights in Volkswagen Aktiengesellschaft 

exceeded the thresholds of 3 %, 5 %, 10 % and 15 % on December 18, 2009 and amounted to 17.00 % of the 

voting rights of Volkswagen Aktiengesellschaft (50,149,012 voting rights) as per this date. 

LAN D N I EDERSACHSEN  

Das Land Niedersachsen hat unter dem 9. Januar 2023 mitgeteilt, dass das Land Niedersachsen zum  

31. Dezember 2022 insgesamt 59.022.390 Stammaktien der Volkswagen AG hält. Hiervon werden 520 VW-

Stammaktien direkt und 59.021.870 Stammaktien indirekt über die landeseigene Hannoversche Beteili-

gungsgesellschaft Niedersachsen mbH (HanBG) gehalten. 
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48. Deutscher Corporate Governance Kodex 

Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG haben am 11. November 2022 die Erklärung nach § 161 AktG 

zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben und den Aktionären der Volkswagen AG auf der 

Homepage https://www.volkswagenag.com/de/InvestorRelations/corporate-governance/declaration-of-con-

formity.html dauerhaft zugänglich gemacht. 

Vorstand und Aufsichtsrat der TRATON SE haben im Dezember 2022 ebenfalls ihre Erklärung zum  

Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben und den Aktionären auf der Homepage https://ir.tra-

ton.com/websites/traton/German/5000/corporate-governance.html dauerhaft zugänglich gemacht. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG haben im Dezember 2022 ebenfalls ihre Erklä-

rung zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben und den Aktionären auf der Homepage 

https://investorrelations.porsche.com/de/corporate-governance dauerhaft zugänglich gemacht. 

49. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 

Die den Mitgliedern des Vorstands gewährten Gesamtbezüge belaufen sich auf 58,5 Mio. € (Vorjahr: 51,5 Mio. €).  

Im Rahmen des Performance-Share-Plans wurden den aktiven Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-

jahr 2022 insgesamt 133.775 Performance Shares zugeteilt (Vorjahr: 110.165), deren Wert sich im Zuteilungs-

zeitpunkt auf 19,2 Mio. € (Vorjahr: 16,3 Mio. €) belief.  

Im Geschäftsjahr 2022 wurden den Mitgliedern des Vorstands im Rahmen des Performance-Share-Plans 

keine Vorschüsse mehr gewährt. Insgesamt wurden im Geschäftsjahr Vorschüsse in Höhe von 1,4 Mio. € mit 

der Auszahlung aus dem Performance Share Plan verrechnet (Vorjahr: 5,1 Mio. €). 

Die den Mitgliedern des Aufsichtsrats gewährten Gesamtbezüge belaufen sich auf 5,3 Mio. € (Vorjahr: 

5,2 Mio. €). 

PENSIONSANSPRÜCH E UN D LEISTUNGEN AN AUSG ESCH IEDEN E MITGLI EDER DES VORSTAN DS  

Den früheren Mitgliedern des Vorstands und deren Hinterbliebenen wurden 53,5 Mio. € (Vorjahr: 17,5 Mio. €)  

gewährt. Für diesen Personenkreis bestanden Rückstellungen für Pensionen von 273,3 Mio. € (Vorjahr:  

371,9 Mio. €). 

Die individuellen Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind im Vergütungsbe-

richt erläutert. Dort findet sich auch eine ausführliche Würdigung der einzelnen Vergütungskomponenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolfsburg, 21. Februar 2023 

 

 

 

Volkswagen Aktiengesellschaft 

Der Vorstand   
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Versicherung der 

gesetzlichen Vertreter 
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der  

Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und  

Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des  

Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen 

Entwicklung des Konzerns beschrieben sind. 

 

 

 

 

Wolfsburg, 21. Februar 2023 

 

 

Volkswagen Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 
     

Oliver Blume  Arno Antlitz  Ralf Brandstätter 

Manfred Döss  Markus Duesmann  Gunnar Kilian 

Thomas Schäfer  Thomas Schmall-von Westerholt  Hauke Stars 
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Bestätigungsvermerk des 

unabhängigen Abschlussprüfers 

An die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT  

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES KONZERNLAGEBERICHTS 

PRÜFUNGSU RTEI LE  

Wir haben den Konzernabschluss der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, und ihrer Tochter-

gesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und der Konzern-

Gesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022, der Konzern-

bilanz zum 31. Dezember 2022, der Konzern-Eigenkapitalentwicklung und der Konzern-Kapitalfluss-

rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Konzernanhang, 

einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hin-

aus haben wir den Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst wurde, 

der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 

geprüft. Die in der Anlage genannten Bestandteile des Konzernlageberichts sowie die dort aufgeführten 

Informationen des Unternehmens außerhalb des Geschäftsberichts, auf die im Konzernlagebericht verwie-

sen wird, haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie in der 

EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen  

gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 

2022 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

 vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kon-

zerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzern-

abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den in der Anlage genann-

ten Bestandteilen des Konzernlageberichts ab. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat. 

GRUN DLAGE FÜR DIE PR Ü FUNGSURTEI LE  

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzern-

lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunter-

nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrecht-

lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in  

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 
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Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO  

erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlage-

bericht zu dienen. 

BESON DERS WICHTIGE P RÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER PRÜ FUNG DES KONZERNABSCH LUSSES  

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermes-

sen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2022 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des 

Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir  

geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

 

Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalte: 

1. Bilanzielle Behandlung der Risikovorsorgen für die Dieselthematik 

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt 

Aufgrund von Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten bei Abgasemissionen von Dieselmotoren in bestimmten 

Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns leiteten Regierungsbehörden zahlreicher Länder (insbesondere in  

Europa, den USA und Kanada) in den vergangenen Jahren Untersuchungen ein, die noch nicht vollumfäng-

lich abgeschlossen sind. 

Als Ergebnis eigener und behördlicher Feststellungen wurden vom Volkswagen-Konzern für die betroffe-

nen Fahrzeuge in den verschiedenen Ländern teils unterschiedliche Maßnahmen durchgeführt, die Hard- 

und Softwaremaßnahmen, Fahrzeugrückkäufe, die frühzeitige Beendigung von Leasingverhältnissen sowie 

teilweise Ausgleichszahlungen an Fahrzeughalter umfassen. Die Hard- und Softwaremaßnahmen sind zum 

Bilanzstichtag weitestgehend abgeschlossen. Die Risikovorsorgen für die Dieselthematik umfassen im Wesent-

lichen Rückstellungen aus behördlichen und zivilrechtlichen Verfahren. Darüber hinaus bestehen rechtliche 

Risiken aus weiteren strafrechtlichen und behördlichen Verfahren sowie zivilrechtlichen Klagen insbeson-

dere von Kunden und Wertpapierinhabern. 

Die zum 31. Dezember 2022 gebildeten Rückstellungen und die im Konzernanhang ausgewiesenen Even-

tualverbindlichkeiten unterliegen infolge der fortlaufenden umfangreichen strafrechtlichen und behördlichen 

Ermittlungen und Verfahren, der Komplexität der verschiedenen Sachverhalte und der Entwicklung der Recht-

sprechung sowie der Marktbedingungen für gebrauchte Dieselfahrzeuge einem erheblichen Schätzrisiko. 

Ob und in welcher Höhe für die rechtlichen Risiken aus der Dieselthematik Rückstellungen zu bilden oder Even-

tualverbindlichkeiten anzugeben sind, ist dabei in hohem Maße durch die Einschätzungen und Annahmen der 

gesetzlichen Vertreter beeinflusst. Wie im Konzernanhang dargestellt, haben die gesetzlichen Vertreter bei 

ihren Einschätzungen und Annahmen insbesondere berücksichtigt, dass die Ergebnisse der verschiedenen 

eingeleiteten und inzwischen überwiegend abgeschlossenen Maßnahmen zur Aufklärung der Dieselthematik 

unverändert keine Bestätigung dafür ergeben haben, dass Vorstandsmitglieder der Gesellschaft vor Som-

mer 2015 Kenntnis von einer bewussten Manipulation der Steuerungssoftware hatten. 

Aufgrund der betragsmäßigen Bedeutung der bilanziellen Vorsorgen sowie des Umfangs der Annahmen 

und Ermessensspielräume der gesetzlichen Vertreter war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung  

einer der bedeutsamsten Sachverhalte. 
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Prüferisches Vorgehen 

Zur Beurteilung des Ansatzes sowie der Bewertung der Rückstellungen für Rechtsrisiken und des Ausweises 

von Eventualverbindlichkeiten infolge der Dieselthematik haben wir im Rahmen einer risikoorientierten 

Auswahl bedeutsamer Vorgänge neben vorliegenden behördlichen Bescheiden und gerichtlichen Urteilen 

insbesondere Arbeitsergebnisse und Stellungnahmen von Experten, die durch die gesetzlichen Vertreter des 

Volkswagen-Konzerns beauftragt wurden, gewürdigt. Darüber hinaus haben wir unter Einbindung eigener 

Rechts- und Forensik-Experten regelmäßig Gespräche mit der Rechtsabteilung sowie den von den gesetzli-

chen Vertretern des Volkswagen-Konzerns beauftragten externen Rechtsanwälten geführt, um uns die aktu-

ellen Entwicklungen und Gründe, die zu den Einschätzungen bezüglich der laufenden Verfahren geführt  

haben, erläutern zu lassen. Erhaltene externe Rechtsanwaltsbestätigungen haben wir mit der von den gesetzli-

chen Vertretern getroffenen Risikoeinschätzung abgeglichen. Zur Beurteilung der Vollständigkeit der Rück-

stellungen und Eventualverbindlichkeiten erfolgte darüber hinaus auch eine regelmäßige Durchsicht öffent-

lich verfügbarer Informationen, wie z.B. Medienberichterstattung. 

Wir haben zudem das Mengen- und Wertgerüst der Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten für 

einzelne Sachverhalte anhand eingegangener Klageschriften, geschlossener Vergleiche und ergangener Urteile 

stichprobenartig überprüft. Weiterhin haben wir in Bezug auf das Wertgerüst, soweit beobachtbar, die aktu-

ellen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter mit Erfahrungswerten der Vergangenheit abgeglichen. Für 

wesentliche Zuführungen zu den Rückstellungen haben wir untersucht, inwieweit diese auf neuen Sachver-

halten bzw. auf Änderungen in den Schätzparametern beruhen und hierzu entsprechende Nachweise einge-

holt. Zur Analyse wesentlicher Inanspruchnahmen der Rückstellungen haben wir uns ein Verständnis über 

die eingerichteten prozessualen Kontrollen verschafft und in Stichproben untersucht, ob diese auf abge-

schlossenen Vergleichen bzw. ergangenen Urteilen beruhen und entsprechende Zahlungen geleistet wurden. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich der bilanziellen Behand-

lung der Risikovorsorgen für die Dieselthematik ergeben. 

Verweis auf zugehörige Angaben 

Die dargestellten Informationen und abgegebenen Erklärungen im Zusammenhang mit der Dieselthematik 

einschließlich der Ausführungen zu den zugrunde liegenden Ursachen, zu der Kenntnislage von Vorstandsmit-

gliedern sowie zu den Auswirkungen auf diesen Abschluss sind in den Abschnitten „Wesentliche Ereignisse“, 

„Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ zu den Schätzungen und Beurteilungen des Managements und 

„Erläuterungen zur Bilanz“ Textziffer 30 „Lang- und kurzfristige sonstige Rückstellungen“, Textziffer 38 

„Eventualverbindlichkeiten“ und Textziffer 39 „Rechtsstreitigkeiten“ des Konzernanhangs und im Konzernlage-

bericht im Kapitel „Risiko- und Chancenbericht“, Abschnitt „Rechtsrisiken“, dort im Unterabschnitt „Dieselthe-

matik“ enthalten. 
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2. Werthaltigkeit der Goodwills und der erworbenen Markennamen 

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt  

Das Ergebnis der Ermittlung eines möglichen Wertminderungsbedarfs der Goodwills und der erworbenen 

Markennamen im Rahmen der vorgenommenen Wertminderungstests ist in hohem Maße davon abhängig, 

wie die gesetzlichen Vertreter die künftigen Zahlungsmittelzuflüsse einschätzen und die jeweils verwende-

ten Diskontierungszinssätze bestimmen. Der erzielbare Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten 

wird grundsätzlich auf der Basis des Nutzungswerts unter Verwendung von Discounted-Cashflow-Modellen 

ermittelt. 

Neben den weiterhin bestehenden, jedoch regional unterschiedlichen, Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie, haben sich im Geschäftsjahr 2022 insbesondere Produktionsunterbrechungen aufgrund der 

Versorgungsengpässe bei Halbleitern und die unmittelbaren sowie mittelbaren Auswirkungen des Russ-

land-Ukraine-Konflikts auf die Zahlungsmittelzuflüsse des Volkswagen-Konzerns sowie seiner verschiede-

nen Markengesellschaften ausgewirkt, die auch die weitere Entwicklung der Zahlungsmittelzuflüsse beein-

flussen können. Weiterhin haben sich die für die Ermittlung der Diskontierungszinssätze relevanten Kapital-

marktzinsen erhöht. 

Vor dem Hintergrund der fortlaufenden Transformation des Kerngeschäfts hin zu Elektromobilität und 

Digitalisierung, dem Übergang zu autonom fahrenden Fahrzeugen sowie zunehmender umweltrechtlicher 

Auflagen, bestehen Unsicherheiten, die bei der Schätzung der Marktanteile der Elektrofahrzeuge und der zu 

erzielenden Margen sowie der langfristigen Wachstumsraten zu berücksichtigen sind. Wachstumserwartun-

gen der gesetzlichen Vertreter sind risikobehaftet und können angesichts sich verändernder umweltrechtli-

cher Auflagen und Marktbedingungen revidiert werden. 

Ermessensspielräume der gesetzlichen Vertreter bestehen darüber hinaus in der Festlegung der zahlungs-

mittelgenerierenden Einheiten für Zwecke der Wertminderungstests, der Festlegung der jeweils verwendeten 

Diskontierungszinssätze sowie der angenommenen langfristigen Wachstumsraten. 

Vor diesem Hintergrund, der Wesentlichkeit der Goodwills und der erworbenen Markennamen in Relation 

zur Bilanzsumme, der Bewertung zugrunde liegenden Komplexität sowie der im Rahmen der Bewertung vor-

handenen Ermessensspielräume war der Wertminderungstest für die Goodwills und die erworbenen Marken-

namen im Rahmen unserer Prüfung einer der bedeutsamsten Sachverhalte. 

Prüferisches Vorgehen 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Durchführung der 

Wertminderungstests vor dem Hintergrund der entsprechenden Regelungen des IAS 36 unter Einbindung 

von Bewertungsexperten beurteilt. Dabei haben wir die rechnerische Richtigkeit der verwendeten Bewer-

tungsmodelle nachvollzogen. 

Wir haben auf Basis des internen Berichtswesens des Volkswagen-Konzerns beurteilt, ob für die erworbe-

nen Markennamen die Marken die niedrigste Ebene innerhalb des Volkswagen-Konzerns darstellen, die unab-

hängig voneinander Zahlungsmittelzuflüsse generieren, und ob die Goodwills für interne Managementzwecke 

auf Ebene der Marken überwacht werden. 

Den im Volkswagen Konzern eingerichteten Planungsprozess sowie den Prozess zur Durchführung des 

Wertminderungstests haben wir analysiert und die in den jeweiligen Prozessen implementierten Kontrollen 

hinsichtlich ihrer Effektivität beurteilt. Als Ausgangspunkt haben wir die von den gesetzlichen Vertretern 

erstellte und vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommene operative Fünf-Jahresplanung des Volkswagen-

Konzerns mit den Planwerten in den zugrunde liegenden Wertminderungstests abgeglichen. Die wesent-

lichen Prämissen der Planung für ausgewählte Marken, welchen wesentliche Goodwills sowie erworbene 

Markennamen zugeordnet sind, haben wir mit den gesetzlichen Vertretern besprochen sowie zur Beurtei-

lung der Planungsgenauigkeit einen Abgleich mit den in der Vergangenheit realisierten Ergebnissen und 

Zahlungsmittelzuflüssen durchgeführt.  
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Bei der Plausibilisierung der Inputdaten der Wertminderungstests haben wir unter anderem einen Abgleich 

mit allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen vorgenommen, die den erwarteten Zah-

lungsmittelzuflüssen zugrunde liegen.  

Die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts, der regional unterschiedlichen Auswirkungen der 

COVID-19-Pandemie auf bedeutsame Absatzgebiete und der Versorgungsengpässe mit Halbleitern auf die 

Entwicklung der Zahlungsmittelzuflüsse der einzelnen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten haben wir 

mit den gesetzlichen Vertretern besprochen und mit aktuellen Markterwartungen verglichen. Darüber 

hinaus haben wir Erwartungen zur Entwicklung der Marktanteile und Herstellungskosten von batterie-

elektrischen Fahrzeugen sowie die Auswirkungen auf die geplanten Investitionen sowie deren mittelbare 

Auswirkungen auf die, von den gesetzlichen Vertretern erwarteten, nachhaltigen Zahlungsmittelzuflüsse 

untersucht.  

Im Hinblick auf die Überleitung der Mittelfristplanung in die Langfristplanung haben wir die Plausibi-

lität der angenommenen Wachstumsraten durch Abgleich mit beobachtbaren Daten beurteilt. Zur Beur-

teilung der verwendeten Diskontierungszinssätze und Wachstumsraten haben wir die bei deren Bestim-

mung herangezogenen Parameter anhand von öffentlich verfügbaren Informationen analysiert und die 

Ermittlung im Hinblick auf die sich dafür ergebenden Anforderungen des IAS 36 methodisch nachvollzogen. 

Ferner haben wir die Sensitivitätsanalysen der gesetzlichen Vertreter beurteilt, um ein mögliches Wert-

minderungsrisiko bei einer für möglich gehaltenen Änderung einer der wesentlichen Annahmen der Bewer-

tung einschätzen zu können. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich der Werthaltigkeit der Goodwills und der erwor-

benen Markennamen keine Einwendungen ergeben. 

Verweis auf zugehörige Angaben 

Zu den bezüglich der Goodwills und der erworbenen Markennamen angewandten Bilanzierungs- und Bewer-

tungsgrundlagen verweisen wir auf die Angabe im Konzernanhang im Abschnitt „Bilanzierungs- und Bewer-

tungsgrundsätze“ zu den Immateriellen Vermögenswerten. Für die damit in Zusammenhang stehenden  

Angaben zu Ermessensausübungen der gesetzlichen Vertreter und zu Quellen von Schätzungsunsicherheit 

sowie zu den Angaben zu den Goodwills und zu den erworbenen Markennamen verweisen wir auf die  

Angabe im Konzernanhang in den Abschnitten „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ zu Schätzungen 

und Beurteilungen des Managements sowie „Erläuterungen zur Bilanz“ Textziffer 12 „Immaterielle Vermö-

genswerte“. Im Konzernlagebericht verweisen wir auf das Kapitel „Risiko- und Chancenbericht“, Abschnitt 

„Risiken und Chancen“, dort im Unterabschnitt „Risiken aus der Werthaltigkeit von Goodwill beziehungs-

weise Markennamen und aus Beteiligungen“. 
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3. Ansatz und Werthaltigkeit von Entwicklungskosten 

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt  

Wesentliche Voraussetzungen für einen Ansatz von Entwicklungskosten als Vermögenswerte sind die  

Umsetzbarkeit der Entwicklungsprojekte (u.a. die Möglichkeit der technischen Realisierung, die Absicht zur 

Fertigstellung sowie die Fähigkeit zur Nutzung) sowie die erwartete Erzielung eines künftigen wirtschaftli-

chen Nutzens. Aufgrund der technologischen Transformation des Volkswagen-Konzerns und damit verbun-

denen neuen Entwicklungsbereichen (u.a. hohen Investitionen in Elektromobilität, Software und autonomes 

Fahren) steigt die Komplexität von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Die Beurteilung der Projektumsetz-

barkeit spielt in diesem Zusammenhang eine zunehmend bedeutsamere Rolle und ist mit erhöhten Ermes-

sensspielräumen behaftet.  

Solange noch keine planmäßige Abschreibung der aktivierten Entwicklungskosten erfolgt, sind diese 

mindestens einmal jährlich als Teil der zugehörigen zahlungsmittelgenerierenden Einheit einem Wertmin-

derungstest auf Ebene der als zahlungsmittelgenerierende Einheiten definierten Marken zu unterziehen. Die 

Annahme der Erzielung künftigen wirtschaftlichen Nutzens sowie das Ergebnis der Überprüfung der Wert-

haltigkeit der aktivierten Entwicklungskosten im Rahmen der vorgenommenen Analysen und Wertminde-

rungstests ist in hohem Maße davon abhängig, wie die gesetzlichen Vertreter die künftigen Zahlungsmittel-

zuflüsse einschätzen und die jeweils verwendeten Diskontierungszinssätze bestimmen. Der erzielbare Betrag 

der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten wird grundsätzlich auf der Basis des Nutzungswerts unter Ver-

wendung von Discounted-Cashflow-Modellen ermittelt.  

Neben den weiterhin bestehenden, jedoch regional unterschiedlichen, Auswirkungen der COVID-19-Pande-

mie, haben sich im Geschäftsjahr 2022 insbesondere Produktionsunterbrechungen aufgrund der Versorgungs-

engpässe bei Halbleitern und die unmittelbaren sowie mittelbaren Auswirkungen des Russland-Ukraine- 

Konflikts auf die Zahlungsmittelzuflüsse des Volkswagen-Konzerns sowie seiner verschiedenen Markengesell-

schaften ausgewirkt, die auch die weitere Entwicklung der Zahlungsmittelzuflüsse beeinflussen können. Weiter-

hin haben sich die für die Ermittlung der Diskontierungszinssätze relevanten Kapitalmarktzinsen erhöht. 

Vor dem Hintergrund der fortlaufenden Transformation des Kerngeschäfts hin zu Elektromobilität und 

Digitalisierung, dem Übergang zu autonom fahrenden Fahrzeugen sowie zunehmender umweltrechtlicher 

Auflagen, bestehen Unsicherheiten, die bei der Schätzung der Marktanteile der Elektrofahrzeuge und der zu 

erzielenden Margen sowie der langfristigen Wachstumsraten zu berücksichtigen sind. Wachstumserwartun-

gen der gesetzlichen Vertreter sind risikobehaftet und können angesichts sich verändernder umweltrechtli-

cher Auflagen und Marktbedingungen revidiert werden. 

Ermessensspielräume der gesetzlichen Vertreter bestehen darüber hinaus in der Festlegung der zahlungs-

mittelgenerierenden Einheiten für Zwecke der Wertminderungstests, der Festlegung der jeweils verwendeten 

Diskontierungszinssätze sowie der angenommenen langfristigen Wachstumsraten. 

Vor diesem Hintergrund, der Wesentlichkeit der aktivierten Entwicklungskosten in Relation zur Bilanz-

summe, der Höhe der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen insgesamt sowie der im Rahmen der 

Bilanzierung vorhandenen Ermessensspielräume waren der Ansatz von Entwicklungskosten sowie der Wert-

minderungstest im Rahmen unserer Prüfung einer der bedeutsamsten Sachverhalte. 
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Prüferisches Vorgehen 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir den Prozess zur Abgrenzung der Forschungs- von den Entwicklungs-

kosten, insbesondere im Hinblick auf die Aktivierungsvoraussetzungen, gewürdigt. In diesem Zusammenhang 

haben wir analytische Prüfungshandlungen wie Vergleiche von Projektbudgets und Aktivierungsquoten 

durchgeführt, Unterlagen zur Dokumentation der Projekumsetzbarkeit eingesehen und in Teilbereichen pro-

zessbezogene Kontrollen getestet. Außerdem haben wir das Aktivierungskriterium des künftigen wirtschaftli-

chen Nutzens auf der Basis der Annahmen hinsichtlich der Zahlungsmittelzuflüsse der jeweiligen zahlungs-

mittelgenerierenden Einheit, der die aktivierten Entwicklungsleistungen zugeordnet werden, gewürdigt. 

Darüber hinaus haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Bestimmung der relevanten zah-

lungsmittelgenerierenden Einheiten und zur Durchführung der Wertminderungstests vor dem Hintergrund 

der entsprechenden Regelungen des IAS 36 unter Einbindung von Bewertungsexperten beurteilt. Dabei haben 

wir die rechnerische Richtigkeit der verwendeten Bewertungsmodelle nachvollzogen.  

Den im Volkswagen-Konzern eingerichteten Planungsprozess sowie den Prozess zur Durchführung des 

Wertminderungstests haben wir analysiert und die in den jeweiligen Prozessen implementierten Kontrollen 

hinsichtlich ihrer Effektivität beurteilt. Als Ausgangspunkt haben wir die von den gesetzlichen Vertretern erstellte 

und vom Aufsichtsrat zur Kenntnis genommene operative Fünf-Jahresplanung des Volkswagen-Konzerns mit 

den Planwerten in den zugrunde liegenden Wertminderungstests abgeglichen. Die wesentlichen Prämissen der 

Planung für die von uns im Rahmen einer Stichprobe ausgewählten Marken mit wesentlichen aktivierten Ent-

wicklungskosten haben wir mit den gesetzlichen Vertretern besprochen sowie zur Beurteilung der Planungs-

genauigkeit einen Abgleich mit den in der Vergangenheit realisierten Ergebnissen und Zahlungsmittelzuflüs-

sen durchgeführt. Bei der Plausibilisierung der Inputdaten der Wertminderungstests haben wir unter anderem 

einen Abgleich mit allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen vorgenommen, die den erwar-

teten Zahlungsmittelzuflüssen zugrunde liegen.  

Die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts, der regional unterschiedlichen Auswirkungen der  

COVID-19-Pandemie auf bedeutsame Absatzgebiete und der Versorgungsengpässe mit Halbleitern auf die Ent-

wicklung der Zahlungsmittelzuflüsse der einzelnen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten haben wir mit den 

gesetzlichen Vertretern besprochen und mit aktuellen Markterwartungen verglichen. Darüber hinaus haben 

wir Erwartungen zur Entwicklung der Marktanteile und Herstellungskosten von batterieelektrischen Fahrzeu-

gen sowie die Auswirkungen auf die geplanten Investitionen sowie deren mittelbare Auswirkungen auf die, von 

den gesetzlichen Vertretern erwarteten, nachhaltigen Zahlungsmittelzuflüsse untersucht.  

Im Hinblick auf die Überleitung der Mittelfristplanung in die Langfristplanung haben wir die Plausibilität 

der angenommenen Wachstumsraten durch Abgleich mit beobachtbaren Daten beurteilt. Zur Beurteilung der 

verwendeten Diskontierungszinssätze und Wachstumsraten haben wir die bei deren Bestimmung herangezo-

genen Parameter anhand von öffentlich verfügbaren Informationen analysiert und die Ermittlung im Hinblick 

auf die sich dafür ergebenden Anforderungen des IAS 36 methodisch nachvollzogen. 

Ferner haben wir die Sensitivitätsanalysen der gesetzlichen Vertreter beurteilt, um ein mögliches Wertmin-

derungsrisiko bei einer für möglich gehaltenen Änderung einer der wesentlichen Annahmen der Bewertung 

einschätzen zu können.  

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich hinsichtlich des Ansatzes und der Werthaltigkeit der aktivier-

ten Entwicklungskosten keine Einwendungen ergeben. 

Verweis auf zugehörige Angaben 

Zu den bezüglich der für die aktivierten Entwicklungskosten angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-

grundlagen verweisen wir auf die Angabe im Konzernanhang im Abschnitt „Bilanzierungs- und Bewertungs-

grundsätze“ zu den Immateriellen Vermögenswerten. Für die damit in Zusammenhang stehenden Angaben 

zu Ermessensausübungen der gesetzlichen Vertreter und zu Quellen von Schätzungsunsicherheit sowie zu 

den Angaben zu den aktivierten Entwicklungskosten verweisen wir auf die Angaben im Konzernanhang in 

den Abschnitten „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ zu Schätzungen und Beurteilungen des Mana-

gements sowie „Erläuterungen zur Bilanz“ Textziffer 12 „Immaterielle Vermögenswerte“.  
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4. Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen  

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt  

Die Ermittlung der Verpflichtungen aus Gewährleistungsansprüchen erfolgt auf der Basis des geschätzten 

Schadensverlaufs und des Kulanzverhaltens. Sofern außergewöhnliche technische Einzelrisiken erwartet 

werden, erfolgt eine gesonderte Einschätzung, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Maßnahmen zu 

ihrer Behebung notwendig sind und entsprechende Rückstellungen gebildet werden müssen.  

Die Höhe der Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen ist insgesamt bedeutsam. Darüber hin-

aus ergeben sich neben allgemeinen Ermessensspielräumen in der Auswahl der Bewertungsverfahren sowie 

der Einschätzung der Verpflichtungen zunehmend Schätzunsicherheiten aufgrund des steigenden Anteils 

von Hybrid- und batterieelektrischen Fahrzeugen mit geringen Erfahrungswerten in Bezug auf deren Scha-

densanfälligkeiten. Vor dem Hintergrund der Höhe des Rückstellungsbetrags und der bei der Bewertung vor-

handenen Ermessensspielräume war die Vollständigkeit und Bewertung von Rückstellungen aus Gewährleis-

tungsverpflichtungen im Rahmen unserer Prüfung einer der bedeutsamsten Sachverhalte. 

Prüferisches Vorgehen 

Hinsichtlich der Bilanzierung der Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen haben wir uns mit 

den zugrunde liegenden Prozessen zur Erfassung der bisherigen Schadensfälle, zur Ermittlung und Bewer-

tung des geschätzten zukünftigen Schadensverlaufes sowie zur Bildung der Rückstellungen befasst und in 

Teilbereichen Kontrollen getestet. 

Vor dem Hintergrund der Unsicherheit in Bezug auf den geschätzten zukünftigen Schadensverlauf haben 

wir die zugrunde liegenden Bewertungsannahmen, insbesondere zu den erwarteten Schadensraten pro Fahr-

zeug und deren Kosten, mit Hilfe von Analysen auf der Basis von Vergangenheitsdaten beurteilt. Im Falle 

fehlender Erfahrungswerte wurden die zugrunde liegenden Annahmen der gesetzlichen Vertreter nachvoll-

zogen und auf Basis von Vergangenheitsdaten für vergleichbare Sachverhalte plausibilisiert. Anhand der aus 

diesen Vergangenheitsdaten abgeleiteten Berechnungsgrundlagen haben wir die für die erwarteten Scha-

densfälle je Fahrzeug geschätzten Kosten nachvollzogen. Zur Beurteilung der Vollständigkeit der Rückstel-

lungen haben wir darüber hinaus die für die Rückstellungsbildung zugrunde gelegte Anzahl der verkauften 

Fahrzeuge mit den Absatzmengen abgestimmt. Das Berechnungsschema der Rückstellungen haben wir, ein-

schließlich der Abzinsung, methodisch und rechnerisch nachvollzogen.  

Für wesentliche technische Einzelrisiken haben wir deren erwartete Schadenshäufigkeiten sowie die Ermitt-

lung der erwarteten Kosten je Fall bzw. Fahrzeug auf der Grundlage von Dokumentationen über bisherige 

Schadensfälle, der Einsicht in Beschlüsse technischer Gremien und von Erörterungen mit den zuständigen 

Abteilungen beurteilt. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich der Vollständigkeit und  

Bewertung der Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen ergeben. 

Verweis auf zugehörige Angaben 

Zu den im Rahmen der Bilanzierung von Rückstellungen aus Gewährleistungsverpflichtungen angewandten 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Angaben im Konzernanhang im Abschnitt 

„Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ zu den Schätzungen und Beurteilungen des Managements  

sowie „Erläuterungen zur Bilanz“ Textziffer 30 „Lang- und kurzfristige sonstige Rückstellungen“. 
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5. Ermittlung der erwarteten Restwerte der vermieteten Vermögenswerte im Rahmen des Werthaltigkeitstests  

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt  

Im Bilanzposten vermietete Vermögenswerte werden Fahrzeuge aus Operating-Leasingverträgen ausgewie-

sen. Die Werthaltigkeit der vermieteten Vermögenswerte hängt insbesondere vom erwarteten Restwert der 

vermieteten Fahrzeuge nach Ablauf der Vertragslaufzeit ab. Die erwarteten Restwerte werden vierteljährlich 

von der Gesellschaft überprüft. Dabei werden in Abhängigkeit von lokalen Besonderheiten und Erfahrungs-

werten aus der Gebrauchtwagenvermarktung fortlaufend aktualisierte interne und externe Informationen 

über Restwertentwicklungen in die Restwertprognosen einbezogen. Im Rahmen dessen sind insbesondere 

Annahmen bezüglich des zukünftigen Fahrzeugangebots und der Fahrzeugnachfrage sowie der Entwicklung 

der Fahrzeugpreise zu treffen. 

Als Folge der nicht abschließend beurteilbaren direkten und indirekten Auswirkungen der weiterhin  

gestörten Lieferketten und resultierenden weltweiten Lieferengpässe, der Energiekrise bzw. steigenden Ener-

giepreise infolge des Russland-Ukraine-Krieges sowie der Inflation bestanden im Geschäftsjahr weiterhin  

erhöhte Schätzunsicherheiten bei der Ermittlung der erwarteten Restwerte. Geringe Veränderungen in den 

der Bewertung zugrundeliegenden Parametern können zu deutlich voneinander abweichenden Bewertungen 

führen. Vor diesem Hintergrund war die Ermittlung der erwarteten Restwerte von im Rahmen von Operating-Lea-

singverträgen vermieteten Vermögenswerten im Rahmen des Werthaltigkeitstests ein besonders wichtiger 

Prüfungssachverhalt im Rahmen unserer Prüfung. 

Prüferisches Vorgehen 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir den von der Gesellschaft implementierten Prozess zur Ermittlung 

und Überwachung der Restwerte auf mögliche Fehlerrisiken analysiert und uns ein Verständnis über die 

Prozessschritte und Kontrollen verschafft. Darauf aufbauend haben wir die Wirksamkeit der implementier-

ten Kontrollen hinsichtlich der Ermittlung und Überwachung der erwarteten Restwerte getestet. Zur Beur-

teilung der für die Ermittlung der Restwerte verwendeten Prognosemodelle haben wir auf Basis der jeweili-

gen Modellkonzeptionen die Validierungskonzepte daraufhin beurteilt, ob die dort beschriebenen Validie-

rungshandlungen eine Beurteilung der Prognosegüte des Modells ermöglichen. Wir haben untersucht, ob 

sich auf Basis der anhand der Validierungskonzepte durchgeführten Validierungshandlungen sowie auf  

Basis der durchgeführten Backtestings Hinweise auf Modellschwächen bzw. Anpassungsbedarfe der Modelle 

ergaben. Weiterhin haben wir beurteilt, ob die dem Prognosemodell zu Grunde liegenden Modellannahmen 

sowie die verwendeten Parameter für die Ermittlung der erwarteten Restwerte nachvollziehbar dokumen-

tiert sind. Dazu haben wir Nachweise über die verwendeten wesentlichen Ausgangsdaten und Annahmen in 

Bezug auf Laufleistung, Alter, und Lebenszyklus der Fahrzeuge zur Ermittlung der Restwerte erlangt und in 

Bezug auf ihre Aktualität und Nachvollziehbarkeit untersucht. Die getroffenen Vermarktungsannahmen  

haben wir dahingehend beurteilt, ob sie mit branchenspezifischen und allgemeinen Markterwartungen  

sowie insbesondere mit aktuellen Vermarktungsergebnissen im Einklang stehen. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die Ermittlung der erwarteten 

Restwerte von im Zusammenhang mit Operating-Leasingverträgen vermieteten Vermögenswerten im Rahmen 

des Werthaltigkeitstests ergeben. 

Verweis auf zugehörige Angaben 

Zu den bezüglich der für die vermieteten Vermögenswerte angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-

grundlagen verweisen wir auf die Angabe im Konzernanhang im Abschnitt „Bilanzierungs- und Bewertungs-

grundsätze“ zu den vermieteten Vermögenswerten. Für die damit in Zusammenhang stehenden Angaben 

zu Ermessensausübungen der gesetzlichen Vertreter und zu Quellen von Schätzungsunsicherheit verweisen 

wir auf die Angaben im Konzernanhang in den Abschnitten „Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze“ zu 

Schätzungen und Beurteilungen des Managements sowie „Erläuterungen zur Bilanz“ Textziffer 14 „Vermietete 

Vermögenswerte und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien“. 
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6. Bilanzielle Auswirkungen des Börsengangs der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart, auf den 

Konzernabschluss 

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt  

Am 28. September 2022 hat die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, über die Porsche Holding 

Stuttgart GmbH, Stuttgart, 25 % der Vorzugsaktien (inklusive Mehrzuteilungsaktien) der Dr. Ing. h.c. F. Porsche 

Aktiengesellschaft, Stuttgart, bei Investoren platziert. Diese Vorzugsaktien werden seit dem Folgetag an der Börse 

gehandelt. Im Zusammenhang mit dem Börsengang wurden mehrere Verträge zwischen der VOLKSWAGEN 

AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, der Porsche Holding Stuttgart GmbH, Stuttgart, der Dr. Ing. h.c. F. Porsche 

Aktiengesellschaft, Stuttgart, und der Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, abgeschlossen. Unter anderem 

haben die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, die Porsche Holding Stuttgart GmbH, Stuttgart, 

und die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, den Verkauf von 25 % der Stammaktien plus einer Aktie an 

der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart, an die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, verein-

bart. Die übrigen Anteile am Vorzugs- und Stammaktienkapital der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, 

Stuttgart, halten nach dem Vollzug des Börsengangs und des Verkaufs der Stammaktien weiterhin Unternehmen 

des Volkswagen-Konzerns. 

Der Verkauf der Stammaktien erfolgte in zwei Tranchen, wobei die mit den Stammaktien verbundenen 

Stimmrechte der zweiten Tranche bereits mit der Übertragung der Stammaktien der ersten Tranche zum 

Zeitpunkt des Börsengangs auf die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, übergegangen sind. Der Vollzug 

der Übertragung der zweiten Tranche der Stammaktien war aufschiebend bedingt hinsichtlich des Vollzugs 

der Übertragung der Stammaktien der ersten Tranche, der Auszahlung einer Sonderdividende in Höhe von 

49 % der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien (einschließlich etwaiger Mehrzuteilungs-

aktien) und dem Verkauf der Stammaktien. Zum 30. Dezember 2022 erfolgte die Übertragung der zweiten 

Tranche, entsprechend hat die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, eine Forderung für den 

Kaufpreis aus der Übertragung der Stammaktien der zweiten Tranche gegenüber der Porsche Automobil Hol-

ding SE, Stuttgart, in Höhe von EUR 3,0 Mrd. bilanziert. Die zuvor von der Porsche Holding Stuttgart GmbH, 

Stuttgart, übertragene Forderung wurde in Folge einer zum 30. Dezember 2022 geschlossenen Aufrechnungs-

vereinbarung zwischen der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, und der Porsche Automobil 

Holding SE, Stuttgart, mit der Verbindlichkeit zur Zahlung der Sonderdividende verrechnet.  

Die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, und die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, 

haben sich auf eine maßgebliche Teilhabe von Vertretern der Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, im 

Aufsichtsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart, geeinigt. Letztentscheidungsrechte der von 

der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg,  bestimmten Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat 

im Hinblick auf die Lenkung der maßgeblichen Tätigkeiten im Sinne des IFRS 10 bei der Dr. Ing. h.c. F. Porsche 

Aktiengesellschaft, Stuttgart, stellen nach Einschätzung der gesetzlichen Vertreter eine Beherrschung durch die 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, weiterhin sicher. 

Im Rahmen des Börsengangs und des Verkaufs der Stammaktien erfolgte im Konzernabschluss der 

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, weiterhin die Erfassung von Anteilen nicht beherrschender 

Gesellschafter im Eigenkapital in Höhe von EUR 10,8 Mrd. Darüber hinaus wurden Kosten des Börsengangs 

teilweise direkt im Eigenkapital sowie teilweise aufwandswirksam erfasst. Insgesamt erhöhte sich das Eigen-

kapital infolge der Transaktion nach Berücksichtigung von direkt mit dem Eigenkapital verrechneten Kosten 

zum Zeitpunkt des Börsengangs um EUR 19,1 Mrd. In der Konzern-Kapitalflussrechnung des Volkswagen-

Konzerns erfolgte die Erfassung von Zahlungsmittelzuflüssen aus dem Börsengang in Höhe von EUR 16,1 Mrd. 

In einer außerordentlichen Hauptversammlung der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, am 

16. Dezember 2022 wurde beschlossen, eine Sonderdividende in Höhe von 49 % der Bruttogesamterlöse aus 

der Platzierung der Vorzugsaktien (einschließlich etwaiger Mehrzuteilungsaktien) und dem Verkauf der 

Stammaktien an die Aktionäre auszuschütten. Im Konzernabschluss der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wolfsburg, zum 31. Dezember 2022 ist eine entsprechende Verbindlichkeit in Höhe von EUR 9,6 Mrd. bilanziert.  
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Nach Verrechnung mit der gegen die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, bilanzierten Forderung auf die 

Zahlung des Kaufpreises für die zweite Tranche der Stammaktien, beträgt die bilanzierte Verbindlichkeit zum 

31. Dezember 2022 EUR 6,5 Mrd.   

Aufgrund der betragsmäßigen Bedeutung der Auswirkungen des Börsengangs auf den Konzernabschluss 

der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, der Komplexität der Ermittlung der Anteile nicht beherr-

schender Gesellschafter und der Beurteilung der Auswirkungen der im Rahmen der Transaktion geschlossenen 

Verträge in Bezug auf die Beherrschung der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart, und den Über-

gang des wirtschaftlichen Eigentums der Stammaktien der zweiten Tranche sowie der gemäß IAS 24 notwen-

digen Angaben zu Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer 

Prüfung einer der bedeutsamsten Sachverhalte. 

Prüferisches Vorgehen 

Zunächst haben wir die im Rahmen des Börsengangs geschlossenen Verträge gewürdigt und ein Verständnis 

über die einzelnen Transaktionen sowie die bilanzielle Abbildung des Börsengangs erlangt. Im Rahmen unserer 

Prüfung haben wir die bilanziellen und erfolgswirksamen Effekte aus dem Börsengang nachvollzogen. Ins-

besondere haben wir die inhaltliche und rechnerische Ermittlung der zum Zeitpunkt des Börsengangs erfass-

ten Anteile nicht beherrschender Gesellschafter unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme von Mehrzu-

teilungsaktien vor dem Hintergrund der abgeschlossenen vertraglichen Regelungen nachvollzogen. Vom Ein-

gang der Zahlungsmittelzuflüsse aus der Platzierung der Vorzugsaktien (inklusive der Mehrzuteilungsaktien) 

sowie dem Verkauf der Stammaktien haben wir uns durch die Einsichtnahme in Bankunterlagen überzeugt. 

In Bezug auf die Kosten des Börsengangs haben wir uns in Stichproben von der ordnungsgemäßen erfolgs-

neutralen bzw. erfolgswirksamen Erfassung der Kosten überzeugt. 

Auf Grundlage der zwischen der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, der Porsche Holding Stutt-

gart GmbH, Stuttgart, und der Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, abgeschlossenen Verträge, der Satzung 

der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart, und weiterer Unterlagen, haben wir das Vorliegen der  

Beherrschung entsprechend der Regelungen des IFRS 10, der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart, 

durch die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, unter Einbezug interner Experten beurteilt.  

In Bezug auf die Forderung aus dem Verkauf der zweiten Tranche der Stammaktien an die Porsche Auto-

mobil Holding SE, Stuttgart, haben wir den Übergang des Eigentums der Anteile zum Bilanzstichtag durch 

die Einsichtnahme in die zu Grunde liegenden Verträge gewürdigt. Ebenso haben wir die zutreffende Bilan-

zierung der am 16. Dezember 2022 durch die Hauptversammlung der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 

Wolfsburg, beschlossenen Sonderdividende im Konzernabschluss durch die Einsichtnahme in Beschlussun-

terlagen gewürdigt. 

Schließlich haben wir beurteilt, ob die Angaben im Konzernanhang zum Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche 

Aktiengesellschaft, Stuttgart, einschließlich der Darstellung der zugrunde liegenden vertraglichen Vereinba-

rungen mit nahestehenden Personen und Unternehmen im Konzernanhang der VOLKSWAGEN AKTIENGESELL-

SCHAFT, Wolfsburg, den Anforderungen der IFRS entsprechen. Insbesondere haben wir Arbeitsergebnisse und 

Stellungnahmen von Experten, die durch die gesetzlichen Vertreter des Volkswagen-Konzerns beauftragt 

wurden, gewürdigt. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen hinsichtlich der Erfassung der Auswir-

kungen des Börsengangs der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart, auf den Konzernabschluss  

ergeben. 

Verweis auf zugehörige Angaben 

Die dargestellten Informationen und abgegebenen Erklärungen im Zusammenhang mit dem Börsengang der 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Stuttgart, sind in den Abschnitten „Wesentliche Ereignisse“, „Bilan-

zierungs- und Bewertungsgrundsätze“ und „Erläuterungen zur Bilanz“ Textziffer 46 „Angaben über die Beziehun-

gen zu nahestehenden Personen und Unternehmen nach IAS 24“ des Konzernanhangs und im Konzernlage-

bericht im Kapitel „Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage“, Abschnitt „Börsengang der Porsche AG“ enthalten. 
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Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts – Immanentes Risiko aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der 

Rechtskonformität der Auslegung der EU-Taxonomieverordnung  

Wir verweisen auf die Ausführungen der gesetzlichen Vertreter in Abschnitt „EU-Taxonomie“ des Konzern-

lageberichts hinsichtlich der Angaben zur EU-Taxonomie. Dort wird beschrieben, dass die EU-Taxonomie-

verordnung und die hierzu erlassenen delegierten Rechtsakte Formulierungen und Begriffe enthalten, die 

noch Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch nicht in jedem Fall Klarstellungen veröffent-

licht wurden. Die gesetzlichen Vertreter legen dar, wie sie die erforderlichen Auslegungen der EU-Taxono-

mieverordnung und der hierzu erlassenen delegierten Rechtsakte vorgenommen haben. Aufgrund des  

immanenten Risikos, dass unbestimmte Rechtsbegriffe unterschiedlich ausgelegt werden können, ist die 

Rechtskonformität der Auslegung mit Unsicherheiten behaftet. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebe-

richt ist diesbezüglich nicht  modifiziert. 

SONSTIGE INFORMATIONEN  

Der Aufsichtsrat ist für den Bericht des Aufsichtsrats verantwortlich. Für die Erklärung nach § 161 AktG zum 

Deutschen Corporate Governance Kodex, die Bestandteil der Konzernerklärung zur Unternehmensführung 

ist, sowie für den Vergütungsbericht nach § 162 AktG sind die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat 

verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter für die sonstigen Informationen verantwortlich. 

Die sonstigen Informationen umfassen die in der Anlage genannten Bestandteile des Geschäftsberichts. 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die 

sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine  

andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu  

lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, Konzernlagebericht oder unseren bei der 

Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie 

sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen  

gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss 

unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens , Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-

gen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die  

Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 

die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die  

Absicht den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realisti-

sche Alternative dazu.  

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 

mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 



477 

Konzernabschluss Bestätigungsvermerk des unabhängigen  Abschlussprüfers  

die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-

lichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im   

Konzernlagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur 

Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzer nlageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 

Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesent-

lichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünf-

tigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungs-

urteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli-

che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Konzernabschluss 

und im Konzernlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 

aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 

werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-

digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten könne; 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-

sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben; 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 

Werte und damit zusammenhängenden Angaben; 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 

mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 

dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-

merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann; 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU 

anzuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzli-

chen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage des Konzerns vermittelt; 

 holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der 

Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Kon-

zernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, 

Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verant-

wortung für unsere Prüfungsurteile; 

 beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns; 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-

entierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-

weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-

chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 

Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur-

teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 

nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 

den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.  

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten 

Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen 

Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhän-

gigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.  

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert 

haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeit-

raum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschrei-

ben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schlie-

ßen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.  

SONSTIGE GESETZLICH E  UN D AN DERE RECHTLIC H E AN FORDERUNGEN  

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des Konzernab-

schlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durch-geführt, ob die in der 

Datei VWAG_JFB_Konzern_2022-12-31.zip enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wieder-

gaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ be-

zeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen 

wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich 

diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in 

der oben genannten Datei enthaltene Informationen.  

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für Zwecke der 

Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in allen wesent-

lichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prü-

fungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss und zum beigefüg-

ten Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 hinaus geben wir 

keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in 

der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.  

Grundlage für das Prüfungsurteil  

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des Konzernabschlus-

ses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung des IDW Prü-

fungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüs-

sen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (06.2022)) durchgeführt. Unsere Verantwortung 

danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ wei-

tergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungs-

system des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts-

prüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit 

den elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach Maßgabe des 

§ 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 

Satz 4 Nr. 2 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 

als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – 

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektro-

nische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der ESEF-Unterlagen 

als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentli-

chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB 

sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 

Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

 gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen 

Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben.  

 beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen enthal-

tende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag 

geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt. 

 beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften Kon-

zernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen. 

 beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) nach 

Maßgabe der Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der am Abschlussstichtag 

geltenden Fassung eine angemessene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der 

XHTML-Wiedergabe ermöglicht. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO  

Wir wurden von der Hauptversammlung am 12. Mai 2022 als Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden 

am 13. Dezember 2022 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind seit dem Geschäftsjahr 2020 als Konzernab-

schlussprüfer der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT tätig.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen 

Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

Sonstiger Sachverhalt – Verwendung des Bestätigungsvermerks 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Konzernabschluss und dem  

geprüften Konzernlagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-Format über-

führte Konzernabschluss und Konzernlagebericht – auch die in das Unternehmensregister einzustellenden 

Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften 

Konzernlageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin 

enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften 

ESEF-Unterlagen verwendbar. 
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Konzernabschluss Bestätigungsvermerk des unabhängigen  Abschlussprüfers  

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Martin Matischiok. 

AN LAGE ZUM BESTÄTIGU NGSVERMERK:  

1. Nicht inhaltlich geprüfte Bestandteile des Konzernlageberichts 

Folgende Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir nicht inhaltlich geprüft: 

 die auf der im Konzernlagebericht angegebenen Internetseite veröffentlichte Konzernerklärung 

zur Unternehmensführung, die Bestandteil des Konzernlageberichts ist. 

 die in Kapitel „Risiko- und Chancenbericht“ im Absatz „Überwachung der Wirksamkeit des Risiko-

managementsystems und des internen Kontrollsystems“ enthaltenen lageberichtsfremden Angaben. 

Lageberichtsfremde Angaben im Konzernlagebericht sind Angaben, die weder nach §§ 315, 315a bzw. nach 

§§ 315b bis 315d HGB vorgeschrieben, noch nach DRS 20 gefordert sind. 

2. Weitere Sonstige Informationen 

Die „Sonstigen Informationen" umfassen die folgenden Bestandteile des Geschäftsberichts, von denen wir 

eine Fassung bis zur Erteilung dieses Bestätigungsvermerks erlangt haben: 

 den nichtfinanziellen Konzernbericht 

 

Zu den „sonstigen Informationen“ zählen ferner weitere, für den Geschäftsbericht vorgesehene Bestandteile, 

von denen wir eine Fassung bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks erlangt haben, insbesondere die  

Abschnitte: 

 An unsere Aktionäre 

 Konzernbereiche 

 Konzernerklärung zur Unternehmensführung 

 Vergütungsbericht 

 Versicherung der gesetzlichen Vertreter sowie 

 Weitere Informationen 

aber nicht der Konzernabschluss, nicht die in die inhaltliche Prüfung einbezogenen Konzernlageberichts-

angaben und nicht unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk. 

3. Informationen des Unternehmens außerhalb des Geschäftsberichts, auf die im Konzernlagebericht verwiesen wird  

Der Konzernlagebericht enthält weitere Querverweise auf Internetseiten des Konzerns. Die Informationen, 

auf die sich die Querverweise beziehen, haben wir nicht inhaltlich geprüft. 

 

 

 

 

Hannover, 3. März 2023 

 

Ernst & Young GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

 

Meyer    Matischiok 

Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer  
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Prüfungsvermerk zum Vergütungsbericht 

 

Prüfungsvermerk zum  

Vergütungsbericht  

An die VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 

 

Wir haben den beigefügten, zur Erfüllung des § 162 AktG aufgestellten Vergütungsbericht der VOLKSWAGEN  

AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 ein-

schließlich der dazugehörigen Angaben geprüft. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat der VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT sind verantwort-

lich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anfor-

derungen des § 162 AktG entspricht. Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind auch verantwortlich 

für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, 

einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Angaben ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil zu diesem Vergütungsbericht, ein-

schließlich der dazugehörigen Angaben, abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt wird, ob der Vergütungsbericht, einschließlich 

der dazugehörigen Angaben, frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im 

Vergütungsbericht enthaltenen Wertansätze einschließlich der dazugehörigen Angaben zu erlangen. Die 

Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies schließt 

die Beurteilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Angaben im Ver-

gütungsbericht einschließlich der dazugehörigen Angaben ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berück-

sichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das relevant ist für die Aufstellung des Vergütungs-

berichts einschließlich der dazugehörigen Angaben. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und 

durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Unternehmens abzugeben. Eine Prüfung umfasst auch die 

Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern und dem Aufsichtsrat ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung 

der Gesamtdarstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Vergü-

tungsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 einschließlich der dazugehöri-

gen Angaben in allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsbestimmungen des § 162 AktG. 

Sonstiger Sachverhalt – Formelle Prüfung des Vergütungsberichts 

Die in diesem Prüfungsvermerk beschriebene inhaltliche Prüfung des Vergütungsberichts umfasst die von 

§ 162 Abs. 3 AktG geforderte formelle Prüfung des Vergütungsberichts, einschließlich der Erteilung eines 

Vermerks über diese Prüfung. Da wir ein uneingeschränktes Prüfungsurteil über die inhaltliche Prüfung des 

Vergütungsberichts abgeben, schließt dieses Prüfungsurteil ein, dass die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 

in allen wesentlichen Belangen im Vergütungsbericht gemacht worden sind. 

Haftungsbeschränkung   

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit und Haftung gelten, auch im Verhält-

nis zu Dritten, die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften“ in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 

(http://www.de.ey.com/IDW-Auftragsbedingungen). 

 

 

 

 

 

 

Hannover, 3. März 2023 

 

Ernst & Young GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

 

 

 

Matischiok    Hantke 

Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüfer 


